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XXIII. H a u p t stück.
Don der Marine überhaupt.

I. Abschnitt.
Wo » der Verhaltung bey der Marine-

H. bt)s3.

^ie Equipage eines jeden Schiffes ist in zwey Wachen  abzutheilen , welche
einander wechselsweise alle vier Stunden abzulosen haben , und zwar auf die Art , daß die
Hälfte der Schiffs - Equipage sich immer auf dem Verdecke und bey den Segeln befinde.
Im Hafen ist die Equipage in drey oder vier Theile zu theilen , welche sich ebenfallsauf
die oben besagte Meise übzulösen haben . In dem offenen Schiffe ist die Wache so , wie
an den Segeln , zu verrichten . Es ist aber die Schiffs - Equipage in so viele Abtheilungsn
zu theilen , als sich Officiere auf dem Schiffe befinden , und hat jeder Officier über eine
solche Abtheilung die Oberaufsicht zu führen , und wenigstens alle Monarch Ein Mahl die
Effecten eines jeden Manneurs genau zu durchsuchen , und sich zu überzeugen , ob die Leuts
mir allen in diesem Regulamcnte Enthaltenen vorschnftmaßig versehen sind.

Bey Bemannung und Ausrüstung eines Schiffes  muß , sobald die Equi¬
page gesammelt ist , die Mannschaft von dem Commandanten der Schiffsabthsilung und
von dem Marine - Unter - Eommiffar systemmäßig gemustert werden , und zwar nach einer
Lrste , welche der Commandant des Fahrzeuges zu verfassen , der Schiffsabcheilungs - Com-
mandant mbst dem Unter - Commifiär auszufertigen , sodann der Schiffs - Commandant
seiner ersten Rechnung beyzulegen hat.

Wie diese Rechnung anzulegsn fty , darüber hat der Unter - Commissär die nothige
Weisung zu ertheilen.

Die Zahl der Individuen muß nach Beschaffenheit der auf einem Schiffe erforder¬
lichen Dienstleistung bemessen werden , und diese sich auf die Zahl der Kanonen und de¬

ren Caliber , dann bey kleineren Fahrzeugen hauptsächlich auf die Zahl und Gattungen der
Segel und Masten begründen.

§ . 6926.

Die Schiffsjungen  sind für den Dienst des Schiffes , dessen Cadetten und Un¬
ter - Officiere bestimmr , und stehen in dem Unterrichte des Manneurs . Der Officier , welcher
die Aufsicht über das Haupt - Detail führet ( nahmlich der Aelteste nach dem Comman-
danten ) , vertherlt sie nach seinem Gutbefinden an die Cadetten und an die Unter - Offi-
eiere , dann in die Küchen , um dieselben immer rein zu halten . Sowohl wenn das <L >chiff

am Anker liegt , als auch , wenn es unter Segel gehr , sind diese Schiffsjungen , wenn es
das Werter zulaßt , im Steigen auf die Mastbäume zu üben . Bey ihren Uebungen so¬
wohl , als auch an jedem Abende , haben sie Seine Majestät mit einem dreymahligen Vi¬
vat - Rufen zu begrüßen . Ein hierzu bestimmter Schiffsjungen - Aufseher wird sie mit einem
Pfeifchen zu Allem , was sie zu thun haben , commandiren . Die Schiffsjungen haben das

ganze Schiff auszukehren und zu reüügen , so oft es nöchig seyn wird.

Zusammensetzung der Equi¬
page eines Schiffes ; ihr Dienst
und ihre Dertheilung-
Hkth . am r7 - März 604.

WaS . sobald die Equipage

gesammelt ist, ben Bemannung
und Ausrüstung eines Schif¬
fes tu beobachten kommt.
Hkth. am»o. MaySl/j. ü -y-ji.

Von Schiffsjungen über¬
haupt.

Hkth. amr7 . MärzSoq.
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Wenn Schiffsjungen mit der
Marineurs -Löhnung der zwey-
ten Claffe eingeschifft werden
können.
Hkth. am r . Oct . Ü02.

Wann Schiffsjungen in den
Stand der Marineurs zu set¬
ze» sind.
Hkth. am 27. März 8oH.

Marineurs der dritten Claffe.
Hkch. am 27. Märzöc .̂ .

Ein jeder Marineur , wel¬
cher ausgenommen wird , er¬
hält von dein Ausxüstungs-
Eommiffär ei» Bücklein.

Was in Dasselbe euijutragen
ist.
Hkth. am 29. Feb. 804,
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Während eines Gefechtes müssen die Schiffsjungen die Munition in die Batterien

tragen , und hat jeder von ihnen eine bestimmte Anzahl von Kanonen zu bedienen.
Auf diese Art werden sie nach und nach , und ohne große Mühe , sowohl dasManoeu-

vriren , als auch eine genaue Subordination erlernen . Der Schiffs - Capelian hat mittelbar

auf diese Schiffsjungen ein aufmerksames Auge zu richten ; er muß sie in den Anfangs¬
gründen der Religion unterrichten , und ihnen jede Woche zwey Mahl in den Religions-
Grundsätzen Christenlehre ertheilen , und zwar Dinstag und Freytag von zwey bis vier
Uhr Nachmittag.

Die Schiffsjungen haben das nähmliche Tractament , wie die Marineurs , und sie essen
unter sich allein.

Der Officier , welcher das Haup t̂ - Detail führet , hat sie so , wie die übrige Equipage,

in . Cameradschaften einzutheilen.
tz. 6926.

Mit derMarineurs - Löhnung der zweyten Classe  dürfen nur jene Schiffs¬

jungen eingeschifft werden , die ihre aufhabende Obliegenheit mit vollen physischen und mo¬
ralischen Kräften zu vollziehen im Stande sind.

§. 6927.

Wenn die Schiffsjungen das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben , und hin¬

längliche Stärke und Kraft besitzen , so hat sie der Schiffs - Commandant in Gegenwart
des Marine - Kriegs - Commiffärs zu fragen , ob sie zu Marineurs vorzurücken wünschen , und

wenn sie hierzu einwilliM , sind sie in den Stand derMarineurs letzter Claffe zu setzen.
Es ist niemanden erlaubt , einen Schiffsjungen zu schlagen , sondern wenn einer einen Feh.

ler begeht , und seine Pflicht verletzt , so ist hiervon dem wachhabenden Officiere die An¬
zeige zu erstatten , der sie , nachdem sie es verdienen , wird bestrafen lassen.

Um als Schiffsjunge angenommen zu werd 'en , ist wenigstens das Alter von zehn

Jahren erforderlich ; vor der wirklichen Aufnahme hat so , wie es überhaupt im kaiserlichen
Dienste gebräuchlich ist , die ärztliche Untersuchung zu geschehen , um überzeugt zu seyn,
daß er die gehörige Gesundheit und Leibesstäcke besitze, welche zu dieser Charge erforder¬

lich sind.
H. 6928.

In die dritte Classe der Marineurs  gehören alle jene jungen Leure , wel¬
che Schiffsjungen waren , und das Alter erreicht haben , Marineurs - Dienste leisten zu kön¬
nen , oder jene , welche vorher noch niegedienet haben , jedoch zum Marineurs - Dienste taug¬

lich sind . Ihr Dienst ist der nähmliche wie jener der Marineurs der zweyten Classe , und
sie sind so , wie die übrigen , in zwey gleiche Lheile zu setzen, wovon immer ein Lheil zu
wachen , und der andere zu ruhen hat ; sie sind aber unter genauerer Aufsicht , als die übrigen,
zu halten , und es ist hauptsächlich nothwendig , sie bey gutem Wetter allem manoeuvriren

zu lassen , damit sie sich nach und nach daran gewöhnen , weder den Wind , noch das Meer
zu fürchten , und auf dem hohen Meere frey zu arbeiten lernen , ohne sich immer einzig
damit zu beschäftigen , um sich zu halten , wie es die wenig erfahrenen Marineurs zu thun

pflegen , die dadurch selbst nicht zu arbeiten fähig sind , und noch die anderen in ihrer Ar¬

beit hindern.
tz. 6929.

Ein jeder Marineur , der ausgenommen wird , erhält von dem Ausrüstungs - Com-

Missariat unentgeltich ein Büchlein,  in welchem die Zelt der Aufnahme , wie auch
allemahl die Zeit der Einschiffung , auch jene der Ausschiffung aus k. k. Schiffen , dessen
Avanclrung oder Degradirung angemerkt seyn muß . Nach einer jeden Campagne oder Aus¬

schiffung muß die bestimmte Anmerkung eingeschrieben werden , welche von dem das Haupt-
Detail führenden Officier und von dem Schiffsschreiber unterschrieben , und vom Schiffs - Com-

mandanten vidimirt seyn muß . Sollte aber solches in Venedig geschehen , so muß noch über
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dieß oben besagte Anmerkung vom Ausrüstungs - Commiffär bestätiget seyn. Die Vorrückung
der Marineurs der dritten Claffe in die zweyte hängt bloß von ihrer guten Aufführung , von
ihrem Fleiße und ihrer Geschicklichkeit ab.

H. 6y3o.

Die zweyte Ckasse der Marineurs,  welche nicht so gelehrt und geschickt,
wie jene der ersten Classe , "sind , müssen durch ihren Eifer und ihre Thätigkeit sich bestreben,
die Vorrückung in die erste Classe zu verdienen . Sie verrichten die nä'hmlichen Dienste , und

durch fleißige Uebung , die Mastbaume mit Leichtigkeit zu erklettern , sowie durch schnelle
Arbeir , werden sie sich der Vorrückung würdig machen . Hauptsächlich werden aus dieser und

der dritten Classe bey Gelegenheit eines Gefechtes die nöthigen Leute ausgewählt , um die
Batterien zu bedienen.

Z.
Die Marineurs der ersten Classe,  in zwey Wachen getheilt , haben wech-

felsweije Tag und Nachr den Dienst der hohen und minderen Manoeuvres . Nachdem bey die¬
ser Classe mehr Fleiß , Belehrung und Geschrcklichkeir,als bey den anderen , voraus gesetzt wird,
so müssen sie auch die ersten bey der Arbeit seyn . Beym Verändern oder Einziehen der Se¬
gel müssen sie sowohl ihre Posten , als auch die Gebräuche und Wirkungen aller Manoeuvres

genau kennen , ohne zu zweifeln , oder zu fürchten . Sie müssen mir Dreistigkeit dahin , wo es
nothwendig ist , sich schnell begeben , und sogar im Augenblicke des Zugrundegehens sollen sie

noch , wenn es möglich ist , mit gutem Beyspiele Vorgehen . Wenn ein Segelbaum bricht,
Haben sie mit Schnelligkeit zu arbeiten , um ihn von allen seinen Verbindungen los zu ma¬
chen , ihn wegzunehmen , mit einem anderen zu ersetzen , und ihn in möglichst kürzester Zeit
wieder in dienstbaren Stand zu bringen .. Wenn einer von den größeren Bäumen verun¬

glücken sollte , so müssen sie auch, wenn es die Noth erfordert , sich ohne Furcht in das Was¬

ser werfen , um ihn von seinen Verbindungen los zu machen , oder ihn abzuschneiden , um zu
verhindern , daß er das Schiff nrcht beschädige , oder sich am Steuerruder werwickele , wel¬
ches sehr traurige Folgen nach sich ziehen könnte . Zeder Marineur muß mit einem Messer
ohne Spitze und mit einer Scheide versehen seyn , welches er im Gürtel zu tragen hat , aber
nie tragen darf , wenn er sich außer dem Borte des Schiffes befindet . Der Marineur muß

Sorge tragen , immer rein zu seyn ; er muß sich alle Tage waschen und kämmen , und zum

wenigsten Ein Mahl in der Woche den Bart abnehmen lassen . Der Marineur hat seinen
Tornister an dem ihm angewiesenen Ort zu bewahren , und seine Kleidung und Wäsche rein

und immer im guten Stande zu halten . Er darf sich nicht erlauben , etwas davon zu ver¬
kaufen oder zu versetzen. Die Officiere haben wenigstens alle Monathe Ein Mahl die Effec¬

ten der Leute zu durchsuchen . Zeder Marineur aus jeder Classe ist verpflichtet , vier Paar

- Strümpfe , zwey Paar Schuhe , sechs Hemden , zwey Leibel ohne Aermel , zwey Röckel mit
Aermeln , zwey Paar lange Beinkleider , zwey Halstücher , einen runden Hut , eine Mütze,
und einen Caput zu haben.

Zur Aufbewahrung dieser Kleidungsstücke erhält er einen Sack , auf welchem sein Näh¬
me geschrieben ist.

Bey einem feindlichen Gefechte sind die Marineurs der ersten Classe zu den Manoeu¬
vres bestimmt , und sie haben sich mit Lebhaftigkeit und Kraft immer an jenen Ort zu bege¬

ben , wo es am nothwendigsten ist , ohne sich durch das feindliche Feuer aus der Fassung
bringen zu lassen.

Im Falle eines wirklichen Angriffes ist die Hälfte der Equipage , welche am ersten zum
Entern bestimmt ist , mit einem Sabel , mit einer Enterungshacke und mit einer Pistole im

Gürtel zu bewaffnen . Zm Augenblicke , wo die zwey Schiffe Bort an Bort sich befinden ,
hat die Mannschaft mit Schnelle und Geschicklichkeit auf das feindliche Schiff zu springen,
und Alles , was ihr in den Weg kommt , vor sich her niederzustoßen , und immer vorwärts

zu gehen , ohne jemand Gnade zu gehen , bis sich das Schiff ergibt . Zm Augenblicke der En-

Marinems der jweyten
Ckasse, und wann sie verrüc¬
ken können.
Hkth. am -7. März 804.

Marineurs der ersten Ckasse.
Hkth. am iy . März8s4.

/



Mastbaumjunge oder Mast-
garsten.
Hklh. am 27. Marz 804.

Lnart - Meistere
Hkth. am »7. MärzLs^
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terung hat jeder ruhig auf seinem Posten zu bleiben , ohne sich zu übereilen oder Hinreisen zu
lassen , sondern es ist mit kaltem Blute das Signal des Commandanten abzuwarten . Ein
braver Marineur muß eben so , wie ein braver Soldat , in jedem Falle bereit seyn , sein Le¬

ben für seinen Monarchen auszusetzen und aufzuopfern ; jene , welche unterliegen , wird Gott

belohnen , und der Monarch wird seine tapferen Krieger ' nicht verlassen ; er wird die Ver¬
wundeten mit väterlicher Zärtlichkeit heilen lassen , und dafür lorgen , damit jene , welche ihre

erhaltenen Blessuren zur ferneren Dienstleistung unrauglich machen , gut versorgt werden.
Außer diesen eben angeführten Rücksichten muß der Marineur auch besonders in Erwägung

nehmen , daß seine Beförderung durch seinen mit einer guten Aufführung verbundenen Muth und
durch sseine Tapferkeit schnell herbey geführt werden kann.

h . br) 32 .

Mastbaum - und Mastkorbjung en  sind für eine Fregatte zwölf bestimmt,

welche verhältnismäßig zur Dienstleistung an die Segel und Mastbäume eingetheilt werden.
Sie werden aus den geschicktesten Marineurs ausgewählt , welche die besten Conduite haben,
und die fleißigsten sind. Sie werden ebenfalls in zwey Wachen abgetheilt , und müssen sich

zu allen Manoeuvres am ersten begeben . Wenn die Segelriffe genommen werden , so ist ihr
Platz auf der Spitze der Segelstangen . Sie haben die hauptsächlichsten Arbeiten zu verrich¬
ten , jedoch unter der Aufsicht der Unter - Officiere . Ueberhaupt , besonders aber bey einem

sich ereignenden Sturme , ist es ihre Pflicht , die vorzüglichsten Arbeiten an den Segeln
zu verrichten.

Bey jeder Wache haben sie sowohl die Mastbäume , als die Segelstangen , zu visiti-
ren , und davon dem wachehabenden Unter - Officiere den Rapport zu erstatten , welcher so¬

dann dem Officiere Rechenschaft darüber gibt.
Wenn sie nichts an den größeren Manoeuvres zu thun haben , so werden sie an den

kleineren Arbeiten verwendet . Die Unter - Officiere werden besonders aus diesen Mastbaum¬

dienern gewählt.

§. 6g33.
Der Unter - Offieier,  welcher seine Quart - Meisters - Stelle  nur durch

Fleiß , gute Aufführung und Thätigkeit erlangen kann , muß das gute Beyspiel von Ehrfurcht

und Gehorsam gegen die Vorgesetzten geben . Er muß den Marineurs die Manoeuvres ange¬
ben , und sie anweisen , damit das Befohlene mit Genauigkeit , ohne Geräusch und ruhig

vollzogen werde . Er muß darauf sehen, daß Alles mit Ordnung und Richtigkeit geschehe , und
daß alle Handgriffe und Strickwerke frey sind , um die vorzunehmenden Bewegungen nicht
zu hindern . Er muß bey Einziehung der Segel der Erste an den Segelstangen seyn , oder
auch , wenn Segelriffe vorgenommen werden . Er muß darauf Acht haben , damit die Segel

verläßlich und gleich gegen die Segelstange geschlossen werden , und daß sie , so viel möglich
gedeckt sind. Es ist auch darauf zu halten , daß die Riffs gut geknüpft und stark geschlossen
seyn , damit keine Verwirrungen und Verspätungen im Falle des Gebrauches eintreten . Bey
Nachczeit muß der Quart - Meister besonders darauf aufmerksam seyn , daß die wachehaben¬
den Marineurs sich auf den angewiesenen Posten befinden , und daß keiner von ihnen heim¬
licher Weise sich schlafen lege . Nach der ersten halben Stunde seiner Wache hat er seine Ab¬
theilung zusammen zu berufen . In einem Augenblicke der Gefahr oder bey einem heftigen
Windstöße , hat er immer ruhig zu bleiben , damit er durch fein Beyspiel den Furchtsamen
Muth mache , und , um Verwirrungen zu vermeiden , muß er bey den Manoeuvres selbst

Hand anlegen . Hierdurch wird bey der Ausübung eine weit größere Fertigkeit erzweckt
werden . Die Quart - Meister haben sich ebenfalls wechselsweise abzulösen . Zum Ueberflusse

wird hier nur noch bemerkt , daß ein dem Trünke ergebener Unter - Offwier , welcher sich eines

großen Fehlers schuldig macht , seiner Charge entsetzt , und in die Classe der Marineurs
eingetheilt werden wird».
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§. 6y3ü.
Die Aufseher haben sich wechselsweise auf der Wache als Unter - Officicre abzulö-

sen . Wenn sich das Schiff unter Segel befindet , haben sie die nähmlichen Dienste und Pflrch-
v ten zu beobachten , wie der Quart - Meister . Außerdem haben sie auch die Aufsicht über die

Ankertaue und verschiedene andere Artikel , die zu dieser Gattung gehören . Wenn die Anker

gelichtet werden , so haben sie die Direetion über diese Arbeiten , und das große Both ( Boot)
anzusetzen , auch darauf zu sehen , daß der Capellaring auf das Ankertau gebunden werde.

Wenn das Schiff auf und nieder geht ( L Krieo ) , so haben sie sich auf den Krahnbalken zu
begeben , um die Anker aufzuketten , und sie an Ort und Stelle unter die Aufsicht des ersten
Bootsmannes zu bringen . Unter Segel ist das Ankertau sehr oft zu untersuchen , . und auf

die Conservation desselben aufmerksam zu seyn , besonders aber daraufzu sehen , daß es nicht
mit schneidenden Instrumenten verletzt werde , indem ein kleiner Schnitt in ein Ankertau den

Verlust eines Schiffes zur Folge haben kann , wenn man es nicht gewahr wird.

Am Anker haben sie Sorge zu tragen , daß die Ankertaue gut umgewickelt werden , be¬
sonders an Orten , wo steiniger Grund sich befindet , oder andere Gegenstände , welche das
Ankertau beschädigen könnten . Sie haben die Oberaufsicht über das große Boot,  über die

Equipage desselben , und über alle dazu gehörigen Effecten . Sie müssen sowohl über die

Conduite der Leute , als über die verwendeten Effecten alle Monathe dem verrechnenden
Officiere den Ausweis  übergeben.

§. 6y35.
Der zwe y t e BooL  s m ann  wechselt die Wache mit dem ersten Bootsmanne . SeinPosten

ist im Hintertheile des Schiffes , nahe an dem Officiere , welcher die Manoeuvres commandirt.

Sein Dienst besteht darin , daß er die Commando - Wörter -des Officiers sowohl mit
dem Pfeifchen , als auch mit der Stimme wiederhohlet , und auf den richtigen Vollzug derselben

, genau hält . Kenntnis ; , Erfahrung , Festigkeit , Ruhe und Geistesgegenwart im Augenblicks
der Gefahr müssen die vorzüglichsten Eigenschaften dieses Unter - Officiers seyn . Ueber dieses

muß er die Zergliederung der Manoeuvres sehr genau kennen , seine Untergebenen unaufhör¬
lich beobachten , und verläßlich in Wiederhohlung der Commando - Wörter des Officiers seyn.
Im Falle eines Gefechtes , oder eines Haupt -- Manoeuvre , wenn die ganze Schiffs - Equipage
sich im Dienste befindet , hat er sich in den Vordertheil des Schiffes zu begeben , umunterdem

Commando des zweyten Commandanten die von dem Schiffs - Capitän erlassenen Befehle zu
wiederhohlen , und dieselben in Vollzug setzen zu lassen . Im Dienste hat derselbe einen leich¬
ten Stock zu tragen , um die in Ausführung der Befehle etwa nachlässigen Marineurs mit

zwey,  höchstens drey Hieben zu züchtigen . Es ist ihm aber keinesweges erlaubt , die Mari-

neurs mehr zu schlagen , indem dieses oben Eingestandene nur tvlerirt wird . Nach Verlauf

der ersten halben Stunde der Wache hat er die im Dienste befindlichen Leute zusammen zu
berufen , von ihnen die Rapporte zu empfangen , um davon dem wachehabenden Officiere
Rechenschaft zu geben . So ist auch die Visitirung bey jeder Wache über die Mastbaumjun¬

gen vorzunehmen und der Rapport zu erstatten . Die richtige Führung aller dieser vergeschrie-
benen Rapporte , seine Kenntnisse und seine anerkannte Herzhaftigkeit sind die Mittel , durch
welche er die Vorrückung zum ersten Bootsmanne erlangen kann.

§. 6y36.
Wenn das Schiff unter Segel geht , so hat sich der erste Bootsmann  eben so, wie der

zweyte , wenn er im Dienste ist , im Hintertheile des Schiffes , und nahe bey dem Officiere , der
die Manoeuvres commandirt , aufzuhalten , und die nähmlichen Dienste zu verrichten . Ueber die¬
ses führt er auch die Hauptaufsicht über die Strickwerke , Ankertaue , über alle kleinen Strickwerke

* und andere Artikel , über die zum Gebrauche des Schiffes nothwendigen Kerzen , über die

Leinwand und alle anderen Artikel , welche zur Ausbesserung des Tauwerkes erforderlich
sind . Eine bestimmte Menge von Unschlitt , Pech , Schmeer , nach dem bestimm¬

ten Ausmaße , zum Gebrauche für das Schiff , befindet sich ebenfalls unter seiner Aufsicht
Band vn . 45

»

Aufseher und Castcltan.
Hkth. am 17. Marz 80/,.

Zweyter Bootsmann.
Hkth. am 27. Marz 8° «i-

Erster Bootsmann.
Hkth. am 27. März 9- 4.
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Steuermann.
Hkth. «m 27. Mürjüoq.
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und Verrechnung . Alle acht Tage hat er dem über diese Artikel Angestellten Officiere einen
Consumtions - Ausweis  zu übergeben , und eben so einen dem Officiere , der die

Hauptrechnung über diese Artikel führt . Alle Monathe hat er einen Haupt - Consumtions-
Ausweis über alle ihm anvertrauten Artikel  zu übergeben , welcher sodann

in das Haupt - Consumtions - Protokoll eingetragen , von dem Jnspections - Officiere , der
das Haupt - Detail führt , unterschrieben , und von dem Commandantenvidirt wird.

Es gehört hauptsächlich zu den Pflichten des ersten Bootsmannes , auf die Conserva¬
tion des Strickwerkes und der übrigen Artikel Aufsicht zu tragen , über den Zustand , in

welchem sie sich befinden , Rechenschaft zu geben , und alle Beschädigungen , die . sich al¬

lenfalls ergeben , ohne Zeitverlust , wenn es anders möglich ist , Herstellen zu lassen.
Der zu einem ersten Bootsmanne vorzurückende zweyte muß vor Erlangung dieser

Stelle bereits Proben eines ausgezeichneten Fleißes und von Kenntnissen in allen Theilen

seines Dienstes gegeben , und die Handgriffe und Manoeuvres vollkommen inne haben.
Im Falle das Schiff kielgehohlet würde , ist es seine Pflicht , die Stangen einzule¬

gen , um die Bäume zu unterstützen , und den Kiel außer Wasser zu bringen , welcher ohne
diese Hülfe brechen würde . Er muß auch die zu diesem Manoeuvre nöthigen Takeln unter¬
legen , um das Schiff zu erhalten , welches sein Gleichgewicht verlieren , und ohne diese Ge¬
genkraft Umschlagen würde . Ueberhaupt ist es seine Pflicht , die verschiedenen Manoeuvres
zu leiten , und nach den Befehlen seiner Vorgesetzten zu vertheüen . Zwey Bootsmänner
werden immer beordert , genau darauf zu sehen , daß im Schiffe stets die größte Ordnung

und Reinlichkeit beobachtet werde . Nach Sonnenaufgang sind täglich alle Schanzen zu wa¬

schen. Das Zwischendeck jedoch ist nicht zu waschen , weil dieser Theil des Schiffes nicht ge¬

nug der Luft ausgesctzt -ist , und die Feuchtigkeit der Equipage , welche da schläft , schädlich
und ihrer Gesundheit nachtheilig seyn würde . Dagegen ist dieselbe täglich trocken zureinigen,
und , so oft es die Witterung gestattet , freye Lufr hinein zu lassen . Vor der Reinigung
wird immer befohlen , die Monturs - Stücke heraus zu nehmen . Dieses hat von Morgens

acht Uhr bis Mittag zu geschehen . Ein erster Bootsmann , welcher sich durch seine gute
Aufführung und besonderen Talente auszeichnen wird , kann zum Ober - Officiere befördert
werden , ohne vorher Cadett gewesen zu seyn . Jene ersten Bootsmänner hingegen , die zwar

eine gute Aufführung , aber Nicht die zu einem Officiere unumgänglich nörhrgen Talente be¬
sitzen , werden zurück behalten , und beziehen auch zu Lande ihre volle Gebühr , jedoch müs¬
sen sie vorher zehn Jahre als erste Bootsmänner gedient haben . Vor Verlauf dieser Zeit
kann ihnen ein solcher Vortheil ohne sehr wichtige Ursachen nichr zugestanden werden . Wenn
ein solcher zurück behaltener erster Bootsmann in seinem D '.enste nachlässig ist , oder sonst
eine üble Aufführung zeiget , so kann er aus Strafe wieder in die Classe der nicht zurück

zu behaltenden zurück gesetzt werden . Solche zurück behaltenen und zu Lande zu verwenden»
den ersten Bootsmänner sind beständig im Arsenale bey den dort verkommenden Arbeiten an¬

zustellen . Im Falle sie die Erlaubniß ansuchen , auf Mercancil - Schiffen zu dienen , so wird

ihnen diese gegeben, ' jedoch verlieren sie ihren Gehalt auf die Zeit , als sie auf solchen Schif¬
fen dienen , und treten dann wieder in ihre vorige Gebühr . Es werden nie mehr erste Boots¬
männer gehalten , als der Dienst erfordert , die übrigen verlieren ihren Gehalt , sobald daS

Schiff , auf welchem sie dienen , entwaffnet wird , und es stehet ihnen dann frey , aufKauf-

fahrdeyschiffen Dienste zu nehmen . Die Aufseher und Bootsmänner müssen immer das silberne
Pfeifchen tragen , welches die Auszeichnung ihrer Charge ist , und womit sie die Comman-
dv 's wiederhohlen.

h. byZ?-
Der Steuermann,  welcher seinen Platz am Steuerruder hat , hat sich nach dem

Windstriche zu halten , der von dem manoeuverirenden Officiere ihm vorgeschrieben wird.
Er muß die Sreuermannskunst verstehen , auch die Boussole kennen , und die Richtun¬

gen inne haben . Er muß die Eigenschaften seines Schiffes kennen zu lernen trachten.
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nahmlich , ob dasselbe lercht anlauft , oder ob es sich anstä 'mmt , um sich darnach zu
richten , damit das Schiff nicht aus der vorgeschriebenen Route übweiche , und in eine

falsche Richtung komme . Er muß darauf sehen , die Ruderpine nicht gahe und auf Ein

Mahl rechts oder links zu bringen , um nicht dem Schiffe dadurch den Wind zu entziehen.
Ein guter Steuerruderm mm halt das Schiff ohne dies; nach dem vvrgeschriebenen Wmdstrich^

während ein unerfahrener die Ruderpine unaufhörlich m Bewegung setzt , und sich des¬
sen ungeachtet doch immer außer der Roure befindet , auch durch seine Unwissenheit ver¬
ursachen kann , daß falsch manoeuvrirt wird . Bey schlechtem Wetter muß der Steuermann

trachten , nach und nach vorwärts zu gehen , oder zurück zu halten , damit er hierdurch die
Wellen vermeide , welche dem Schiffe denMnd entziehen , und durch ihr starkes Einschlagen in

das Schiff das Mastwerk desselben beschädigen können . Wenn das Schiff mit Wind im Hinterthei-

le (venw in xux ^ o) segelt , so muß der Steuerrudermann darauf sehen , daß er das Schiff
weder zurück halte , noch vorwärts schneller laufen lasse , welches in einem solchen Falle eine
Sache ist , die eine sehr große Aufmerksamkeit fordert . Wenn die Steuermänner am Steuerruder

nicht nothwendig sind, so sind sie, wie die anderen Marineurs , zu den Manoeuvres zu verwenden.

Am Anker hat sich immer einer im Nachthause zu befinden , und auf das Stundenglas obacht zu
geben . Es gehört auch zu ihrem Dienste , die Flaggen zu streichen , oder aufzustecken . Wenn

geankert wird , so müssen sie auf das Liefloth Acbr haben , um zu bemerken , ob das Schiff
steht . Ueberhaupt müssen sie auf Alles aufmerksam seyn , was in das Fach des Officiers ein¬
schlägt , welcher das Detail über die Steuermannskunst führt . -

In einem Gefechte sind die Steuerrudermänner zu den Manoeuvres im Hintertheile
des Schiffös anzustellen , und zu verwenden ; aber sowohl in diesem Falle , als auch wenn
schlechtes Wetter ist , sind immer zwey Mann bey der Ruderpine anzustellen . Im Falle die
Anzahl der Steuerrudermänner nicht hinlänglich wäre , kann sich auch mit einem erfahrenen

Marineur bey solchen Gelegenheiten beholfen werden . Steuerrudermänner , welche nicht die
erforderlichen Talente besitzen , daß man sie zu Unter -- Offneren befördern könne , haben rm
Verhältnisse ihrer Fähigkeiten Vermehrung ihres Gehaltes zu bekommen , damit sie in etwas
entschädig werden , und zwar auf die Art , wie bemerkt werden wird , wenn von den -rab-
lungen die Rede ist.

§. 6 § 33.
. Praktischer Steuermann oder '

Dcr (praktisch ) erfahrene Steuermann  ist entweder aus den Schiffs Pa-
trat,en zu wählen , - der «S kann hierzu - in anderes Individuum ausgenommen werden'

welches -m- genaue Kenntnis ! der ganzen Seeküste best» , und das durch di- viele » Reis - !,'
d!- es durch lange Zeit hindurch gemacht hak , alle Küsten , Hafen und Inseln genau m«
hat . Bor ft .ner Annahme muß -r di- Prüfung machen , und Zeugnisse beybringen , welche

dl - Bestätigung der erst berührten Local - Kenntnisse ausweisen müssen . Auf jeder Fregatte
vder L - r °- tt - ist immer - in praktischer Steuermann rinzuschiffrn , welcher das Land , die
Klirpen , Inseln , Hafen und Ankerplätze -c. anznzeigen hat , damit sich di- Schiffs - Capi-

tane , welche natürlicher Weis - wenige Erfahrung und Kenntnisse »VN di- s-n Küsten haben an
denen ge wenig vder gar nicht,grr °,set sind , und ° ° n welchen auch keine guten Seekarten
vorhanden sind , darnach richten können . Der Steuermann ist fürjed -nNachth - i,verantwort¬
lich , welcher sich „ . Bezug auf oben berührte Loeal - Kenntniffe ergeben würde . Der Lomman-
dant hat nur die Manoeuvres nach den Weisungen , welche ihm der Steuermann in der

Nachbarschaft des G -stad -S und Einganges in di- Häfen gibt , zu -ommandir -n . Die Ga-

i-ren odrr Ruderschlffe bekommen keine Steuer,nänner . Ihre geringe Entfernung vom Land¬
et d, - L - mm - ndanten in den Stand , daß sie di - Liefe der Gewässer , di- Küsten und die

Näherung an S Land selbst b-ur -h- il- n können . D, - prarkischen Steuermänner können -ben
i w.e andere Unter - Ossik, -re , zu Land - zurück behalten wrrden.
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tz. 6y3<).
Die Artilleristen müssen vor ihrer Einschiffung im Hafen geübt werden . Außer

dem Dienste sind sie zu jenen Arbeiten , welche der Artillerie zustehen , zu verwenden ; sie

müssen ihren guten Willen und Esser dadurch an Tag legen , daß sie schnell und geschickt
alle großen und kleinen Manoeuvres vollziehen . Sie müssen ihre Kanonen m gutem Stande
halten , und sie täglich genau untersuchen , daß jeder zur Kanone gehörige Gegenstand sich
an seinem bestimmten Orte befinde . Die Artilleristen müssen auch genau darauf sehen , daß
den Unglücksfällen , welche sich durch Feuer bey dem Pulver ergeben können , durch ihre Auf-
merksamkeit vorgebeugt werde . Sie haben in den Batterien und im Schiffsraum - das Ta¬
bakrauchen nicht zu gestatten , worauf sie sowohl in als außerdem Dienste zu sehen haben . Bei¬
der Vertheilung des Branntweines dürfen sie nicht gestatten , daß das Licht aus der Laterne
genommen werde , welches sie auch in anderen ähnlichen Gelegenheiten verhindern muffen.

Wenn mit dem Pulver gearbeitet wird , muß die gewissenhafteste Aufmerksamkeit getragen

werden , damit niemand etwas an sich habe , das durch Reibung Feuer geben konnte.

Ueberhaupt fordert eine so gefährliche Arbeit die genaueste Achtsamkeit und Vor,icht . Bey
einem Gefechte ist der Artillerist Directeur einer Kanone , welche er nach seiner Kenntmy um
mit Fleiß zu dirigiren hat . Er muß immer beobachten , daß er seme Kanone mit Lebhafng --

keit und Pünktlichkeit abfeuere , ohne sich aus der Fassung bringen zu lassen , so wie es einem

tapferen Krieger zusteht , der die Gefahr kennet , aber nicht fürchtet.
Der Stopp elträ ' ger,  welche Charge auch einer der eingeschifften Artilleristen be¬

sorget , muß immer fleißig und geschwind die Kanone laden , und sie nach jedem Schüsse
gut reinigen . Er muß darauf sehen , daß nicht etwa von dem Stoppel brennende eheste zuruc.
bleiben , und , falls es geschieht , sie gleich löschen. Die dirigirenden Kanoniere haben den Leuten nicht

gestatten , daß sie schreyen , indem hierdurch nichts genützt wird , sondern nur Unordnungen

entstehen . Sie haben darauf zu halten , daß ihre Untergebenen ihre Schuldigkeit m Mer-
Ordnung und geschwind verrichten , und nicht zu gestatten , daß sich jemand unter was immer
für einem Vorwände von seinem Posten entferne . Wenn sich der Fall ereignet , daß,erne
Kanone undienstbar wird , so hat der dirigirende Kanonier alsogleich dem Corporate davon

Nachricht zu geben , damit sodann von den Leuten auf das thättgste gearbeitet , und ge¬
pachtet werde , sie wieder herzustellen , oder sie mir einer anderen zu ersetzen , um das Feuer
bald möglichst wieder fortseben zu können . Die Artilleristen müssen sich selbst als die Ausge¬
wähltesten der ganzen Equipage betrachten ; daher müssen auch alle immer das gute Bey-

sprel des strengsten Gehorsams , Eifers und Muthes geben , und zwar in Allem , was aus
den Dienst Bezug hat ; außer dem müssen sie auch geprüfte und vertraute Leuce seyn. Wenn

sich unter der Artillerie ein Mann befände , der sich eines Verbrechens oder Diebstahles

schuldig macht , so ist er nach den Gesetzen zu bestrafen.
Es ist die Pflicht der Artilleristen , die Pulverkammer immer rein zu halten , welches

täglich noch früher zu geschehen hat , als von den Marineurs das Verdeck gereiniget wird.
h. 6y4<r.

Die Arri l l eri e- Cor por al ehaben die Oberaufsicht über die Artilleristen und die Bat¬
terie . Sie haben sowohl bey den Pulver - als allen anderen Arrillerie - Arbeiten die Leitung
unter den Befehlen des Aufsehers und des Feldwebels zu führen . Sie haben daraufzu sehen,

daß die Patronen genau nach der vorgeschobenen Form verfertiget , daß das Papier fest
gewickelt , und die Nahte der Leinwand fest und gut zusammen gezogen seyen , dannt dw
Ladung in den Lauf der Kanonen leicht hinein gebracht werden könne ; sie müssen ebenfalls
bedacht seyn , alles Feuer und Eisen von den Pulverarbeiten entfernt zu halten . Alle Achte
und Feuergeräthschaften sind den darüber zur Oberaufsicht bestellten Artilleristen zu überan
werten , welche sie zur allgemeinen Sicherheit genau zu bewahren haben . Bey ernem G

fechte sind die Corporale der Artillerie in die Batterien und Schanzen unter der Aufsicht,
den Anordnungen des Feldwebels und des Artillerie - Aufsehers zu vertheilen . Sie haben'
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Feuer ohne Unordnung zu unterhalten , und zu trachten , es dem Feinde , so viel nur möglich
:st , schädlich zu machen . Ueoer dieses haben sie darauf zu sehen , daß niemand von seinem

ihm angewiesenen Posten sich entferne , .daß die Ladung , welche zu den Kanonen gebracht
wird , immer calibermaßig sey , und daß die Herbeyschasfung derselben nicht verspätet werde.

Sie müssen dafür sorgen , daß an Herstellung der allenfalls beschädigten Boote fleißig gear¬
beitet werde . Wenn eine beschädigte Kanone nicht geschwind hergestellt werden könnte , so ist,
wenn nur an einem Borte allein gekämpft würde , eine solche Kanone mit einer von jenem
Borte , wo nicht geschlagen wird , zu verwechseln.

Ein Corpora ! der Artillerie muß einen vollkommen anerkannten Muth besitzen , und
eine ausgebreitete Kenntnis in allen Zergliederungen und Theilen des Artillerie - Wesens
haben.

Wenn ein Direktor der ihm anvertrauten Kanone verwundet oder getödtet würde , so
ist seine Stelle gleich mit einem anderen Kanoniere zu ersetzen.

Einem der Artillerie - Eorporale ist immer die Aufsicht über die Pulverkammer zu über¬
tragen ; er hat auf die Reinlichkeit und gute Ordnung , die stets da herrschen muß , die ge¬

naueste Obsorge zu tragen . Während eines Gefechtes ist es sein Geschäft , mit Hülfe zweyer
oder dreyer Artilleristen , welche ihm beygegeben werden , die Vertheilung der Munition zu
besorgen . Außer einem Gefechte besorgt er die Leitung aller dem Pulverkammer - Aufseher an¬
vertrauten Bestandtheile . Die besagten Artillerie - Unter - Officiere sind eben so , wie alle

anderen Unter - Officiere , zu den Wachen am Borte zu vertheilen ; sie haben die nahmlichen
Dienste zu verrichten , und wachsam darauf zu seyn , daß ihre untergeordneten Artilleristen

die Manoeuvres nnt Geschicklichkeit und Schnelle vollziehen , und den übrigen in Allem zum
guten Muster dienen.

tz. 6y4i.
Der Artillerie - Feldwebel  hat die Wache mit dem Aufseher wechselsweise zu ver - Feldwebel der Artillerie,

richten . Wenn manoeuvrirt wird , oder wenn kein Feind zugegen ist , hat er seine Untergebenen zu ^ h. am-7. März 804.
ihrer Pflicht zu verhalten , und genau darauf zu sehen , daß sie ihre Schuldigkeit thun , um der

übrigen Equipage in Allem ein gutes Beyspiel zu geben . Er hat unter der Aufsicht des Auf¬
sehers alle das Artillerie - Wesen betreffenden Arbeiten zu leiten . Er muß genau darauf se¬
hen , daß rmmer ein Artillerist das Feuer und Licht bewache , und daß dieser Dienst mit der

strengsten Gewissenhaftigkeit besorget werde . Er hak die Batterien zu visitiren . Wenn sich
aber das Schiff unter Segel befindet , so ist diese Visitirung täglich vorzunehmen . In einem

Gefechte hat er die Artrllerie und deren Schanzen zu commandiren , und hauptsächlich zu
trachten , daß das Artillerie - Feuer in ununterbrochener Thätigkeit fortgesetzt werde , damit

es dem Feinde , so viel nur Möglich , Abbruch thue . . Er muß in diesem Falle auf die¬
sem Posten um so thätiger seyn , als da sehr leicht eine Verwirrung entstehen kann,
weil sich die Kanonen zwischen den Manoeuvres befinden , bey welchen die Marineurs

angestellt sind. Der Artillerist hat sich mit nichts Anderen , als mit seinen Kanonen,
zu beschäftigen , jedoch muß er mit Vorsicht vermeiden , daß er jene Leute , die in

leiner Nähe arbeiten , nicht beschädige , ohne sich zerstreuen zu lassen , oder das Feuer zurück

zu halten , oder zu verspäten . Ueber dieses hat der Artillerie - Feldwebel die nahmlichen Pflich¬
ten , wie der Corpora ! ; da er aber mehr , als jener , zu commandiren hat , so muß er auch
mehr Kenntnisse und mehr Muth besitzen, welcher ihn nie die Gegenwart des Geistes verlie¬

ren lassen darf . Das Feuer aus den Schanzen muß , so viel immer möglich , bestreichend ge¬
führt werden , damit die Kugeln , welche das feindliche Schiff selbst und die darauf arbei¬
tenden Leute nicht beschädigen , so viel möglich dieMastbäüme verderben , und die Manoeu¬

vres vernichten , jedoch immev mit Bezug auf die Befehle , die er in Rücksicht des AbfeuernS

erhalten haben wird . Wenn es sich darum handelt , daß bey Nachtzeit Signale gegeben wer¬

den sollen , so steht es ihm oder dem Aufseher zu , sie vollziehen zu lassen , und zwar mit aller

Vorsicht , und unter der Leitung des mit dem Steuermanns - Geschäfte beauftragten Offi-
ciers , oder seines Substituten.
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h. l)<)42.
Der  Aufseher  hat die Wache  mtt dem Feldwebel abwechselnd zu verrichten , und

hat eben denselben Dienst . Bey stürmischer Witterung hat er die Kanonen zu befestigen , da¬

mit ihre Bewegung das Schiff nicht noch mehr belästige . Er hat darüber zu wachen / daß
n.ichrs verdorben oder beschädiget werde . Diese Anstellung erfordert eine genaue Kennrniy der
verschiedenen Wirkung der Kanonenschüsse , damit er unter allen Umständen Alles wieder
hörzustellen oder zu ersetzen im Stande ist ; hauptsächlich werden hierzu ein geprüfter Muth,
große Thätigkeit und viel kaltes Blut erfordert , damit er durch diese sich in den Stand setze,
und sich in demselben erhalte , seine Untergebenen gut zu commandiren . In ruhigen Epochen
muß er sich mit fleißiger Unterrichtung seiner Untergeordneten abgeben . Bey einem Gefechte
commandirt er die Batterie unter den Befehlen der hierzu bestimmten Officiere - Er muß

allenthalben ein umsichtiger Mann seyn , der sein Augenmerk überall hat, , das Feuer dirigi-
ren , unterhalten , überhaupt die gute Ordnung handhaben.

Er muß die schon bereitete und vertheilte Munition , ihren Stand und ihre Anzahl
gut im Gedächtnisse haben , um dadurch Unordnungen und Verwirrungen vorzubeugen , die
sehr leicht eintreten können , wenn die Munition fehlet , oder die Zubringung derselben ver¬
spätet wird . Er muß immer einen Vorrath an gefüllten Skarnitzen , und eine Menge der¬
selben leer haben , um in keinem Falle damit in Verlegenheit zu gerathen . Er muß darauf
sehen , daß die Schiffslucken gut mit Wachsleinwand gedeckt seyen , damit nicht zufälliger
Weise das Feuer in das Zwischendeck dringen kann ; und um derley Vorfällen zuvor zu kom¬
men , muß er in der Lange der Batterie mit Wasser gefüllte Schäffel vertheilen . Er muß
immer angezündete Lunten bey der Hand haben , um sie überall , wo es nörhig ist , zu ver¬
theilen , oder die verloschenen zu ergänzen . Sobald befohlen wird , alle Sachen heraus zu
tragen , welches mit sehr großer Geschwindigkeit und Genauigkeit vollzogen werden muß,
hat er die Batterie zu visitiren , und darauf zu sehen , daß sie von allen Geräthschafcen,
welche mcht unumgänglich zum Gefechte nothwendig sind , frey sey. So lange das Gefecht
dauert , ist er dein Officiere , welcher die Batterie commandirt , über Alles , was da immer
vorgeht , genaue Rechenschaft schuldig.

In Kriegszeiten hat er im Vordertheile des Schiffes ein Depositorium , welches im¬
mer mit einer hinlänglichen Anzahl von Patronen für die Kanonen der Schanze des Vor-
dertheiles versehen seyn muß , damit sowohl die Schanze , als auch die nahe liegende Batte¬
rie , geschwind mit Munition versehen werden könne , und der Transport nicht d:e ganze
Länge der Batterie unter dem Heuer passieren muß . Er hat darauf zu sehen , daß die Patro¬
nen nicht . mit freyer Hand , sondern immer in die dazu bestimmten Verschlüge gebracht
werden , damit sie vor Feuersgefahr gesichert sind , und auch hauptsächlich aus der Ursache,
weil diese Ladung schon in den Verschlagen calibermäßig beysammen liegt , und nicht so
leicht verwechselt werden kann . Die Vertheilung der Ladung für die Kanonen des Hinter-
theiles hat durch die Schiffslucken -der Pulverkammer , und für den Verdeckplatz des Schif¬

fes , wo die Kanonen stehen , und für das Cenrrum der Batterie durch die Schiffslucken ches
Zwischendeckes zu geschehen.

Wenn das Gefecht vorüber ist , muß der Aufseher Alles , was beschädiget worden M,
--gleich wieder ausbessern und Herstellen lassen . Es muß Tag und Nacht gearbeitet werden,

bis sich Alles wieder in seinem natürlichen guten Stande befindet . Er muß ohne Aufschub
die verbrauchten Patronen wieder ersetzen , und die Kugeln zwischen den Kanonen und im
Centrum der Batterie in kleine Häufchen aufschlichten lassen , und die verfeuerten wieder mit
akideren ersetzen» Es sind hierbey Vorsicht und geschwinder Vollzug unerläßlich , weil man

zu Wasser nie sicher seyn kann , angegriffen zu werden , und sich schlagen zu müssen . Man
muß sich daher immer im Vertheidigungsstande befinden , den Feind zu empfangen . Der
Aufseher hat alle Kriegs - Munition unter seiner Verwahrung und Aufsicht , und ist auch

dafür verantwortlich ; außerdem hat er auch alle zur Munition gehörigen Artikel in seiner

X ,
»
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Verrechnung / bleyerne Platten , Lunten , Papier zu Patronen , Leinwand zu den scharfen
Patronen , Wachlaternen rc. rc. , die Pulverkammer und das Pulver - Magazin - Er hat
alle Wochen einen Ausweis über die verbrauchten Artikel und alle
Monathe  einen T o tal - Ausweis über dieselben  dem die Leitung über das

Detail dieses Geschäftes führenden Ober - Officiere zu übergeben , um Alles in das Haupt-
C o nsu  in ti  o n s - B u ch vorschriftmäßig eintragen zu können . Diejenigen Aufseher , welche

sich hierbei) auszeichnen werden , haben die Beförderung unter dem Artillerie - CorpS zu er¬
warten und anzusprechen.

§. 6g43.
Der Aufseher über die Waffen,  welches immer ein Feldwebel oder Unter-

Officier der eingeschifften Truppen seyn muß , wechselt die Wache mit dem ältesten Unter-

Officiere der Truppen . Er hat unter den Befehlen des Officiers der eingeschifften Truppen
die Aufsicht über die Mannschaft . Er hat wachsam darauf zu seyn , daß sie im Dienste ihre
Schuldigkeit thun , und daß sie fleißig , und ebenso , wie die Marineurs , an den Manoeu-

vres arbeiten , wenn - sie die Wache haben . Er muß darauf Acht haben , daß sowohl die
Leute , als auch die Waffen rein und in gutem Stande sind . Eben so hat er auch die nähm-
liche Aufmerksamkeit auf die kleinen Waffen des Schiffes zu tragen , welche seiner Aufsicht
anvertrauet sind. Um die Waffen einzusperren , und sie gut zu erhalten , werden ihm eigene
Verschlage und Truhen gegeben werden ; diese müssen aber immer in der Schanze bleiben,
damit sich die Schiffs - Equipage bey der kleinsten Bewegung gegen den Feind bewaffnen könne,
wenn er das Schiff zu überfallen versuchen wollte . Es wird auch eine verhälrnlßmäßige An¬

zahl aller Gattungen von Waffen in Gruppen aufgestellt , die sich immer in der Waffenkum¬

mer in Bereitschaft befinden . Er hat die Flintensteme in seiner Verwahrung , welche
immer in dem Pulver - Depositorium zu lassen sind , bis sie wirklich erfordert werden . Er hat
über den Verbrauch dieser Artikel eben so , wie die andern Unter - Officiere , die in einerVer-
rechnung stehen , einen Ausweis  einzureichen.

Nachdem sowohl dle Feuergewehre , als auch die Säbel , um sich vom Borte herab zu
vertheldigen , unter seiner Aufsicht stehen , so steht auch der Büchsenmacher unter seinem

Befehle , und er hat darauf zu sehen , daß er sich unausgesetzt mit der Erhaltung und Repa¬

ratur der Waffen beschäftige . Er hat sowohl auf die Lichter in den Batterien , als auch auf
jene , welche die Officiere benöthigen , sehr aufmerksam zu seyn.

Diese Lichter dürfen nur durch einen Eorporal gebracht werden , daS Uebrsge im Inne¬
ren des ^ chispes befindliche Feuer und Licht , eben so auch die Lunten , müssen immer von
einem Artilleristen bewacht werden . So lange seine Wache dauert , muß er alle Stunden die

Runde in der Batterie und in dem Zwischendecke halten , und über die gute Ordnung wachen.

Er darf nicht gestatten , daß Tabak geraucht oder auf sonst eine Art ein Getöse bey Nacht
gemacht werde , damit die Ruhe derjenigen , die schlafen , nicht gestört werde.

Er mns; Sorge tragen , die Feuerherde zu visitiren , und die Feuer nach den vorge¬
schriebenen Stunden auslöschen lassen , worüber er sowohl dem über die Segel wachehabenden
Officiere , als auch jenem , der die Wache an dem Anker hat , genaue Rechenschaft geben

mup . Wahrend eines Gefechtes Hat er an den Schifflucken zwey Schildwachen aufzustellen,
welche jede mit einem Säbel und zwey Pistolen zu bewaffnen sind , und die den Befehl zu
erhalten haben , daß sie jeden , der sich wegzuschleichen sucht , und sich weigert , auf seinen
Posten zurück zu kehren , niederschießen dürfen . Sie dürfen niemanden , als die Verwunde¬

ten , passieren lassen . Der Waffenaufseher hat auch die auf den ihnen bestimmten Plätzen
vertheilte Infanterie zu commandiren ; er hat das Feuer zu dirigiren , und demselben , so
viel alS möglich ist , allen Nachdruckzu geben.

Es versteht sich von selbst , daß sowohl er , als seine Truppe , unter den Befehlen der
Marine - Officiere stehet . Dieser Unter - Officier hat sein Avancement in seinem Corps , wozu

er gehört . Der Waffenaufseher hat auch die Aufsicht über die Arrestanten an Bort , welche

Aufseher über die Massen.
Hkkh. «m -7- März L04.
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er auf Befehl des Officiers in Verhaft nehmen , und ihnen die Eisen durch einen Unter-

Officier anlegen lassen muß.
§. 6944.

Ein Individuum , welches zu einer Unterarztes - Stelle  zu gelangen wünscht,

muß eine anständige Erziehung besitzen , und die Anfangsgründe der Chrrurgie wissen , dann

hat er in dem Marine - Spital zu practiciren , und dort , unter dem hierzu aufgestellten Pro¬
fessor , seinen Studien - Curs fortzusetzen ; und nur dann , wenn man ihn hinlänglich unter¬
richtet findet , wird er eine Prüfung zu machen haben , und zum Unterärzte ernannt , und
zur Einschiffung tauglich anerkannt werden . Sein Dienst an Borr besteht darin , daß er die
Arzeneyen zubereitet , und darauf sieht , damir sie von den Kranken nach der Vorschrift auch
richtig eingenommen werden . Er hat dem ersten oder dem Oberarzte bey allen Besuchen Hülfe
zu leisten , sich die Bemerkungen desselben über die Verwundeten und Kranken zu Nutze zu
machen , und auf diese Art nach den erhaltenen Belehrungen sich in seinem Fache immer
mehr und mehr zu bilden . Er muß die Kranken wenigstens Ein Mahl alle Nacht besuchen,
sich von ihrem Befinden überzeugen , und darauf sehen , daß ihnen nichts mangle . Er har
die Kranken in möglichster Reinlichkeit zu erhalten , und täglich räuchern zu lassen , um die

Luft zu reinigen . Zu diesem Endzwecke hat er einen Artillerie - Corporal zu verlangen , wel¬
cher bey der Räucherung immer zugegen und auf das Feuer aufmerkiam seyn muß . Er hat
seinen Vorgesetzten in Allem zu helfen , und sich mit Eifer und Lheilnahme für seine Kranken

bey ihnen zu verwenden , sich über ihre Krankheiten zu besprechen und zu unterrichten . Wenn
er sich sodann die nüthigen Kenntnisse erworben hat , und durch Zeugnisse der Commandan-
ren und anderer Vorgesetzten , unter welchen er gedient hat seine Fähigkeiten darrhun kann,

so kann er bey sich ergebender Gelegenheit und bey Bestätigung einer untadelhaften Aufführung
zum Oberarzte befördert werden.

§. 6946.

Auf den Fregatten und anderen Schiffen mit gedeckten Batterien ist sowohl für den
Oberarzt,  als auch für seine Untergebenen , der Posten in dem Zwijchendecke nahe bey
der großen Schiffölucke bestimmt , weil sie sich da dem Orte , wo die Kranken liegen , am

nächsten befinden.
Auf den Schiffen mit offenen Batterien wird in dein Schiffsräume an dem nähmlicyen

Platze eine Plattforme errichtet werden . In keinem Falle ist es erlaubt , die Kranken unter
der übrigen Schiffs - Equipage zu lassen. Eines Theils , um dadurch alle Ansteckungen zu
vermeiden , und anderen Theils , um sie immer unter den Augen der Aerzte zu haben , und

ihnen ihren Beystand angedeihen zu lassen.
Die Medikamenten - Kästen haben sich ebenfalls an diesem Orte , und in genauer Ord¬

nung , unter der Aufsicht des Oberarztes , zu befinden . Er hat hauptsächlich darauf zu hal¬
ten , daß sowohl die Betten der Kranken , als sie selbst , reinlich gehalten werden , und daß

sie die ihnen vorgeschriebenen Medikamente und die angeordnete Kost richtig erhalten.
Er muß gegenwärtig seyn , wenn den Kranken das Mittag - und das Abendmahl ge¬

bracht wird . „ .
Er muß die Speisen kosten , und darauf sehen , daß die Arzeneyen gehor .g verthellet

werden . l

In Ermangelung des Corps - Arztes  muß er die Verwundeten selbst behandeln.

In einem Gefechte muß er seine chirurgischen Instrumente in Bereitschaft halten , um dem
Corps - Arzte gleich Hülfe zu leisten , und den Verwundeten so, wie sie gebracht werden , bey-

stehen zu können . . „ , ^ ?
In Verbindung mit den Grundsätzen seiner Kunst muß er auch noch die vorzüglichste

Tugend ein - S ArjteS besitzen , „ chmlich : Mitleiden für di - Kranken , um ihnen ,hr Scheck,
sal so viel möglich zu erleichtern . Er hat den Corps - Arzt bey allen Krankenbesuchen zu be¬

gleiten , und auch noch für sich selbst und allein den Kranken öftere Besuche zu machen.



Von der Marine - Verwaltung überhaupt.

Er muß die Necepte in sein Arzsneyenbuch eintragen , und sich hauptsächlich darauf ver --

legen , alle Krankheiren richtig zu erkennen . Er muß ihren Wirkungen und Ursachen nach¬

spüren , und für jede Krankheit die zweckmäßigen Arzeneyen und Mittel anwenden . Haupt¬
sächlich muß er vermeiden , sich ein veränderliches System zu bilden , welches fast immer
falsch ist . Er muß nur vielmehr trachten , der Natur zu Hülfe zu kommen , und den Gang

und die Zufälle der Krankheit genau beobachten , um dadurch die Herstellung des Kranken
zu bewirken.

Er muß sich darauf verlegen , die Krankheiten jener Länder , wo er sich befindet , und

die dort herrschen , kennen zu lernen . Er hat ihre langsamere und schnellere Wirkung zu stu¬
dieren , und die angemessensten Arzeneyen anzuwenden . Hauptsächlich muß er sich mit den
Aerzten der auswärtigen Länder , wo er sich befindet , in ein freundschaftliches Einvernehmen

setzen , welche die dort herrschenden Krankheiten durch eine lange Reihe von Erfahrungen
besser , als ein Fremder , zu behandeln wissen , und die Gattungen , Kennzeichen und Wirkun¬

gen derselben genau kennen . Der Oberarzt muß Rechnung über  d i e M e d i ca  m e n te,.
welche er verwendet , halten , und darüber monathlich einen zweyfachen Consumtions-
Ausweis  verfassen . Davon hat er ein ksrs dem Corps - Arzte zu übergeben , und das an¬

dere , welches von dem Corps - Arzte mitgefertigt seyn muß , ist dem die Hauptrechnung füh¬
renden Officiere einzuhändigen , welcher diesen Ausweis in das H a u pt - Co nsu m-
tions - Buch  einzutragen hat.

Die Matratzen , Betten , Tische , Küchsngerärhschaften , Arzeneyen und die Leinwand

zum Verbände der Wunden für Kranke und Blessirte stehen unter seiner und des Corps-
Arztes Aufsicht ; daher muß der Corps -Arzt auch alle Monathe das Consumtions - Buch mit

unterfertigen,  in welches diese verwendeten Artikel eingetragen werden . Der Oberarzt,
wenn er chen medicinischen Lehr -Curs ganz vollendet hat , wird sodann , um nach der Vor¬
schrift zum Corps - Arzte befördert zu werden , nichts mehr nöthig haben , als Proben seiner
guten Aufführung und seines Eifers zu geben , welche er durch Zeugnisse der Commandanten
und übrigen Vorgesetzten , unter denen er gedient hat , darthun muß . Wenn ihm sodann in
keinem Falle irgend eine Ausstellung oder ein Vorwurf zu machen ist , so kann es nicht fehlen,

daß er in eine sich erledigende Corps - Arztes - Stelle befördert wird . Jedoch wird vorausgesetzt ^
daß er den hierzu erforderlichen Curs ganz und vorschriftmäßig vollendet habe.

tz. 6<z46.
Die Z i m m s r m a nn sj un g e n müssen schon im Arsenale die Anfangsgründe ihrer Zimmer,nmmbj'.m§cn.

Profession erlernt haben , und mit Zurichtung der Breter und Pfosten umzugehen wissen . H^h. am 27. .Mrz s«/,.
Sie müssen trachten , sich in ihrem Handwerke immer mehrere Geschicklichkeit zu erwerben,
und fleißig und thatig seyn.

Außer ihren Arbeiten sind sie ebenfalls zu Marineurs - Diensten zu verwenden . Ihre

Beförderung wird von ihrer guten Aufführung und von ihren Fähigkeiten abhängen.

tz. 6^ 7.
Die Zimmerleute  haben unter sich wechselsweise die Wache zu thun , und bey den Zimmern-ute-

Schiffs - Manoeuvres Hülfe mit zu leisten , wenn sie nichts in ihrem Handwerke zu verrichten Htth. am ^ . Marznn-j.
haben.

Es wird ihnen zur Pflicht gemacht , sich unaufhörlich damit zu beschäftigen , auf daß sie
die Verhältnisse ( Proportionen ) der verschiedenen Stücke , die sie zu bearbeiten haben , genau
kennen lernen , und sie sich dadurch in ben Stand setzen, ohne Beyhülfe des Zimmermei-

fters derley Arbeiten Herstellen zu können . Ohne diese Kenntnisse und ohne große Thätigkeit
haben sie keine Beförderung zu erwarten.

Wenn das Schiff einiger Ausbesserungen nöthig hat , haben sie dieselben mit Esser und
Fleiß Herzustetten , und hauptsächlich auf die Arbeiten der Zimmermannsjungen genau zu sehen.
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tz. 69 ^ 8.

Derzweyte Z i m m c r m a n n s m ei ste r hat mit dem ersten den Dienst und die

Wache zu wechseln . Während des Dienstes hat er sich mit den ManoeuvreS zu beschäftigen,
und achtsam darauf zu seyn , dasi seine Untergebenen sich auf ihren Posten befinden und flei¬

ßig arbeiten.
Bey der vierten Runde einer jeden Wachs hat er die Untersuchung im Inneren des

Schiffes zu machen , und zur Nachtzeit ist er bey diesen Untersuchungen von einem 'Artille¬
risten mit einer Laterne zu begleiten . Bey diesen Untersuchungen hat er in der Tiefe alle
Mastbäume zu untersuchen , ob sich Alles an seinem Platze befinde , und ob Alles fest stehe,
und sich nichts bewege . Wo er etwas mangelhaft findet , har er es gleich zu berichtigen . Bey
Aufgang der Sonne hat er die Visitirung aller Masten oben auf dem Schiffe vorzu¬
nehmen . Hauptsächlich hat er seine besondere Aufmerksamkeit auf das Bogspriet zu richten,
welches alle anderen Bäume unterstützt.

Er hat unter der Aufsicht des ersten Meisters zu arbeiten , und die Arbeiten der übri¬
gen Zimmerleute zu leiten . Er muß alle Bestandtheile eines Schiffes , die zu seinem Hand¬
werke gehören , genau wissen , und ihre Proportionen kennen , um darnach anordnenzu
können.

h. 6949.

Der erste Z i m m e rm a n ns meist er wechselt die Wache mit dem zweyten , er

hat die nähmlichen Pflichten und die nähmlichen Dienste zu verrichten , wie der zweyte
Zimmermannsmeister ; nur hat er , wenn es möglich ist , eine noch größere Aufmerksamkeit
als jener , auf Alles zu tragen , weil er für Alles verantwortlich ist , und die mindeste Nach-
lässigkert ihn strafbar machen würde.

Er muß , wie es schon gesägt worden ist , alle Theile des Schiffes genau untersuchen,

welche zu seinem Handwerke gehören , und darauf sehen , daß seine Untergebenen pünctlich
ihre Schuldigkeit verrichten ; er hat ihre Arbeiten zu leiten , und muß daher auch alle die
verschiedenen Theile eines Schiffes kennen , und ihre Proportionen wissen , um nöthigen
Falls die Figur oder Zeichnung angeben zu können.

Er muß gründlich alle Anschrefungen und Vercinigungseinschnitte aller Theile wissen,
welche , wenn sie auf diese Weise zusammen gefügt , und verbunden werden , einen viel stär¬
keren Widerstand , als gewöhnlich , leisten . Der Vereinigungspunct dieser Theile muß , so

zu sagen , zum Widerstande , als unüberwindlich seyn.
Bey einer Entmastung muß er immer mirarbeiten , um sowohl an den großen , als

kleinen Stangen und Bäumen oder Masten die nöthige Herstellung zu bewirken , die sie er¬
heischen , und welche die Umstände zulasten.

Der Bootsmann muß dafür sorgen , damit der Zimmermannsmeister auf der
Stelle mit Allem versehen werde , was zur Herstellung der oben bemerkten Gegenstände er-

erfordlich ist. Während des Gefechtes muß er inwendig das Schiff in den Zwischendecken im¬
mer untersuchen , und so geschwind als möglich , wenigstens für den Augenblick , die Be¬

schädigungen ausbessern , welche die feindlichen Kugeln verursacht haben . Er muß , so
vieles möglich ist , die Masten und Segelstangen repariren , weil der Verlust derselben,
oder , wenn sie unbrauchbar gemacht würden , sehr gefährlich und schädlich seyn würde . Er muß

daher auf jeden Fall bereit seyn , und seine Vorrathshölzer und seinen Werkzeug bey der

Hand haben.
Er ist für alle vorräthigen Holzläden , Nägel und für sonstiges Zugehör und Werkzeug

verantwortlich . Für die kleinen Herstellungen , welche sich an verschiedenen Gegenständen er¬

geben können , wird die Anzahl des Vorrathes nach der Dauer der Campagne bestimmt
werden , und so auch in Friedenszeiten . Er hat seine C 0 ns u m t i 0 ns -Ausweise  unter eben
so , wie die anderen Unter - Officiere , einzureichen . Sein Posten ist im Zwischendecke unter-



Von der Marine - Verwaltung überhaupt . i

der Schifflucke im Vordertheile des Schiffes , wo er ein Depositorium erhält , um seinen
Werkzeug und seine Geräthschaften versperren zu können.

Vor der Abreise hat er Alles gut und fest anzubinden , damit durch die Bewegungen
des Schiffes nicht Beschädigungen oder sonstige Zufälle verursacht werden.

tz. 6y5o.
Von den K a l s a te r i u n g e n gilt das Nahmliche , was bey den Zimmermanns - Kalfatir-Iungt».

jungen gesagt worden ist. Sie müssen so, wie jene , trachten , sich zu unterrrchten , und in H" h. am -7. Mürz8°z.
Allem , was ihr Handwerk und den Seedienst betrifft , den größten Eifer bezeigen.

tz. 6y5i.
Die Kalfater  verrichten so , wie die Zimmerleute , die Wachen. Wenn sie nicht Kalfater.'

Mit ihrem Handwerke beschäftiget sind, so müssen sie bey den Manoeuvres mithelfen . -m,7. Märzs°4.
Bey stürmischem Wetter müssen sie sorgen, daß alle Thüren gut geschlossen seyn; sie

müssen sich durch ihren Fleiß und durch ihre Thätigkeit eine Beförderung zu verdienen
trachten.

§. 6g52.
Der zweyte Kalfatermeister  wechselt die Wache mit dem ersten Kalfatermei - Zweyter Kalfatermeifier.

ster. Bey den Manoeuvres hat er als Unter - Officisr mitzuhelfen , und auf die Leute , welche am-7. Marzöoz.
er bey der Arbeit zu dirigiren hat , muß er genaue Aufsicht tragen . Er muß die Theile sei¬
nes Handwerkes vollkommen verstehen , und den Theer , das Pech und Unschlitt bey den
Kielhohlungen und beym Brennen des Schiffes gut zu verwenden wissen. In der zweyten
Runde einer jeden Wache hat er den Zwischendeck, das Wind - oder Luftsegel und die
Pumpe zu untersuchen, und zu sehen, ob das Schiff nicht Wasser fange , oder irgend¬
wo gestopfet, werden muß , damit das Wasser , welches auS den Tonnen stießt, oder nach
einem Regen oder einem Meerstoße in das Schiff kommt, nicht in dem Schiffsräume stehen
bleibe, und ihn verfaulen me che.

Hauptsächlich -hat er immer die größte Aufmerksamkeit auf die Windsegel zu richten,
und sie >retv m thätigem Stande zu erhalten , wovon .er nach jederVisitirung dem wacheha-
benden Ö,sickere Rapport zu erstatten hat . ' ' " '

Im Falle das Schaff Wasser finge, hat er dem beym Haupt - Detail angestellten Offi-
riere geheimen Rapport davon abzustatten . Er hat darauf zu sehen, damit nichts Schweres
auf die Windsegel gelegt werde , auf daß die Kiele immer frey seyen, um in jeder
Gelegenheit daran arbeiten zu können. In einem Gefechte muß er die größte Thätigkeit be¬
weisen, er mus; sehr oft visitiren und Nachsehen, ob nicht etwa der Körper des Sch '.ffes
durch eme femdllche Kugel zwischen Wind und Wasser beschädigt worden sey. Er muß bereit
seyn, dw Beschädigung und die Löcher, welche das Schiff erhalten hat , von außen zu ver¬
stopfen , ohne sich durch das feindliche Kanonenfeuer aus der Fassung bringen zu lassen. Mit
einem Worts , er muß trachten , sich die Zufriedenheit und den Beyfall seiner Vorgesetzten
zu erwerben , damit er sodann eine seinen Fähigkeiten angemessene Beförderung anssrechen
und erhalten kann.

tz. 6s)53.

a erste Kalfate rm e ister  hat die nähmlichen Pflichten , wie der zweyte , nur Erster Kalsaterme ister.
dap er eme mehr ausgebreitete Aufsicht hat . Er muß daher auch eine noch größere Pünctlich - Nth. «m-7.März
keit und Achtsamkeit, alS dieser, wenn es anders möglich ist, bezeigen. Hauptsächlich wird
ihnen auch dre größte Sorge auf die Windsegel anempfohlen , welche er täglich selbst zu un¬
tersuchen hat , so wie der zweyte Meister ; er hat auch bey jeder Wache die nähmliche Visiti¬
rung vorzunehmen , und davon auf die in dem vorhergehenden Paragraphe bemerkte Art den
Rapport zu machen.

Bey einem Gefechte muß er mit Kugeln von Schmeer , Wcrkstoppeln und bleyernen
d- mtren versehen seyn , um die Löcher gleich verstopfen zu könne" , welche die feindlichen
äugeln dem Schiffe beygebracht haben. Er muß an einem Stricke in das Wasser gelassen
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werden , damit er diebleyerne Platte aufnageln kann , nachdem er vorher das Loch gut und fest zug ' -

stopft har ; er muß dieses Alles , ohne die mindeste Furcht zu zeigen , verrichten . Er hat alle
jene Artikel , die zur Ausbesserung dienen , so wie die in sein Handwerk einschlagenden Gegen¬
stände unter seiner Verantwortung in Verwahrung , und erhält davon einen Vorrath , wel»
eher nach der Dauer der Campagne ausgemessen wird , und worüber er eben so , wie die an¬
deren Unter - Officiere , auf die vorgeschriebene Art die C 0 nsum  t i 0 ns - A u swe  i s e zu

verfassen und einzureichen hat.

tz. 6 <)54 »

Bey den Segeljungen  läßt sich nur dasjenige wiederhohlen , was schon vorher bey
den Zimmermanns - und Kalfaterjungen gesagt worden ist.

§. 6 y 65 .

Die Segler  müssen die Wache,  wie die anderen eingeschissten Individuen , verrich¬
ten , und bey den ManoeuvreS Mitarbeiten.

Im Falle , daß ein Segel zerreißt , haben sie dasselbe alfogleich wieder herzustellen
Sie müssen auf die Segelstangen klettern , und da sich so fest zu halten verstehen , daß sie.

bey jedem Wetter in der Höhe arbeiten können ; sie haben sich immer mehr in ihrem Hand¬
werke auszubilden , und sich zu allen nur möglichen Diensten und Arbeiten fähig zu machen,
damit sie hierdurch ihre Beförderung verdienen und erlangen.

H. 6966.

Der zweyte Segel  m e ist e r hat die Wache mit dem ersten Segelmeister zu wech¬

seln , und unter der Direction desselben die Arbeiten seiner Untergebenen zu leiten.
Er muß trachten , sich vollkommen die Kenntnis , von dem Schnitte der Segel eigen

zu machen , um im Nothfalle den ersten Segelmeister ersetzen zu können . Bey jeder Wache
hat er die Untersuchung an den Segeln vorzunehmen , und darüber dem wachehabenden Offi¬
ciere Rechenschaft zu geben . Wenn an den Segeln etwas zu repariren rst , so muß er sich
mit seinen Leuten gleich dahin begeben , um Alles so geschwind als möglich wieder in dienst¬
baren Stand herzustellen , und wenn die Arbeit von Belang wäre , so hat er den ersten Se¬

gelmeister davon in die Kennrniß zu setzen , und ihm darüber Rechenschaft zu geben.
In diesem Falle muß der erste Segelmeister selbst Hand mit anlegen , und die Arbeiten lei¬

ten ; er muß in ' s Besondere auch die kleinste Nachlässigkeit sorgfältig vermeiden , indem der
mindeste Riß dem Wurde die Gelegenheit darbierhet , das Segel in Stücke zu zerreißen,

welches widerstanden hätte , wenn es auf der Stelle wäre ausgebessert worden.

h. 6967.

Der erste Segelmeister  hat die Wache mit dem zweyten zu wechseln , und sich

so , wie dieser , mir den Manoeuvres zu beschäftigen . Er muß die Visitirung der Segel vor¬
nehmen , und davon mit jeder Wache dem dienstleistenden Officiere Rechenschaft geben . Er
muß den größten Eifer für den Dienst haben , und davon die Proben durch Achtsamkeit und
Erfüllung seiner Pflichten an den Tag legen . Er muß über seine Untergebenen genau wachen,
und trachten , ihnen alles das zu lehren , was auf ihr Handwerk Bezug hat , und sie in den
Stand setzen , damit sie im Falle der Noth alle ihre Profession betreffenden die Arbeiten lei¬

sten und ausführen können.
Er muß den Schnitt der Segel kennen , und ihre Proportion wissen , weil er nur un¬

ter dieser Voraussetzung zu seinem Posten avancirt werden darf , mithin stehen ihm auch

alle Arbeiren zu , welche auf das Segelwesen Bezug haben.
Er bleibt für die Vorrathssegel verantwortlich , welche sich aufgerollt in eigenen dazu

bestimmten Futteralen von Leinwand befinden , und in den Depositorien und an anderen hier¬
zu bestimmten Orten aufbewahrt werden . Von Zeit zu Zeit hat er sie in die Luft zu legen,
zu untersuchen , und sich zu überzeugen , daß sie sich in gutem Stande befinden , und sie auvzu-
bessern , wenn sie allenfalls von Schaben oder Mäusen zerfressen worden wären.
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Außerdem har er auch die Leinwand unter seiner Verrechnung , welche Herstellung
der Segel verwendet wird , worüber er so, wie die anderen Unter - Officiere den vor¬

geschriebenen Ausweis über die verwendeten Sorten  einzureichen hat . Er hat

die nahmlichen Vortheile und Vorrechte , wie der Zimmsrmeister und Kalfatermeister . Sein
Posten ist im Zwischendecke neben dem Zimmermeister.

tz. 6y58.
Der Büchsensch  m i d hat die Obsorge , stets alle Waffen rein zu halten , und das Vüchsenschmid.

etwa daran Fehlende auf der Stelle zu repariren . Er steht , wie schon gesagt wurde , unter
den Befehlen des Waffen - Oberaufsehers , welcher über die Pünktlichkeit in seinen Arbeiten
zu wachen hat.

Während eines Gefechtes ist er im Zwischendecke mit den Dienern und Schiffsjungen ,
zur Zutragung der Munition und des Pulvers angestellr , und hat darauf zu sehen , damit
diese Passage nie unterbrochen werde , und immer frey bleibe.

Wenn aber Truppen oder Leute vom Artillerie - Corps gegenwärtig sind , so ist er bey
der Infanterie oder Artillerie zu verwenden . Uebrigens hat er die nahmlichen Vortheile und
Rechte zu genießen , wie die anderen Unter - Officiere , wenn keine Truppe da ist.

tz. 6y5g.
Der Koch muß für die ganze Schiffs - Equipage kochen ; daher muß seine erste Sorge

seyn , daß er alle Töpfe und Scheüssln sehr rein halte , um die Gefahren des Grünspanes m" Dlarz s«4.
zu vermeiden.

Die Töpfe sind alle Lage , bevor sie zum Feuer gesetzt werden , durch den Cadetten,

der die Wache hat , zu untersuchen . Der Koch muß reinlich kochen , und das Fleisch und an¬
dere Speisen , bevor er sie zusetzr, waschen.

Er muß die Suppe und das Fleisch an alle Cameradschaften der Schiffs - Equipage

gleich und verhältnißmäßig vertheilen . Wenn er bey der Aüstheilung jemanden vergißt , so
ist er schuldig , demjenigen , der die Portion Nicht,erhalten hat , sie zu bezahlen . Es ist ihm
bey schwerer Strafe verkochen , das Fett von der Suppe abzunehmen , um sich dadurch ei¬
nen Gewinn zu verschaffen . Er muß übrigens die größte Achtsamkeit auf das Feuer haben,
und darauf sehen , daß sich das Gemäuer und die Herde in gutem Stande befinden , damit

das Feuer nicht in die Bohlen komme , und eine unerwartete Feuersbrunst verursache.
Bey einen , Gefechte ist er entweder bey der Passage der Munition mit den Dienern

und Schiffsjungen , oder aber bey den Verwundeten zu verwenden.

tz. 6y6o.
Der Bäcker muß eben so , wie der Koch , sehr aufmerksam auf das Feuer und auf Bäcker-

fernen Ofen seyn . Wenn Brot gebacken wird , hat er immer einen Artilleristen als Wache Hkth. am -7. M«rj . s°4
bey sich. Für den Schiffs - Lapitän und für die Officiere ist das Brot alle Nacht frisch zu

Lacken , für die übrige Schiffs - Equipage aber nur Ein Mahl oder zwey Mahl in der Woche.
In einem Gefechte ist er zur Zubringung der Munition zu verwenden.

Der Bäcker ist von dem Munitionär herbey zu schaffen , und wird auch von ihm be¬
zahlt , wofür derselbe von dem Commandanten des Schiffes eine monathliche Gratifikation
von vier Gulden erhält.

K. 6y6i.

Der Unt e r a u s g e b e r ist mit dem Oberausgeber  gemeinschaftlich in der Nahe ' UitterauZgeker.
des Pulver -- Depositoriums gegen das Vordertheil des Schiffes zu bequartieren , wo ihmeine am, 7. Marz s°4.
kleine Kammer herzustellen ist , damit er bey den Vertheilungen und Ausgaben der Artikel

hinlänglichen Raum habe . Er muß die Vertheilung mit der größten Genauigkeit vollziehen,
und nie durch falsches Maß und Gewicht einen Gewinn suchen.

Bey einem Gefechte ist er bey den Pulveranstalten zu verwenden.

6̂«-
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Skcraus?,c!er.
Hkih. aur 27. Mm'z Lv-L»

§. 6962.
Der Obe r ausgebe r bleibt für alle eingeschifften Lebensmittel verantwortlich , über

welche er auch immer genaue Rechnung zu führen hat , vorher aber muß sie von dem Com-
mandanten , dem Officiere , der die Aufsicht über die Lebensmittel hat , und dem Unterauö-
geber mitgefertiget seyn.

Diese Rechnung  oder dieser Consumtions - Ausweis  muß alle Monathe dem zur

Aufsicht über die Lebensmittel angestellten Officiere übergeben werden , welcher diesen Aus¬
weis dem beym Haupt - Detail angestellten Officiere einhändigst.

Der Oberausgeber ist für allen Abgang verantwortlich , nach Verhältnis ) des errichte¬
ten Contractes.

Wenn etwas durch außerordentliche Zufälle zu Grunde geht , so muß darüber ein Com¬

missions - Protocoll ausgenommen werden , so wie es in dem in dieser Belehrung enthaltenen

Formulare vorgeschrieben «st.
Bey der Ausgabe darf er sich durchaus keine Schwenkung zu seinem Vortheile er¬

lauben.

Wenn die Lebensmittel eingeschifft werden , muß der Oberausgeber mit dem die Aufsicht

hierüber besorgenden Officiere gegenwärtig seyn , welcher Alles zu kosten und m seiner Ge¬
genwart zu untersuchen hat . Alles , was der Ofsicrer zur Conservation auf dem Meere nicht
geeignet oder sonst von schlechter Gattung findet , darf ohne weitere Umstände nicht angenom¬
men werden . Es ist genau darauf zu halten , daß die vorgeschriebene Anzahl der Lebensmit¬

tel auch sicher und pünctlich eingeschiffet werde,worüber eine Vormerkung  zu halten isti
Der Wein ist in den im Schiffsräume hierzu bestimmten Behältnissen unter der Ver¬

antwortlichkeit des Castellans aufzubewahren.
Wenn sich in den Fässern , welche dem Castellan übergeben worden sind, ein außer¬

ordentlicher Abgang an Wein fände , so hat er davon dem Officiere , der das Haupt - Detail
führt , alsogleich die Anzeige zu machen , um die Untersuchung vorzunehmen , und die Ur¬
sachen davon zu finden.

Das Nähmliche hat auch mit dem Zwiebacke zu geschehen , welcher wegen Mangels
an Raum nicht in seinem Depot aufbewahrt werden kaNn. Brot , Pöckelsteifth und an¬
dere Lebensmittel sind , so viel als möglich ist , durch eine verschlagene Wand von dem Hin-

tertheile des Schiffes abzusondern . Das Oehl , die Zugemüse und der Stockfisch sind immer
Hey der Hand zu haben ; das Sauerkraut und die übrigen gesäuerten Artikel , dann die
Zwetschken und der Reiß für die Kranken , ferner das Mehl , sind in den Ausgabs - Deposi-
tonen des Schiffraumes aufzubewahren.

Der Oberausgeber hat auch für die Kranken Hühner , Schöpsen und Eyer einzubar-

quiren , welche nach Verhältniß des Abganges wieder mit anderen zu ersetzen sind. Er muß
bey der Hauptausgabe immer selbst gegenwärtig seyn , welche für das Frühstück alle Tage
um sieben Uhr früh , um halb eilf Uhr für das Mittagmahl , und beym Untergänge der
Sonne für das Abendmahl zu geschehen hat.

Er muß ' es sich um so mehr zu einem Gesetze seiner Ehre machen , jeden Betrug zu
vermeiden , und die Schiffs - Equipage zufrieden zu stellen , weil sein,künftiges Glück davon
abhangt.

Der wachehabende Cadett muß ebenfalls gegenwärtig und gewissenhaft darauf obachk-

sam seyn , daß bey der Vertheilung nichts zum Nachtheile der Marineurs , oder wider die
Vorschrift , geschehe. Im vorkommenden Falle hat er dem wachehabenden Officiere die Anzei¬
ge zu erstatten , welcher es sodann dem Commandanten melden wird , der den Ausgeber , je
nachdem der Fall ist , entweder mit Arrest , oder mit Eisen , auf seinem Posten bestrafen
lassen wird , weil es des Ausgebers Pflicht ist , immer auf alle Artikel genau zu sehen , für

welche er verantwortlich ist. Eigentlich hat er zwar nur gegen den Munitioneur eine directe

Verantwortlichkeit , von dem er seine Bezahlung erhält z er muß aber doch auch von Allem
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dem Commandanten und dem beym Haupt - Detail angestellten Ofsiciere Nech -nfchaft geben,
weil er ihnen untergeordnet ist. Bey einem großen Vergehen würde der Befehl und die Un¬

terschrift dieser bsyden Vorgesetzten hinlänglich seyn , um ihn unfähig zur Dienstleistung auf
kaiserlichen Schiffen zu erklären.

Der Ausgebe muß seine Maße und Gewichte alle mit dem kaiserlichen Wapen gestäm*
pelt , und von dem Ober - Kriegs - Commiffär verificirt und bestätiget haben.

Diese Maße und Gewichte dürfen weder mit Bley eingefaßt seyn , noch sonst verän¬
dert oder verwechselt werden . .

In einem Gefechte ist sowohl der Ober - als der Unterausgeber beym Pulvergeschäfte
zu verwenden.

H. 6 y 63 .

Die Schi s s sch r e i b e r werden aus den Beamten der Marine - Rechnungs - Kanzellsy
gewählt , und müssen schon in allen Zweigen der Geschäfröleitung und Verwaltung derselben

ganz bewandert seyn . Jeder Schreiber der Marine muß wenigstens Ein Jahr auf einem Schis¬

se Kriegsdienste geleistet haben , bevor er bey der Administration zu einer höheren Charge
befördert werden kann . Er muß als ein vollkommen erprobter , genauer , und in seinen Ge¬
schäften ganz gewandter Mann anerkannt seyn.

H. 6g64.

Auf jedem Schiffe wird ein Schiffschreiber oder Unterschiffschreiber einbarquirt wer¬
den , je nachdem es Seine Majestät in Bezug auf den Rang des Schiffes vorschreiben.
Dieser Schiffschreiber wird unter den Befehlen des Schiffs - Commandantsn und unter der

besonderen Direktion des das Haupt - Detail führenden Officiers Alles genau zu er-

füllen haben , und zwar von dem Tage der Bewaffnung des Schiffes angsfangen , bis zum
letzten Tage der Entwaffnung desselben , was auf die Consumtion und den Wiederersatz der

^ebeM'Mittel , Munition und anderer Artikel , auf die Anweisungen für die Schiffs - Equi-
page , auf Führung der Bücher , Register und andere Schreibereyen Bezug nimmt , und zwar
auf die Art,  wie sie von der Marine - Verwaltung vorgeschlagen , und von seiner Majestät

genehmiget sind , oder wie sie ihm von dem das Haupt - Detail führenden Ofsiciere aufge-
tragen werden.

tz. 6y6S.

Der Schiffschreiber ist in dem Verzeichnisse der Equipage unmittelbar gleich nach dem letz¬
ten Ofsiciere einzutragen , und zwar vor dem Capellan und Ärzten . Er ist in die Pulver¬
kammer zu bequartieren , in der Kammer links , und speiset mit den Officisren.

ß.

Alle Protocolle,  welche der Schiffschreiber über die Lebensmittel , Munition und

andere Artikel zu führen hat , sind von dem Ofsiciere , welcher das Haupt - Detail führt,
da , wo sie abgeschlossen werden , zu unterfertigen , und eben so auch von anderen Offtcieren

und Unter - Ofsiciere » , je nachdem sie die in ihr Fach und ihre Verrechnung gehörigen Ge¬
genstände betreffen , und die C o m m i ss i o n s - P r o t o c o l l e sind von dem Schifffchreiber,
oen die Inspektion oder wachehabenden Ofsiciere , oder von anderen gültigen Individuen

rn«ch den in der gegenwärtigen Belehrung entworfenen Formularen zu unterfertigen.
h. ÜH6-7.

Bey der Entwaffnung des Schiffes haben der Schiffschreiber , der beym Haupt - De¬
tail angestellte Ofsicier und der Schiffs - Commandant über alle während der Cam¬

pagne verwendeten und consumirten bebens - und andere Bedürfnisse
der Manne - Stelle Rechnung  zu legen.

§ 6yb8.

Der Schiffschreiber hat einenErfordernißaufsat z über alleAusrüstungS-
Artikel  zu verfassen , welche das Fahrzeug benöthiget , solchen dem Lommandanten der

<5>chiffsabtheilürrg einzureichen , dieser aber denselben rectificirt und gefertigt dem Unter-

! Aus welcher Classe der Schiff-
schreibet gewähltwird , und wie
lange er auf dem Kriegsschif¬
fe dienen muff , um weiters
Beförderung zu erhalten.
Hkth. am 27. März Sc>4.

Er hat die Geschäfte , wel¬
che auf die Consumtion und
den Ersatz der Lebensmittel
Bezug haben , zu verrichten,
die Register und alle Pr - tocolle
zu führen , dann die Revisio¬
nen vorzunehmen.
Hkth - am 27. März 8oä.

Er ist in der Monath - Ta¬
belle unmittelbar nach dem
iüngstenSfflciere aufzuführen,
er speiset mit dem Officiers
und wohnt in der Pulverkam¬
mer links.
Hkth. am 27. März 804.

Welche Protocolle der Schiff¬
fchreiber zu führen , und was
er mitzufertigen hat.
Hkth. am -7. März 3o.j.

Bey der Entwaffnung des
Schiffes muß er der Marine-
Stelle die Rechnung legen.
Hkth. am -7. März 604.

Der Schifffchreiber hat ei¬
nen Erforderniff .mffatz über
alle AnSrüstungs - Artikel z-,
verfassen.
Hkth. am iv.May 3-46 2gji.
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CottitmssLr zuzustellen , welcher die Anweisung an das Magazin zu erlassen , und dieses so¬
dann dem Schiffs -- Commandanten das Benvthigte zu ^ folgen hat , indem der Magazins-

Rechnungsleger jede Abgabe an ein Schiff nicht nur mit der Quittung des Schiffs -- Com¬
mandanten oder der Schiffs - Administration , sondern auch mit der commissariatischen An¬

weisung zu belegen verbunden ist .'
Bey dem erforderlichen Tauwerke muß der Schiffschreiber in den Erfordcrnißaufsätzen

nebst der Dicke nach Zollen auch die Länge der Seilwerke nach Klaftern angeben , und dem¬

selben einen Kostenüberschlag beyfügen , in welchem die Seilwerke nicht allein nach der Zahl
an Stricken und nach ihrer Dicke an Zollen , sondern auch nach der Länge in Klaftern anzu¬

zeigen sind , wobey jene Seile , welche in der Dicke eine Verschiedenheit haben , nicht mit
einander verwechselt werden dürfen.

Endlich muß bey jeder Seilgattung vdn gleicher Dicke der Preis nach der Klafter , dann
eines jeden Stückes Seil einzeln , und alle Stücke der nähmlichen Gattung zusammen be¬

merkt , zuletzt aber der gesammte Geldbetrag aller Selle sichtbar gemacht werden.
H. 096t ) .

Sewird vonderAt -mit-ungs - Von dem Haupt - Magazine wird dem Schissschreiber oder Unterschiffschreiber eines je-

kanMey ein Register und 2n . Schiffes ein Duplikat des Inventar  i um  s ( welches von dem Commissär des

r ^ "^ Uk Len Haupt - Magazms gefertiget seyn wird ) über das auf dem Schiffe befindliche Zugehör , dann
erhalten . über die Geräthschaften , Munition und andere Artikel , welche zur Bewaffnung des Schls-

Hkth. am -7. MäkjS °4. ^ vorgeschrieben sind , übergeben werden , und so auch ein von dem Ober - Kriegs - Com¬

missär unterschriebenes und nummerirtes Register  oder Protokoll,  in welches
das besagte Inventarium eingetragen werden muß.

tz. 6970.
Er wird auch von dem Haupt- Eben so hat der Schiffschreiber auch von dem Magazine über die in die Verrechnung eines

Magazin die Consignation jeden Unter - Officiers gehörigen Geräthschaften separirte Jnventarien  zu erhalten.

Dies - 3n »°nta >ien - de- Anweisungen , welche . »» dem Schiffsch -eib- r und ° ° n dem das

Hkth. gM27. März6 °4. Haupt - Detail führenden Officiere unterschrieben seyn müssen , sind den betreffenden Unti .l-

Officieren zu übergeben , damit sie dieselben zum Haupt - Magazine bringen , um hierauf nach
und nach oder auf Ein" Mahl die darauf verzeichneten Geräthschaften , die Munition und an-

l Ueber dje von dem Haupt-
Magazine erhaltenen Artikel
ist eine Abschrift des Jnventa-
riums abzugeben.
Hkth. am - 7. März 804.

dere Artikel zu empfangen.

Aehnliche Anweisungen haben auch alle jene Officiere zu erhalten , welche m einer Ver¬

rechnung stehen , in welchen Anweisungen die in das ihnen zugetheilte Fach gehörigen Ge¬
genstände enthalten sind . Die Officiere haben bey der Übernahme der sie betreffenden Gegen¬
stände immer selbst gegenwärtig zu seyn , und der Schrffschreiber hat ihnen dabey so viel , als
möglich ist , an die Hand zu gehen , und Hülfe zu leisten.

h. ^97 . .

Nach Uebernahme der verzeichneten Geräthschaften und Utensilien wird er eine Abschrift
des Inventarium s,  von ihm und von den betreffenden Ober - und Unter - Officieren

mitgefertiget , und von dem das Haupt - Detail führenden Officiere und von dem Comman¬
danten vidimirt , dem Magazins - Aufseher zu seiner Legitimation zu übergeben haben.

h. 6972.
Die Medicamente sind in

Empfang zu nehmen.
Hkth. am.27. März 604.

Er erhält von dem Haupt-
Magazine jwey Prstoeolle l»
diauco, um alle Empfänge und
Verwendungen einzutragen.
Hkth. am 27. März 804.

Auf die nähmliche Art sind auch die M e d i c a m ent e und das Z u g e hör für d en

Arzt  zu empfangen , welcher sie in Gegenwart des Schiffschreibers und eines Officiers,
der hierzu bestimmt wird , untersuchen muß . Die Schlüssel von dem Medicamenten -- Ka¬
sten und den Behältnissen bleiben in den Händen des Schiffschreibers , welcher sie dem Arzte

zu übergeben hat , wenn das Schiff unter Segel geht.
§. 6978.

Der Schiffschreiber wird von dem Haupt - Magazine zwey Register  oder Pro¬
tokolle  in kianeo erhalten , welche nummerirt und von dem Ober - Kriegs - Commiffar

unrerzeichnet seyn müssen . Das erste : damit er alle Lebensmittel , welche an Bort des
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Schiffes einbarquirt worden sind , darin eintrage , und die Verwendung derselben ausweise.

Indaszweyte Pro tocoll  sind alle Inventarien einzutragen , welche die Effecten der
wahrend der Campagne verstorbenen Individuen betreffen , oder auch jene von Deserteuren,
mit Beysetzung der für nöthig erachtenden Anmerkungen.

Er hat von der Bewaffnungs - Kanzelley die Liste der Vermächtnisse,  welche
die verstorbenen Marine - Unter - Offtciere oder Marineurs ihren angehörigen Familien zu¬
rück lassen , zu erhalten . Diese Vermächtnisse können und dürfen niemahls die Hälfte der

Bezahlung übersteigen , welche der Verstorbene bezogen , mit Zuschlagung desjenigen , was
er allenfalls noch gut hat.

tz. 6974.
Während der Ausrüstung des Schiffes hat er in eine eigene Consignation,  welche

er von der Ausrüstungs - Kanzelley zu erhalten hat , die Vor - und Zunahmen , Va¬
terland und Geburtsort , Bezahlung der Marine - Unter - Officiere

und Marineurs,  welche dazu bestimmt sind , die Equipage zu formiren , und ebenso
der anderen Individuen einzutragen , welche bey der Ausrüstung verwendet werden.

Die Zahlung ist nach Verhaltniß der Zeit , als die Ausrüstung zu dauern hat , aus¬

geschlagen.
Was die Schiffsjungen betrifft , so sind diese nicht einzutragen . Er hat die besagten

Marineurs und andere Individuen zusammen zu berufen und zu bezeichnen.

Die Ration ist nur den Individuen bewilliget , welche zum Dienste auf dem Schiffe
verwendet werden , und die ihre Abkochung , in der Nahe des Ortes , wo die Ausrüstung ge¬

schieht , zu besorgen haben.
h. 6975.

Der Schiffschreiber muß alle Unter - Officiere und Marineurs in die besagte Consigna¬
tion eintragen , nach Maß , als sie täglich bestimmt sind , die Schiffs - Equipage zu complet-
tiren , wobey er genau darauf zu sehen hat , daß nur jene eingetragen werden , welche einen
von dem Ausrüstungs - Commiffär unterschriebenen Zettel aufweisen können . Er hat alle
Abende der Ausrüstungs - Kanzelley zu bestätigen , daß alle Unter - Officiere und Marineurs,

welche während des Tages auf das Schiff bestimmt waren , sich auch richtig am Bort ein¬
gefunden haben , damit sie in das Ausrüstung s - Verzeichn iß  eingetragen werden
können.

tz. 6976.
Er muß hauptsächlich darauf bedacht seyn , die Ausrüstungs - Kanzelley von dem Zu¬

wachse oder Abgangstage der verwundeten oder der kranken Marineurs , welche in das Spi¬
tal gebracht werden , in die Kenntniß zu setzen.

h. 6977.
Er hat dem Kranken oder Verwundeten , welcher in das Spital geschickt wird , oder

demjenigen , welcher ihn dahin zu führen beordert ist , eine von ihm und dem das Haupt-
Detail führenden Officiere unterfertigte Revisions - Liste  mitzugeben , in welcher der
Tauf - und Zunahme , Geburtsort und andere persönliche Unterschei¬

dungen  desselben , so wie auch dessen Krankheit , Kleidung und andere Effec¬
ten,  die er mit sich in das Spital nimmt , specifisch eingetragen seyn müssen.

§. 6978.
Auf der Rehde hat der Schiffschreiber mit der größten Genauigkeit alle Veränderungen

der Schiffs - Equipage zu beobachten , und sich, wie es schon bemerkt worden ist , zu benehmen.
Er muß sowohl über die Kranken , als auch Verwundeten und Desertirten , der Ausrüstungs-
Cassa Rechenschaft geben.

H. 6979.

Die Liste über die Rationen  hat von dem Tage anzufangen , als die

Anweisung darauf lautet , und ist einen Tag früher abzuschließen , als jene des darüber
Vand v " . - 49

Während der Ausrüstung
des Schiffes hat er über die
Unter - Officiere und Mari¬

neurs ein ordentliches Proto¬
koll zu führen.
Hkth . am »7. März So/j.

Fortsetzung dieses Proto¬
kolls während der Armirung
des Schiffes.

Hkth. am 27 ^ März 8o4.

Die Ausrüstungs - Kanzel-
len ist von dem Zuwachse und
Abgänge der in das Spital
kommenden oder zurück kehren¬
den Marineurs in Kenntniß zu
setzen.
Hkth . am 27 . März 60 -j.

Den Leuten , welche in das

Spital abgeschickt werden , sind
ordentliche Nevistons - Listen
mitzugcben-
Hkth . am 27 . März 80

Ueber die aufder Nehdebey

der Equipage sich ergebende
Veränderung - durch Deserti¬
on :c. ist die Armirungs -Kan-
zclley in Kenntniß zu setzen.
Hkth . am 27 . März No-j.

Die Consignation über die
Verpflegung hat von dem Ta¬
ge anzufangcn , als die An¬
weisung darauf lautet.
Hkth . am 27. März 6o4 .
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zu führenden Journals . Diese Lifte , welche von ihm und dem das Haupt - Detail füh¬
renden Officiere unterschrieben , und vom Commandanten des Schiffes vidimirt seyn muß,

ist dem über die Lebensmittel angeftellten Ausrüstungs - Commiffär zu übergeben . Er hat
sich von dem Munirioneur alle Particular - Empfangsscheine zurück geben zu lassen , und ihm
dafür einen Haupt - Empfangsschein  über alle an die Equipage während der Ausrü¬
stung abgegebenen Nationen zu übergeben , welcher auf oben besagte Art unterfertiget und

vidimirt seyn muß.
§. 6960.

De» Verfassung der Testa- Er hat sich bey Verfassung der Testamente , Commissions - Protokolle , Wechselbriefe rc.

mente und sonstigen Commis- nach den Formularen zu halten , welche am Ende dieser Verhaltung entworfen sind,

nach dem Formulare zu hallen . Er hat von dem Haupt -- Magazme die vorgeschnebene Anzahl solcher gedruckten Paprere

Hkth . am - 7. März8 °^. erhalten , um sie nach Umständen auszufüllen . Der mit dem Haupt - Detail beauftragte

Officier hat ein kaiserliches Insiegel zu erhalten.
h. 6981.

Welche Listen er aus der Er wird von der Ausrüstungs - Kanzelley eine Liste über alle Obe r - u N d

Ausrüstung - Knnzelley zu er- u N t e r - O ff i c i e r e , Artilleristen , Soldaten und Marineurs,  welche
halten hat , und wem davon - < < ,
eine Abschrift zu geben ist. die Equipage ausmachen , erhalten.
HNh. am,7 . März8c>4. In dieser Liste werden die Z ah lu nge n , der Tag , wann die Bezahlung an¬

fängt,  und die von einem jeden erhaltenen Vorschüsse  genau verzeichnet seyn.
Eben so wird er zruch eine Liste über alle Passagiere,  wer sie auch immer seyn mö¬

gen , und über das Tractament , welches sie zu empfangen haben , erhalten.
Ueber alle eingeschlfften Lebensbedürfnisse  wird er ebenfalls ei¬

nen Stand  erhalten , wovon er dem Commandanten des Schiffes eine von ihm und

dem das Haupt - Detail führenden Officiere unterfertigte Abschrift  zu überge¬
ben hat.

H. 6982. us
Ueber die Individuen , welche In diese Liste sind nach den Marineurs , welche die Equipage formiren , die Unter - Of-

statt Anderer in die Schiffs - fixere , daun die Marineurs oder andere Individuen , welche während der Zeit , als das Schiff

eln^ ocoll zu'führen̂ ' ' b auf der Nehde war , anstatt Anderer ersetzt und einbarquirt worden sind , ebenfalls ge-
Hkth. am -7 - März 8o4. nau einzurragen , und vor der Abreise hat er diese E r se t z u N g s - L i st e von dem Ausrü¬

stung - Commiffär sich unterfertigen zu lassen.
tz. 6g83.

ueber die Deserteure sind Wenn simand von der Equipage desertirt , so hat der Schiffschreiber das 8xecÜ68 Lacti

8xel-i°6 laoti aufzunehmcn , aufzunehmen , welches er und der das Haupt - Detail führende Ofsicier zu unterschreiben , und

d « Schiffs - Cvmmondont zu vidi, -N Hot.

geben. Dieses 8x60168 kaeri hat sodann der Commandant des Schiffes dem Commando der

Hkth. am 17. Mär - 8°4. Marine zustellen zu lassen , damit die nöchigen Bemerkungen in der Ausrüstungs - Kanzelley

beygesetzt , und in den Verpflegs -Listen gemacht werden können , wo sodann zur Ausfündigmachung
desselben die nöthigen und vorschriftmäßigen Anstalten zu treffen sind . Wenn die Deserteure

zu den Truppen gehören , so ist den betreffenden Corps oder Bataillonen ebenfalls die An¬

zeige zu erstatten.

Am Tage der Abreise des
Schiffes ist eine Haupt - Re¬

vision vorzunehmen.
Hkth . am 27. März 8„z.

Das Csnsunitions - Proto¬
koll ist alle Wochen abzuschlie-
sien.
Hkth . E «7. März 6°4.

tz. 698/4.
Am Tage der Abreise , bevor unter Segel gegangen wird , hat er in Gegenwart der

das Haupt - Detail führenden Officiere alle Individuen der ganzen Schiffs - Equipage zu¬

sammen berufen zu lassen , und eine Haupt - Revision  am Borte vorzunehmen , ob
niemand fehle , und wenn jemand am Lande zurück geblieben wäre , so ist bey erster Gelegen¬

heit dem Commandanten der Marine davon die Anzeige zu machen.
H. 6966.

Alle Wochen ist das Co r-isumtions - Protokoll  über die von dem Ausgeber

verabfolgten Lebensmittel abzuschließen. Es ist hierbey die genaueste Aufmerksamkeit zu tra-



gen , daß alle wahrend der Campagne sich bey der Schiffs - Equipage ergebenden Veränderun¬
gen in dieses Protokoll eingetragen werden , um jeden Augenblick über die Anzahl der an
Bort befindlichen Lebensmittel Rechenschaft geben zu können.

H.

Er hat von Zeit zu Zeit die Gewichte und Maße des Ausgebers zu untersuchen,

ob sie die nähmlichen gestämpelten sind , die derselbe erhalten hat , und wenn er sie rich¬

tig findet , zu bestätigen.
Z. 6987.

Wenn sich verdorbene Lebensmittel vorfinden , so ist darüber ein Commissions-

Protocoll  aufzunehmen , und der Schiffs - Commandant hat sodann zu bestimmen , was
mit diesen zu geschehen hat.

Ueber Abgänge oder verdorbene Lebensmittel , welche dem Munitionär zur Last fal¬
len , ist es verbothen , Commissions - Protokolle aufzunehmen ; denn nur über solche Be¬

schädigungen oder Abgänge darf ein Protokoll ausgenommen werden , welche entweder durch
Zufälle bey einem Gefechte entstanden sind , oder von ohne jemands Schuld in das Schiff
gedrungenem Wasser herrühren , und dann sind diese Ursachen in dem Commissions - Proto¬
kolle immer genau aus einander zu setzen.

tz. 6988.
Er hat auch genaue und gewissenhafte Vormerkungen über die

Verminderung derRationen  zu halten , damit er bey Entrüstung überden Stand
und die Ursachen Rechenschaft geben kann . Er hat eine besondere V 0 rmerkung über

jene Individuen  zu führen , denen etwas an ihrer Löhnung oder Verpflegung abge¬

zogen worden ist , welches nur dann der Fall seyn kann , wenn sie bey Wasser und Brot
im Arreste waren.

Drese Protokolle sind alle Monathe abzuschließen , und von dem Officiere , der über

die Verpfleg - - Artikel die Aufsicht hat , und dem , der das Haupt - Detail führet , zu un¬
terfertigen.

Der Schiffs - Commandant hat dieses Protokoll (welchem die Verordnung , warum

die Ration vermindert wurde , mitzuthellen ist) zu vidimiren . In dieser Verordnung muß
die Zeit , auf welche die Verminderung der V e r p fleg s - P 0 r t i 0 n zu
dauern hat,  beygesetzr seyn.

§. 6969.

Er musi sein besonderes Augenmerk darauf haben , daß die für die Kranken einbar-
quirten Lebensmittel nur ihrer Bestimmung gemäß zur Conjümtron gebracht werden , und
daß der Wein , den sie nicht empfangen , nicht etwa in Verwendung gebracht werde.

§. 6990.
Die Consumtion der Munition , Utensilien uni » anderer Geräthschaften , welche in

dem Jnventarium mit Ziffern bemerket sind , ist alle Monathe in dem ConsumtionS-
Protoc olle mit Buchstaben  ganz einzuschreiben.

Die Unter - und Ober - Officiere der betreffenden Abteilungen , der Schiffschreiber
und der das Haupt - Detail führende Officier haben diese Protokolle zu unterzeichnen , und
der Schiffs - Commandant hat sie zu vidiren.

Die Verwendungen der Mastensegel , Anker und andere außerordentlichen Artikel sind

durch ein Commiffions - Protokoll zu bestätigen ; jedoch sind die Ursachen ihrer Verwendung,

und die Epoche , in welcher sich dieselbe zugetragen hat , bey dem betreffenden Artikel in dem
Consumtions - Protokolle aufzuführen , und bestimmt aus einander zu setzen.

Auf der Rehde , ehe unter Segel gegangen wird , und an solchem Orten , wo man es.
nöthig findet , den Abgang zu ersetzen , hat der Schiffschreiber einen Erfordernißauf-

satz  zu verfassen , wobey er sich nach den bestehenden Befehlen und nach der Dauer der
Campagne zu richten hat.

Dand VN . 60 *

WaS dir Schiffschreiber zu
untersuchen und zu bestäti¬
gen hat.

Hkth . am 27. März 804.

Ueber die verdorbenen Le¬

bensmittel sind Commissions-
Protocolle aufzunehmen.
Hkth . am - 7. März 804.

Ucker die verminderten Na¬

tionen Mlisidcr Schiffschreiber

genaue Vormerkung halten.
Hkth . am 27. März 804.

Auf was er ein besonderes
Augenmerk haben muß.

Hkth . am 27. März 804.

Art , wie sich bey ordentlichen
und außerordentlichen (Kon¬
sumtionen zu benehmen ist.

Hkth . au »27 . März 604.



»yü

Bey Dcrfaffüng aller Eon-
tracte muß ver Schiffschreiber
gegenwärtig seyn, und sie un¬
terschreiben.
Htth . am 27. Msirj 8c>z.

Er Musi die Csnsignationen
über die Taglöhncr täglich un¬
terfertigen.
Hkrh am 27. März So-j.

Wie sich bey Ergänzungen
der Lebensmittel in fremden
Landen zu benehmen ist.
MH. am 27. Märzö»ä>

Ueber alle bey der Equipa¬
ge während der Campagne sich
ergebenden Veränderungen ist
ein genaues Protoeoll zu füh¬
ren.
Hkth. am 27. März

XXIII . Hauptstück . I . Abschnitt.

Die besagten Erfordernißaufsätze , welche die Officiere der betreffenden Verwaltungs¬

zweige , der Schiffschreiber und der das Haupt - Detail führende Officier zu unterschreiben,
und der Commandant des Schiffes zu vidimiren hat,  sind den betreffenden Länder - Admi-
nisirarionen , oder im Auslände den Consuln zu übergeben , um durch ihre Vermittelung,
wenn eS möglich ist , diese Ergänzungsersätze zu erhalten.

tz. 6991.

Der Schiffschreiber und Ober - oder Unter - Officiere der betreffenden Verpfiegs - oder
sonstigen Verwaltungszweige haben bey Errichtung und Abschlicßung der Contracte über der-
ley zu erhaltende Erganzungsersatze gegenwärtig zu seyn , welche immer in das Inventa-
rium  bey dem betreffenden Artikel vorschriftmäßig zu protocolliren sind.

Die Contracte sind von den betreffenden Ober - und Unter - Officiere » , welche dabey ge¬
genwärtig waren , dann von dem Schiffschreiber und dem das Haupt - Detail führenden Of¬
ficiere zu unterfertigen , und von dem Schiffs - Commandanten zu vidimiren.

Es ist hier zu bemerken , daß die Schiffe , nachdem sie, mit allen nöthigen Lebensbe¬

dürfnissen versehen , aus dem Arsenal heraus kommen , auch keine Ergänzungen nöthig ha¬
ben sollen , welche nur in dem äußersten Falle der unumgänglichen Notwendigkeiten Statt

haben dürfen , und immer in den Commiffions - Protokollen genau und bestimmt zu erörtern
und aufzuführen sind.

h. 6992.
Um die täglichen Auslagen in Aufrechnung zu bringen , welche den Arbeitsleuten bey

außerordentlichen Herstellungen verabreicht werden müssen , sind Tags - Listen  zu verfas¬
sen , welche von dem Schiffschreibcr , von dem Officiere , in dessen Fach die heraestellte Ar

beit einschlägt , wid von dem das Haupt - Detail führenden Officiere zu unterschreiben , und
von dem Commandanten des Schiffes zu vidimiren sind.

§. (>993.

Bey den Ergänzungen an Lebensmitteln in fremden Ländern ist das Nähmliche zu
beobachten , wie es bey den Ergänzungen an Geräthschaften vorgeschrieben ist. Der Schiff¬
schreiber hat den hierüber verfaßten Erforderniß aufsatz  den ersten Vorgesetzten der
Landesverwaltung zu übergeben , wenn das Land unter der Herrschaft Seiner Majestät des
Kaisers steht , oder im Auslande dem kaiserlichen Conful.

Von dem Erfordernißaufsatze hat er eine Abschrift  zu behalten . Dort , wo kein kai¬
serlicher Consul sich befindet , hat der Schiffschreiber sich von dem Kaufmanns , von wel¬

chem er die nöthigen Lebensmittel eingekauft hat,  eine Empfangsbestätigung  des
für die beygestellten Lebensmittel bezahlten Betrages ausstellen zu lassen , welche sodann
der Marine - Stelle einzusenden ist , und zu seiner Legitimation zu dienen hat.

Die Wechselbriefe  sind nach dem am Ende dieser Belehrung angefügten Formu¬
lare zu verfassen . Es ist über derley Wechselbriefe noch in 's Besondere eine Note  zu ver¬
fassen , und von dem Schiffschreiber , von dem die Haupt - Details - Rechnung führenden Of¬
ficiere , dann von dem Commandanten des Schiffes zu fertigen und zu vidimiren . Auch
muß dafür Sorge getragen werden , damit von zwey Kaufleuten des Ortes und von dem
Consul über das Verhältniß der Münzgattung Certificate ausgestellt werden , um darnach
die Ausgleichung bey der Auszahlung treffen zu können.

tz. 6994.
Während der Campagne hat der Schiffschreiber in seine Verzeichnisse  genau

alle Veränderungen  einzutragen , welche sich durch Todten fälle  oder Deser¬

tion  bey der Schiffs - Equipage ergeben haben . Er hat diese Bemerkungen mit der ge¬
wissenhaftesten Aufmerksamkeit bey dem Nahmen des betreffenden Individuums beyzusetzen.

Es ist auch überall , besonders aber bey Lodtenfällen , das Datum  anzumerken;

ein Gegenstand , welcher für die Familie des Verstorbenen oft von der größten Wichtig¬

keit , ( sowohl in Rücksicht der Gewißheit des Todes selbst , als auch des Tages , an dem
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er erfolgte ) seyn kann. Es  ist auch die  Krankheit zu bemerken , an welcher jemand ge¬
storben ist.

§ - 6yy5.

Es sind bey dieser Consignation auch die Schulden und Forderungen  eines

jeden anzumerken , um hiernach ^ bey Entrüstung des Schiffes die Ausgleichung treffen zu
können.

tz. 699b.

Im Falle , daß wahrend der Campagne im Ankerwssen ein Ersatz oder sonst eine

Verwechselung bey der Schiffs - Equipage erfolgte , so ist sowohl im Verzeichnisse,
als bey derVero rdnu ng des weggeschickten  oder neu aufgenommenen In¬

dividuums der Nähme  genau einzutragen . Es ist der Ort zu bemerken , an welchem
sich diese Verwechselung zugetragen hat , dann der N ah m e d es M e r c a n til - S ch i ffes,
von welchem der Marinem - genommen worden ist , so wie auch der Nähme des kaiser¬

lichen Schiffes,  auf welchem er seine letzte Campagne gemacht hat . Der Nähme
des Com Mandanten  des besagten Schiffes , und das Jahr,  an welchem dasselbe
ausgerüstet worden ist.

Die Bezahlung  eines solchen an den Platz eines anderen als Ersatz aufgenomme¬

nen Marineurs darf nur nach jener bemessen werden , welche er auf dem besagten kaiserlichen
Schiffe vorher bezogen hat.

Z. 6997.
Wenn man einen Piloten  aufnehmen müßte , um in einen Hafen ein - oder aus¬

zulaufen , und dieser Pilote nicht länger beybehalren wird , so hat ihm der Schiffschreiber
ein von ihm und dem das Haupt - Detail führenden Officiere unterfertigtes und von dem

Schiffs - Commandanten vidirtes Zeugniß  zu geben . Dieser Pilote wird sodann von dem

kaiserlichen Consul nach dem bestehenden Tariffe bezahlt , und der Consul hat den Rückersatz
aus der Schiffs - Cassa zu erhalten.

h. 6998.
Die Testamente  sind nach dem Formulare , welches sich am Ende dieser Verhal¬

tungsvorschrift beygefügt befindet , auf Ansuchen desjenigen , der es wünscht , zu verfassen.

§. 6999.

Wenn es wegen Besorgung einer Ansteckung nothwendig erachtet wird , die Kleidung
eines Verstorbenen in das Wasser zu werfen , wovon nach dem hier beygedruckten Formulare

Erwähnung zu machen ist , so ist dieser Abgang an Kleidungsstücken in dem Pro¬
tokolle  gehörig anzumerken ; übrigens ist sich beym Ueoernehmen der Effecten von Ver¬
storbenen genau nach der Vorschrift zu benehmen.

h. 7000.

Wenn Kranke  an das Land gesetzt werden , jedoch ihre Kost vom Bort des Schiffes
erhalten , so ist darauf zu sehen , daß der Ausgeber nichts ausfchiffe , als nur einzig die Le¬
bensmittel , welche zum Unterhalte dieser Kranken gehören , j

tz. 7001.
In auswärtigen Ländern sind sich von den Spitälern über die Verstorbenen die

To dtenscheine  geben zu lassen , welche sodann der Ausrüstung - Kanzelley zuzusen¬
den sind.

§. 7002.
Die durch Schiffbruch verunglückten Marineurs,  welche an Bort des

Schiffes genommen werden müssen , haben die nahmliche Portion , wie die anderen Mari¬
neurs , und können auch in den effektiven Stand . der Marineurs ausgenommen und einge¬

tragen werden ; jedoch nur in dem Falle , wenn bey der Equipage ein wirklicher Abgang be¬
stehet , außerdem aber darf der komplette Stand nie überschritten werden.

Die Schulden und Forde¬
rungen eines jeden Individu¬
ums sind genau einzutragen.
Hkth. am - 7. März 804.

Die Ersetzungen bey der
Equipage statt Anderer sind
genau zu protocollircn und aus¬
zuweisen.
Hkth. am,7 . März 8»ä-

Die Piloten sind mit einem
Zeugnisse zu versehen , wenn
sie nicht mehr auf dem Schiff-
bcyzukehalten nöthig sind.
Hkth. am 27. März 604.

Verfassung der Testamente.
Hkth. am - 7. März 60^.

Ucber die wegen Ansteckung
in das Meer geworfenen Effek¬
ten eines Verstorbenen ist im
Grundbuche eine Anmerkung
zu machen.
Hkth. am 27. März 804.

Für Kranke auf dem Lande
darf nichts , ausier ihren Le¬
bensmitteln , ans Land gebracht
werden.
Hkth . am 27. März 8oä.

2 n fremden Landen sind sich
Todtenscheine über die Ver¬
storbenen geben zu lassen-
Hkth. am 27. März 8o§.

Wie die durch Schiffbruch
verunglückten und an Dort
genommenen Marineurs zu
verpflegen sind.
Hkth. am 27. März 3o.s.



Der Stand Ser Schiffs-
Squipage muß für reden Fall
zweyfach gehalten und ge¬
führt werden.
Hkth. am »7.März Sv^.

' Was nach einem Gefechte
immer vorzunehmen ist. ^
Hkth . aM37 - Märjäo ^.

Wenn ein Schiffgenommen
wird , sind alle Kriegs - Sorten
und Privat -Briefe in das Meer
ju werfen.
MH. am»7. März8o4-

Bey einem Schiffbruche sind
vorzüglich Dieystschriftcn zu
retten.
Hkth. am - 7. März 6oH.

Alle während der Campag¬
ne sich ereignenden Vorfälle
sind in dem Grundbuchs zu
-emerken.
Hkth . am -7- März 8oH.

Wen » ein feindliches Schiff
genommen wird , fo ist das
ConimiffionS 'Protocoll zu ver¬
fassen.
Hkth. ain -7 . März 3<,§.

XXII !. Hauptstück . I . Abschnitt.

h. ^ oo 3.
Nachdem die Commandanten der feindlichen Schiffe immer gleich den Stand der

Equipage der Schiffe , die sie nehmen , abfordern , so muß der Schiffschreiber in Krieaszei-
ten den Stand der Schiffs - Equipage zweyfach haben, damit er auf jeden Fall bey semer Zu¬
rückkunft über. alle Veränderungen der Schiffs - Equipage Rede und Antwort zu geben im
Stande ist.

h. ^ 004.
Nach einem Gefechte hat der Schiffschreiber eine Ha u ptzusa m menberufung

der ganzen Schiffs - Equipage vornehmen zu lassen , um die Tobten und die Verwundeten
aufzunehmen . Er hat sich die Effecten der Lobten übergeben zu lassen, um das I nv en ta-
rium  darüber zu machen.

Er muß das C 0 m m issi  0 ns - P r 0 t 0 c 0 l l, welches der C 0 r p S- Arzt  des Schiffes
zu verfassen hat,  mitzufertigen . In diesem Commissions - Protokolle müssen der Todes¬
tag der Ober - und Unter - Officiere , Marin eurs und Soldaten,  welche
geblieben sind , so wie auch die Verwundeten , und die Anz a h l der B l e ssur  en , die
sie erhalten haben , genau enthalten seyn.

Dieses Commissrons- Protokolls welches auch von dem das Haupt - Detail führenden
Officiere mitgefertigt , und von dem Schiffs - Commandanten vidirt seyn muß , ist dem Di-
visions - Commandanten zu überreichen. Wenn aber das Schiff allein ist , so wird dieses
Commlssions - Protokoll bey erster Gelegenheit dem Commandanren der Marine direkte zuge¬
sendet. Im G r und buche der Equipage ist sowohl die Ursache des Todes, als auch die Gattung
der Wunden bey den Verstorbenen und Verwundeten anzumerken. Dem Commandanten ist ein
Auszug aus de r Li st e derTodten undVe r wundsten und ein Standes aus-
we  i S über die vorrathigen Effecten , welche sich am Bort des Schiffes befinden, zu überreichen.

§. ^ oo5.

Wenn ein Schiff genommen wird , so muß dessen erste Sorge seyn , alle Papiere,
die auf den Feldzug Bezug haben,  und dem Schiffe von dem Ober - Kriegs-
Commissa'r übergeben worden sind, und eben so auch alle Privat - Briefe,  die es
an verschiedenen Orten abzugeben gehabt hätte , gleich in das Meer zu werfen. Es sind in
diesem Falle keine anderen Papiere aufzubewahren , als die Protokolls - Grundbücher , Ver-
pflegs - Listen, überhaupt nur solche Schriften , welche auf die Herstellung der Rechnungen
der Schiffs - Equipage Bezug haben. Wenn es möglich ist , so muß der Schlffschreiber trach¬
ten , daß er über alle Individuen der Equipage , welche während des Ge¬
fechtes getüdtet und verwendet worden sind,  sich eine Liste verschaffe, wo¬
von er dem Marine - Eommando eine Abschrift, und zugleich auch eine Liste aller übri¬
gen Individuen , welche während der Campagne gestorben sind,  zuzujen-
den hat , um den betreffenden Familien der Verstorbenen die Todtenscheine aussolgen lassen
zu können. Außerdem hat er diese Liste aufzubewahren , um sie bey seiner Zurückkunft per¬
sönlich überreichen zu können.

§. 7006»

Wenn das Schiff Schiffbruch leiden sollte , so ist alles Mögliche anzuwenden , um die
auf den Dienst Bezug habenden Schriften zu retten.

§. 7007.
Der Schifffchreiber hat im G rund buch e,  welches während der Campagne geführet

wird , alle Vorfälle,  welche sich beym Einlaufen des Schiffes in einem Hafen , oder
bey Ankerwerfung , Schiffbruch, oder Verlust , oder Wegnahme des Schiffes ereignen , genau
anzumerken. Eben so auch über die vorgefallenen Gefechte.

§. 7008.
Wenn ein feindliches Schiff genommen wird , so hat sich der Schiffichreiber mit dem

das Haupt - Detail führenden Officiere auf das Schiff zu begeben, um die vorschrifrmäßi-
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gen C s mmissions - Protocolle aufzunehmen , damit hiernach bemessen werden kann,
weiche Schiffe nach der Vorschrift der gegenwärtigen Verhaltung an dieser Prise Antheil zu
nehmen haben. ,

Z. 7009.
Der Schiffschreiber hat über das genommene Schiff ein H a u p t - S u m m a r i u m zu . " " genommenes Schiff

verfassen, welches sowohl alle Maaren , als auch Geräthschaften , die sich auf dem Schiffe beftn- 'de'"' Maring
den , enthalten muß , wovon sich die Ueberzeugung und Kenntniß sowohl durch eigene Durch -- Stelle zuzuschicken.
suchung, als auch durch die Aussagung der Individuen der Schiffs - Equipage zu verschaffen H?tH. am»7. Mar; n°4.
ist. Dieses Summarium ist von dem Capitan des genemmenen Schiffes zu unterfertigen ; im
Falle er aber die Unterschrift verweigerte , so ist im Summarium davon die Erwähnung zu
ni ach en..

h. 7010.
Wenn sich am Bort des Schiffes P r a t i 0 sen , z. B . Brillanten , Galanterie - Maaren , Wir sich zu benehmen ist

Geld , Silber oder andere ähnliche solche Sachen befänden , so muß der Schiffsschreiber Sor - auf eurem genrm-
^ menen Schiffe Prätissen he¬

ge tragen , sowohl die Gattung und die Gestalt , als auch die Anzahl,  wenn es finden.
möglich ist , zu specificiren, und diese Consignation  dem Caprtan des genommenen Hkth. am 27. März8o4.
Schiffes übergeben, dann die Sachen am Bort des Schiffes , welches die Prise gemacht hat,
zu bringen , um sie dem Commandanten des Schiffes zu übergeben.

§. 7» " .
Die Effecten,  welche sich in der Cajüte oder im Zwischendeckebefinden, sind in Me Sck-ffäluken sind zu

den Schiffsraum zu bringen , von wo sodann die nöthigen Lebensmittel und andere Artikel, "Regeln, und auf alle Veh-Ut-
^ ^ niste ist die Sperre anzulegen,

welche zur Reise des Schiffes unumgänglich nöthi .g sind , genommen werden. Der das HM-am-7. Märzü°4.
Haupt - Detail führende Officier wird in seiner Gegenwart von dem Schiffschreiber auf alle
Schiffluken , Cajüten , Caffen , Waffenbehälrnisse und andere unter Schloß und Riegel befind¬
liche oder einballirte Gegenstände die Sperre  anlegen lassen, und muß im Inventa¬
rs u m von dieser angelegten Sperre Erwähnung machen. Dieses Inventanum ist von dem
Schiffschreiber, von dem das Haupt - Detail führenden Officiere und von dem Capitän des
genommenen Schiffes ( welchem eine Abschrift  davon zu übergeben ist) zu unterzeichnen,
und von dem Commandanten des Schiffes zu vidimrren»

h. 7012.
Der das Haupt - Detail führende Officier und der Schiffschreiber müssen darauf sehen, EsdarfnichtsvondemSchif-

damit nicht etwas weggerragen werde. Sie haben sich aller Schriften zu bemächtigen, und !st stch all7r S^
nachdem sie dieselben gelesen haben , sind sie in einem Sacke zu verwahren , auf welchen das mächtigen.
Siegel zu drucken ist, und auf diese Art dem Tribunale über die Prisen zuzusenden. HM-am*7. März8°U

Im Falle in diesen Schriften Dinge enthalten wären, welche auf das Seewesen Bezug
hatten , oder Zeichnungen , Land - oder Seekarten , oder andere Plane , so sind dieselben
von der Prisen - Gerichts - Behörde , nachdem sie von ihr untersucht worden sind, dem Ma¬
rine -- Archive zuzustellen, um als Belehrung für künftige Schifffahrer dienen zu können.

§. 70 r3.
Auf gleiche Art ist auch dem Capitan des genommenen Schiffes ein V er ze ichniß Dem Kapitän des genom-

» «. j . nig . n Jndixidu - n d « Schiffs - Equipage zu übergeben, welche b-r Schiff»-
Commandant ernennet hat , um das genommene Schiff zu führen , oder über die Kriegsge- pagezu übergeben, welche zur
fangenen , welche darauf geblieben sind. Führung der Schiffe verwende»

Diese Consignation ist von dem Schiffschreiber dem das Haupt - Detail führenden Of - Hnh. am 27. März 804.
ficiere zu unterschreiben , und von dem Commandanten zu vidimiren. Der Schiffschreiber
muß auf seinem Verzeichnisseüber die Schiffs - Equipage die Individuen anmerken , welche
auf diese Art von dem Schiffe weggegangen sind.

H. 7 " »^ .. Ueber die Gefangenen , wel-
^ che von dem genommenen auf

rrs yr über jene Gefangenen , welche von dem genommenen Schiffe auf das andere das kaiserliche Schiff übersetz»
üoergehen , eine Liste zu verfassen, und Hey ihrer Debarqmrung ist dem Marine - Commando '«>6 zu verfassen. '

Hlth . AM 27. März 804.
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Beobachtungen , wenn dem
genommenen Schiffe Lebens¬
mittel eder andere Bedürfnis¬

se gereicht werden.
Hkth . am 27. März 804.

Verhaltungen , wenn die

Schiffe sich gegenseitig Bedürf¬
nisse reichen.
Hkth am 27 . März 804.

Wie sich bey einem genom¬
menen Schisse z» verhalte » ist,
welches zu verbrennen oder
in Grund zu bohren befunden
wurde.

Hkth . am 27. März 804.

Wie sich bey einem verdäch¬
tig scheinenden Schiffe , wel
chcs angehalten wird , zu be¬
nehmen ist.
Hkth . am 27. März 804.

XXIII . Hauptstück . I. Abschnitt.

eine  Abschrift davon zu geben . In dieser Consignation ist genau zu specificiren , welche

Gefangenen mit den Officieren die Kost genossen haben , und welche von dem Munitioneur

verpflegt worden sind.
§. -7015.

Wenn das Schiff des Siegers dem genommenen Schiffe Lebensmittel oder andere Be¬

dürfnisse beygsstellet hatte , so hat der Schiffschreiber außerdem , daß er in das Verpflegs-
Consumtions - Protocoll die Anzahl dieser Artikel einträgt , auch noch einen separirten
Ausweis  darüber zu verfassen , dann noch einen Ausweis über alle gemachten

Auslagen,  welche sowohl zur Erhaltung der Prise gemachten Artikel / als zu ihrer wei¬

teren Fortbringung erforderlich waren.
Diese besagten Ausweise sind zweyfach zu verfassen , von dem Schiffschreiber , dem Pri¬

sen - Capitän und dem das Haupt - Detail führenden Officiere zu unterfertigen , dann von dem
Commandanten des Schiffes zu vidiren . Der Prisen - Capitän hat eine Quittung über die

zu empfangenden Lebensmittel und sonstigen Bedürfnisse auszustellen , und auch eine der
besagten Abschriften zu erhalten , um sie dem Marine - Commando zuzustellen.

Der Rückersatz der Auslagen wird aus der Marine - Cassa erfolgen.
§. 7016.

Wenn von dem eroberten Schiffe Lebensmittel oder Munition zu nehmen , oder auf

ein anderes kaiserliches Schiff zu schaffen , für den Dienst norhwendig werden würde , so ist
darüber eine Consignation  zu verfassen , wie es in dem vorher gehenden Paragraphe

gesagt worden ist , und der Schiffschreiber hat in diesem Falle die Quittung oder Empfangs¬
bestätigung auf diese Abschrift zu schreiben , welche auch dem Prisen - Capitän zu übergeben ist,
und wofür der Ersatz aus der Prisen - Cassa geleistet werden wird.

Der Schiffschreiber muß darauf bedacht seyn , in seinem Ausrüstungs - und Consum-
tions - Protocolle die Munition und andere Artikel , welche von der Prise genommen wor¬

den sind , genau und richtig einzutragen.
H. 7017.

Wenn ein Schiff genommen würde , das sich nicht im Stande befindet , forrgebracht

werden zu können , und welches der Commandant aus dieser Ursache zu verbrennen oder sonst
seinem Schicksale zu überlassen für gut befände , so hat sich der das Haupt - Detail führende

Officiermit d- m Schiffschreiber an Bort desselben zu begeben , und die Schiffs - Equipage und
alle Zugehör , Munition , Lebensmittel und Waaren , so viel immer möglich ist , zu sich

zu nehmen . Der das Haupt - Detail führende Officier hgt von dem Schiffschreiber
über dle Nahmen der Individuen der Equipage und ihre Charge , dann über die Qua¬
lität und Quantität aller Gegenstände , welche von dem genommenen Schiffe auf das seine

gebracht worden , ein C o,n m i ssi 0 n s - P r 0 to c 0 N , und die betreffenden  sonsti¬
gen Verzeichnisse  nach den in gegenwärtiger Verhaltungsvorschrift beygedruckten Mu¬
stern und Formularen verfassen zu lassen , um den Verlust des Schiffes zu bestätigen.

Diese Dokumente sind von dem Schiffschreiber , dem Capitän des gefangenen Schif¬

fes und von dem das Haupt - Detarl führenden Officiere zu unterschreiben , dann von dem

Schiffs - Commandanten , welcher das Schiff genommen hat , zu vidiren.
§. 70 *8 . ,

Im Falle ein kaiserliches Schiff ein neutrales anhielte , welches ihm wegen seiner
Stellung oder wegen der Manoeuvres , die es machte,  verdächtig wäre , so hat sich der
das Haupt - Detail führende Officier mit dem Schiffschreiber an Bort desselben zu begeben,
und darüber nach dem hier beygegebenen Formulare ein C 0 m mrssi 0 ns - P  r 0 t 0 c 0 l l

aufzunehmen . Dieses Commifstons - Protokoll ist bey der Zurückkunfr dem Commandanreu
der Marine zu übergeben , damit sodann dieses Schiff confiscirt , verkauft , oder nach Um¬
ständen wieder frey entlassen werde . Es ist der Gerichtsbehörde über die Prisen bin¬
nen 24 Stunden die Anzeige  zu erstatten , und es sind ihr alle möglichen Aufklärungen

zu geben , um die Entscheidung des Prisen - Tribunals desto geschwmder herbey zu führen.
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tz. 7019.
Wenn ein Schiff entwaffnet werden müßte , so sind am Tage der Ankunft im Hafen

desselben der Ausrüstungs - Kanzelley das Inventarium und Grundbuch über die

ganzeSchiffs - Equipage  zu übergeben , mit Zulegung der A b s chr ift en von allen
Inv entarten  über die Habseligkeiten der Unter - Officiere , Marineurs , Tobten und Dc-

ftrtirten , die Commissions - Protocolle  über alle verkauften Effecten und
Kleidungsstücke , und über den dafür eingegangenen Geldbetrag , welcher auch unter

der Mitsperre des das Haupt - Detail führenden Officiers steht . Er hat auch mit
diesen Inventarien ein Verzeichnis;  zu übergeben , welche Bezahlungen in Bezug auf
diese verkauften Effecten bey Entrüstung des Schiffes noch zu leisten sind , wobey sich nach

den im Grundbuche der Schiffs - Equipage gemachten Bemerkungen zu benehmen ist.
H. 7020.

Wenn das Schiff nach seiner Entrüstung in das Arsenal gebracht wird , so hat der

Schiffschreiber genau darauf zu sehen , damit von den Effecten , welche dem Aerarium gehö¬

ren , nichts verloren gehe , und nichts verdorben oder zu Grunde gerichtet werde.
§. 7021.

Er hat sich von dem Magazins - Aufseher die Quittungen über die G erath-

schaften und Effecten,  welche die Unter - Officiere erhalten haben , übergeben zu las¬

sen , die in Gegenwart der Officiere der verschiedenen Verwaltungszweige zu gegenbe¬
scheinigen sind, damit sodann mit dem Haupt - Magazine die Richtigkeit hergestellet werde.

' tz. 7022.

Er hat der Marine - Stelle alle Consumtions - Protocolle , Inventar : en,

Grundbücher , Commissions - Pvotocolleüber die Verwendungen , Wie-
derergänzungs - Contracte über Lebensmittel und andere Gegenstände,

mit einem Worte alle auf die Rechnungslegung Bezug habenden Schrif¬
ten  zur Prüfung zu überreichen.

tz. 7028.
Ueber die während der Campagne an die Schiffs - Equipage verabfolgten Lebensmittel

sind eine Consig Nation und ein Ausweis  zu verfassen , welcher von ihm , von dem
über die Verpstegs - Artikel angestellten Officiere und dem das Haupt - Detail führenden
Officiere unterfertigt und von dem Schiffs - Commandanten vidirt seyn muß.

In dieses Verzeichnis ; sind alle Anmerkungen des Haupt - Verpstegs - Protokolls zu

übertragen.

Dieses Verzeichniß ist der Ausrüstungs - Kanzelley und dem Verpstegs - Haupt - Maga¬
zine zu übergeben.

Die Verordnungen  über die einbarquirt gewesenen Passagiere , welche ihre Ver¬

pflegung von dem Munitioneur zu erhalten gehabt haben , so wie auch deren Stand , d;e
Lebensmittel und Erfrischungen , welche während der Reise in den Hafen und Ankerungsplatzen

gereicht wurden , sind ebenfalls bepzulegen.
tz. 7024.

Er hat der Marine - Stelle über die Qualität der verschiedenen einbarquirt gewesenen

Artikel Aus ku nft zu erstatten,  und zu bemerken , welche sich auf dem Meere gut er¬
halten , welche sich verschlimmert haben , oder welche gar zu Grunde gegangen sind.

h. 7025.

Uebrigens steht der Schiffschreiber unter den Anordnungen des das Haupt - Detail füh¬

renden Officiers , die er zu befolgen hat.

tz. 7026.
Der Corps - Arzt  muß alle Kenntnisse vollkommen besitzen , welche zu seiner

Wissenschaft gehören , wovon er schon die Proben während seiner Anstellung in den Spitälern
zu Lande hinlänglich an Tag gelegt haben muß.

Band VN . 5 »

Bey Entrüstung eines Schif¬
fes sind der ArmiruugS - Kan-
zelle ») die Protocolle und Do¬
kumente zu übergeben.
Hkth . um »7. März Sc'.i.

Auf was zu sehen ist, wenn
ein Schiff in das Arsenal zu¬
rück gebracht ivird-
Hkth- am - 7- März 82,4.

Wie über die erhaltenen Ge-

räthschaften die Richtigkeit zu
pflegen ist.
Hkth am 27. März «0,s.

l

Alle auf die Rechnungsrich¬
tigkeit Bezug habenden Pro¬
tocolle und sonstigenDocume»
re sind der Marine - Stelle zur
Prüfung zu übergeben.
Hkth . am 27 . März 6->4.

Ueber die während der Cam¬

pagne an die Equipage abge¬
gebenen Lebensmittel ist der
Armirungs -Kanzelley ein Aus¬
weis zu übergeben-
Hkth. am -7. März Soq.

Ueber die einbarquirt gewe,
fenen Artikel ist der Marine-
Stelle die Auskunft zu geben.
Hkth. am 27. März 804.

Wein der Schiffschreiber un¬
tergeordnet ist.
Hkth . am 27. März S04.

Welche Kenntnisse der Corps<
Arzt besitzen soll.
Hkth. am -7 . März 804.
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Es muß also nur sein Haupt -- Studium seyn , die Seekrankheiten genau kennen

zu lernen , welche durch den immerwährenden Wechsel des Klima ' s entstehen , wie sie wirken,
und zu behandeln sind.

§. 7027.

Ueker seine Untergebenen Er muß mit der größten Aufmerksamkeit über seine Untergebenen wachen , und strenge

hat er genaue Aufsicht zu tra - tzElf sehen , daß die Kranken das erhalten , was er befohlen hat , und genau nach seiner

Hkth. a,n27 . März8 °4. Vorschrift behandelt werden . Er darf nicht zugeben , daß das Mindeste an der Kost verän¬
dert werde , oder das Jemand das Bessere für sich zurück behalte , und mit gröberen Speisen

ergänze , oder die vorgeschriebene Portion vermindere.

h. 7028.

Er hat die Kranken ordent- Er hat seine Besuche zu den vorgeschriebenen Stunden pünctlich zu machen , und auch

lich . u besuchen, sie zweckmä- es erforderlich wäre . Er muß jeden Kranken selbst sehen , und ihm dasjenige ver-

unrrrgrbcn"n ^ belehrelu'^ ordnen , was er am zweckmäßigsten findet . Er har mit seinem Ober - und Unterärzte über die
Hkth. am -7. Märzg °4. Krankheiten sich zu besprechen und ihnen die Art ihrer Behandlung zu lernen . Er hat sie über

die Wirkungen und Ursachen derselben zu fragen , damit er sie gewöhne , daß sie sich über die
Krankheiten einen bestimmten Ideen - Gang fest setzen, und sie darnach behandeln.

Zurückhaltung oder Stillschweigen von seiner Seite würde hier ganz außer seinem

Platze seyn , und vielmehr Unwissenheit , als Kenntniß und Wissenschaft , vermuthen lassen.
Er muß darauf Rücksicht nehmen , daß eS eine seiner ersten Pflichten sey , seine Untergebenen
zu belehren , welche er dadurch in den Stand setzt , ihm bey den aufhabenden vielen Sorgen

mit Hülfe an die Hand zu gehen , ohne sich jedoch in diesem Falle ganz auf sie zu verlassen.

Aufsicht über die Medica-
mcncs rc.
Hkrh. sm - 7. März 80K

H. 702Y.
Er hat die Aufsicht und Verantwortlichkeit über alle Medicamente , ärztlichen Instru¬

mente und die für das Spital des Schiffes bestimmte Leinwand Mittelbar über sich. Er hat
darüber eine V 0 r m er k u ng zu halten , und alle Monathe einen Ausweis über die

Verwendung  einzureichen , auf die nähmliche vorschriftmaßige Art , wie die anderen In¬

dividuen , welche über zu verrechnende Sachen angestellt sind.

H. 7080.

Sein Posten während des Während eines Gefechtes ist sein Posten bey den Kranken , und er hat die Verwun-

Gefcchtes Ist bey den Kranken , dbten , welche ihm gebracht werden , mit aller möglichen Thätigkeit zu besorgen , und sie nicht

schmachten zu lassen . Er muß seine ganze Geistesgegenwart anwenden , und incht vergessen,
daß die Menschlichkeit für einen Mann von fernen Berufsgeschäften eine unerläßliche Tugend

sey. Er muß die gewissenhafteste Aufmerksamkeit anwendsn , damit ferne untergeordneten
Aerzte den Verwundeten , welche sie behandeln , so viel möglich ihre Schmerzen lindern und
Leiden ersparen.

tz. 7081.

Sorgfalt , dasi die Kranken Er muß dafür sorgen , daß die Kranken mit Reinlichkeit gepflegt und ihre Betten tag¬

ten ! gepflegt werden . sich frisch aufgebettet werden.

Hnh. am-7. Ma.z3^ . ^ ^ Orten , wo sich die Kranken befinden , täglich räuchern zu lassen , und

im Falle einer ansteckenden Krankheit auch täglich zwey Mahl.
Er hat einen Unter - Officier der Artillerie zu verlangen , um diese Räucherung zu be-

Seine Dcpernenz , scineWoh-
>nmg.
Hkrh. am 27. März 8o.Z.

Drr Schiff » - Sapellan muß
die Kranken täglich besuchen.
Htrh . am -7. Marz 9c>ä.

sorgen.
H. 7082.

Der Corps - Arzt steht unmittelbar unter den Befehlen des Commandanten und des

das Haupt - Detail führenden Officiers . Er hat seinen Posten in der Pulverkammer zur
Rechten , und in der Nähe des Postens des Aufsehers gegen das Vordertheil.

§. 7088.
Der Schiffs - Capellan,  der einen exemplarischen Lebenswandel mit einer unta¬

delhaften Aufführung verbinden muß , hat die Kranken täglich zu besuchen , sie jedoch
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ohne langes und unnützes Wortgepränge zu überzeugen , und zu ermahnen , daß sie ihre zeit¬
lichen und vorüber ziehenden Leiden und Schmerzen nnt Geduld ertragen.

Ueberhaupt darf er ihnen seinen geistlichen Rath und Beystand nicht versagen.
h. 7084.

DaS Frühgebe  t h hat er alle Morgen um 7 Uhr , und das Ab en d gebe th  vor

Untergang der Sonne zu verrichten.
Sonntags hat er Messe  zu lesen , und Nachmittag die Vesper  zu halten . Eben

so auch an den Feyertagen.
Er hat die Schiffs - Equipage anzueifern , daß sie ihre Pflichten thun sollen . Er soll

immer bereit seyn , diejenigen anzuhören , welche sich seinen Nach erbitten , und ihnen so

viel möglich seinen geistlichen Trost ertheilen . Um die österliche Zeit müssen alle zur Beicht
und Communion gehen.

§. 7035.

Der Schiffs - Capellan ist auch zur Erziehung der Schiffsjungen aufgestellt . Er muß
ihnen die Grundsätze der Religion beybringen , und sie lesen und schreiben lehren , wie eS

schon in früheren Paragraphen bey den Schiffsjungen bemerkt werden ist.
§. 7086.

Er steht unmittelbar unter den Befehlen deS Schiffs - Commandanten und des das

Haupt - Detail führenden OfficierS.
§ 7087.

Er speiset mit den Officieren , und hat seinen Posten in der Pulverkammer zur Linken

gegen das Vordercheil und bey dem Posten deS Arztes.
§, 7°ZS.

Zu M ari n e - Ca  d e t te n - S tel  l e n können keine Individuen gelangen , die sich

nicht mit einer bestimmten Zulage ausweisen können , und eS muß diese durch eine in dem
AuditoriatS - Archive zu hinterlegende schriftliche Verbindlichkeit denselben von ihren Aeltern

oder Verwandten zugesichert seyn.
Auch muß er sich vorher einer Prüfung über alle theoretischen Kenntnisse des Marine-

Wesens auf die vorgeschriebene Art unterziehen , und wenn sie sodann angenommen und
eingeschifft werden , haben sie diese Kenntnisse praktisch zu üben.

Er muß sich darauf verwenden , alle Ausmaße und Verhältnisse der verschiedenen Lheile,

welche zuis Zusammensetzung deS Schiffes ' erfordert werden , zu kennen.
Die Verhältnisse der Strickwerke der Manoeuvres und ihre Stellungen , die Verhält¬

nisse der Ankertaue , die nöthige und proportionirts Stärke der Anker , die Höhe und Stärke

der verschiedenen Bäume , die Länge der Segelstangen, - den Schnitt der Segel , ihren Fall
und ihre-Kreuzung , damit er auf diese Art die Stärke des Windes und den Widerstand,
welchen der Körper des Schiffes dem Wmde entgegen setzt , mit einander combiniren kann.

Durch eine ununterbrochen fortgesetzte Aufmerksamkeit im Beobachten werden sie sich

die Fertigkeit zu beurtheilen erwerben , welche ManoeuvreS der Segel das Schiff erforderlich
hat , um seinen Mittelpunkt der Schwere nicht zu verlieren , und welche Stärke des Windes
die Bäume aushalten können , ohne in Gefahr zu seyn , daß sie brechen . Sie haben die
Wirkungen des Steuerruders zu studieren , um das Schiff immer in seiner Richtung zu er¬

halten , und die schnellste Wirkung in den verschiedenen Direktionen deS Schiffes zu bewirken.

tz. 7089.
Die Schiffs - Commandanten und die eingeschifften Officiere haben die Cadetten über

alle Gegenstände oft auSzufragen , und mit ihnen die Manoeuvres und die verschiedenen Zweige
der Marine - Wissenschaft zu zergliedern . Die Cadetten haben sich hauptsächlich darauf zu ver¬

legen , um alle Manoeuvreö , welche ein Schiff anzunehmen fähig ist, kennen zu lernen , und
die Art zu studieren , wie man sie mit Pünktlichkeit ausüben kann . Bey schönerem Wetter

hat der die Wache habende Officwr den Cadetten , der mit ihm die Wache hat , die Manoeu-
Vand vu . 62 *

Verhaltungen in Rücksicht
des Küchendienstes.
Hkth. am - 7. Mär » 804.

Der Schiffs - Capellan hat
die Aufsicht über die Erzie¬
hung der Schiffsjungen.
Hkth. am r?. März 804.

Seine Dependenz.
Hkth . am -7 . März 8o §.

Wie er behandelt wird . Sei¬
ne Wohnung.
Hkth . am -7. März 8o/j.

Welche Individuen zu Ca¬
detten ausgenommen werden
können.
Hkth am 10. Rov . 8or.

Welche theoretischen Kennt¬
nisse er besitzen must, ehe er
zumEadettcn genommen wird.
Er musi sich einer Prüfung
unterziehe ».
Hkth. »111127. März 6»4.

Me sie belehrt werden Müs¬
sen , und von wem.
Hkth. am 27. März 604.
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B .' olachttMgsn , welche sie
Bort zu machen haben.

Hkth . am r ?. Mävj 804.

Sie haken das Journal vor-
schriftniäsiig zu führen.
Hkth. am 27. März L04.

Wie die Kadetten auf den
Wachen und Hey den Ma-
noeuvres vertheilt und ver¬
wendet werden.
Hkth. am -7. März 6oä.

Sie haben die Töpfe zu un¬
tersuchen , ob sie rein sind.
Hkth. am -7. März 8o§.

Sie müssen bev Austhei-
lung der Speisen gegenwär¬
tig seyn.
Hkth. am -7. März 804.

Sie haben key der Aushei¬
lung auf die Ordnung zu sehen.
Hkth. am 27. März 6o.f.

Sie müssen vey Austheilung
der Kost für die Kranken ge¬
genwärtig seyn , und sehen,
ob sie Alles vorschrifcmäsiiger,
halten.
Hkth . am 27. März 804.

Ihre Derthcilungen key ei¬
nem Gefechte.
Hkth. am -7- März 8oä.

tMs commaiidiren zu lassen , und ihm in dem Falle , wenn er Fehler machte , dieselben zu
verbessern , und aus einander zu setzen. Usberhaupt muß jeder Officier trachten , den ihm

zugetheilten Cadetten zu bilden und zu unterrichten.
h. 70/po.

Die Cadetten haben alle Tage die Höhe des Polss zu messen , wenn eS das Wetter
und die Stellung des Schiffes zulassen . Jeder von ihnen muß mit einem Quadranten ver¬
sehen seyn , und jeden Tag seinen Punct machen , welchen er dem Commandanten und dein
das Haupt - Detail führenden Officiere beym Aufgange und Niedergange der Sonne anzu¬
zeigen , und die Veränderungen zu beobachten hat . Sie haben sich überhaupt in diesem Theile
-der Marine - Wissenschaft die nöthige Genauigkeit und Kenntnis ; zu erwerben.

h. 7041.

Sie müssen Tag für Tag , so wie es vorgeschriebe » ist , ein Journal  führen , und

ihre astronomischen und nautischen Beobachtungen aufzeichnen ; sie haben auch alle Zufälle
und Umstände / welche sich den Tag hindurch ereignen , anzumerken . Dieses Journal hat der
Schiffs - Commandant alle 14 Tage zu unterzeichnen . Wenn das Schiff entrüstet wird , so
sind alle diese Journale dem Comnmndanten oder der Marine - Stelle zu überreichen.

h. 7042.

Die Cadetten werden auf die Wacheil vertheilt , um die Befehle des die Wache haben¬
den Officiers , welchem sie zugetheilt sind , zu befolgen . Wenn manoeuvrirt wird , so hat sich
der Cadett in das Vordertheil zu begeben , und die Manoeuvres in Erfüllung bringen zu machen.
Wenn Segelriffe genommen werden , so hat derselbe auf das Mars zu steigen , und darauf
aufmerksam zu seyn , daß die Arbeit gut gemacht werde . Überhaupt muß er immer mit der
größten Achtsamkeit darauf sehen , daß jede Arbeit von Belang mit Pünktlichkeit vollzogen
werde.

h. 7043.
Che die Töpfe an das Feuer gesetzt werden , hat der Koch dem Cadetten , welcher die

Wache hat , hiervon Nachricht zu geben , dessen Pflicht es ist , die Töpfe genau zu unter¬
suchen , ob sie rein sind , und ob sich kein Grünspan daran befindet.

H. 7044.
Wenn das Essen ausgetheilt wird , hat sich der wachehabende Cadett in der Küche zu be¬

finden , und auf den Ausgeber acht zu geben , auch darauf zu sehen , das die Marineurs
oder Soldaten nicht gegen das Essen ungerechte Klage führen oder sonst sich Excesse erlauben.

H. 7045.
Er muß gegenwärtig seyn , wenn der Koch der Equipage die Rationen ausgibt , und

auf die Ordnung und richtige Ausgabe sehen.

h. 7046.
Auch bey der Ausgabe der Kost für die Kranken muß er gegenwärtig seyn ; er hat die

Speisen zu kosten , und sich zu überzeugen , ob wirklich das , was der Corps - Arzt vorge¬
schrieben hat , gegeben werde . Er hat sich den Ordinations - Zettel von dem Corps - Arzte zei¬
gen zu lassen , und davon dem wachehabenden oder Jnspections - Officiere Rechenschaft zu
geben.

§. 7047.
In einem Gefechte werden die Cadetten auf folgende Art vertheilet : einer in der Nähe

des Schiffs - Commandanten , um seine Befehle zu empfangen , und sie in Ausübung zu
bringen , ein zweyter im Vordertheile , und die anderen in den Batterien oder in verschiede¬
nen Orren zur Disposition des Commandanten.

Jene , die in den Batterien angestellt sind , haben über die Kanonen zu wachen , bey
welchen sie commandiren ; sie müssen zu verhindern trachten , daß die Leute nicht aus Feigheit
davon laufen . Sie ' müssen durch ihr Beyspiel die Artilleristen und Marineurs aneifern , und-

darauf aufmerksam seyn , daß die Munition mit Ordnung gebracht , und nicht verwechselt
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werde . Sie haben das Feuer zu dirigiren , und die allenfalls eintretenden Unordnungen mit
der nöthigen Geistesgegenwart zu verbessern und die Ordnung herzustellsn.

H. 7046.

Wenn sie die Inspektion bey dem Ankerwesen haben , so stehen sie immer unter den Be¬

fehlen eines Officiers . Bey der Nacht haben sie die Aufsicht über jenen Theil der Schiffs-
Equipage , welche zur Bewachung des Schiffes bestimmt ist. Im Falle eines starken Windes
müssen sie aufmerksam darauf seyn , damit das Schiff nicht vor Anker treibe . Sie haben alle

Schiffe , Kähne und offenen Fahrzeuge , welche auf die Nufsweite passieren , anzurufen,

und können die Annäherung früher nicht gestatten , ehe es nicht erkannt ist , und ehe sie die
Befehle des Inspections - Officiers eingehohlt haben.

tz. 70 ^ 9-

Im Falle sich während der Nacht etwas Außerordentliches ereignete , so hat er dem
Inspections - Officiere gleich Nachricht davon geben zu lassen.

tz. 70S0. » .
Wenn das große Boot an einen Ort zu fahren »beordert wird , so hat immer ein Ca-

dett mitzugehen , der die Equipage commandirt , und für die Erhaltung der guten Ordnung
verantwortlich bleibt.

§. 7061.
Die eingefchifftsn Cadetten haben mitsammen zu speisen . Zu ihrer Privat - Bedienung

erhalten zwey oder drey mirsammen immer einen Schiffsjungen.

h . 7062.

Die Cadetten haben ihre Wohnung zur Linken , unter der Schanze des Hintertheiles

gegen das Vordertheil des Postens der Schildwache der Cajüte . Dieser ihr Posten wird mit
Zelten geschlossen werden , um in jedem Augenblicke zur Hinwegschaffung derselben bereit
seyn zu können . Sie schlafen in Hängematten auf englische Art , welche sie aus dem Arsenal

erhalten , und die von einer Art sind , daß sie mit Leichtigkeit eingehängt oder weggenom¬
men werden können.

tz. 7063.

Die Schiffs - Cadetten erhalten zu ihrem Mittagmahle drey Speisen in Casserollen.

Wenn aber auf einem Schiffe nur ein Cadett allein eingeschifft ist , so speiset er mit den Offi-
cieren , ohne mehr als seine Panatika zu bezahlen.

h . 7054.

Es ist unnöthig , zu bemerken , daß Hochachtung und Gehorsam gegen dis Vorgesetzten
für junge Leure , die sich zu Officieren bilden , und diese Stelle erlangen wollen , unerläß¬

liche Pflichten lind . Eifer , Thätigkeit , gute Aufführung , Talente und Kenntnisse sind die
Mittel , welche ihre Beförderung geschwind herbey führen könnest.

§. 7o55.
Wenn die Cadetten nicht eingeschifft sind , so sind sie, wie eszum Besten des Dienstes

befunden wird , zu verwenden.

§. 7066.
Die Cadetten haben ihren Rang nach allen Officieren der ganzen kaiserlichen Armee,

und jind von niemanden als Officiere zu betrachten , als von den Unter - Officieren , welche
sie commandiren.

§ - 7067.

Der im Range älteste von den eingeschiffren Cadetten wird dem über das Piloten-
Wc ^ n angestellten Officiere zugetheilt , und har mit ihm die Wache zu wechseln , und ihm
m Allen ! zu helfen . Er ist ihin in 's Besondere suösrdinirt , und hat während der Wache alles

dasjenige zu beobachten , wie es beym Artikel von dem Officiere über das Pilo¬
ten - Wesen  vorgeschrieben ist.

Welche Obliegenheiten sie
haben , wenn sie am Anker ver¬
wendet werden.

Hkth . am 27. März 3o§.

Ueber Ereignisse während
der Nacht haben sie dein In-
spections - Officiere Nachricht
zu geben.
Hkth. am - 7- März 804.

Wenn das große Boot aus¬
läuft , hat ein Eadett das Com-
mando darüber.
Hkth. am 27. März 804.

Wie die Cadetten speise»,
und wie sie bedient werden.
Hkth. am »7- März 604.

Ihre Wohnung.
Hkth. am »7. März S»4.

Wie viele Speisen sie z>«
Mittag erhalten.

Hkth - am 27. März 8»4.

Pflichten gegen ihre Vorge¬
setzten.

Hkth . am 27 . März 604.

Verwendung der Cadetten
wenn sie nicht einbarquirt sind.
Hkth . am 27. März 3v4.

Ihr Rang.
Hkth . am 27. März 604.

Der im Range älteste Ca¬
dett wird beym Piloten - We¬
sen verwendet.

Hkth . am 27. März 804.



Lob

Der Erlangung einer Offi-
ciers - Stelle hat die varge¬
schriebene Prüfung voraus zu
gehen.
HM), am 27. März 60-j.

Verwendung der Offici ' ere.
HM ) , am - 7. März 80 ^ .

Die Offici ' ere haben sich
hauptsächlich auf die Manoeu¬
vres zu verwenden.
Hkth . am 27 . März 60/,.

Wie sie sich beym Comman-
diren zu benehmen hahen.
Hkth . am 27 . März So ĵ.

Wie sich ein Officier key
«intretenden Unglücksfällen
benehmen soll.
Hkth . am 27. März 80 ^.

XXIII. Hauptstück . I. Abschnitt.

§. 7058.
Der Unterricht , welchen man bey den Cadetten voraus setzet , und fordert , bildet die

Grundlagen , und ist die Basis ' der Kenntnisse , welche die Officiere besitzen müssen , weil sie
nicht zu Officiere » hatten befördert werden können , wenn sie nicht vorher geprüft und in den

theoretischen Kenntnissen chrer Wissenschaft vollkommen bewandert befunden worden waren.
§- 7069.

Die eingeschifften Officiere,  mit Ausnahme desjenigen , welcher das Piloten-
Geschaft auf sich hat , haben wechjelsweise die Wachen und Manoeuvres zu commandiren,

welche der Commandant des Schiffes im Falle eines Hauprgefechtes , oder in wichtigen und

gefährlichen Umständen in eigener Person zu commandiren hat . In diesem Falle hat sich der
wachehabende Officier auf das Vorderthcil zu begeben , um die Anordnungen des Comman-
danten befolgen zu machen , und der Cadett hat sich im Hintertheile zudem besagten Comman-

danten zu verfügen . Diese Regel ist immer zu beobachten , außer wenn das Manoeuvre all¬

gemein ist , und der das Haupt - Detail führende Officier im Vordertheile commandirt , und
bey einem Gefechte , wo sodann jeder Officier sich auf den Posten zu begeben hat , welcher
vorgeschrieben ist.

> tz. 7060.
Die Marine - Officiere haben sich hauptsächlich auf das Manoeuvre zu verlegen , und

ihren Werth vorzüglich darin zu setzen , daß sie alle Manoeuvres und Bewegungen , deren
ein Schiff nur immer fähig ist , auszuführen im Stande sind , und zwar mit aller der Ge¬

schwindigkeit und Präcision , welche den erfahrenen Sachkenner darstellen . Um diese Senfe
der Vollkommenheit zu erreichen , ist es sehr nöthig , daß man die Leute gut anzunellen ver¬

stehe , und ein jeder den ihm betreffenden Posten gleich zu wissen und zu beürrhesten im
Stande seyn , was er zu thun habe . Es werden daher stets die Manoeuvrir - Zettel zu ent¬

werfen seyn.
§. 7061.

Die Officiere haben kurz und mit einer starken und klingenden Stimme zu commandi¬
ren , und sich, wenn es nöthig ist , des Sprachrohres , welches sie immer in ihrer Nähe ha¬
ben müssen , zu bedienen . Wenn aber das Commando - Wort gegeben ist, und das Pfeifchen

das Zeichen zur Vollziehung glbr , so muß sich Alles im nähmlichen Augenblicke zugleich be¬

wegen , und mit jener Schnelligkeit arbeiten , welche den gut abgerichteren und erfahrenen
Leuten eigen ist . Es wird nur von dem Fleiße der Officiere abhängen , die Schiffs - Equipage

nach und nach auf diesen Grad der Vollkommenheit zu bringen.
A. 7062.

Niemand anderer , als der Officier , darf die Stimme laut hören lassen . Die Unret-

Officiere dürfen die Fehler nur mit leiser Stimme bemerken und verbessern.
Die Officiere sollen sich nie ereifern oder schreyen . Ruhig und mit Kälte müssen sie

ihre Untergebenen behandeln , und die Eigenschaften ihres Schiffes kennen . Auf diese Art
werden sie Alles vorsehen , und die Mittel anzuwenden wissen , welche sie ihre Erfahrung
und Kenntniß lehret . Sie werden Alles auf die kürzeste Art in Vollzug setzen, und in kei¬

nem Falle zweifelhaft oder unruhig scheinen , welches nur weniges Vertrauen in ihre eigenen
Kenntnisse und Schwache verrathen würde . Der Marine - Officier muß sich mehr , als jeder
andere , auf der Stelle zu fassen und zu entscheiden wissen . Sein Entschluß muß das Resul¬

tat seiner Beobachtungen seyn ; daß man dieses nicht bemerkt , muß er aber sehr schnell seyn.
Die Natur verleihet zwar nur wenigen diese Gabe ; allein ein unterrichteter Officier , der seiner

Sache gewiß ist, muß sich dieselbe nach und nach eigen zu machen suchen.
Die Erfahrung lehret es , wie wichtig diese Gegenwart des Geistes ist , um eine Ge¬

fahr zu entfernen , welche man weder voraus sehen , noch ihr zuvor kommen kann.
Außerdem soll er auch noch das Talent besitzen , welches eben so nothwendig ist , daß

er alle Gegenstände , Entfernungen und die Bewegung seines Schiffes , sowohl in Bezug



auf ein anderes , als auf das seinige selbst , gründlich und schnell zu beurtheilm weiß . Diese
Gabe kann nur durch das Studium entwickelt und erworben werden . Jeder Vorgesetzte , der

zu befehlen hat , muß trachten seine Untergebenen kennen zu lernen , damit er hierdurch in
Stand gesetzt werde , sie gut zu führen und nach ihren Eigenschaften zu verwenden.

Es muß sich also jeder Officier ein besonderes Studium daraus machen , und seine
ganze Aufmerksamkeit anwenden , sich diese Kennrniß zu erwerben ; er muß also sowohl den
National - als den eigenen Charakter seiner Untergebenen studieren . Er soll durchaus jeden

bey seinem eigenen Nahinen nennen können . Dadurch wird er von ihnen Alles , was er nur

verlangt , erreichen , besonders wenn er einen jeden auf den Posten schickt , wozu er am
besten taugt.

§. 7063.
Bey einem Gefechte haben sich die Officiere auf jene Posten zu begeben , die ihnen

vorgeschriebe « sind , und auf die Ordnung zu sehen , damit die Batterie von Allem entledi¬

get und geräumt werde , was den Gebrauch der Kanone verhindern könnte , und unter der
Aufsicht des Officiers der Artillerie für Alles Mittel zu schaffen.

Der über die Artillerie angestellte Officier muß immer der im Range älteste nach dem
das Haupt - Detail führenden Officiere seyn.

Der beym Artillerie - Wesen angestellte Officier hat dem Schiffs - Commandanten über

jedes wichtige Ereigniß , welches sich wahrend des Gefechtes zutragt , gleich auf der Stelle
Nachricht zu gehen.

§. 7064.
Wenn sich die Officiere von der Wache ablösen , ( welches alle 4  Stünden geschieht ) ,

so hat derjenige , welcher dem anderen die Wache übergibt , demselben alle Befehle des Com¬
mandanten mitzutheilen ; er hat ihn von dem Segelwerke , von der Stellung und Route,

die er hat und halten muß , überhaupt von Allem in die Kenntniß zu setzen , waS er zu wis¬

sen nöthig hat . Derjenige Officier , welcher die erste Nachtwache bekommt , har die Befehle
deS Commandanten einzuhohlen , welche er sodann wieder dem Officiere , der ihn ablöset,

mit der Bemerkung zu übergeben hat , daß der Commandanr von Allem , was sich Neues
zuträgt , Nachricht erhalten muß.

Es darf sich kein Officier , der die Wache commandirt , unter was immer für einem
Vorwände von seinem Posten entfernen , weil er für Alles verantwortlich ist, wenn derSchiffs-
Commandant sich nicht auf der Schanze befindet.

^ h. 7Q65.
Wenn sich das Schiff im Hafen oder auf der Rhede unter dem Schutze der Batterie

befindet , so muß immer ein Inspecrions - Officier gegenwärtig seyn.

h. 7 <)(r6.
Der Inspections - Officier hat auf die Ordnung des Schiffes zu halten ; es darf kein

Licht oder Feuer auf dem Schiffe angezündet werden , ohne daß er es weiß , und die Erlaub¬
nis dazu gegeben hat.

Es darf sich kein Fahrzeug weder von dem Schiffe entfernen , noch sich demselben nä¬
hern , ohne daß er von dem wachehabenden Corporale davon die Anzeige erhalten hat , und
weiß , was sich in dieser Barke befindet . Er hat alle Officiere , welche sich vom Bort des

Schiffes wegbegeben , bis an die Stiege zu begleiten , und die , welche an Bort kommen,
eben so zu empfangen , und allemahl Leute an die Wand des Schiffes kommen zu lassen,

und mit dem Pfeifchen ein Signal zu geben.

h. 7067.
Kein Unter - Officier oder anderes Individuum der Schiffs - Eguipage darf sich ohne

die Erlaubnis ; des das Haupt - Detail führenden OfficierS vom Schiffe wegbegeben . Die Un¬

ter - Officwre der verschiedenen Abteilungen habendem Inspections - Officiere alle Abende

Rechenschaft zu geben , und zu melden , ob sich alle Leute am Bort befinden.

Ihre Pflichten im Falle ei¬
nes Gefechtes.
Hkth . E 27. Mari 804.

Vorschriften welchebcyden
Ablösungen zu beobachten sin-
Hkth. am -7- Mär ; 6oq.

2m Hafen oder ans der Reh-
de muß der2nspcctions - Offi-
cicr stets gegenwärtig seyn.
Hkth. am -7 . Mürz8o .j.

-Obliegenheiten desselben.
Hkth. am »7- März8 »4.

-Ohne Erlaubniß des Com¬
mandanten darf sich niemand-
vom Schiffe wegbegeben.
Hkth. am -7. März 8o.j.



2o8 XXIII. Hauptstück. I. Abschnitt.

Die Kauffaht-deyschiffe ha¬
ben sich beym Jnspections - Oft
siciere zu melden, wenn sie im
Hafen «inlaufen.
Hkth. amr?. März 6oH

Den vom Schiffe angehen¬
den oder zurück kommenden
Lfficieren sind die Ehrenbe-
jeigungen nach ihrem Grade
zu erweisen.
Hkrh. am 27- März 80H

Der Jnspections - Officier
hat täglich Rapport abzustat¬
ten , und die Befehle vom Com-
Mandanten zu erhalten.
Hkth. am 27. März 80,j.

Die Equipage ist in so viele
Theile zu theilen , als sich Of-
siciere auf dem Schiffe befin¬
den.
Hkth. am 27. März 80H

Jeder Officier hat die Auf¬
sicht über einen Derwaltungs-
zweig zu erhalten.
Hkth. am 27. März 60-j.

Auster dem Eommandanten
speisen die Officiere, der Schiff-
schrciber, Capcllan und Corps-
Arzt mitsammen.
Hkth. am 27. Mürz 8c>/j.

Welche Kanrmer zum Spei
sen bestimmt ist.
Hkth. am 27. März

Jeder Lffi - ier hat ein ei¬
genes Journal zu führen.
Hkth. am 27. März 604.

Der nach dem das Haupt-
Detail führenden Officiere im
Runqe älteste Officier hat die
Aufsicht über das Artillerie-
Wesen-
Hkth. am 27. März 6o4.

H. 7068.

Die Kauffahrdeyschiffe , welche in einem Hafen oder auf der Nehde ankommen , sind

verpflichtet , sich bey einem dort befindlichen Kriegsschiffe Seiner Majestät zu melden . Die

Jnspections - Officiere haben den Auftrag , auf die Befolgung dieses Gesetzes der Subordi¬
nation und Ehrfurcht , welche sie der kaiserlichen Flagge schuldig sind , genau zu halten.

h. 7069.
Wenn der Commandant des Schiffes an das Land gehet , oder wieder an Borr des

Schiffes zurück kehret , so sind ihm die seinem Range schuldigen Ehrenbezeigungen zu leisten.
Dasjenige ist auch bey jedem anderen Officiere zu beobachten , wenn er auch nicht ^on der
Marine ist.

tz. 7070.

Der Jnspections - Officier hat dem Eommandanten und dem das Haupt - Detail füh¬

renden Officiere alle Tage den Rapport  über alles dasjenige , was sich während des

Tages zugetragen hat , zu erstatten . Jeder Officier muß den Tag vorher seine Verhaltungen

beym Eommandanten einhohlen , indem er sich zu melden hat , daß die Inspektion ihn trifft.
h. 7071.

Die Schiffs - Equipage ist in so viele Sektionen zu theilen,  als Officiere ein-

gelchiffet sind . Jeder Officier hat über eine solche Abtheilung die Inspektion und Aufsicht.
Die Officiere müssen dafür sorgen , daß sich die Leute die vorgeschriebenen Effecten kaufen,
und jenen , die kein Geld haben , ist die nöthige Summa in Conto ihrer Bezahlung vorzu¬

schießen , und sie müssen dann in Begleitung eines Unter - Officiers sich das Nöthige a,r-
kaufen.

Wahrend der Dauer der Campagne hat jeder Officier wenigstens Ein Mahl alle Mo-

nathe alle Effecten seiner Abtheilung zu visitiren.
§- 7072.

Jeder Officier wird übcr dieß die Aufsicht über einen Verwaltungsjweig erhalten , wor¬

auf er genau zu sehen hat , wie es nachfolgend vorgeschrieben wird.
h. 7078 . ^

Außer dem Eommandanten haben alle Officiere , der Schiffschreiber , der Capellan
und der Corps - Arzt mitsammen zu speisen.

Der älteste nach dem das Detail führenden Officiere hat die Rechnung zu führen , und
den anderen Officieren darüber die Conti zu machen . Diese Conti sind von dem das Haupt-

Detail führenden Officiere zu unterschreiben , und von dem Schiffs - Eommandanten zu vi-
dimiren.

h. 7074.

Auf jenen Schiffen , wo Raum außer der Cajüte ist, um den Sch '.ffS - Eommandanten

zu bequartieren , bleibt die Cajüte zum Speisen für die Officiere und zu ihren Beschäftigun¬

gen bestimmt . Außerdem aber wird gegen das Vordertheil der Seite zur Rechten ein Platz

zum Essen und zum Arbeiten zugerichtet und mit unangenagelten Zelten versehen.
tz. 7075.

Jeder Officier hat sein Journal  auf die vorgeschriebene Art und mit der möglichsten

Genauigkeit zu führen . Diese Journale werden im Falle eines Processes gegen dieComman-
danten oder einen anderen Officier als Grundlage angenommen werden , wornach man ihre

Conduite beurtheilen würde.
Diese Journale dürfen von dem Eommandanten des Schiffes nicht gefertigst wer¬

den , sondern sie werden am Ende der Campagne dem Archive der Marine übergeben , und

nachdem sie vorher dort durchgegangen wurden , werden sie auch daselbst aufhewahret.
H. 707b.

Die Ver walt -umg ' der Artillerie  wird immer dem nach dem das Haupt - De¬

tail führenden Officiere im Range ältesten Officiere anvertrauet . Er hat dre Aufsicht üocr



Von der 'Mar itte - V 'crwaltuttg überhaupt- r6t)

die Artillerie - Aufseher , die Unter - Officiere der Artillerie , über den Waffen - Aufseher,

Büchsenmacher , und die gemeinen Artilleristen , über alle Gegenstände , welche auf das Artille¬
rie - Wesen und auf die kleinen Waffen Bezug haben . Wenn sich am Bort des Schiffes

ein Artillerie - Officier oder ein Officier von den Marine - Truppen befindet , so sind immer
die im Range jüngsten diesem die Artillerie verwaltenden Officiere zuzutheilen , weil sie

ihm subordinirt seyn müssen.
§. 7077-

Wahrend der Ausrüstung oder Entrüstung des Schiffes hat er unter der Depöndenz

des Schiffs - Commandanten und des das Haupt - Detail führenden Officiers die Aufsicht

über die Effecten und Munition , welche für die Artillerie ein - oder ausgeschifft werden , und

im hohen Meere über ihre Verwendung und ihre Consumrion.

tz. 7078.
In seiner Eigenschaft , als Commandant der Artillerie und Batterie , hat er die Ver-

theilung der Artilleristen auf die Posten und die Wachen in den Batterien zu bestätigen,

und sich zu überzeugen , daß Alles nach der Vorschrift befolgt werde.

§. 70 -79.
Er hat die Pulver - Depositorien und die Depositorien über die Vorrathsgeräthschaften

der Artillerie , die Pulverkästen , die Orte , wo die Kugeln aufbewahret sind , mit einem
Worte Alles , was zur Artillerie gehört , zu visitiren.

Er hat darauf zu sehen , daß die Pulverkammer und ihre Vertheilungen sich in gutem
Stande befinden . Er hat sich bey diesen Visitirungen von dem Aufseher begleiten zu lassen.

Von den Mängeln oder Gebrechen , welche er bey diesen Untersuchungen findet , hat
er den das Haupt - Detail führenden Officier in die Kenntniß zu setzen.

§. 7080.

Der Schiffschrciber hat dem Officiere , der die Aufsicht über die Artillerie hat , eine

Abschrift des Jnventariums über dieKriegsgeräthschaften und Mu¬
nition  zu übergeben , welche sich nach dem Befehle Seiner Majestät auf dem Schiffe ein-
barquirr befinden.

§. 7081.

Der besagte Officier hat von dem Aufseher das Gewicht , die Nummer , die

La' ng e einer Kanone  und die G i eße  r e y,  wo dieselbe verfertiget worden ist , auf¬
nehmen und sich übergeben zu lassen»

tz. 7082.

Eben so hat er auch von dem Aufseher das Cali b er von allen ein geschiff¬
ten Kugeln  sich bestätigen zu lassen. Er muß bedacht seyn , sie nach dem Caüber in den für
sie bestimmten Orten an Bort unterzubringen , und an einem Bort wie an dem anderen

Las Gewicht derselben gleich und verhältnismäßig zu vertheilen.

Während der Ausrüstung
und auch bey Entrüstung des
Schiffes hat er ebenfalls die
Aufsicht über alle zum Artil¬
lerie - Weser, gehörigen Ge¬
genstände.
Hkth. am,7 . März 6c>4.

Er hat die Dertheilung der
Artillerie und den Gtandes-
ausiveis darüber zu bestätigen.
Hkth. «m 27. März 804.

Er hat alle Artillerie - Ma¬
gazinesund Geräthschaften zu
visitiren.
Hkth. am »7- März 8oj.

V Der Schiffschreiber hat ihm
eine Abschrift des Jnventan-
ums aller Artillerie - Gerät¬
schaften zu übergeben.
Hkth . am 27. Märzöoä.

Der Aufseher hat ihm ei¬
nen Ausweis über die Kano¬
nen und ihr Gewicht zu über¬
geben.
Hkth . am 27. März 8»z.

Er bat einen Ausweis über
das Ealiber aller auf dem
Schiffe befindlichen Kugeln zu
erhalten.
Hkth. am 27. März So§.

h. 7083.

Unter Segel oder auf offener Nehde hat er jeden Tag Abends und Morgens eine ge- unter Segel hat er täglich
naue Untersu chung der Batterien  des Schiffes vorzunehmen , damit er sich über - die Batterien zu visitiren.
zeuge , ob die Kanonen in dem gehörigen Stande , wie sie seyn sollen , sich befinden ; ob sie Mär»80z.

alle rein gehalten sind , gm angebunden und eingesetzt , und mrt Allem versehen sind , was

bey einem vorfallenden Gefechte nöthig ist.
h. 7084.

Wenn sich der Feind zeiget , so hat der über die Artillerie angestellte Officier von dem MaßregM , welche erzu nsh-
das Haupt - Detail führenden Officiere die Verhaltungen in Rücksicht auf die Batterien ein - wen hat, wenn sich der Feind

zuhohlen , und sich die Gewißheit und Ueberzeugung zu verschaffen , daß Alles in gehöriger 8«,
Ordnung sey. Wenn Alles bereit und in Ordnung ist , so hat er , bevor er seinen Posten

in der Batterie nimmt , dem Schiffs - Commandanten die Meldung zu machen.
Band VN . KZ



210 XXIII . Hauptstück . I . Abschnitt.

Benehmen Vor Artilleristen
Vey Ladung der Kanone , da¬
mit nicht falsch geladen werde.
Hkth-«m 27. Marz 6»4.

Der Artillerie - Officier hat

sich täglich von dem Artillerie-
Aufseher einen Ausweis über
die verbrauchte Munition ge¬
ben zu lassen.
Hkth-am 27. März 804.

Wie sich in Rücksicht der un¬
brauchbar gewordenen Muni¬
tion zu benehmen ist.
Hkth . am - 7. März öoä.

Nach dem Gefechte hat er
dem das Haupt - Detail füh¬
renden Lfficiere einen Aus¬
weis über die verfeuerte Mu¬
nition zu geben.
Hkth . am - 7. Mürz 804.

Er hat alle Wochen Ein

Mahl die kleinen Waffen zu
visitiren.

Hkth. am 27. März 804.

Wenn das Schiff in das Ar¬
senal gebracht wird , hat er
vorher alle Pulverkästen in
Rücksicht ihrer Reinlichkeit zu
untersuchen-

Hkth . am 27. März 8o4.

Er hat genaue Aufsicht über
die Artillerie - Unter - Lfficiere
zu halten , ob sie ihre Pflich¬
ten erfüllen.
Hkth . am 27. März 8,>4.

Ueber das Mastwesen hat
der im Range dritte Offi-
cier die Aufsicht.
Hkrh. am 27. März 804.

Beym Zuschneiden der Ar¬
beit hat er oder der ihm zu-
getheilte Cadett gegenwärtig
zu seyn.
Hkth . am 27. März 8o4>

h. 7085.
Et ' hat den Artilleristen die größte Achtsamkeit auf die Art der Ladung der Kanone

einzupragen , hauptsächlich , daß sie dieselben nicht überladen . Er hat besonders darauf zu se¬
hen , damit nicht falsch , sondern vorschrifcmäßig auf die Entfernung , auf welche geschossen
wird , geladen werde . Wahrend eines Gefechtes haben sich alle Officiere nach dieser Vorschrift
zu halten.

tz. 7086.
Er hat sich täglich von dem Aufseher einen C 0 n s u m t i 0 n s - A u s w e i s über die

Munrtion  geben zu lassen , welcher auch eine Abschrift  davon dem Schiffschreiber zu
übergeben hat . Der über die Artillerie angestellte Officier hat auch von diesem Ausweise

dem das Haupt - Detail führenden Officiere eine Abschrift zu geben , und alle Wochen und
dann monathlich einen Haupt - Consumtions - Ausweis  zu verfassen , wie es für
alle Verwendungen jeder Gattung vorgeschrieben ist.

H. 7087.
Wenn Munition aus was immer ssür einer Ursache zum Dienste unbrauchbar würde,

so hat der über die Artillerie angestellte Officier in Gegenwart des Schiffschreibers den Ge¬
genstand zu untersuchen , und sodann dem das Haupt - Detail führenden Officiere die An¬
zuge hiervon zu erstatten , welcher es dem Schiffs - Commandanten zu melden hat . Dann ist

hierüber ein Commissions - Protocoll aufzunehmen . Die verdorbene und unbrauchbar gewor¬
dene Munition darf nie in daS Meer geworfen werden , sondern ist in die Magazine zu¬

rück zu bringen.
H. 7088.

Der bey der Artillerie angestellte Officier hat nach dem Gefechte einen bestätigten

Ausweis über die verfeuerte Mu nition  zu verfassen , welchen er dem das Haupt-
Detail führenden Officiere zu übergeben hat , der ihn sodann dem Commandanten über¬

reichet . In diesem Ausweise ist die nach dem Gefechte am Bort des Schiffes bleibende Mu¬
nition ersichtlich zu machen.

§. 708^.
Er hat sich alle Wochen Ein Mahl , wenn es das Wetter zulaßt , die kleinen Waffen

auf das Verdeck bringen zu lassen , und sie genau zu revidiren . Er hat darauf zu sehen, daß

sie der Büchsenmacher im besten Stande erhalte , und daß sie der Waffenaufseher immer an
den für sie bestimmten Orten gut aufbewahre . 2

tz. 7<x)o.
Dieser Officier wird auch von selbst darauf bedacht seyn , daß er, " bevor das Schiff in

das Arsenal kommt , und wenn die Campagne geendet ist, alle Behältnisse und Pulverkästen

genau durchsuche , ob Alles in gutem und reinem Zustande sey , und er wird davon dem das
Haupt - Detail führenden Officiere die Anzeige erstatten.

H. 70^ .
Er har genau auf den Vollzug alles desjenigen aufmerksam zu seyn , was für die Un¬

ter - Officiere und Gemeinen der Artillerie , und für den Aufseher über die Waffen , in den

sie betreffenden Paragraphen in dieser Vorschrift bemerkt worden ist.
h. ^c»<)2.

Der i m Range dritte Officier hat die Aufsicht über dieVerwaltung

des Mastwesens , der Segel , Anke r taue und des Anker wese ns , und die I n-
spection über alle Gegenstände , welche den Bootsmann und den Se¬
gelmeister angeh  en . Er hat sich täglich von Beyden die Ausweise  über die zu ih¬
rer Arbeit verbrauchten Artikel geben zu lassen.

tz. 70 ^ 3.

Entweder der Officier oder der ihm zugetheilte Cadett haben immer gegenwärtig zu
seyn , wenn Segel oder sonstige Arbeiten zugeschnitten werden.
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h. 7094.

Er hat wenigstens Ein Mahl die Woche das Depositorium des Bootsmannes zu un¬
tersuchen , so wie auch die anderen , die unter seiner Dependenz stehen , damit er sich über¬
zeuge , ob Alles in der vorgeschriebenen Ordnung sich befinde . Er hat sowohl auf die Segel,

als auf die Anker , Aufsicht zu tragen , und die Ankertaue zu untersuchen , ob sie sich nicht
erhitzen , oder sonst sich beschädigen , oder beschädiget werden.

§. 7096.
Er muß sein besonderes Augenmerk darauf haben , damit die Masten , Segelstangen

und Maneouvres in bestmöglichstem Stande und nach den von dem das Haupt - Detail füh¬

renden Officiere und dem Schiffs - Commandanten erhaltenen Befehlen und Anordnungen
erhalten werden.

§ . 7096.

Obwohl alle Artikel und Zugehor in den besonderen Magazinen des Schiffes visitirt wor¬
den sind, so hat er doch noch einmahl mit der genauesten Aufmerksamkeit dieselben gemeinschaft¬

lich mit dem Bootsmanns zu untersuchen , bevor sie an Bort des Schiffes gebracht werden.
Die nahmliche Vorsicht hat er auch bey den Vorraths - Effecten zu gebrauchen.

§ . 7097.

Dieser Officier muß überhaupt auf Alles aufmerksam seyn , was in den Paragraphen
beym Bootsmanne und beym Segelmeister bemerkt morden ist.

ö. 7098.
Der Officier , der unter den einbarquirten im Range der vierte  ist , hat unmit¬

telbar die Aufiicht über die Zimmer - und Kalfatermeister und ihre

Untergebenen.  Er hat sich alle Tage die Ausweise  über das , was sie zu ihren Ar¬
beiten verbraucht haben , geben zu lassen , wovon erden  das Haupt - Detail führenden Offi¬
cier in die Kenntniß zu setzen hat . >

Er hat auch alle Wochen und dann monathlich den g ew ö h n l i ch e n C 0 n su m r i 0 n s-
Ausweis  einzureichen , wie es in dieser Vorschrift enthalten ist.

H. 7099.
Er hat wenigstens zwey Mahl in der Woche der Untersuchung der Pumpe beyzuwoh-

nen , und auch noch öfter , wenn das Schiff Wasser finge . Er hat sehr oft Nachsuchungen
auf den Zwischendecken , Depositorien und auf der Decke des Schiffes zu machen , um sich

zu überzeugen , daß Alles , was auf seine Aufträge Bezug hat , in gutem Stande sey. Er
wird auch einen Cadetten unter fernen Befehl erhalten , um ihm bey diesen Untersuchun¬

gen zu helfen . Jedoch hat sich der Officier in Rücksicht der Wachsamkeit genau nach demjeni¬
gen zu benehmen , wie es dem Zimmer - und Kalfatermeister vorgeschrieben ist.

tz. 7100.
Ueber die Einschiffungen hat der Officier auch die Jnspection , und er hat sich von den

betreffenden Individuen Rechenschaft geben zu lassen , wie es vorgeschrieben ist.
H. 7101.

Der im Range  f ü n f t e O f f i c i e r hat sich alle Tage von dem über den Schiffsraum
ang -estellten Unter - Officiere einen sch r i fr l i ch e n Ausweis  über den täglichen Bedarf
an Holz und Wasser geben zu lassen . Diesen Ausweis hat er dem das Haupt - Detail führen¬
den Officiere zu übergeben ; dann hat er einen solchen recapitulirten Ausweis  alle

Wochen , und alle Monathe einen T otal - Ausweis  zu übergeben , wie es schon öfter
bemerkt worden ist. Einen ähnlichen  C 0 n su m t l 0 n s - A u s w e i s hat er sich auch über

die Lebensmittel von dem Ausgeber einhändigen zu lassen , wobey sich nach den in den Pa¬

ragraphen bey dem Ausgeber vorgeschriebenen Beobachtungen zu benehmen ist.

§ . 7102.
Er hat sich oft in den Theil des Schiffraumss zu begeben , wo das Wasser und die

Leoenomittel aufbewahrt sind , und auch in den Ausgabskammern , um sich zu überzeugen,

Er must wenigstens Ein
Mahl die Woche seine unter¬
stehenden Depositorien visiti-
ren.
Hkth. am - 7. März 604.

Er must darauf sehen, dast
alle Masten und Segel stets
in gutem Stande gehalten
werden.
Hkth. am 27. März 804.

Er hat alle Artikel , wenn
sie aus dem Magazine kommen,
genau zu visitiren , ehe sie an
Dort gebracht werden.
Hkth . am 27. März 804.

Er hat den Bootsmann und
Segelmeister zu ihren Pflich¬
ten anzuhalten.
Hkth. am 27. März 8->4.

Der im Range vierte Offi¬
cier hat die Aufsicht über den
Zimmermeister und Kalfater-
meister.
Hkth. am 27. März 804.

Er hat die Puiupen zu vist-
tiren und sich von dem guten
Stande oeS Schiffes genau zu
überzeugen.
Hkth . am - 7. März 3o s.

Er hat die Aufsicht über Al¬
les , was eingeschjfft wird.
Hkth. am 27. März 3»4.

Der im Range fünfte Offi¬
cier hat die Aufsicht über die
Lebensmittel.
Hkth. am 27. März

Band v » . 5,ä,

Er must über Alles , was ans
Verpflegung Bezug hat , stets
in der genauesten Kenntnig
seyn,undAlles sehr oft visitiren.
Hktk. am 27. März 804.
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Er hat die Krankenzimmer
zu besuchen, die Speisen zu
kostan, und auf Ordnung zu
halten.
Hkth. am - 7- März 8--ä.

Der Corps - Arzt hat ihn
Sey seinem Disitiren zu beglei¬
ten.
Hkth. am - 7- März 804.

Der jüngste Officier im Ran¬
ge hak die Aussicht über das
Piloten - GesÄ-äft.
Hkth . E27 . März 80/,.

Er wechselt' die Wache Alit
dem ältesten Cadetten.
Hkth. am - 7«März 8o4.

Er hat alle Manoeuvres al»f-
zuschrciben.
Hkth. am »7- März 804.

Er hat nach jeder Ablösung
die ' Route zu berichtigen.
Hkth. am -7. März 3o4.

3 >n Gefechte ist sein Posten
zur Seite des CommanSan-
ren.
Hkth . am -7. März 80/j.

Er hat die Signale zu voll¬
ziehen.
Hkth. am - ?. März 3»ä.

Er hat die Flaggen und
Signale unter seiner Verwah¬
rung.
Hkth . mn »7. März

daß sich Alles in Ordnung und unter nöthiger Aufsicht befinde , und mit der gehörigen Rein¬

lichkeit gehalten werde . Er hat die Artikel mit den ihm von dem Unter - Officiere gemachten
Ausweisen zu scontriren , und wenn die Ausweise nur fingirt und nicht überein stimmend be¬

funden werden , so würde dieser Unter - Officier strenge dafür zu bestrafen seyn . Diesem Un¬
ter - Officiere wird ein Cadett zugetheilt werden , welcher ihm bey seinem Geschäfte helfen

wird . Er hat auch sehr oft die Suppe und die Speisen für die Equipage vor ihrer Ausge-

bung zu kosten.
h. 7108.

Er hat wenigstens alle zwey Tage Ein Mahl das Zimmer , wo sich die Kranken be¬

finden , zu besuchen , und ihre Brühen zu kosten , auch genau darauf zu sehen , damit die
für die Kranken gehörigen Speisen und Artikel nur von den Kranken und Reconvalescen-
ten genossen werden.

Z. 7104.
Er hat sich bey diesen Besuchen von dem Corps - Arzte begleiten zu lassen . Er hat die

Beschwerden , welche allenfalls von den Kranken vorgebracht würden , zu hören , und sie
dem das Haupt - Detail führenden Officiere zu melden.

Er hat mit aller Genauigkeit auf die Reinlichkeit zu halten , und Alles zu beobachten,
was m dem Artikel von dem Corps - Arzte , von dem Ausgeber , und von dem Unter - Offi¬

ciere , welcher über den Schiffsraum die Aufsicht hat , gesagt worden ist.
§. 7105.

Der im Range jüngste von den einbarquirten Ofsicieren ist über

das Piloten - Wesen  angestellr , und hat Alles auf die Art zu dirigrren , wie es
ihm durch die Befehle des . Schiffs - Commandanten und durch die wachehabenden Officiere
wird bekannt gemacht werden.

H. 7106.
Dieser Officier wechselt die Wache mit dem ältesten Cadetten im Range , welcher ihm

zugetheilt ist , und zwar auf die Art , daß , wenn das Schiff unter Segel ist , immer einer
oder der andere ' sich auf der Schanze zu befinden hat.

h. 7 -07.
Dieser Officier hat alle Manoeuvres , welche gemacht werden , verläßlich aufzuschreü

ben , und eben so auch die gehaltene Kante des Schiffes , die besonderen Zufälle , welche

sich ereignen , und alle anderen nautischen Beobachtungen aufzuzeichnen.
h. 7108.

Nach jeder Ablösung hat er die Route zu berichtigen . Er har , so oft es möglich ist,
die Wasserhöhe zu nehmen , und gegenwärtig zu seyn , wenn das kleine Fahrzeug ins Was¬

ser gelassen wird.
h. 7109.

In einem Gefechte oder bey einem Haupt - Manoeuvre ist sein Posten zur Seite des

Schiffs - Commandanteu , wo er ,mt Fertigkeit die verschiedenen Direction ^ n , welche der¬

selbe vorschreiben wird , zu nehmen hat.
§. 71 ro.

Dieser Officier hat den Auftrag , mit der gewissenhaftesten Genauigkeit alle Signale,

welche besohlen werden , vollziehen zu lassen , und auf die Unter - Officiere der Artillerie ge¬

nau zu sehen , welche diese Signale zur Nachtzeit geben muffen . Er muß beym Lage eben so,
wie alle anderen Officiere , die Signale , welche dem Schiffe gegeben , oder von demselben ge¬

geben werden , auf die vorgeschriebene Art im Journale anzumerken.
tz. 7m.

Er hat auch die N at i 0 n a l - Flag gen und die Signale  unter seiner Aufsicht,
und die Wachskerzen , das Oehl und die Leinwand zur Reparirung der Flaggen und andere

dergleichen in sein Fach einschlagende Artikel in seiner Verwahrung . Ueber diese Sachen hat
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er alle Monathe einen  Consumtions - Ausweis , eben so , wie es den anderen In¬

dividuen , welche etwas auf Verrechnung haben , vorgeschrieben ist , einzureichen.
tz. 7 " "--

Er hat mit der größten Sorge über den Compaß zu wachen , Alles , was auf die
Empfänglichkeit und Veränderung desselben wirken könnte , sorgfältig entfernt zu halten,
Lind ihn von Zeit zu Zeit zu rectisiciren , um immer von der Pünktlichkeit desselben versi¬

chert zu seyn , welches bey der Schiff -Fahrt von der größten Wichtigkeit ist . Auf die nähmli-

che Art hat er auch die ^ o ckl i n i e n zu rectisiciren , welche sich durch den Gebrauch verän¬
dern , und nach und nach unrichtig werden.

tz. 7113.

Wenn man Land sieht , so hat er Morgens , Mittags und Abends die wichtigsten
Puncte aufzunehmen , auf diese Art wird er in dem Augenblicke , wo er diese Bemerkung

macht , die Stellung des Schiffes erkennen , und es wird ihm dazu dienen , die Fehler zu
verbessern.

Diese Beobachtungen sind in das Journal  einzuschrerben , und die ausgezeich¬
netsten Theile und Gegenstände der Seeküste und Inseln  zu bemerken,
welche auf eine weite Entfernung am leichtesten zu erkennen sind.

H. 711,4.

Er hat auf die Signale zu sehen , und ist ms Besondere beauftragt , auf die Ausübung

derselben zu halten . Er har davon so lange die Vormerkung zu führen , bis das Schiff in

einer Division oder Escadre segelt , wo er sodann eine Abschrift dieser Vormerkung dem das
Haupt - Detail führenden Officiere zu übergeben hat.

§. 7 »»5 .

Alle einbarquirten Officiere , welchen die Geschäftsleitung der verschiedenen Verwal¬

tungen anverrrauer ist , haben sich während der Ausrüstung  oder Entrüstung der
Schiffe  hauptsächlich zu befleißen , daß die Uebernahme und Abgabe der ihrer
Obsorge an vertrauten Artikel  mit Ordnung geschehe.

Dadurch werden sie die Arbeit beschleumgen , und erzwecken , daß Alles von der besten
Gattung und vorgeschriebenen Menge übergeben werden wird.

tz. 7116.

Derjenige  O ffi cie r,  der nach dem Schiffs - Commandanten in der Charg^
oder im Range der älteste ist , Hai das Haupt - Detail  zu führen.

§. 7 " 7 »
Der das Haupt - Detc ^ l führende Officier wird die Wache unter Segel , so wie die

anderen Officiere , verrichten . Er hat über dieß den nähmlichen Dienst und eben dieselbe

Pflicht , wie die anderen Officiere . Er ist nur von der Inspektion an den Ankern befreyer.
Auch wird ihm keine Verwaltung über einen besonderen Zweig zugetheilt werden.

H. 7118.

Dieser besagte Officier hat die Hauptaufsicht über alle Verwaltungen,

welche er zu letten hat . Ihm ist die Polizey - und Di s cip l in ar - O rd  n ung auf

dem Schiffe anvertrauet , und er ist niemanden Rechenschaft schuldig , als dem Schiffs -Com-
mandanten , von welchem er in Allem die Verhaltungsbefehle einzuhohlen hat.

tz. 7 »iy.
Wenn der Commandant und die übrigen Officiere ernennt sind , welche sich auf ein

auf den Kriegsfuß gesetztes und beordertes Schiff einbarquiren sollen , so haben der Com-
manoant und der das Haupt - Detail führende Officier den Schiffs - Ingenieur  über
die Beschaffenheit des Schiffes zu befragen . Sie haben sich darüber mit den verschiedenen
Details - Commandanten und anderen Officieren , welche schon darauf einbarguirt waren , zu

berathjchlagen , und müssen trachten , aus diesen eingezogenen Erkundigungen zu resultiren,
welches dessen vorrheilhaftestec Punct ist , und während der Campagne alle möglichen Ber-

§r hat ben EsMpasi in sei¬
ner Aufsicht und die Lockki-
nien zu rectisiciren.
Hkth. am -7 . März 8->4.

Seine Obliegenheiten , wen»
man Land sieht-
Hkth. am 27. März 804.

Er hat auf die Vollziehung
der Signale genau zu sehen.
Hkth. am 27. März 80-;.

WaS er sich bei) Bewaffnung
und Entwaffnung des ^ Schif-
feS muß angelegen seyn lassen : ,
Hkth . am 27- März Sv .z.

Wer das Haupt -Detail führt.
Hkth . am 27. März 804.

Pflichten des das Haupt-
Detail führenden Officiers.
Hkth. am 27. März 80-j.

Er hat dieDisciplinar -A'uf-
sicht auf dcm Schiffe und die
Hauptaufsicht über alle Ver¬
waltungen.
Hkth. am 27. März 804.

Ueber die Beschaffenheit im»
Eigenschaften des Schiffes sind
vom Schiffs » Ingenieur Er¬
kundigungen einzuhohlen.

Hkth . am 27. März 804.
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Nach Erhaltung der Nach¬
richten über die Eigenschaften
des Schiffes ist die Provian-
tirnng desselben eifrig zu be¬
treiben.
Hkth. am 27. März 8°^.

Nach der Haupt - Revision
sind die verschiedenen Dienst¬
leistungen an die Schiffs -Equi¬
page zu vertheilen.
Hkth. am -?. Mär'ä3o4.

Der Eorps - Arzt und die
Kranken stehen unter der be-
ssndern Aufsicht des dasHaupt-
Detail führenden Officicrs.
Hkth. am -7. März 804.

Der Commandant und der
das Haupt - Detail führende
Officier dürfen nicht zugleich
Pom Schiffe abwesend scyn.
Hkth. am 27. März 804.

Posten des das Haupt - De¬
tail führenden Lfficiers jn
einem Gefechte.
Hkth. am 27. März 8o4>

In Ausrechterhaltung der gu¬
ten -Ordnung hat sich dersel¬
be nach der gegenwärtigen
.Vorschrift zu benehmen.
Akth -am r ?. März 804.
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suche machen , um den wahren Punct zu finden , auf welchem das Schiff die merste Drei

stigkeit hat , und die beste Segelkraft tragt.
h. 7120.

Wenn der Schiffs - Commandant und der das Haüpt - Detai ! führende Officier diese

vorbesagten Aufklärungen erhalten haben , wird die Verproviantirung und Ausrüstung

gleich vorgenommen . Der das Haupt - Detail führende Officier gehet die Ausrüstungs-
Kanzelley darum an , und ersuchet , daß alle Effecten , welche zur Ausrüstung des Schiffes

erforderlich sind , ohne Aufschub einbarquirt werden . Es versteht sich von selbst , daß die
E r forderniß au fsätze  nach dem Ausmaße für jede Gattung des Schiffes , nach dem
Stande der Artillerie der Equipage , und auf die Dauer der Campagne verfaßt seyn müssen,

wobei) sich genau nach der Vorschrift zu benehmen ist.
h. 7 ' 2 '.

Wenn dasSchiff aufder Rehde ist , und die Anweisung erhalten hat , so hat der das

Haupt - Detail führende Officier sich gleich damit zu beschäftigen , daß die Schiffs -Equipage
zu den verschiedenen Dienstleistungen vertheilet wird.

Vor Allem aber sind gleich die Kriegs - und Einschiffungs - Listen und die

Grundbücher  verfassen zu lassen.

Es darf auf keinen Fall gestattet werden , und zwar unter strenger Verantwortung,

die Verfassung derselben zu verschieben , und erst dann zu machen , wenn das Schiff bereits
unter Segel gegangen ist , weil das Schiff in dem nähmlichen Augenblicke , wenn es aus

dem Hafen ausläuft , von dem Feinde angegriffen werden kann . Sodann würde die größte
Unordnung entstehen ; niemand würde seinen Posten , noch sonst wissen , was erzu thunhat.
Sobald diese Eintheilung geschehen ist , ist gleich die Eintheilung über die Wachen

herzustellen , und zwar auf die Art , daß immerdie Hälfte der ganzen Equipage alle vier Stunden
die andere Hälfte ablöset . Die Cameradschaften,  deren jede aus sieben Mann zusam¬
men zu setzen ist , können zwar auf die Art geschehen , daß man den Unter - Officieren er¬
laubt , daß sie sich unter einander eintheilen , wie sie wollen ; diese Eintheilung darf aber
in der Folge nicht mehr geändert oder gewechselt werden . Außerdem ist die Equipage in so
viele Sektionen  zu theilen , als Officiere auf dem Schisse einbarquirt sind , den das

Haupt - Detail führenden Officier ausgenommen . Jeder dieser Officiere hat die Jnspection
über eine solche Abtheiluna , wozu ihm ein Cadett beygegeben wird.

h. 7122.

Der bey dem Haupt - Detail eingestellte Officier , welcher die unmittelbare Aufsicht über
den Corps - Arzt hat , muß die Kranken sehr oft besuchen , und sich von Allein Rechenschaft geben
lassen . Er hat mit der gewissenhaftesten Genauigkeit darauf zu sehen , daß die Kranken pünkt¬

lich Alles erhalten , was für sie vorgeschrieben ist.
tz. 7123.

Wenn sich das Schiff auf der Rehde befindet , so dürfen sich der Schiffs - Commandant

und der das Haupt - Detail führende Officier nie vom Bort des Schiffes zu gleicher Zeit

entfernen.
tz. 7124.

In einem Gefechte ist der Posten des das Haupt - Detail führenden OfficierS im Vor-

dertheile des Schiffes , wo er den Befehl des Schiffs - Commandanten befolgen zu machen hat,
und im Falle , wenn dieser getödtet oder verwundet würde , hat er auf der Stelle dessen Po¬

sten zu übernehmen . Er hat immer die erste A b t h e il ung am Bort mit dem Muthe und
der Entschlossenheit , die den tapferen Officier auszeichnen , zu führen.

h. 7126.
Der das Haupt - Detail führende Officier hat über Alles zu wachen , und die vollkom¬

menste Ordnung aufrecht zu erhalten . Uebrigens hat er sich genau nach dem zu benehmen,
wie es in den vorher gehenden Paragraphen dieser Belehrung enthalten ist.
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Jeder Schiffs - Comman-
dane hat die Derivaltungenan
die Officiere vorfchriftmäßig
zu vertheilen.
Hkth. am »7. März 3o§.

tz. 7126.

Er hat auf den Vollzug alles desjenigen genau zu halten , wie es in dem Artikel bey ^ bat überhaupt strenge

dein Schiffsschreiber und dem Ausgeber vorgeschrieben ist , und sich außerdem hauptsächlich Hktĥ m""" M^ 3^ "
mit der Abrichtung der Cadetten zu beschäftigen.

h. 7127.

'Jeder Commandant eineskaiserlichen Schiffes hat die Verwaltun¬

gen auf dem Schiffe  unter die einbarquirten Officiere auf die Art zu vertheilen , wie
bereits schon erwähnt und vorgeschrieben worden ist.

Der in der Charge oder im Range der älteste nach ihm wird das Haupt - Detail füh¬

ren , die Disciplinar - und Polizey - Haupt - Ordnung besorgen , die Rapporte und Rechnun¬

gen der über die verschiedenen Verwaltungen angestellten Officiere und die des Schiffsschrei¬
bers empfangen , woraus er eine Tabelle  formiren wird , welche er alle Sonntage dem

Schiffs - Commandanten zu übergeben hat . Diese Tabelle muß nach dem am Ende dieser

Belehrung beygedruckten Muster verfaßt seyn.
tz. 7128.

Damit der Schiffs - Commandant seinen Feldzug mit Ordnung und Geschwindig - Er hat ave Abende mit dem

keit machen kann, - so hat er mit dem das Haupt - Detail führenden Officiere jeden Abend Officittê di? Gcschäf//" ves
Alles zu berichtigen und fest zu setzen, was am folgenden Lage zu geschehen hat , um hiernach folgenden Tages zu berichti-

die geschäftsführenden Officiere und den Schiffschreiber in die Kenntnis ; zu setzen , damit je- ^ ^ ,
der wisse , was er zu rhun habe . Er hat alle Abende dem Marine - Commandanten Rechen-

schaft von den Arbeiten und Manoeuvres zu geben , welche den Tag hindurch gemacht wur¬
den . Er hat ein verläßliches Journal  zu führen , um sich dessen nöthigen Falls
bedienen zu können.

h. 7129.

Er hat sich um die Beschaffenheit seines Schiffes , welches er zu commandiren be¬
kommt , zu erkundigen , wie sich dieses Schiff in den vorher gehenden Campagnen , wel¬

che es gemacht hat , benommen , und welche Behandlung der Segel es verträgt . Zu die¬

sem Endzwecke hat er die von dem Commandanten der Marine erhaltenen Auf¬
schlüsse und schriftlichen Bemerkungen  zu Rathe zu ziehen , und Abschrif¬

ten  davon zu nehmen.
Wenn es ein Schiff wäre , welches vorher noch nicht ausgelaufen ist , so hat er darüber

von dem Schiffsbau - Director und von dem Schiffs - Ingenieur , der es gebauet hat , Er¬
kundigung einzuhohlen , und sich über alle Theile und Verhaltungen derselben gegen einan¬

der in genaue Kenntnis ; zu setzen.
h. 7180.

Er hat sich nach der Anzahl und Gattung der Munitionen und Utensilien , und nach

der Anzahl der Schiffs - Equipage zu richten , und darf nicht mehr , als das vorschriftmäßig
Ausgemessene , verlangen.

h. 7181.

Er hat den ganzen Au s rüstungs entwurf  für sein Schiff dem das Haupt - Er hat den Ausrüstungs-
Detail führenden Officiere zu übergeben , welcher ihn in Ausübung zu bringen und vollzie-
hen zu lassen hat , ohne das Mindeste davon zu ändern . Die Officiere der verschiedenen Ver - Ausübung zu übergeben,
waltungen haben bey der Uebergabe der sie betreffenden Effecten selbst gegenwärtig zu seyn, Hkrh. am -7 .Marz3o4.
und sie ordnungsmäßig zu übernehmen.

Er hat die Eigenschaften
seines Schiffes zu studieren.
Hkth. am 27. März 3„4.

Er hat sich nach dem bestjmm-

empfangen.
Hkth. am - 7. März 8o§.

H- 7 l3t

Der das Haupt - Detail führende Officier hat von dem Schiffschreiber ein Jnv e nt a - Dem Commandanten ist ein
rium über die ganze Ausrüstung  machen zu lassen , welches dem Schiffs - Com - Invcntar -um »ber o,e ganze

Mandanten zu ubergeben ist, damit er davon in der Kenntnis ; stehet , und mit Grund über Alles Re - Mh . am -7. März 804.
chenschaft fordern kann . Von diesem Jnventarium hat er eine Copie zu unterschreiben , wel¬

che der- Magazins - Aufseher zu seiner Legitimation erhält . Dieses Jnventarium ist auch von



a : .?»

Ev -Hst der Untersuchung
Ser Lebensmittel persönlich

-eyzuwohnen.

Hkth . am »7 . März 8e ^ .

k DasHaupt - Jnventariumisk
von den betreffenden Indivi¬

duen bestätigen zu taffen.

HM . am - v. MärjSoä.

Der Schiffs - Commandant
bat alle inneren und äußeren

Thcile des Schisses zu unter¬
suchen , bevor es aufdie Rehde

geht.
Hkth . am »7. März 80/,.

Er hat eine Haupt - Revision

der ganzen Schiffs - Equipage
vorzunehmen.

Hkth . am - 7 . März voH.

Lhne höhere Befehle darf

«r keinen Paffagier an Dort
nehmen.

Hkth . am »7. Mürz 6»^.

Auch dürfen keine Kauf-

mannsgütcr einbarquirt wer¬
den bcy Cassation der dawi¬
der Handelnden.
Hkth . am 17. Marz So^ .

.Wenn das Schiff kielgehoh-
let wird , ist überall genau zu
visitiren und über das Erfor¬

derliche die Anzeige zu erstat¬
ten.

Hkth . am - 7- März 8of.

XXIII . H a u p r stück . 'I . A b schni t t.

dem das Haupt - Detail führenden Officiere zu certificiren , das; eS demjenigen gleichlautend

fty , welches sich in ihren Händen befindet.
H. 7 »33.

Er hat in eigener Person und in Begleitung des beym Haupt - Detail angestellten

Officiers , dann desjenigen Officiers , welcher über die Verpflegung angestellt ist , und des
Schiffschreibers der Untersuchung der einzubarquirenden Lebensmittel beyzuwohnen , und von
ihrer guten Qualität sich zu versichern , wofür er dem Commandanten der Marine auf jeden
Fall verantwortlich bleibet.

§. 7 »34.
Er hat in Gegenwart des das Haupt - Detail führenden Officiers von den über die

verschiedenen Verwaltungen angestellten Officieren,von dem Schtssschreiber und von den betref¬

fenden Unter - Officieren das von dem Haupt - Magazine erhaltene Ausrüstungs - In-
ventarium  bestätigen zu lassen , damit er gewiß sey , daß Alles , was dann enthalten ist,

auch wirklich beygeftellt wurde , daß alle Artikel von guter Gattung sind , und daß alle be¬

treffenden Verpflegs - und andere Gegenstände an den bestimmten Orten gut unterge¬

bracht sind.

§. 7 »35. ,
Bevor das Schiff auf die Rehde geht , hat er alle äußeren und inneren Theile dessel¬

ben zu untersuchen , um die Gewißheit und Ueberzeugung zu haben , daß Alles auf dem Schiffe

nach der vorgeschriebenen Ordnung untergebracht ist.

§. 7186.
Unmittelbar gleich nach der Bestätigung des Commissärs hat der Schiffs - Comman-

dant die Hauptbestätigung seiner ganzen Schiffs - Equipage  zu machen,
worin enthalten seyn muß , daß jeder Mann die vorgeschriebenen Effecten und Kleidungsstücke

habe , und ob sich diese Sachen in den Säcken , welche hierzu bestimmt sind , befinden . In¬
dem es den Marineurs , Artilleristen und Soldaten strenge verbothen ist , Coffer oder Tru¬

hen mitzuführen.
§. 7 »37.

Er darf ohne schriftlichen Befehl des Marine - Commandanten keinen Passagier

mitnehmen , und in fremden Landen hat er auf Ansuchen der kaiserlichen Consuln die Lan¬
de  s kin  d er  mit sich an Bort -zu nehmen . Er hat sie in die Verpflegs - Liste und m den

Stand der Equipage zu nehmen , und von ihrer Charge , ihrem Range oder ihrer sonstigen

Eigenschaft Erwähnung zu machen.

h. 7 »38.
Den Schiffs - Commandanten ist untersagt , Kaufmannswaaren , von was

immer für einer Gattung sie auch seyn mögen,  an Bort des Schiffes zu neh¬

men ( außer wenn sie hierzu durch höhere Befehle  Aufträge hatten ) . Eben so wüd auch,

bey Strafe der Cassation , verbothen , sich weder mittelbar noch unmittelbar in was immer
für einen Nahmen habenden Handel  einzulassen , oder es ihren Untergebenen zu gestat¬
ten . Die Schiffs - Commandanten sind verpflichtet , jede Waare , von was immer für einer

Gattung , welche wider das ausdrückliche Verboth dieser Verhaltungsvorschrift auf dem

Schiffe einbarquirt befunden würde , auf der Stelle zu confisciren , und zum Besten der In¬
validen - Caffa abzuliefern.

tz. 7 »3y.

Sobald das Schiff kielgehohlet wird , so hat der über dasselbe ernannte Schiffs - Com-
mandant dem über die Artillerie aufgestellten Officiere aufzutragen , daß er die Pulverkam¬

mer und ihre Vertheilungen , die Pulver - Depositorien und die vorräthigen Geräthschaften,

die Pulverkäflen rc>, mit einem Worte Alles , was auf das Artillerie - Wesen Bezug hat,

genau untersuche.
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Der Schiffs - Commandänt Hot dem Commandanten der Marine sogleich die Anzeige

zu erstatten , in welchem Stande sich Alles befindet , damit ohne Verzug die nöthigen Befehle,
welche auf die vorzunehmenden Herstellungen Bezug haben , erfolgen können.

h. 7 - 40.

Wenn das Schiff aus dem Hafen auf die Rehde hinaus geht , so hat er dabsy mit dem

Hafen - Commandanten oder mir einem anderen über dieses Geschäft angestellten Officiere und
mit dem führenden Piloten gegenwärtig zu seyn ; er ist aber nicht für das Schiff verant¬
wortlich , außer wenn es auf dem Anker lieget . Er hat ebenfalls am Bort zu seyn , wenn das

Schiff zurück in das Arsenal gebracht wird , und seine Verantwortlichkeit hört auf , wenn
das Schiff gelichtet wird . Er muß hauptsächlich darauf aufmerksam seyn , daß seine Equipage
in diesen beyden Gelegenheiten die Manoeuvres genau und pünktlich vollziehe , welche von

dem Hafen - Commandanten oder von dem anstatt seiner beorderten Officiere , der das

Schiff führet , commandirt werden.

Der Schiffs - Commandant muß auf die vollkommene Ausführung alles desjenigen,

was vorgeschrieben ist , strenge halten , und wird für jede Saumseligkeit über diesen Gegen¬
stand schwer verantwortlich bleiben. Er darf die Officiere , welche die ihnen aufgetragenen
Geschäfte nicht genau und pünctlich befolgen , mit Arrest , oder mit Suspendirung vom
Dienste bestrafen . Er hat auf dem ihm zum Commando anvertrauten Schiffe dievorgeschrie-

Lene Gerechtigkeit und Disciplinar - Ordnung genau zu befolgen und zu beobachten . Es ist
d?n Commandanten der Schiffe verbothen , irgend eine Veränderung unter was immer für
einem Vorwände oder sonstigen Grunde in der gegenwärtigen Belehrung vorzunehmen ; der

dagegen Handelnde würde zum ersten Mahle auf Ein Jahr vom Dienste suspendirt , und auf
die halbe Gage gesetzt , die anders Hälfte leiner Gage aber zum Besten des Invaliden - Fsn-
des abgeführt werden . Zum zweyten Mahle würde er seines Dienstes ohne Weiters entlassen
werden , und Härte dem Aerarium über dieß allen aus seiner vorschriftwidrigen Handlung

entspringenden Schaden zu ersetzen.

h. 7142.

Wenn sich das Schiff auf der Rehde befindet , so ist dem Schiffs -- Commandanten

verbothen , mit dem das Haupt - Detail führenden Officiere zugleich eine Nacht vom Bort

entfernt zu bleiben . Auf offener oder fremder Rehde darf er nie , unter was immer für einem
Vorwände , auf dr m Lande übernachten , außer im Falle der unumgänglichen Nothwendigkeic,

welchen er aber darzustellen und zu beweisen verbunden ist.

h. 714 z.

Er muß immer wenigstens zwey Drittel seiner Equipage am Bort haben , und darf

nur zwey Dritteln seiner Officiere täglich die Erlaubnis ; , ans Land zu gehen , erchsüen.

Ohne seine ausdrückliche Einwilligung darf niemand auf dem Lande übernachten.

h. 7144.

Er darf wahrend der Campagne keinem Individuum seiner Equipageunterirgend einem

Vorwände Urlaub ertheilen.
h. 7 >45 .

Er muß darauf halten , daß die S t and e ( Grundbücher ) über die einbarquirten , am Bort
befindlichen Schiffs - Equipagen und Soldaten eher verfertiget und eingetragen werden , be¬
vor das Schiff unter Segel gehet , damit nicht durch eine , durch Zufall erfolgen könnende,
unvorhergesehene Wegnahme des Schiffes , wenn es aus dem Hafen gehr , die Ehre des
Commandanten ausgesetzer werde . Im Falle das Schiff gezwungen würde , eher auszulau-
fcn , als es diese Stände hergestellet hatte,  so müßte von dem Marine - Commandanten ein

Zeugniß ausgestellet , und der schriftliche Befehl hierzu ertheilt werden , dannr sich der Com¬
mandant über die Unmöglichkeit , diese C ta cke vor seiner Abreise vorschriftmäßig herzustel-

Band vn . 55

Benebmungsart ben», Aus-
und Einlaufen deS Schiffes,
und wann die Verantwortlich-
keit deü Commando 's aufhort.
Hkth. am 27. März Lo§.

Der Schiffs - Sommandant
ist in allen Theilen für den
pünctlichen Vollzug des Be¬
fohlenen verantwortlich.
Hkth. am 27.März 3oq.

2n offenen oder fremden
Nehden darf er sich unter kei¬
nem Vorwände eineNacht vom
Schiffe entfernen.
Hkth. am 27. Märzlioä.

Zwe» Drittel der Equipage
müssen immer am Bort blei¬
ben
Hkth. am 27. März 60/,.

, Niemanden darf während
der Campagne ei» Urlaub er-
theilet werden.
Hkth. am 27. März 8o§.

Die Stände und Grundbü¬
cher sind eher zu verfassen, alS
das Schaff unter Segel geht.
Hkth. am 27. März S»4.
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Außer den bewilligten Ef¬
fecten darf von keinem In¬
dividuum etwas einbarquirt
werden.
Httb . am -7. März 804.

Die Ablösungen dürfen nicht
ober gemacht werden, bis Re-
veille oder Netirade geschlagen
wird.
Hkth. am 27. März 804.

Benehmungsart , wenn das
Schiff i» einer Nehde anlangt,
wo sich schon ein von einem
im Range älteren Officiere
commandirtes Schiff befindet.
Hllh . am 27. März 80H.

Der Ausgeber darf von der
Equipage nicht mißhandelt
werden.
Hkth. am 27. März 804. .

Es ist überhaupt auf Ord¬
nung und Reinlichkeit auf dem
Schiffe genau zu halten.
Hllh . am 27. März 804.

Es ist dein Marine - Com-
mandanten oder der betreffen¬
den Behörde alle halbe Mo-
nathe über die Lage des Schif¬
fes Bericht zu erstatten.
Hkth. am 27. März lloq.

len , rechtfertigen kennte . In diesem Falle müßte dann die Herstellung derselben unter Segel,
und so geschwind als möglich , vollzogen werden.

H. 7146.
Er hat darauf zu hatten , daß nichts , als die für das Schifferforderlichen und die für

die eingeschifften Individuen unumgänglich nothwendigen Effecten , an Bort gebracht und

einbarquirt , auch daß nicht etwa Geräthschaften und Munition von dem Schiffe weggebracht
werden , welche dem Aerarium gehören.

Kein Officier darf mehr , als zwey Koffer oder Kisten einschiffen ; die Cadetten Einen
Koffer , aber nur von mittelmäßiger Größe : die ersten und zweyten Meister , die Bootsleute
und die Aerzte Eine Truhe , die anderen Individuen aber nur Einen Sack.

H. 7^ 7-
Wenn man sich auf der Nehde befindet , so muß beobachtet werden , daß die Ablösung

der Wachen nicht eher geschehe , oder Neveille oder Rerirade geschlagen werde , bevor nicht

auf dem Schiffe des Commandanten damit angefangen worden ist . Das Rühmliche ist auch
mit Einziehung der Flaggen und der großen Bramstangen zu beobachten.

tz. 7' 48.
Wenn das Schiff auf einer Nehde anlangt , woffich schon ein Schiff befindet , welchesvon

einem im Range älteren Officiere commandirt w.ird , so hat der neu angekommene Comman-
danr , ehe er die Anker fallen läßt , zuvor die Befehle von dem schon dort befindlichen Commandan-

ren einzuhohlen , und demselben über Alles Auskunft zu geben , was dem höchsten Dienste
wichtig seyn könnte . Ueber den Vollzug der geheimen Aufträge , die er allenfalls hätte , darf
er niemanden , wer es auch immer sey , die Mittheilung machen . Sobald er dre Anker hat
fallen lassen , hat er sich in Person zum anderen Commandanten des Schiffes zu begeben,
um seine Befehle einzuhohlen . Es darf weder er selbst an 'ö Land gehen , noch gestatten , daß

jemand von der Schiffs - Equipage das Land betrete , bevor er nicht hierzu chie Erlaubnis ; er¬
halten hat . Dann hat er sich zum Commandanten der Marine , im Falle sich emer in dem
Hafen befindet , zu verfügen , und ihm Auskunft und Rechenschaft über seine Expedition zu
geben , öderer hat zu dem Gouverneur oder dem Militär - Commandanten zu gehen , um

ihnen seine Ankunft zu melden , wenn sie von einem höheren Range , als er , sind . Wenn
aber der Commandant von einem minderen Range ist , so hat er jemanden hierzu zu schicken.

h. 7 ' 4 y.
Er darf nicht gestatten , daß der Ausgeber , von jemanden , wer es auch immer

von der Schiffs - Equipage sey , weder mit Worten , noch mit Werken , übel behandelt werde?
H. 7i5o.

Der Schiffs - Commandant hat auf die Reinlichkeit des Schiffes , auf die gute Nah¬
rung der Schiffs - Equipage , auf die Erhaltung der Mannschaft , auf dey guten Zustand ihrer

Montur und sonstigen Zugehör , nut einem Worte , auf Alles die genaueste Obsorge zu tra¬
gen , was dazu beyträ 'gt , sowohl die Mannschaft als das Schiff selbst in einem reinen und

gesunden Zustande zu erhalten . Er hat die Kranken oft zu besuchen , ihre Suppe und Speise
zu kosten , und darüber zu wachen , daß ihnen genau alles dasjenige verabreicht werde , was

zu ihrem Gedeihen beyträgt , und sich nach demjenigen zu achten , was in der gegenwärtigen
Vorschrift enthalten ist.

H. 7*61.
Wenn das Schiff in einer Division  oder Escadre  segelt , oder sich im Hafenun - ,

Ler den Befehlen des Militär - Commandanten , oder des Guberniums befindet , so hat er der

betreffenden Behörde alle vierzehn Tage einen von ihm unterschriebenen Standesaus¬

weis über die Lage und den Zustand seines Schiffes  zu überreichen , damit

die Chefs der Behörden in die Kenntnis ; der Lage seines Schiffes gelangen , und nach dieser
Basis die Anordnungen zu erlassen in den Stand gesetzt werden , welche in dieser Rück¬
sicht zu erforderlich sind.
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H. 7 ^ 2.

Um den unrichtigen Rechnungen der über die verschiedenen Verwaltungszweige ange- 2edes über eine Derwal-
stellten Officiere, der am Bort verbleibenden Lebensmittel in Bezug auf deren Menge und
Gattung , Schranken zu setzen, oder ihnen zuvor zu kommen , besteht die Anordnung , einreichenden Ausweise zu haf-
daß jeder Officier der besagten Abtheilungen , und eben so auch die Unter - Officiere " "-
und die Ausgeber , für die Rechnungen,  welche von ihnengelegt werden , und für ihre ^ ^ ' ^ ^ ' ^ " 3̂ .
Wahrheit strenge verantwortlich bleiben, und sie mit ihren Unterschriften bestätigen , auch sich
genau nach demjenigen halten , was ihnen in den sie betreffenden Artikeln vorgeschrieben ist,
und zwar bey Vermeidung exemplarischer Strafe.

H. 7 5̂3.
In allen Häfen , Rehden und Ankerplätzen Harder Schiffs - Commandant , bevor er die Vorsichten,welche beymEin-

Anker fallen läßt , lootsen zu lassen, um sich von der Beschaffenheit des Grundes und von der kerVngen
Tiefe desselben zu überzeugen. Er hat auch auf die Entfernung von zweh bis drey Anker- Hkth. am 27. März 604.
tauen um das Schiff herum lootsen und sondiren zu lassen.

Wenn er die Anker hat fallen lassen, so muß er die Stellung und Lage des Ankers aus¬
heben, und alle nautischen Bemerkungen machen, die er im Stande ist , wovon er in seinem
Journale  Erwähnung zu machen hat.

h. 7,54.

So oft er im Angesichte des Landes segelt , und die Küste ihm nicht genug bekannt, ist, Auf einer nicht ganz bekann--
sv hat er unausgesetzt lootsen zu lassen, wenn er nur dreyßig Klafter Tiefe hat . Die nähm - ^ ^
liche Vorsicht muß er auch, und zwar noch mehr dann anwenden , wenn er in einem Hafen ykth. ain-7. März8°/,.
oder in eine Nehde einlauft.

tz. 71 55 .

Er har genaue Nelevations - Puncte von den Klippen , Tiefen , Batterien , Forts rc. Weiteres Benehmen seym

zu nehmen , und ihre Entfernung von dem Ankerplätze messen zu lassen. Er muß überhaupt ^ "r ^ ehden.' ' ' ^
von allem Möglichen , was auf die Lage und Gegenstände in Rücksicht auf die Schiff - Fahrt Hkth. am^ . März8»4.
Bezug hat,  eine so viel nur immer thunliche , genaue Beschreibung  machen , und sie
auf die Art darstellen , damit man den beschriebenenPlatz sowohl in der Entfernung als
Nähe erkennen kann.

§. 7166.
Es ist ihm nicht erlaubt , unnöthig Pulver zu verbrauchen , und er hat nur einzig die

nöthigen Signale und die gewöhnlichen Begrüßungsschüsse zu geben.

§. 7 »67.
Wenn er in den Hafen oder in dis Rehde zurück kehrt , wo sein Schiff wieder entrü¬

stet weroen soll , so darf er dasselbe nicht verlassen, und sich ohne besondere Befehle nicht Eommandant vor

davon entfernen , b:s dre Entwaffnung geendet rst, und er von Allem Rechenschaft gege- ben es nicht verlassen.
ben hat . Hkth. am -7. März 3og,

Er hat diese Arbeit mit aller möglichen Thärigkeit zu betreiben , und dis betreffenden
Individuen zur Herstellung derselben mit Ernst zu verhalten.

tz. 7168.
Während der Entwaffnung seines Schiffes hat er dgrauf zu sehen, daß von der Equi - Dry Abgabe der Geräch-

page nach der vorgejchrrebenen Ordnung alle Utensilien , Gera'rhschaften und Zugehör in das ^ üeu rc. -st genau auf Ord-
Pa r t l c u l a r - 0 d e r H a u p t - Schi sfs - M a g a zin gebracht werden. Er hat bey der richti/abgeg" s'en werde.^ "
Untersuchung, was von diesen Effecten als brauchbar oder unbrauchbar übergeben wird , ge- Hrrh. am 27. März 80.4.
genwärtig zu seyn, und darauf zu halten , daß die unter seinem Commando stehenden Offi¬
ziere auf den genauen Vollzug der Entrüstungsarbeiten , welche von der Eguipage gemacht wer¬
den , genau sehen, und daß sich in Allem , was hierauf Bezug hat , nach den allerhöchsten
Vorschriften benommen werde.

Band vn . .7, k *

Unnöthig darf kein Pulver
verfeuert werden.
Hkth. am 27. März 9o-j.

Bey Rückkehr des Schiffes
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Die Waffen sind vor ihrer
Abgabe gut zu reinigen.
Hkth. am 27. März 8„§.

H. 7i5y.
Auf die nähmliche Art hat er auch die ganze Artillerie und alle dazu gehörigen Effecten

in die hierzu bestimmten Magazine , und die Waffen gut gereinigt in die Waffensäle brin¬

gen zu lassen.

tz. ^ ibo.
Bey Zurück' unft des Schis - Jeder Schiffs - Commandant hat bey seiner Zurückkunft aus einer Campagne eine R e-

sassen und ^ ^ Mari °ne - Stelle lation über sein Schiff  zu verfassen , und es auf die vorschriftmäßige Art der Ma¬
rine - Stelle zu übergeben . Diese Relation wird von der Manne - Stelle geprüft , und so¬

dann in das Archiv gelegt werden . Eine Abschrift von dieser R̂elation  über die

Eigenschaften des Schiffes hat der Commandant desselben dem Schiffsbau - Direktor zu
übergeben.

h.

In jenen auswärtigen Landen , wo sich kein kaiserlicher Geschäftsträger befände ^- hat
kein kais. Geschäftsträger sich Commandant die ihm erforderlichen Bedürfnisse an Lebensmitteln selbst zu besorgen , und

des Schiffes den Ersatz der die Anschaffung der Lebensmittel oder Munitionen durch die bey jeder Verwaltung angestell-
Lcbensmittel zu besorgen. jen Officiere und den Schiffschreiber unter der Aufsicht und Inspektion des das Haupt -Detail

Hkth. am M al L804. fahrenden Officiers besorgen zu lassen . Wenn sich aber ein kaiserlicher Consul in einem Hafen

oder sonst ein Beauftragter Seiner Majestät befindet , so sind derley nöthige Ersätze an Le¬
bensmitteln , Munition oder anderen Effecten durch den Weg des besagten Consuls oder Ad¬

ministrators einzuleiten , welcher das Schiff mir den nöthigen Bedürfnissen rm Einvernehmen

mit dem Schlffschreiber und dem betreffenden Verwaltungs - Offlciere versehen wird . Der
St andesausweis  über diese erhaltenen Artikel ist sodann dem Marine - Commandan-

ten zuzusenden.

§. -7162.
Bey feiner Rückkehr in den Hafen ist der Schiffs - Commandant sich vor einem außer-

zu übergeben.
Hkth. am -7. März s ->4.

In fremden Staaten , wo

B ?>? der Zurückkunft hat er

i>or einem außerordentlichver - ^^ ontlich versammelten Rache der Marine zu stellen verpflichtet , wo er über die verschiede-sainmelte » Natde der Marine - ^ ^ 0
Stelle über sein Benehmen neu Zufälle wahrend seiner Campagne und über seine Benehmungsart in den verschiedenen
Rechenschaft zu geben.
Hkth , am 27. Marz 80/j.

Situationen , die ihn betroffen haben , und über die Art , wie er die erhaltenen Aufträge

vollzogen hat , sich auszuweffen und Auskunft zu geben hat.
Nach abgelegter Rechenschaft hat er sich zurück zu ziehen , und der Rath wird nach einer

genauen und gerechten Durchgehung derselben ihm ern Z e u gniß  ertheilen , in welchem auch
von seinem guten Benehmen und von seiner Führung des Schiffes Erwähnung gemacht wer¬
den wird . Ein Duplikat  dieses Zeugnisses wird von der Manne - Stelle dem Hofkriegs-

rathe überreicht werden . Im Falle im Marine - Rache befunden und beschlossen würde , daß
das Benehmen dieses Commandanten nicht ganz tadelfrei ) wäre , und er über Manches Aus¬

stellungen verdienet hätte , so wird ein zergliederter motivirter Bericht  dem Hofkriegs¬
rache erstattet , und der allerhöchste Entschluß abzuwarten seyn.

h. 7 ' 63 .
Genaue Befolgung des Dien - Sobald der Commandant mit seinem Schiffe unter Segel ist , hat er mit der größten

stes, werindusSchiffuntcrSe - Wachsamkeit n,kd Pünktlichkeit darauf zu halten , daß der Dienst von allen Offikieren der
gel ist. - 5 -
Hkth. um 27. März 8°4. Equipage genauestens befolgt werde.

tz. 7164.

Unnorhiger Aufenthalt auf Er darf sich keimen unnöthigett Aufenthalt auf den Rehden und in den Hä 'fe .n erlauben,

den Rehden oder m den Ha- sondern , sobald es das Wetter erlaubt , hat er wieder auszulaufen , und seine erhaltenen
fen ist verkochen. .
Hkth. ain 27. Marz 3o.j. zU

H. 7 >65.
In wichtigen Fällen com- So oft er in einem Hafen oder in eine Rchde ein - oder auslauft , oder bey Gelegen-

mandirt der Connnandant hbir eines starken Windes und während eines Gefechtes , mit einem Worte , in allen wichti-
sellsi die Maneeuvrcs.
s .' th. am 27. März 8°4. S" ' Gelegenheiten , hat er die Manoeuvres selbst zu commandiren.
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§ . 7166 . '

Er hat sich alle Tage um n Uhr Vormittags , sowohl wenn er sich im hohen Meere , " Haupt -Report wu-d t«g-
als am Anker , befindet , von den Wachen und Jnspections - Officreren der vorigen Nacht
Rapport  abstatten zu lassen . Er hat sich die Lock - Tabelle  übergeben zü lassen , und Hkth. am 27. März 3°/,.
die wachehabenden Officiere über die gehaltene Route den gemachten Weg oder die Schaffung

auszufragen . Er har die Cadetten zu diesen Rapporten beyzuziehen , damit sie sich unterrichten.
h- 7 ' b? .

Er hat genau darauf zu halten , daß die auf seinem Schiffe eiiib - rquirten Officiere und ^ ^ I sun,che "r ,ru
Cadetten ihre Journale  genau und richtig , und nach der Vorschrift führen . Er hat sich rung vorzulegen.

am ersten und fünfzehnten eines jeden Monathes von den Cadetten die Journale  vorle - HM . am--. März 8»4.

gen zu lassen , und sie zu vidiren.
h. 7168.

Er muß sich befleißen , sowohl alle v 0 r t h e i l h aft en Eigenschaften seines Der Kommandantmuß vi-/ / guten E 'genscharten und Fch-
Schiffes , als auch dessen Mängel und Fehler,  genau kennen zu lernen , um da - l„ seines Schiffes genau kcn-
von bey seiner Zurückkunft in seiner Relation an die Marine - Stelle Erwähnung machen zu nen kernen,
können , und er hat alle erlaubten Mittel anzuwenden , um die Gebrechen zu verbessern , und Hkth. am 27. Marz 8»4.

sich der guten Eigenschaften seines Schiffes zu bedienen.
h. 7 »6 <) .

Er hat ein genaues und umständliches Journal über seine ganze Schiff - Ueber die ganze Schiff-Fahrt
^ - „ . . . . . - ist ein genaues Iournal zu

Fahrt  zu führen . Dre Bewegungsgrunde ferner Operationen oarzustellen , und die Ur,a-
chen seiner gegebenen Befehle , welche sqin Benehmen bestimmt haben , zu zergliedern , weil Hkth. am 27. März 804.
er für jeden Vorgang , welcher nicht ganz vollkommen zum Besten des allerhöchsten Dienstes

geleitet oder unternommen worden wäre , verantwortlich bleibt.
Wenn es nöthig wäre , so hat er selbst die nöthigen Bemerkungen zu machen , und die

Route in die Karte zu zeichnen.
Alle Abende um acht Uhr hat er die Befehle zu geben , welche Route diese Nacht genommen

und wie gesegelt werden soll.

Diese Befehle hat immer der wachehabende Officier der ersten Nachtwache von ihm zu

empfangen , welcher sie dann demjenigen Officiere , der ihn ablöset , wieder übergibt.
H. 7170.

, Er muß genau darauf halten , daß die Officiere und Cadetten , wenn das Schiff unter

Segel ist , ihm alle Tage die Resultate ihrer Berechnungen und Beobachtungen überreichen.
h. 7 ' 7 ' >

, Er hat sehr oft,  wenn es möglich ist , die Uebungen mit den Kanonen vornehmen zu
lassen , und eben so die Uebungen mit den kleinen Waffen . Alle Wochen Ein Mahl har er

ein fingirtes Gefecht vornehmen zu lassen , damit sich die Leute gewöhnen , mit Geschwindig¬
keit und Sachkenntnis ; sich auf ihre Posten zu begeben.

Die Officiere haben bey diesen Uebungen in voller Uniform , wie am Tage eines wirk¬
lichen Gefechtes , gegenwärtig zu seyn , und jeder Officier hat in seinem Journale die

Tage,  an welchen diese Haupt - und t heilweisen E ^ ercitien  vorgenommen wor¬
den sind , einzutragen.

Diese fingirten Manoeuvres .müssen vollzogen werden , ohne dabey Pulver .zu verbrauchen.

§ - 7 ' 72 -

Alle Monaths Ein Mahl hat die ganze Schiffs - Equipage auszurücken . Bey dieser
Haupr - Nevision  hat der Schiffs - Commandant gegenwärtig zu seyn , um sich zu überzeu¬

gen , daß Alles in der vorgeschriebenen Ordnung sey. Zu diesem Zwecke hat er die Equipage in so
viele Sectionen zu theilen , als Officiere , welche die Wachen commandiren , vorhanden sind.

§. 7 '7^.
Seine Majestät tragen den Schiffs - Commandanten auf , in allen Gelegenheiten den

Handel ihrer  l ! n t e r t h a n en,  wo es rhunlich ist , zu schützen , ihre Schiff-

Fahrt zu sichern,  und nach Möglichkeit zu nachten , daß ihnen kein Unrecht ge-

Die Officiere und Cadetten
haben täglich oieRcsultate ihrer
Beobachtungen zu überreichen.
Hkth. am 27. März 8o4.

ES sind immer Artillerie-
Waffenübungen und singirte
Gefechte vrrzunehmen , doch
darf kein Pulver dabey ver¬
feuert werden.
Hkth. am - 7. März 3c>4.

Alle Monathe ist eine Haupt-
Revision der ganzen Equipage
vorzunehmen , lvobey der Kom¬
mandant gegenwärtig seyn
muß.
Hkth. am - 7. März 804.

Die Kauffahrdeyschiffs sind
zu schützen, und ihre Schiff-
Fahrt zu decken.
Hkth. am -7. März 3»4.
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schehe . Jedoch dürfen sie dafür unter keinerlei) Vorwände weder ein Geschenk / noch eine
Bezahlung verlangen oder annehmen , und zwar weder für die Schiffs - Equipage , viel we¬
niger für sich selbst.

h. 7174.
Wie sich be» Segelung m Wenn er in Division  oder Escadre segelt,  so hat er die Anordnungen

sion zu verhalten ist. fernes Commandanten puncuich zu befolgen , und lederzeit auf alle seine Signale und Ma-
HktH. a,n r7. März3°4. noeuvres aufmerksam zu seyn . Der über das Bootswesen angestcllte Officier hat hauptsäch¬

lich die Aufsicht , daß er alle Signale der Commandanten genau beobachte , und von den feind¬
lichen dem Schiffs -- Commandanten gleich Nachricht gebe.

Er hat ein e i g e n e s P r 0 t 0 c 0 l l zu führen , in welches er alle Gattungen der Sig¬
nale , ihre Bewegungsgründe , die Stunde , wann siegegeben und wann sie ausgeführt wor¬

den sind , genau einzutragen hat . Zm Falle einer Trennung hat er alle wachehabenden Offi-

ciere zusammen zu berufen , und nachdem die Ursachen der besagten Trennung genau unter¬
sucht und erhoben worden sind , so ist darüber ein Commiffions - Protocoll aufzunehmen.

Am Ende dieses Commissions - Protokolls hat jeder seine Meinung beyzusetzen und zu unter¬
fertigen.

Dieses Commiffions - Protocoll , welches auch von dem das Haupt - Detail führenden
Officiere unterschrieben , und von dem Schiffs - Commandanten vidirt seyn muß , ist sodann

der Marine - Stelle zu überreichen , welches dessen Gehalt und ihre Gültigkeit prüfen und
beurtheilen wird.

§. 7 *76-
Die Signale sind genau z» Er hat den wachehabenden Officieren aufzutragen , die Bewegungen der Divisions - oder

Hktĥ am ^ Maez öo^ Escadre - Commandanten mit Aufmerksamkeit zu beobachten , die Signale in Particular -Ma-
noeuvres und die Haupt - Evolutionen des Schiffes mir der größten Genauigkeit zu vollzie¬

hen , und ohne Befehl sich nie von der besagten Division oder Escadre zu entfernen.
§ . 7176.

Wie sich key Enterung ei- Wenn der Commandant ein feindliches Schiff entern will , so hat er dem das Havpt-

^Detail führenden Officiere den Auftrag zu geben , diese Enterung  zu commandiren , und

Hkth. am -7 . März 804. die zu besagter Enterung bestimmte Anzahl Marineurs und Soldaten an Bort des Feindes

zu führen . Er muß bedacht seyn , daß die Leute vorschristmäßig bewaffnet  sind , und daß
' die Enterung mit Muth , Ordnung und kaltem Blute ausgeführt werde . Er har die En¬

terung mit dem Gewehrfeuer thätigst zu unterstützen , nie aber sein Schiff zu verlassen , und

sich auf jenes des Feindes zu begeben . Im Falle , daß noch ein zweytes Enterungs - Deta-

schement erforderlich wird , so hat dieses der Officier , welcher im Range der dritte ist , zu
commandiren.

Wenn die Rationen vermin¬
dert werden muffen , ist dar¬
über ein Confumtions - Proto¬
koll anfzunehmen.
Hlth . am 27. März Sc-ä.

Wenn das Schiff kreuzet,
darf nur auf >5 Tage Ver¬
pflegung mitgenommen wer¬
den.
Hkth- am 27. März 8->z.

WennderCottimandant we¬
gen gemachten Uebergenuffes
auf vcin Schiffe früher ein-
laufen must, bat er den Ueber-
genusi zu ersetzen, und bleibt
verantwortlich.
Hkth. am -7. März 8c>4.

§- 7177 .
Im Falle , daß er in die Nothwendigkeit gesetzt würde , der Schiffs - Equipage die Na-

tionen .zu vermindern , so hat er darüber ein begründetes E 0 m m i ssi on s - P r 0 t 0 c 0 ll
aufnehmen zu lassen , und wenn er sich unter den Befehlen eines Divisions - oder Escadre-

Commandanten befände , so hat er von demselben den Auftrag zu erhalten

§ . 7178.
Er hat während der Dauer der ganzen Campagne sich genau nach den erhaltenen Auf¬

trägen zu benehmen . Wenn er zu kreuzen die Instruction  erhalten hätte , so hat

er diese Kreuzung auf die Art zu machen , daß er nur auf fünfzehn Tage mit Lebensmitteln
versehen sey. Nach dieser Zeit hat er in den Hafen zurück zu kehren , l>nd wieder neue Vor-

räthe einzunehmen , wenn hierin nicht unvorhergesehene Zufälle oder erhaltene Befehle eine Aus¬
nahme machen.

tz. 7179.
Wenn ein zu großer Genuß an Lebensmittel , welchen er an Bort gestattet harte,

die Ursache wäre , daß er vor der ihm fest gesetzten Zeit in den Hafen zurück kehren
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so wird dieser Gegen - Eine Beschä-igunz oder der
Verlust des Schiffes wird von

mußte , so ist er für die Zeit , die er nicht im Meere war, verantwortlich , und den gemach¬
ten Uebergenuß zu ersetzen verpflichtet.

§. 7180.

Wenn eine Beschädigung oder der Verlust des Schiffes erfolgt
stand von der Marine - Stelle untersucht , um das Benehmen des Schiffs - Commandanten
öeurtheilen zu können , welcher zu bestrafen wäre , wenn es erwiesen wird , daß der Schaden tersucht. ^ ^ ^
oder Verlust des Schiffes  durch seine Unwissenheit, Nachlässigkeit oder sonstige März8°ä.
Schwäche verursacht wurde.

H. 7 >8r.

3 m Falle eines Schiffbruches, oder wenn das Schiff auf's Trockene gelangt, oder bey Bey widerwärtigen Ereig¬
nissen muß der Comnrandant
der Letzte seyn, der daS Schiff

Verhaltungen in Rücksicht
auf die Führung feines 2our-

Verhaltungsvorschrift , wenn
ssch zwey Kriegsschiffe begeg-

was immer für einem anderen Ereignisse muß die erste Sorge des Commandanten seyn, die tzbr"eia
Unordnung zu vermelden, und den Schaden zu verbessern, und wenn dazu kein Mittel vor- verläßt.
Händen ist , so muss es seine erste Beschäftigung seyn, die Gerüche des Schiffes zu retten , Hkth. an, ,7. März6°4.
wenn es die Zeit und Umstände gestatten . Hauptsächlich aber muß er trachten , die Equipage
nach und nach an's Land zu setzen. An jedem Falle muß er , unter Todesstrafe , der Letzte
seyn, der das Schiff verlässt.

Z. 7182.
, Bey ferner Zurückkunft aus der Campagne hat er sich nach seinem Journale  zu —

benehmen. Wenn er in einer Division oder in einer Escadre stehet, so hat er sein Jour-
na bey jeder Ankê ung dem Divisions - oder Escadre - Commandanten zur Einsicht zu HlA -m-7. März8°C
überreichen. So oft er Mit seinem Schiffe in einen Hafen einlauft , wo sich ein Marine - --,
Commandant befindet, so ist er verpflichtet, sein Journal demselben ebenfalls vorzulegen z jedoch
darf keiner dieser besagten Commandanten verlangen , dafi auch nur der kleinste Umstand in
diesem Journale abgeändert werde. Er hat von Allem , was für den höchsten Dienst wichtig
befunden wird , die nöthigen Aufschlüssezu geben.

Z. 7188.
Wem , stch zwey kaiserliche Kriegsschiffe begegnen , so hat der jüngere Con,inandank

Miler den Befehlen des in, Rang - ältere » zu stehen; er ist zwar «erpffichtet, den,selben Re - s " '
chenschaft zu geben, und Befehle «°» .hm anjun -hmen , jedoch darf dadurch nicht das Min .- MS ' -m-Eir, ».«.
beste an dessen Bestimmung geändert , oder etwas «erlangt werden, was den erhaltenen Par¬
tikular - Aufträgen entgegen wäre ; außer im Falle der unumgänglichen Nothw -ndigk-it , wo
der ,m Range ältere dafür «-.-antwortlich bleibt. Er ist verpflichtet, di- B -wegungSgründ- -u zer¬
gliedern , und .» seinen schriftlichen Befehl hrn-in zn setzen, welchen sich der jünger - Comman-

ant , der diesen Befehl erhält , zu seiner Rechtfertigung und Legitimation aufjnbewahren hat.
-- ö. 7 ^4.
^zri Arisgszeiten hat er die Kauffahrdeyschiffe, die er durch seine EScorte decken kann ^ Kauffahrdcyschjffe, die

M « n und 'an l ü d. ßwrgen nicht daS Mindest - an den erh- ,t -n°z. Ans-
rr ,-gen und an dessen Bestimmung geändert werden. . m die Kennn.iff zu setzen.

6 71 85  bth , tUN?7, März 604.

r ^ '" " " " ^ " ten erlaubt , unnöthlger Weise Piloten aufzunehmen . Er muß Piloten dürfen nicht unne

je och auf das cym anvertrauete Schiff und dessen Sicherheit alles nur Mögliche anwen - ^ 'g aufgenommenwerden-
den , sowohl beym Ein - als Auslaufen in den Häfen und Rehden . Wenn ein Schiffs - Com-
Mandant einen Piloten aufzunehmen in der Nothwendigkeit ist , so darf er ihn nickt länger
am Bort behalten , als es dre Sicherheit des Schiffes erfordert.

§. 7186.
Wenn sich em Schiffs -- Commandank in einem fremden Hafen befindet, so muß er alle Nus ft-mv-n Säst« hat et-

lNi.g.wyen ?.-uttel anwenden , um dem Hofkriegsrathe von seiner Sendung Rechenschaft zu °kt als möglich ben, M-ri-
geben , und zwar so oft es nur immer möglich ist. Eben dieses hat er auch gegen den Mari - ^ MinisterBerichtzu ekstat-
ue - Commandanten zu beobachten. - Ĥ . ^ ^ 4.
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H- 7 ^ 7 . ,

Die 'N -fremden Häf/N l.e- Wenn ein Schiffs - Connnandant , welcher in fremden Landern anlangt , durch Schiff-

nnemSdürfen -anVortgenom- bruch , Kriegszufälle oder andere Umstande verunglückte Marmeure amrafe , so hat erste

zu reclamiren , und an seinen Bort zu nehmen . Er kann sie zum Ersätze der ihm allenfalls
mangelnden Marineurs aufnehmen , und sie in die nähmliche Bezahlung setzen , welche sie
auf dem kaiserlichen Kriegsschiffe bezogen haben , auf welchem sie die letzte Campagne mach¬
ten ; wenn sie aber noch nie gedient hätten , so ist ihnen die Bezahlung , welche die letzten

Marineurs beziehen , zu verabreichen , und außer dem noch die einfache Ration . Wenn er
Deserteure oder sonst Schuldige antrifft , hat er sie anzuhalten , und ihnen außer der einfa¬
chen Ration nichts abzureichen . Bey seiner Rückkehr in einen kaiserlichen Hafen , hat er ' sie
an die Behörde abzugeben.

Formulare 1.

in-n wei'0en.
HM), am- 7. Marj8o4.

Verdorbener Zwieback. In Bezug auf den Auftrag , welchen wir Gefertigte unter heutigem Datum von dem
Herrn (Nahmen des  S chi f f 6 - C 0 m m a n d a n t e n) erhalten haben , über den ihm von
dem Ausgeber (hier ist sein Nähme zu se  tz e n) gemachten Rapport , daß unter dem
m dem Depositorium (Nähme des De  p 0 sit or  i um  s ) sich befindlichen Zwieback ein
Theil desselben schimmelig und verdorben sey , die Untersuchung vorzunehmen , und zu erhe¬
ben , woher dieses Uebel entstand : haben wir uns an Ort und Stelle begeben , und
die gemachte Anzeige wahr befunden . Zu diesem Ende haben wir das Depositorium selbst
genau untersucht , ob nicht etwa Wasser dahin eingedrungen ist , oder ob es auf sonst eine
Art vielleicht Feuchtigkeit an sich gezogen hat . Da wir dasselbe aber vollkommen trocken
und gut kalfatert befunden haben , so haben wir keinen anderen Schluß fassen können , als
daß die Verfaulung des in Rede stehenden Zwiebackes von dessen schlechter Erzeugung selbst
herkomme . (Oder : Hier sind die Ursachen und Umstände anzuführen,
woher das Uebel kommt .)

In Rücksicht unserer dem Herrn N . N . ( N a h m e des C 0 m m a n d a n t e n) erstatte¬
ten Anzeige über unsere gemachte Untersuchung haben wir von ihm den Auftrag erhalten,
gleich bey der Verrheilung desselben den verdorbenen Zwieback abzusondern , damit er nicht
an die Equipage ausgegeben werde . Da wir dieses befolgt haben , so haben sich . . . Pfund
verdorbenen Zwiebackes gefunden , welchen wir in Säcke füllen , und in das Magazin
Nr . . . . separirt stellen ließen , damit er nicht den gesunden Zwieback mir seinem schimme¬
ligen oder verfaulten Gerüche anstecken möchte — (oder dueser Zwieback wurde in
das Meer geworfen .)

Zur Bekräftigung dessen haben wir dieses Commiffions - Protocoll unterzeichnet , zur
Beglaubigung und Legitimation des Ausgebers gegen den Verpflegöbeamten.

8iHn . am Bort (Nähme des Schiffes und  C 0 m m a u d a n t e n ) den . . . r 8 . . .
Unterschriften:

N . N . , Schiffschreiber.
Vicki N . N ., Schiffs - Commandant . N . N . , Inspections - Officier.

N . N . , das Haupt - Detail führender Officier.

Formulare 2.

ungermLösrer Wein. In Folge des erhaltenen Auftrages (wie im Vorhergehende  n ) über die von
den Unter - Officieren vorgebrachten Beschwerden , daß der Wein , welcher sich im Fasse

N - . - . befindet , und - . . Eimer enthalt , und heute an die Equipage ausgegeben wurde,
nicht trinkbar sey , haben wir uns (wie im Vorhergehenden) . . . so haben wir den
Wein gekostet , und ihn in Folge seiner natürlichen Beschaffenheit (oder anderer Ursa¬

chen , welche anzuführen si  n d) völlig verdorben befunden , daß er ohne Nachtheil der
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Gesundheit desMannes nicht ausgegeben werden kann .Nach diesem dem Herrn N . N .ffS ch i s s s-
Co m m an d a u ten ) gemachten Rapporte haben wir den Auftrag erhalten , daß dieser Wein
neuerdings verbeulet und in das Magazin des Munitioneurs zurück gebracht werde . Zur Be¬

glaubigung und Legitimation des Ausgebers gegen den Munitioneur haben wir gegenwär¬
tiges Commissions - Protokoll unterschrieben.

Vicki N . N . , Commandant . Unterschriften wie im Vorigen Nr . i.

Am heutigen Tage — Monathe — und Jahre — um die — Stunde hat der Herr
(Nähme und Charakter des  C o m m a n d a n t e n) Commandant auf (Rang des

Schiffes und Nähme desselben)  welcher seit . . . . Tagen auf der Rchde . . .
(Nähme der Nehde ) auf . . . . Klafter Tiefe am Anker lag , bc.ohlen , eilends un¬

ter Segel zu gehen (hier sind die Gründe und der Wind mnzuführen ) .

Nachdem der Herr (Nähme des Officiers ) , welcher die Wache hatte , die Leute zu¬
sammen rufen ließ , um die Anker (zur Rechten oder zur Linken)  zu lichten , und
ungeachtet aller möglichen Anstrengung und Mittel dieses nicht in ' s Werk setzen konnte , so
hat der Herr (Nähme des  S ch iff  s - C o m m a n d a n t e n) nach dem chm erstatteten
Berichte und der obwaltenden Unmöglichkeit , die Anker heraus zu bringen , entschieden , die
Anker stehen zu lassen.

In Folge dessen haben wir gefertigte Inspections - Officiere und der Schiffschreiber

des Schiffes (Nahine des Schrffes)  die Begleitung des ersten Bootsmannes (Nähme
desselben)  uns auf das Hintertheil des Schiffes begeben , und haben gesehen , daß das

Ankertau von . . . Zoll im Durchmesser , an welchem der Anker befestiget war , und zwar

auf. . . Klafter richtig abgeschnitten worden ist , mit Hinterlassung des gewöhnlichen Zei¬

chens zur Auffindung des Ankertaues und Heraushebung des Ankers . Zur Bekräftigung des
Obenstehenden haben wir gegenwärtiges Commissions - Protokoll unterzeichnet.

Der Herr N . . . , Schiffschreiber , hat den Auftrag erhalten , den Herrn C o n-

su l (oder  L o c a l - M a r i n e - C o m m a n d an  t en ) in die Kenntniß davon zu setzen , da¬
mit , wenn er dieses Ankers habhaft werden könnte , er denselben in den Hafen . . N . N.

mit . . . . so viel Klafter Ankertau , bey erster Gelegenheit zur Disposition des Herrn Ober-
Krregs - Commlssärs einliefern möchte.

Vicki N . N . , Commandant . Unterschrift des Schiffschreibers und aller Officiere
des Schiffes,

ff.

Am heutigen Tage rc. (wie im vorher gehenden)  befohlen , die Reise weiter fort¬
zusetzen , so wurde die Anker zu lichten der Befehl gegeben , welches Lichten auch mit vieler
Mühe gelang . In dieser Rücksicht erhielt der erste Bootsmann (Nähme desselben)  den

Auftrag , das Ankertau zu untersuchen , in der Dicke von . . . Zoll , und Länge . . . Klafter.
Bey dieser Untersuchung hat derselbe gefunden , daß . . Klafter beynahe ganz gewetzt , und
. . . Faden durch die ganze Lange , an welcher der Anker befestiget war , ganz zerrissen waren.

In Folge dieses Rapportes , welcher dem Herrn (N a h in e des C o m m an d a n te n)
gemacht wurde , erhielten wir Unterzeichnete den Auftrag , diesen Gegenstand zu untersu¬
chen und zu bestätigen . Wir haben daher diesen Auftrag vollzogen , und da wir dieses be¬
sagte Ankertau auf dem Verdecke des Schiffes  haben ausbrsiten lassen , so haben wir,

nach genauer Untersuchung , die Anzeige des ersten Bootsmannes der Wahrheit gemäß be¬

funden , und erkennet , daß diese Beschädigung des Ankertaues keine andere Ursache haben
kann , als die beständige Reibung desselben an irgend einem im Wasser befindlichen scharfen Ge¬

genstände . Wirhaben daher entschieden , daß die besagte Länge des Ankertaues von . . . Klaf¬

ter , welche zum Dienste ganz unbrauchbar ist , abgeschnitten , und aks Werch verbraucht
werde . Zur Bekräftigung rc.

Vicki N . N . , Commandant . Unterschriften wie bey Nr . S.
Bond vir . 67

Ueber verlorne Anker und
Ankertaue.

Ueber ein beschädigtes oder
zerrissenes Ankertau.
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U-öcr cinenHeschadigteliMast-
bauin oder über gebrochene
Segelstangen , welche dadurch
auLcr Dienst gesetzt werden-

Ucbcr ein vom Winde zer¬
rissenes und grössten Theilsda -
von getragene -, Segel.

lieber iinbrattchöare Segel.

Zerbrcchen-r Masibaum.

s . - -

Nachdem der erste Bsorsmann N . N . auf dem Schiffe einbarquirt , unter Commands
des Herrn N . N . gemeldet hat , daß die Segelstange  oder der Mast bäum  N . N.
durch den Windstoß , welchen das Schiff gestern erlitten hat,  beschädigt sey , so hat der
besagte Herr Commandant für gut erachtet , in seiner Gegenwart die Untersuchung dieses
Gegenstandes -vornehmen zu lassen.

Indessen Folge haben wir Gefertigte die besagte S eg elst ange (oder den Mast-
bau m , welcher aus . . . Stücken besteht , aushcben , und ihn von allen seinen Stücken
und Ringen los machen lassen , und nachdem derselbe sowohl von dem Herrn Commandan-
ten , als von uns gefertigten Officieren , dem Schiffjchreibcr , ersten Bootsmanne und ersten
Zimmermeister auf das genaueste untersucht worden ist , so zeigte es sich, daß derselbe
(hier werden die Orte bemerkt,  wo ?) ganz zerbrochen und zur ferneren Dienst¬
leistung vollkommen unbrauchbar sey.

Zur Bekräftigung rc.
Viüi N . N . , Commandant . Unterschriften wie bey Nr . 3.

6.
Heute den . . . des Monathes . . . Jahres . . . Stunde . . . , nachdem das kaiser¬

liche SchiffN . N . unter Commando des Herrn N . N . unter Segel und mit der Segelung N . N.
um die Stunde . . . auf der Höhe von . . . Graden war , erhielt es einen sehr heftigen Wind¬
stoß , welcher das Segel N . N . dergestalt beschädigt und zerrissen hat , daß der größte Theil
desselben durch den Wind weggetragen wurde , was wir Gefertigte mit angesehen haben.

Bey der von uns . Gefertigten vorgenommenen genauen Untersuchung haben wir be¬
funden , daß dieses Segel nicht mehr herzustellen ist , sondern das; die Ueberreste der ge¬
bliebenen Leinwand , in . . . Ellen bestehend , sehr nützlich im Erfordernißfalle zur Aus¬

besserung der anderen Segel , zu verwenden sind , daher ist diese Leinwand dem Segelmeister
auf seine Verrechnung übergeben worden.

In Kraft dessen rc.

ViüiN . N . , Commandant . Unterschriften wie bey Nr . 3.
7-

Heute den . . . Monath . . . Jahr . . . auf dem kaiserlichen Schiffe N . N . , com-
mandirt von dem Herrn N . N . , hat der Segelmeister dem Commandanten gemeldet , daß
das Segel N . N . schon sehr alt , zum Dienste nicht mehr tauglich und mir einem anderen
zu verwechseln nothwendig wäre.

Nachdem in Folge dieser Anzeige das in Rede stehende Segel unterlucht wurde , und
dessen Unbrauchbarkeit sich bestätigte , so ward von der Untersuchungs - Commission zugleich
vorgestellet , daß , nachdem ein Segel , welches mit diesem gleich wäre , zur Verwechselung
sich auf dem Schiffe befände , man es dem höchsten Dienste angemessen finde , dieses andere
Segel , das zur Schiff -Fahrt besser tauglich und geeignet ist, statt des unbrauchbaren herzu¬
geben . In dessen Folge hat der Commandant bestimmt , daß das Segel N . N . anstatt
des unbrauchbaren hergegeben werden solle , und die Leinwand des unbrauchbaren , welche in
. . . Ellen bestehet , dem Segelmeister in seine Verrechnung und zur Verwendung zum Um¬

wickeln der ihrer bedürfenden Gegenstände zu übergeben sey.

In Kraft dessen rc.
HU N . N . , Commandant . Unterschriften wie bey Nr . 3.

8.
Heute rc. (wie im Vorhergehenden ) , nachdem der das Haupt - Detail führende

und andere Officiere . . . , der Bootsmann . . . , der erste Zimmermeister , alle auf dem

nähmlichen Schiffe einbarquirt , sich um - . . Uhr auf der Höhe . . . auf der Route . . .
mit der Segelung . . . mit sehr starkem Winde von . . . das Wasser von . . . befunden ha¬

ben , so bezeugen wir , daß , eben da wir es für vortheichaft erachtet haben , das Manceu-
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vre . . . z" machen , um den Wind zu vermeiden , und ihm zuvor zu kommen , und Mar¬

in Gegenwart des Herrn Schiffschreibers , in dem nähmlichen Augenblicke , als das Ma-
noeuvre ausgeführt wurde , der Wind sich mit einer so schrecklichen Kraft auf das Schiff

geworfen hat , daß der . . . Mast an der. . . Stelle zerbrochen , und ungeachtet aller mög¬

lichen Sorge , diesen Unfall zu vermeiden , der Mast sammt dem Zugehör . . . das man
nicht mehr hat retten können (oder welches noch gerettet worden ist) in das Meer gestürzer

seyn.
Zur Bestätigung rc.

Vicki N - N ., Commandant . Unterschriften:
Alle Officiere,

Der Schiffschreiber.

Die drey ältesten Manneurs.
Unter - Officier.

y-

Heute (wie  v 0 r h e r) , nachdem das Schiff am Anker lag ( w 0) bey dem Winde von Abgeschnim-li-r Masr̂ u:?,

. . . und  stürmischen Wetter , von großem Regen und häufigen Blitzen begleitet , fiel ein ^v ^ ' legenhel: emerS«,crs-
Blitz in das Schiff , und das Feuer ergriff den . . . Mast . Ungeachtet aller angewendeten
nur immer möglichen Anstrengungen konnte das Feuer nicht gelöscht werden , und um trau¬
rigeren Ereignissen und Folgen vorzubeugen , habe ich Unterzeichneter Commandant alle Of¬
ficiere , den Bootsmann und den Zimmermeister zusammen berufen , um zu entscheiden,

welcher Entschluß zu fassen sey , und nach gemeinschaftlichem Übereinkommen , daß dieser
Mastbaum abgeschnitten werden müsse , wurde dieses gleich auf der Stelle und in Gegen¬
wart des Herrn Schiffschreibers in ' s Werk gesetzt.

Da der Baum in 's Meer stürzte , so hat er im Fallen (hier werden die Sa¬

chen , welche er mit sich gerissen hat , aufgeführt)  mit sich fortgerissen . Um
dieses Ereigniß zu bekräftigen , haben wir gegenwärtiges Commission ^ ,- Protocoll ausgenom¬
men und unterzeichnet.

^ Unterschriften wie bey Nr . 8.

A n m e r k un g. Derlcy Commissions - Protocolle sind in Bezug auf die verschiedenen Umstände,
welche das unangenehme Ereigniß darstellen , nebst den Ursachen , welche das¬

selbe herbey führten , auf das genaueste zu zergliedern.

Auf diesen unseren Wechselbrief beliebe derselbe auf die Ordre - des Herrn N . N ., . Kauf - Wechselsnefübe.- erlauft?

m armes in . . . die Summe von . . . Gulden zu zahlen , die wir ihm für den Werth der gelieferten
Munition schuldig sind , womit er das kaiserliche Schiff N . N - als nöthigen Ergänzungs-

erjatz versehen hat , und zwar während der Zeit , als sich das Schiff zu ( Nähme des
Hafens ) befunden hat , wie es aus den Contracten und aus den gehörig unterschriebenen Em¬

pfangsscheinen zu ersehen ist , welche sich in Händen des kaiserlichen Marine - Cassiers N . N.
zu Venedig befinden.

Unterschriften.

Der Schiffschreiber.
Ucki N . N . , Commandant . Der dieses Geschäft der Munition besorgende Officier.

Der das Haupt - Detail führende Officier.
ii.

Herr!

Auf Vorzeigen dieses unseres Wechselbriefes beliebe derselbe an die Ordre des Herrn N . Wechselbnef auf Zahlung

N . , Negocianten zu N . N . , die Summe von . . . Gulden zu zahlen , die uns derselbe zur fu. o,,ic,er,.
Zahlung der Gagen für die Officiere und Equipage des kaiserlichen Schiffes N . N . , welches

der Herr N . N . commandirt , und das in diesem Hafen vor Anker liegt , wie es aus den
Band vu . 68 *
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Wechsel für erkaufte Lebens¬
mittel und Erfrischungen.

Formular eines am Bort

zu »lachenden Testamentes.
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Verzeichnissen und gehörig gefertigten Empfangsbestätigungen , welche sich in Händen des
Herrn Marine - Caffiers N . N . zu . . . befinden , zu ersehen ist.

Vidirung und Unterschriften wie bey Nr . 10.

12 .

Herr!
Auf Vorzeigung dieses unseres Wechsels beliebe derselbe an die Ordre des Herrn N . N.

die Summe von . . . Gulden zu zahlen , welche wir demselben für erkaufte Lebensmittel und
Erfrischungen zum Unterhalte der Equipage des kaiserlichen Schiffes N . N . , unter Comman-
do des Herrn N . N . wahrend des Aufenthaltes in diesem Hafen N . N . schuldig ffrnd , wie
es aus dem Contracte und aus den gehörig bestätigten Empfangsbescheinigungen , welche sich
in den Händen des Herrn Marine - Caffiers N . N . zu N . N . befinden , zu ersehen ist.

Vidirung und Unterschriften wie bey Nr . 10.

»3 .

Im Nahmen Gottes des Vaters , des Sohnes und des heiligen Geistes!

Heute . . . den - . Monath, . . . Jahr . . . um . . . Uhr , am Bort des kaiserlichen
Schiffes N . N . , commandirt von dem Herrn N . N . , ( Ort oder Höhe auf dem Meere , wo
sich das Schiff befindet ) . Nachdem wir N . N . Schiffschreiber berufen worden sind , um von
dem Herrn JA N . (Nähme und Charakter ) , Sohn (Nähme seiner Aeltern ) , gebürtig von

N . N . , Einnehmer zu N . N -, die letzte Willensmeinung odek das Testament zu empfangen,
so haben wir uns mit dem Herrn N . N . ( Wache - oder Inspections - Officier ) an Ort und^
Stelle , wo sich der Kranke befindet , begeben . Wir haben denselben am Körper krank , und
mir . . . ( Nähme der Krankheit ) behaftet , aber bey ganz gesunden Geisteskräften angetroffen.
Nachdem uns der Kranke sagte , daß er vor seinem Tode noch mit seinem Gute und mir

seinen Habseligkeiten die nörhigen Verfügungen treffen wolle , so har er uns zugleich ersucht,
diesen seinen letzten Willen . . . , welchen er uns in die Feder sagte , und welchen wir in

Gegenwart des Herrn N . N ., Inspections - Officiers , und des Herrn N . N ., Corps --Arztes,
ausgeschrieben haben , zu empfangen.

Vor Allem setzt der Herr N . N . , nachdem er vorher seine Seels Gort anempfohlen
hat , zu seinen Erben den N . N . (Nähme und Charakter desselben ) ein.

Als Legat hinterläßt er rc. rc. rc. Alle oben stehenden Verfügungen , welche uns von dem

Herrn N . N . gesagt worden sind , wurden ihm von uns mit laurer Stimme vorgelesen ; er
versicherte uns , sie wohl verstanden zu haben , und daß er auf dieser seiner bestimmten Wil¬

lensmeinung fest beharre , und daß diese in Allem so möchte vollzogen werden , wie sie hier

ausgeschrieben ist. Zu diesem Ende bitte er den Herrn Marine - General - Auditor , darauf zu
wachen , damit auch Alles so vollzogen und in Ausübung gebracht werde.

Anm e r k un g. Wenn der Kranke schreiben kann , so muß er selbst unterschreiben ; wenn er

aber nicht schreiben kann , so muß es bemerkt und dabey gesagt werden , daß

bey diesem Testamente nach der Vorschrift genau vorgegangen worden sey.
Gegeben am Bort N . N . , den N . N . , »8 ..

Unterschriften , wie oben bemerkt ist.
Vläi , und bestätige diesen Act .N . N . , Commandant.

A n m e r k ung . Hier wird bemerkt , daß es zur Gültigkeit des Testamentes hinlänglich sey,
wenn es der Testator mit eigener Hand schreibt , und auch unterschreibt.

Wenn er es aber nicht eigenhändig schreibt , sondern nur unterschreibt , so
müssen zwey Zeugen mit unterschrieben seyn.

Wenn aber der Testator seinen Witten nur erklärt , so muß diese Erklärung in Ge¬

genwart zweyer Zeugen geschehen , welche aber im Augenblicke dieser Erklärung zugleich ge¬
genwärtig seyn müssen.
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14.

Heute den . . . Monath . . . Jahr . . . , nachdem sich das kaiserliche Schiff N . N . 2 »ventanum über die zu¬
unter Commando des Herrn N . N . (Benennung des Ortes oder auf der Hohe des Meeres ^ gelassene» Effekten der

von . . . ) befand , haben wir Unterzeichnete : Schissschreiber , wachehabender Officisr , und Verkauf derselben im Erfor-

Officier des Haupt - Details , die Nachricht erhalten , daß der N . N . , Sohn des N . N ., dermßfalle.
und der N . N . , gebürtig von . . . und wohnhaft zu . . . an . . . (Nähme der Krankheit)

gestorben , nachdem er vorher mit den heiligen Sacramenten versehen worden ist. Daher ha¬
ben wir uns an seinen Posten begeben , und haben den Sack , m welchem sich seine Effec¬

ten befinden , auf die Schanze bringen , und ihn in Gegenwart aller Officiere und der gan¬
zen Equipage offnen lassen . Die Effecten , welche wir darin fanden , sind folgende:

Ein Rockel rc. rc. :c.

Anmerkung.  Hier muß Stück für Stück mit der gewissenhaftesten Aufmerksamkeit , der
wirkliche Stand aller Effecten erhoben , und ihr approximativer Werth
bestimmt werden.

Diese oben benannten Kleidungsstücke und Effecten haben wir auf der Stelle wie der in

den Sack hinein gethan , und ihn mit dem kaiserlichen Siegel versiegelt , und den Nahmen,
Stand und Aufenthaltsort des Verstorbenen beygesetzr. Sodann haben wir diesen Sack an

den eigens hierzu bestimmten verschlossenen Ort zur Aufbewahrung während der Campagne
bringen lassen , um ihn hernach bey der Zurückkunft dem Herrn Marine - Stabs - Auditor

zu übergeben.
Gegeben am Bort des.

^iäi N . N . , Commandant . Unterschriften , wie oben bemerkt ist.

Anmerkung.  Im Falle entschlossen würde , daß diese Effecten nicht bis zur Zurückkunft

in den Hafen aufbewahrt werden können , und daß sie der Equipage noth-
wcndig sind , so werden sie verkauft , und Folgendes beygefügt:

»Und nach dem befunden worden ist, daß die besagten Kleidungsstücke und Effecten sich
in schlechtem Stande befinden , und nicht bis zur Rückkehr aufbewahrt werden können , oder:

für die Schiffs - Equipage unumgänglich nothwendig sind , so sind sie , mit Beystimmung
der gegenwärtigen Herren Officiere , am großen Mastbaume an den Meistbiethenden ver¬
kauft worden .«

Nähme. Bar bezahlt. Auf Termin.

N . N.
fl. I kr. I fl. I kr.

Nachdem diese Licitation vorgenommen wurde , so tst dafür die Summe von . . . ,

sage . . . Gulden im Baren Angegangen , welche der Herr Schiffschreiber bey Entwaffnung
oes Schiffes dem Herrn Stabs - Auditor zu übergeben hat , und über den anderen Betrag
von . . . Gulden , welche zu zahlen noch rückständig sind , wurden die nöthigen Anmerkun¬

gen in dem Grundbuche der Schiffs - Equipage bey dem Nahmen eines seden gemacht , und
beygesetzt , welche Effecte er gekauft habe ; wie theuer ; und in welcher Zeit zahlbar . — Diese

Beträge sind ihnen sodann bey Entwaffnung des Schiffes von ihren zurück gelassenen Gagen
und Forderungen abzuziehen.

Gegeben am Bort rc. rc.

Vrcki N . N ., Commandant . Unterschriften , wie im vorigen.
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»5.

Ucp-k M,gesteckte und in' s Heute rc . rc . Nachdem wir von dem Herrn Corps - Arzte die Nachricht erhalten haben,

gurouE Effecten. einem bösartigen Fieber und an Petechien verstorben ist , und es wegen

zu befürchtender Ansteckung der Schiffs - Equipage gefährlich wäre , seine zurück gelassenen
Kleidungsstücke und Effecten am Bort zu behalten , so haben wir dem Herrn Schiffs - Com-
mandanten darüber Bericht erstattet , und von ihm den Auftrag erhalten , die Kleider und

Effecten dieses Verstorbenen in das Meer zu werfen , um die Equipage vor ähnlicher Krank¬

heit zu sichern . Dieser Befehl wurde auch gleich in unserer Gegenwart vollzogen.
Gegeben am Bort rc. ,
Vicki N . N - , Commandant . Unterschriften , wie vorstehend.

Ueberdie Wegnahme eines
Kriegsschiffes.

7""

16.
Heute den . . . Monath , . . Jahr . . . nachdem sich das kaiserliche SchiffN . N .,

unter Commando des Hrn . N . N . , mit besonderen Aufträgen (hier sind sie zu zergliedern)
an dem Orte oder auf der Höhe von N . N . befand , und seinen Lauf gegen N . N . machre,
mit dem Winde von N . N . entdeckte es ein fremdes Schiff , welches auf dieses zusegelte

(oder auf welches man Jagd machte) . Nachdem der Feind aus seiner Flagge erkannt und
angegriffen wurde , und zwar um . . . Uhr , so wurde dieses Schiff nach einem . . . stün-

Ligen Gefechte genommen , in welchem es ( hier sind die Schäden zu zergliedern ) gelitten hat.
Wir Unterzeichnete,der das Haupt - Detail führende Officier und der Schiffschreiber , haben
uns auf Befehl des Herrn Schiffs - Commandanten mit dem Herrn N . N -, welcher als Prise-
CoAimandant bestimmt wurde , auf das genommene Schiff begeben . Als wir auf dem Schiffe

waren , ließen wir gleich alle Schiffölucken und Stiegen mit Wachen besetzen, damit niemand
unter das Verdeck oder in den Schiffsraum herab steigen könne , und dadurch zu gleicher Zeit
jeden zufälligen unvorhergesehenen Umstand begegnen zu können . Nachdem wir bey der Un¬
tersuchung gefunden haben , daß bey dieser Prise keine Kuufmannswaaren vorhanden sind,
sondern nur Kriegs - und Mundvorräthe , so haben wir es auch nicht nöthig erachtet , die

Schiffslucken oder andere Orte zu versiegeln.
Hierauf wurde der Commandant des genommenen Schiffes ersucht , den erhaltenen

Auftrag und den Befehl seines Commando ' s aufzuzeigen und darzuthun , und eben so auch
die Grundbücher der Schiffs - Equipage , damit man Alles aufnehmen könne.

Hierauf erklärte der Commandant , dieses Schiff nenne sich N . N . , und gehöre dem
(Nähme des Monarchen ) . Es führe . . . Kanonen von . . . Caliber und Gewicht ( hier
sind die Batterien zu benennen ) und . . . . Mann Schiffs - Equipage . DaS Schiff befinde

sich unter Commando des Herrn N . N . , und sey in dem Hafen zu N . N . ausgerüstet worden,
von wo es den . . . Tag . . . Monath . . . Jahr . . . abgesegelt ist . Hierauf wurde
der Commandant ersucht , die anderen Papiere und Schriften , die er allenfalls noch bey sich
hätte , vorzuzeigen , und nachdem er versicherte , daß er keine anderen Schriften bey sich habe,
wurde die genaue Untersuchung vorgenommen . (Wenn sich Schriften vorfinden , so sind sie

in einen Sack zu geben , welcher mit dem kaiserlichen Siegel , dann dem Siegel der Schiffs-
Commandanten und des Commandanten des genommenen Schiffes zu siegeln ist.

Hernach mußte die ganze Schiffs - Equipage die Nevüe passieren , welche aus . . .Mann
bestand , worunter . . . Officiere , und darunter . . . Verwundete waren . Davon haben
nur . . . Mann auf unser Schiff passieren lassen , worunter . . . Officiere waren , und

der Rest wurde auf dem genommenen Schiffe mit . . . Mann Besatzung von unserer
Equipage gelassen , damit die Schiff - Fahrt weiter fortgesetzt werden konnte . Hernach
sind sie zur Uebernahme der Zugehör , Eeräthschaften und Utensilien geschritten , um dieJn-
yentarien darüber zu verfassen.

Gegeben am Bort der Prise , den . . . Unt e r schr ift e n :

Vicki N . N . , Commandant . Schiffschreiber N.

Der das Haupt - Detail führende Officier
Prisen - Capitan N.

/
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Im Jahre . . . Tage . . . , nachdem das kaiserliche Schiff N . N . , commandrrt vom

Herrn N . N . , sich in besonderen Aufträgen . . . (hier sind die Aufträge oder sonstigen Um¬

stände anzuführen ) auf der Höhe von . . . befand , so hat es auf eine Entfernung vom - . .
ein Schiff mahrgenommen , welches die Route . . . segelte , und aus der . . . Flagge für
ein feindliches erkannt wurde . Nachdem man dasselbe einhohlte , so wurde es nach einem . . .
stündigen Gefechte , in welchem es ( hier sind die Schäden anzumerken ) gelitten hat , gezwun¬
gen , die Segel zu streichen , und sich zu ergeben . Ich Schiffschreiber habe mich auf Befehk
des Herrn Commandanten mit dein Herrn Officiere N . N . auf das Schiff begeben , um

die Prise in Empfang zu nehmen . Nachdem wir uns auf demselben befanden , haben wir alle
Schiffslucken und Stiegen mit Schildwachen besetzt, um zu verhindern , daß niemand vom

Verdecke herab , oder in den Schiffsraum gehen könne . Nachdem wir die Untersuchung im
Schiffe vorgenommen haben , so haben wir . . . Ballen Kaufmannswaaren gefunden , über

diep zeigte es sich auch , daß der ganze Schiffsraum ebenfalls mit Kaufmannswaaren ange¬
füllt war . Es sind daher alle Schiffslucken verschlossen und vorschriftmäßig gesiegelt worden,

mit der gewöhnlichen Rücksicht auf die Verpflegs - und sonstigen , unumgänglich offen zu las¬
senden Depositorien . Nach Vollendung dieses Geschäftes haben wir uns auf das Verdeck be¬

geben , wo uns der Schiffs - Capitän erklärte , daß das Schiff N . N . heiße , und dem N . N.

gehöre , ( sodann ist dieses Eommisiions - Protokoll wie das vorher gehende , mit Anführung
aller möglichen Umstände , zu schließen .)

'O-

. Heute ( wie die vorher gehenden ) : so haben wir uns am Bort desselben verfügt , und
der Untersuchung befunden , daß es mit . . . geladen war . Das Schiff war von einer

sehr schlechten. Constitution , schlecht verproviantirt und bemannt , und in dieser Lage außer
i-Ltand , sich im Wasser zu erhalten . Da wir unseren Herrn Commandanten von dieser Be¬

schaffenheit des Schiffes in die Kenntnis ; setzten , so hat er den Bootsmann N . N . , Segel¬
meister N . 9t ., Zimmermeister N . N . und den Kalfatermeister N . 9?, an Bort des genomme¬
nen ^ chiffev geschickt , um das Schiss in unserer Gegenwart zu untersuchen.

Nachdem die besagten Meister gleichstimmig dafür gehalten haben , daß dieses Schiff
vollkommen außer dienstbarem Stande und unfähig sey , mit Sicherheit sich auf dem Meere

zu halten , so wurde in Folge dieses Rapportes und nach vorher gegangener Zuratheziehung
aller Herren Officiere von dem Herrn Commandanten beschlossen , daß dieses Schiff in Rück¬

sicht seines schlechten Zustandes und des wenigen Welches seiner Ladung ( oder anderer Be-

wegungsgründe ) unausweichlich müsse verbrannt , oder in -Grund gebohrt werden , was auch
soglerch vollzogen ward , nachdem vorher die Equipage und die vorzüglicheren Effecten vom

größeren Werrhe auf unser Schiff gebracht wurden , worüber die Inventarien ausgenommen,
und jedem betreffenden Unter - Officiere das in seine Verrechnung Einschlagende übergeben
wurde , um hierüber bey Entrüstung des Schiffes Rechnung zu legen.

Vicki N . N . , Commandant . U nt e r schr if t en

wie bey »6  und 1-7
und die betreffenden Unter - Officiere.

Anmerkung.  Auf den Fall , wenn in dem Commissions - Prstocolle der Prise von der
Stärke und Gattung des Schiffes , von der Anzahl der Kanonen und
Schiffs - Equipage keine Erwähnung gemacht worden wäre , so müssen alle

diese verschiedenen Umstände in dem vorstehenden Artikel genau zergliedert
werden.

'd-

^ Heute (wie vorsteht ) , nachdem das kaiserliche Schiff 9?. 9?. , unter Commando des
He . rn 9 . . N . , beordert auf Befehl des kaiserlichen vom . . . mit besonderen Aufträgen (oder

-luffuhrung der Umstände ) , oder nachdem es an dem Geschwader oder der Division Antheil

Wegnahme eines Kauffahr-
deiMiffes.

S'

Ueber ein verbranntes oder

in Grund gebohrtes , genom¬
menes Schiff.

Ueber ein als verdächtig a »v
gehaltenes Schiff.
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nimmt , oder unter Segel ging , oder die Anker lichtete , oder auf Befehl des Herrn N . N.

nnt dem Schiffe N . N . in Begleitung segelte , auf der Höhe von . . . befand , und auf die

Entfernung von ungefähr . . . Miglien ein Schiff sah , welches eine verkehrte Route nahm,

so segelten wir mit einem Winde von . . . auf dasselbe los , und nachdem es nach einer Jagd
von . . . Stunden erreicht und angehalten wurde , schickte der Commandant dem Ca-

pitä 'n dieses fremden Schiffes die Ordre , ihm den Stand seiner Equipage , das Journalsei¬
ner Schiff - Fahrt , die Pässe und Bolleten zu schicken, woraus zu ersehen war , daß das Schiff

N . N . heiße , . . . Kanonen führe , und . . . Mann Equipage am Bort habe , worunter

die Officiere begriffen sind ; daß es von dem Herrn N . N . commandirt werde , und daß es
dem . . . von . . . auf Rechnung des . . . mit derBestunmung von . . . nach . . . abgesegelt

sey , wo es einlaufen sollte . Da dieses Schiff , mit Kaufmannsgütern beladen , von feindli¬
chen Staaten herkam , und wegen seines Laufes und seiner Manoeuvres verdächtig schien,

so hat der Schiffs - Commandant zum Besten des Dienstes nöthig erachtet , es anzuhalten,
und nach N . N . zu führen , um dort die genaue Untersuchung über dessen Papiere und La¬

dung zu veranstalten . In Folge dieses erhaltenen Auftrages haben wir hierzu beorderte Of-

stciere und Schiffschreiber uns am Bort dieses Schiffes begeben , wo wir uns aller Papiere,
die wir da fanden , bemächtigten und sie am Bort unsers Schiffes brachten.

Alle diese Papiers wurden zusammen in einen Sack gethan und mit dem kaiserlichen

Siegel gesiegelt , und sonach auch das Siegel des kaiserlichen Commandanten und das des
Capitäns des fremden Schiffes beygedrückt . Auf gleiche Weise wurden auch die Schiffslue --
ken rc. verwahrt , damit mit keiner auf dem Schiffe befindlichen Wcnre disponirt werden
könne . Eben so haben wir auch alle blanken Waffen und Feuergewehre an unseren Bort

brrngen lassen , und dem Schiffs - Capitän eine Empfangsbestätigung hierüber ausgestellt.

Von der Schiffs - Equipage haben wir . . . Mann auf unser Schiff genommen , und dafür . - .

Mann auf daS nurzuführende Schiff gegeben , um es zu sichern , und sich dessen Segelung

zu versichern , mit dem ausdrücklichen Befehle , niemanden zu beleidigen , und auch keine Mal-
versationen auf gedachtem Schiffe zu begehen , und zwar bey strenger körperlicher Strafe.

Gegeben rc. Unterschriften
Vicki N . N . , Commandant . wie bey Nr . »6 und 17,

und der Capitän des genommenen Schiffes.

Anmerkung.  Es ist hauptsächlich nothwendig , mit Deutlichkeit alle Umstände aufzuneh¬
men , und zu beschreiben , damit man aus den aufgeführten Bewegungs¬
gründen , welche das Schiff verdächtig machten , die nöthigen Bewerfe her¬
zuleiten und zu beurrheilen in Stand gesetzt werde , ob die Conftscation
des Schiffes Statt haben könne.

Formular.
N. K. Marine . > Schiff N . N.

Wöchentlicher Co nsumti ons - Aus weis,
welcher dem Schiffs - Commandanten von dem das Haupt - Detail führenden Officiere

zu übergeben ist.
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Geschäftsbehandlung bey der
Marine.
Hkth .air>3. MärzSo3.

» » 3c>. Nyv . gib,MHyob»

Deren DertheiluLg.
Hkth. am 3o. Apr. 8 i6.Sl 1702.

» -> 3o. Nor . 8,6 . Sl 4-/06.

II. Abs ch N L L t.

Von der ökonomischen Verwaltung bey der Marine.

h. 7168.

Bey der Marine  befinden sich:
Ein Commandant,

Ein Feld - Kriegs - Secretär,
Ein Ober - Kriegs - Commissär und
Ein Stabs - Auditor

zur Geschäfts leitung angestellt.
Die Geschäfte der eigentlichen Marine - Militär - Gegenstände werden daher von dem

M a r ine - C 0 m m and ant en geleitet.

h. 7 ' 89.

Der F e ld - K r i eg s - S  e c re  t a r hat alle sogenanten kftikliea Polftiea und die . Di-
rection über das Protocoll , Erpedit und über die Registratur zu besorgen.

Demselben steht ein Feld -K r i eg s - C0 nc  ipistzurSeite , theils zur Aüshülfe , Lheils
mn den Secretär im Verhinderungsfälle zu supliren.

Die ökonomischen  oder c 0 m m i s sa r i a t i sch en Geschäfte erstrecken sich über Al¬
les , was auf Geldgebühr, Passierungen und sonstige Auslagen Bezug hat, und werden
von dem bey der Marine angestellten O b e r - C 0 m m issä  r geführt , der zur Aushülfe einen
M a r i n e - C 0 m m i s s ä r zur Seite hat.

Die Justiz - Geschäfte  werden durch den bey der Marine angestellten Stabs-

Auditor  besorgt , und es erstreckt sich dessen Wirkungskreis über alle bey der Marine vor¬
kommenden Justiz - und Criminal - Sachen . ^

tz. 7 i <)<).

Alle einlaufenden Stücke hat der Marine - Kriegs -!Secretär zu erbrechen ^ und den be¬

treffenden Geschäftsleitern zuzutheilen , wo sie sodann in dem vcrgeschriebenen Elenchus
eingetragen , mit der Ca ' h i b i t r 0 ns - N u m m e r bezeichnet , und denselben zugeschickt werden.

Die Ausfertigung dieser sämmtlichen Geschäfte wird in der gemeinschaftlichen Kanzelley
besorgt.

Alle Weisungen an die Marine - Truppen , so wie die,Zuschriften an Militär - und

Civil - Behörden werden von dein Marine - Tommandantsn allein unterfertiget.
ö 7 'yr-

Jene Gegenstände , welche zugleich irgend einen Bezug auf einen oder mehrere andere Cominuniratioi, der Mari-

Gegenstände haben , sind m den Marine - Sitzungen , gleich den übrigen wichtigeren Gegen-
ständen , vorzutragen , und die Concepte den Geschäftsleitern mirzutheilen , welche von diesen,

zum Beweise ihres Einverständnisses , zu vidi  r en  sind . Sind dieselben aber bey dergleichen

Gegenständen unter sich im Widerspruche , so soll der Commandant der Marine bey minder
wichtigen und bey dringenden Vorfällen ohne Weiters unter ihnen entscheiden , jedoch dar¬

über durch das venetianische General - Commando dem Hofkriegsrathe die Anzeige machen,
und denselben die ausführlichen Gutachten der Geschäftsleiter einschicken ; bey wichtigen und

jolchen Sachen aber , bey denen keine Gefahr auf dem Verzüge haftet , ist die Entscheidung

des Höfkriegsrathes vor der Hand einzuhohlen , wobey der Commandant der Marine jeder¬
zeit seine eigene Wohlmeinung beyzusetzen hat.

- tz. 7lY2.
Das Marine - Commando erstattet alle seine Berichte an das venetianische General-

Commando , und nur in besonders dringenden Fällen an den Hofkriegsrath , in welchem letz- ^
teren Falle dem gedachten General - Commando doch immer Abschriften von den an die Hofstelle Hkth.am3°. Nov. s ^ . Ai4--»t
gemachten Anzeigen zu unterlegen sind, damit dasselbe stets von Allein in der Kenntniß bleibt . » » -«--Apr. 8,8. si 77-

Band vn . 5,^

Behandlung der Geschäfte.
Hkth. am 3. MärjSo3.

» » 3o. Nov . 8,6 . AI4 y»6.

» 3c>. Apr . 9,6 . SI 1702.
» 3o. Nov . 8>6. SI 4906.

Wohin daS Marine - Eom-
inando seine Berichte zu er-
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Rcsponsabilität̂ Gi'lMdlatze.
Hklh .am 3. März 3»3.

Daraus darf jedoch keinesweges die ' Folge abgeleitet werden , daß das Marine - Commando

in die Ctasse jener Unterbehörden gesetzt sey, denen selbst auswärtige General - Commanden Be¬

fehle zukornmen lassen können . Von auswärtigen General - Commanden muß daS Marine-

Commando vielmehr als eine selbstständige Behörde "behandelt werden , an welche diese nur

ersuchsweise mittelst Noten sich wenden können . Hiernach bestimmt sich auch daS Verhältnis;
des Marine - Commando 'szum FestungS - Commando von Venedig , von welchem das Marine-

Cornmando gleichfalls als eine selbstständige Behörde zu behandeln ist ; wenn auch das Fe-

stungs - Commando die zur Sicherheit des Platzes und Dienstes erforderlichen Einleitungen
zu treffen hat , und das Marine - Commando dießfalls mitzuwirken verpflichtet ist , so muß

doch das Marine - Commando in Berücksichtigung des oben ausgesprochenen Amtsverhältnis¬
ses deswegen von dem FestungS - Commando gehörig angegangen werden , so wie auch nur
die dienstthuenden Marine - Truppen und Schiffs - Commandanten , keinesweges aber das

Marine - Commando , Rapporte  an das FestungS - Commando zu erstatten haben.
h.

Da Alles , was bey der Marine geschieht , im Nahmen des Marine - Commando 's ein-

geleitet wird , so ist dasselbe für die Zweckmäßigkeit aller getroffenen Einleitungen und Ver¬
fügungen im Allgemeinen zuerst , und ganz vorzüglich verantwortlich.

Jeder Geschäftsleiter bleibt jedoch ausschließlich und persönlich verantwortlich für die ,
Richtigkeit und Vollständigkeit der aus ven Acten geschöpften factischen Darstellung , so wie
für dw Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der von ihm vorgelegten , bloß aus der Natur des
Geschäftes hergeleiteten Grundsätze.

Wenn demnach der Marine -Commandant durch unrichtige Darstellung des Factums oder
durch die Aufstellung von solchen Geschäfcsgrundsätzen , welche er nicht von Anus wegen vcil-

rommen zu würdigen vermag , noch verpflichtet ist, wie solches bey ökonomischen Gegenständen
sehr leicht der Fall seyn kann , zu einer zweckwidrigen Verfügung verleitet würde , so ist das

Marine - Lommando von aller Verantwortlichkeit frey , und diese fallt einzig und allein auf
den betreffenden Geschäftsleiter zurück . Würde das Factum zwar richtig " dargestellt , Uer
eme zweckwidrige Entschließung aus Gründen gefaßt , welche der Marine - Commandant von

umts wegen zu kennen verbunden ist, was z. B . bey eigentlichen Marine - Geschäften zutrifft,

so rheilen der Marine - Commandant mit jenen Geschäftslutern , zu dessen Geschäfts - Sphäre
die Sache gehöret , die Verantwortlichkeit in gleichem Maße.

Avas rer Marine - Ober-
Conmstffäc 2-! dcobtichtn! hat,
lvrnn UiS Marine - Eonwian-
do auf rer Ausführung einer
eigenen Meinung bestünde.
Hkrh. am 3«,. Nov. Liü. iNqzvS.

H- 7194.
Wenn das Marine - Commando auf die Ausführung einer eigenen Meinung in ökono¬

mischer Hinsicht bestünde , so kann dasselbe auf seine Verantwortung den Befehl zur Ausfüh¬
rung ertheilen ; das Marine - Ober - Commissariat ist aber dann verpflichtet , seine Weigerung
mit Anführung der Gründe für dieselben , unter der Mitfertigung des Marine - Eommandan-
ten , dem Hofkciegsrathe anzuzeigen.

7 ' M
Dem Marine - Ober - Com-

»niffär bleibt es unbenonunen,
einen Stabs - Hffirirr ben bem
Marine - Coiuwanbo anzusu¬
chen, rer mit ihm auf reu
Werften und irr Sen Werkstät¬
ten die »ethigen Untersuchun¬
gen vornehme.
Hkth .am 3o. Nov.-3>6. A ^906.

Dem Marine - Ober - Commissär bleibt es unbenommen , so oft er cs für nothwendig
sindet , bey dem Marine - Commando einen Stabs - Officier anzusuchen , welcher mit dem öko¬

nomischen Referenten jede von diesem nöthig zu erachtende Untersuchung auf den Werften , in

den Werkstätten , in den Gebäuden und Magazinen vorzunehinen gehalten seyn soll . Die ge¬
meinschaftlich gefertigten Resultate solcher Untersuchungen sind von Fall zu Fall unmittelbar

dem Marine - Commando mitzutheilen , sodann mittelst Meldung zum Protokolle zu geben ,
und das Vorschriftmäßige darüber zu verfügen.

Bey solchen Untersuchungen ist jedes Individuum ohne Unterschied verbunden , Rechen¬
schaft über seine Führung zu geben , gleichwie auch das Ober - ColNiriissariatwell eS diese
Gegenstände bearbeiten muß , oh?re Unterschied von dem betreffenden Individuum dr -evi

rirLnvr die nöchigen Auskünfte einzrrhohten hat , und ' dieselben dazu in das Amt einzuladen er¬
mächtiget ist.
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§. ?r <)6.

Weil dem Marine -- Ober - Commiffariat auch die P d l i z e y - A ufsich  t m den Maga¬
zinen zusteht , so kann und darf nicht das Geringste ohne dessen Wissen , und Alles nur durch
dasselbe veranlaßt werden.

Eben so hat dasselbe die C o n d u i t e -- L i st e n über die seinem Wirken zugewiesenen
Beamten zu verfassen , welchen von dem Marine - Commandanten nur das Vicki , oder die zu
machenden Bemerkungen beyzusetzen sind.

H. 7,97.

Damit überhaupt kein Mißgriff in der Bearbeitung der dem Ober - Kriegs - Commiffa-
riat zugewiesenen m e ch anif  ch - t e ch ni  s ch en  G e g e n st ä n d e besorgt werden , oder wirk¬

lich eintreten könne , so muß über jeden derselben vorerst die sch r i ft li ch e Anz eig e ge- feE zugewiesenen mccha-
macht , und nachher zur Würdigung derselben der Arsenal Ober -- Director , welcher ohnehin " Isch- technischen Gegenstände

den Sitzungen enni vow inkoiinativo beywohnt , dann die drey Unter - Direktoren zu den Hsth!am3o. Nev. 8,6. 21^9^6.
Sitzungen berufen werden , um über die Ausführung mechanisch - technischer Gegenstände
sich vorerst zu vereinigen , ehe dieselben vorgeiragen werden , und ehe von dem sich dann erst
bildenden Collegium darüber entschieden wird.

tz. 7 ' 98 -

Die Verwaltung der Gelder und Materialien,  wie iin h. 7189 schon er- Verwaltung der Gelder un-

rvahnt wurde , faßt in sich: Die Herbeyschaffung und Verwendung der Gelder , die Verthei - ^ ber- Coinmissärs^
lung und Entscheidungen , Anschaffungen auf Materialien , sonstige Arbeiten , Approvisioni - Hkth. am -. März3o2.
rung , Erhaltung der Magazine , und Vercheilung der Materialien , Munitionen und anderer

Artikel jeder Gattung , die Bezahlungen und Geldanweisungen für die Officiere , Soldaten,

Mgrinems , und alle anderen im Dienste der Marine stehenden Individuen / welche in den
Hafen zurück behalten werden , oder auf den Schiffen angestellt sind.

Die Aushebung der Marine - hinter - Officiere , Arbeiter oder anderen Seeleute.

Die Wachen für die Magazine . Die ökonomische Verwaltung der Spitäler , der Ar¬

restanten , über die zur Marine gehörigen Aerarial - Gebäude , mit einem Worte , das ganze-
R e ch mu ng s w e se n überhaupt.

Es muß aber jede Anschaffung , Entscheidung der Vertheilungen und Verkäufe , jede

Verwendung deS Geldes oder der Materialien vorläufig in der Marine - Sitzung gut gehei¬
ßen worden seyn , und sodann die Sanctlonirung des venetianischen General - Commando s

oder des HofknegSrathes erhalten , welchem Alles überreicht werden muß , um von demselben
entweder approbm oder zurück gewiesen zu werden.

tz. 7199.

Die Administration der Arbeiten  begreift in sich: Die Erbauung , Ausbesse - Verwaltung der Arbeite,,

rung und Wiederherstellung der Schiffe ; ihre Bewaffnung oder Entwaffnung , oder Ausrüstung . unter der Auf,ic,)t der Com-

Alle mechanischen Arbeiten , überhaupt alles dasjenige , was auf den Schiffswerften und in Hkth. am -. Märzb-,-.
den Werkstätten deS Arsenals hergestellt wird , wie auch Alles , was auf die Herstellung , Zu-
gshör und Erhaltung der flottenden Schiffe Bezug hat , und dre Wache , Sicherheit und Er¬

haltung derselben , die zu ihrem Gebrauche bestimmten Maschinen , und die Erhaltung,
Wache und Sicherheit deS Arsenals , des Hafens und der Reh de betrifft.

tz. 7200.

DaS Ari enal  ist bloß zum Militär - Gebräuche vorzubehalteu , und in so weit -die Das Arsenal-ist bloß zum

Marine , solches für ihren Gebrauch nicht ganz bedarf , können darin auch andere Militär - ^ " ar - Gebrauch- vordchal-
Gegenstände untergebracht werden . Hm . am -. März 8. 2.

Der Schiffbau  Hat sich aber bloß auf den eigenen Bedarf und auf die etwannigen " " ^
Bestellungen von Kriegsfahrzeugen zu beschränken.

§ . 7201.

Die Gsichaftsverwaltung des Arsenals,  welche alle mechanischen Herstellung Vertheil,,ng der Arbeiten in
gen und Arbeiten , die aus die flocter.d.'N Schiffe Bezug haben , in sich faßt , theilet sich in ^ Dwectwnen.^ ^ .p>tth. c,,n'r. März 801.

Band vn . (10 *

Dem Marine - Ober - Com-
rniffär sieht auch die Polizey-
Aufsicht zu
Hrth .an 3° . Ncv - 8,6 . 2t 4906.

Was zu beobachten isi, daß
kein Mißgriff in der Bearbei-
tuna der dem ökonomischen Ne-
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Direktion über die Bauherr
stetlung.
Hkrh. am 2. Mäkj6o2.

Welche Arbeiten unter dem
Bau - Director stehen.
Hkch. am - . Marz Sor.

Direction über den Hafen.
Hkth. am r . März S02.

Welche Werkführungen un¬
ter dem Director des Hafens
stehen.
Hkth. am 2. März 8o,.

XXIII . Haupt stück . II . Abschnitt.

drey Directionen , unter der Aufsicht und Dependenz des Marine - Commandanten ; nähmlich:
Die Erbauung der Schiffe , die Direction des Hafens , und über die
Artillerie.

H. 7202.
Die Direction über die Erbauung faßt in sich : Die Erbauung der Schiffe

selbst , deren Wiederherstellung und Ausbesserung , die groben und feinen Zimmermanns - und
Tischlerarbeiten , dann Bildhauer - , Mahler - , Schlosser - und Kalfater - Arbeiten , welche
auf den flottenden Schiffen herzustellen sind ; die Aufsicht über die Schiffswerften , Leiterwerke
und alle zum Gebrauche der flottenden Schiffe bestimmten Maschinen , wie auch dis Jnspec-
tions - und die Anstalten über die herzustellenden Schiffe und deren Unterbringung , über die

Bemastungen und andere derley im Magazine oder auf dem Wasser hergestellte Arbeiten,
und Alles , was auf die Conservation der im Hafen sich befindlichen unausgerüsteten Schiffe

Bezug hat . Die Schiffe werden immer in dem Arsenale von einer eigens hierzu von dem
Marine - Commando bestimmten , zusammen gesetzten Corymission übernommen.

§. -7203.

Die Schiffs w ersten  u n d W e r kst ä t ten , welche der Direction über die Erbauun¬

gen unterstehen , sind folgende:
Die Werfte zur Erbauung oder Wiederherstellung der Kriegs - und anderen Schiffe;

die Werfte zur Herstellung und Erhaltung der Kaitschen und Boote zum Gebrauche für den

Hafen , und die Schiffe ; die Schlosser - Werkstätten für den Bau der Schiffe ; über die Mast¬
bäume , Mastkörbe und Hebebäume ; über die feineren Zimmermannsarbeiten , Mahlerey,
Bildhauerey , Ruderwesen , Schneider - und alle anderen Arbeitsstuben und Laboratorien,
welche von diesen abhängen.

Diese Aufsicht versteht sich aber nur einzig und allein auf die Direction der Arbeiten,

auf die vortheilhaftefte Verwendung der Materialien , und auf die Zeit der Herstellung der¬
selben . Die Oekonomie und Comptabilttät derselben hängt aber unmittelbar von dem Com-
missariate ab.

H. 7204.

Die Direction über den Hafen  begreift in sich : Die Bewegungen mit den

Schiffen , ihre Bewaffnung und Versehung mit Allem . Ihre Entrüstung , die Dahinschaf¬
fung aller Holzgeräthe , Mastbäums , Ankerund andere zum Gebrauche für die Schiffe ge¬
hörigen Artikel , die Schiffe vom Stapel laufen zu lassen.

Die Manoeuvres , die Schiffe aus dem Wasser an das Land und auf die Werften zu

ziehen , sie zu bemasten und zu entmasten , und alle anderen Bewegungen und Manoeuvres,
welche in dem Hafen vorfallen . Alle Arbeiten , welche auf die Verfertigung und Erzeugung
der Strickwerke und Zugehör Bezug haben ; über die Aufstellungen der Segel , über die Be¬

waffnungsarbeiten ; die Anstalten und Inspection über die Particular - Magazine eines jeden
Schiffes ; die Reinigung und Aufrechterhaltung des Hafens und der Nchde . Die Erhaltung
der Reinlichkeit an den Ufern , die Conservation der Feuerlösch - Requisiten und Feuerspritzen,

überhaupt auf alle Gegenstände , welche sich auf die gute Aufsicht,  Sicherheit und Reinlich¬
keit der im Hafen befindlichen unausgerüsteten Schiffe beziehen.

tz. 7205.

Die W e r k stät t en , we lche unt e r d e m H afen - D i r e c t 0 r stehen,  sind fol¬

gende : Dw Seilerwerkstätte und alle dazu gehörigen untergeordneten Erzeugungen
von wa s i m m e rfür  e i n e r G a t t ung v 0 n T a u w e r k;  die Leinwand - Manufaktur,

das Segelwesen und Zugehör , die Erzeugung aller Gattungen , welche aus Leinwand geschnit¬
ten werden ; der Pumpen , Schlosserarbeiten , Bleparbeiten , und jene des Glaserers und

Kupferschmiedes.
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h. -7206.
Unter  der Direktion über die Artillerie stehen alle Arbeiten , welche

die Erzeugung der Kanonen , Mörser , Waffen , Lasteten für die Kanonen , und alle Artillerie-

Requisiten , die Bewegungen und Transportirung aller auf diesen Verwaltungszweig Bezug
nehmenden Gegenstände betreffen ; die Aufsicht über die Proben der Kanonen , Mörser und

Jeder Gattung Waffen ; Pulver , Munition , Instrumente und alles zum Kriege gehörige,
in das Artillerie - Fach Einschlagende , so wie auch die Unterbringung , Vertheilung und Con¬
servation der verschiedenen zur Artillerie gehörigen Effecten , sowohl im Parke , als in den

Magazinen und Waffensälen.
h. 7207.

Die Werkstätten , welche unter dem Direktor der Artillerie stehen,

sind folgende:
Die Schlofferwerkstatte , die Artillerie - Arbeit ; die Stückgießereyen sowohl

in als ausier dem Arsenale ; die Verfertigung der Kanonen , Betten und aller Wägen,

sowohl zum Gebrauche für die Artillerie , als auch zu anderen Diensten für den Hafen ; die
Werkstart der Büchsenschmiede und alle anderen , welche für den Dienst der Artillerie und

zur Erzeugung und Erhaltung der Waffen gehören.
tz. 7208.

Dieser Theil der Administratwn der Hafen und des Arsenals , welcher alle Geldaus-

lagen und die Comptabllität in sich fasit , rheilet sich in d re y G e sch a f ts v e r w a lt u ll-

gen,  unter der Leitung des Marine - Ober - Commissärs , nähmlich:
a) In die Verwaltung der Gelder , in das Gekdanweisungsgeschäft , und Aufsicht über

die Spitäler.

K) In das Geschäft der Ausrüstungen , Lebensmittel und in das Haupt - Magazin.

e-) In das Geschäft der Aushebungen und Enrolrrungen , über alle Schiffswerften und
Werkstätten , dann über die Verurtheilten.

H. 720g.
Das Geschäft der Geldanweisungen und Spitäler  begreift Alles in

sich , was auf die Erhaltung der Gelder , auf die Bezahlung aller Auslagen , Gagen , Löh¬
nungen , sowohl für die Officiere , als für die Truppen , Arbeiter , und alle anderen bey der
Marine angestellten Individuen Bezug hat ; auf die ü - Oonto - Zahlungen , schuldigen Rück¬

stände und sonst dahin Bezug habenden Gegenstände . Es sind auch alle Anweisungen für
Officiere , Cadetten , Marine - , Artillerie - und andere Truppen , und alle sonstigen Indivi¬
duen , welche unter was immer für einer Benennung aus der Marine - Cassa bezahlt wer¬

den , zu veranlassen , und die gehörigen Entwürfe zu verfassen . Eben so sind auch die nö-

thigen Verzeichnisse über die Kranken , welche in das Spital kommen , ordentlich zu verfa-

sen , und in den Revisions - Listen der Zuwachs - und Abgangstag anzuführen , und auf die
Medikamente , Speisen und Getränke genau zu sehen , ob die ersteren von guter Qualität

sind , und die letzteren in der vorgeschriebenen Quantität auch richtig ausgetheilr werden.
Es ist über alle Geräthschaften und Utensilien des Spitales ein ordentliches Proto¬

koll  zu führen , und mir einem Worte auf Alles genau zu sehen , was auf die Ordnung
und gute Verwaltung des Spitales Bezug hat.

h. 7210.

Die außer dem Arsenal - Dienste stehenden , wenn gleich dafür vorgemerkten Arbei¬

ter unterstehen der Civil - Jurisdiction , und dürfen im Erkrankungsfalle von den Civil - Spi¬
talern nicht ausgeschlossen werden . Es liegt die Versorgung dieser Classe von Individuen
einzig den Civil - Behörden ob ; daher sind nur die im wirklichen Arsenal - Dienste,

auf dem bemessenen Friedensstande stehenden , erkrankten Arbeiter,  nach der Analogie

der bey den Zeugämtern und Oekonomie - Commissionen angestellten Profeffiomsten , in die
Militär - Spitäler aufzunehmen.

Direcliori' über die Artille,
rie.

Hkth . «M ü. Mürj Sor.

Welche Werkführungeu un¬
ter dem Artillerie - Direktor
stehen.

Hkth . am r . März 801.

Eintheilung in drei ) Rem¬

ter : über die Verwaltung des
Geldes , der Materialien , und
des Rechnungswesens.
Hkrh. amr. März Sor.

Geldanweisungen , Revisio¬
nen und Aufsicht über die Spi¬
täler.

Hkth . am 1. Marz 802.

Nur die im wirklichen Arse¬
nal - Dienste stehenden erkrank¬
ten Arbeiter sind in das Mi¬
litär - Spital aufzunehmen.
Hkth .am 16. Mä ? z8,7 . m >434.
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Geschäfte der Auörüstimq,
Lebensmittel und des Haupt-
Magazins-
Hkth am 2. März 602.

I

tz. 72 »1.
Die Kanzelley der Ausrüstungen , Lebensmittel und des ' Haupt-

Magazin es hat Alles zu besorgen , ivas die Equipage der zur Ausrüstung bestimmten
Schlffe betrifft , die Jnzuwachsnehmung , wenn sie in dem Hafen anlanget , die Verthei-

lung derselben auf die Kriegsschiffe , die Haupt - Revision des Schiffes selbst , und derSchisss-
Equipage , bevor abgereiset wird , und bey Zurückkunft desselben.

Ein Duplicat der Revisions - Liste  über die ganze Equivage hat die Kanzel¬
ley zurück zu behalten , und ein kare davon ist dem ausgerüsteten Schiffe selbst zu überge¬
ben , um die verschiedenen Veränderungen , welche sich wahrend der Campagne bey der Schiffs-
Equipage zutragen , anzumerken . Eben so ist auch ein Znv ent a r l u m über alle einbar-

quirten Effecten zu verfassen , und einem jeden Schiffs - Commandanten ein I *ai -o davon zu
übergeben , um alle wahrend der Campagne nach und nach sich ergebenen Consuintionen ein¬
zutragen.

Diese Kanzelley hat auch die V e r t h e i l u n g der gemachten Prisen  zu bcsor-

Dei'waltung über Aushebung,
Assentirung, Wersten , Werk¬
stätten und über die Verur¬
teilten.
HAH. am 2. März 60,.

gen , die Inspektion über die im Hafen befindlichen Lebensmittel , und die Anzahl der Artikel,
welche von dem Munitioneur in das Magazin gebracht werden , zu untersuchen , auf die Art,
ob das Fleisch gut eingesalzen wird , besonders aufmerksam zu seyn , und auf die gute Erzeu¬
gung des Zwiebackes zu sehen ; ein genaues und verläßliches Protokoll  über die Le¬

bensmittel,  welche in das Magazin gebracht , und von da zur Verthestung auf die Schiffe

abgegeben werden , zu halten , wie auch über jene Artikel , welche bey Zurückkunft des Schiffes
nach vollendeter Campagne wieder zurück gegeben werden ; mit einem Worte , diese Kanzel¬
ley hat überhaupt auf Alles genau zu sehen , was die Manipulation , Anzahl und Menge,

Conservation der Lebensbedürfnisse , sowohl für den täglichen Consumtions Bedarfim Hafen,
als auf dem Meere betrifft.

Diese Kanzelley hat auch die Em pfangs - und Ausgabs - Protokolle des
H a u p t - M a g a z ine  s zu führen , und eben so auch das Protokoll der B i l anc e

und Ausgleichung aller gearbeiteten und un gearbeiteten Artikel  zu
halten . Es ist deren Pflicht , dieselben zu empfangen und zu vertheilen , weil es die Haupt-
Inspection und Aufsicht darüber hat ; deswegen steht auch der Aufseher , des Haupt - Maga-
zines unmittelbar unter den Befehlen dieser Kanzelley.

§ . 7212.

Die Kanzelley über die Aushebungen , E n r 0 l ir u ng e n , Schiffs
Werften , Werkstätten rc. rc. und V e r u r t h e i l t e u , hat die Aushebung
der Marineurs  zu besorgen ; sie hat ihre Ankunft im Hafen zu bestimmen , ihre
Verkeilung zu ordnen , und ihnen auch das Benehmen in Rücksicht der Entfernung vorzu-
schreiben , sowohl für die Marineurs , als auch für die Unter - Officiere , jedem nach seiner
Bezahlung und seiner Charge , damit sie sich an ihre Bestimmung begeben können.

Es ist auch ein Journal über die verschiedenen Arbeiten  zu führen und
eine tägliche Zahlungs - Liste  zu entwerfen . Die Zusammenberufung der Arbeiter
zur Bezahlung hat immer in Gegenwart der Znspections - Officiere zu geschehen.

Diesev Amt hat auch die Aufsicht über die Materialien,  welche auf An¬
suchen des Bau - Direktors zur Arbeitung oder Aenderung übergeben werden , und zwar un¬

ter Bestätigung des Amtsvorstehers des Haupt - Magazins der Schiffswerften und betreffen¬
den Werkstätte , wornach sodann ihre Verwendung zu erfolgen hat.

Es ist dein Haupt - Magazine die Uebergabe der Arbeiten zu bestätigen , welche auf
den Werften und in den Werkstätten verfertiget worden sind , oder es ist die Bestimmung
derselben in den betreffenden Protokollen zu specificiren oder üuszuweisen , ob sie zum Baue
verwendet worden sind. Diese Kanzelley hat über dies) auch die Pflicht auf sich, die Ver¬

zeichnisse über die Condemnirten  zu führen , und Alles , was die Polizey - O . Y-
nung und ihre Aufrechrerhaltung betrifft , zu besorgen.
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§.
Außer dem Marine - Commandanten wird noch ein  Arse n al - Di r e c t o r angestellt,

welcher unter der Aufsicht deS Commandanten beauftragt ist, die Llrbeiten , die Veränderun¬

gen und Bewegungen rm Hafen , und die mechanischen Herstellungen zu leiten und zu di-
rigiren.

Unter ihm stehen alle Directoren , Ofsiciere und Schiffs - Ingenieure , welche bey den
Direcrionen im Hafen angestellt sind.

§ . 7214.

Das Geschäft der Bauführungen  wird unter der Aufsicht des Arsenals - Di¬

rektors von einem I n g e n i e u r - B a u - D i r e c t 0 r geleistet - Zu diesem Geschäfte werden ihm
beygegeben . Ein Schiffs - Lieutenant , zwey F r ega t t e n - L t e u ten a n t s und

alle im Hafen gegenwärtigen Schiffs - Ingenieure  von was immer für ei¬

nem Range , dann zwey Ca  d et  t en , welche aus jenen gewählt werden , die den vorge¬
schriebenen Curö schon vollendet haben.

Die bey den verschiedenen Geschäften sowohl im Arsenale als im Hafen zugetheilten
Cadetten werden alle halbe Jahre gewechselt , und kommen auf diese Art nach und nach von
einem Detail zum andern , wo sie sodann wieder durch andere abgelöset werden , welche eben
wieder so , wie die vorigen , zur Dienstleistung verwendet werden.

tz. 7215.

Die Geschäfte des Hafens  werden unter der Aufsicht des Arsenal - Directors

von einem H a fe n - C a p i rän , welcher Fregatte - Capirän seyn muß , dirigirt , wozu ihm
Ein Schiffs - Lieutenant , zwey  F r e g a t t e n - L i e u t en  a n t s und d r e y Ca-

d e t t en, "welche den vorgeschriebenen Studien - CurS vollendet haben , beygegeben werden-
§. 7216.

Das Detail der Artillerie  wird unter der Aufsicht des Arsenal - Directors
von Einem Oberst - Lieutenant  als Artillerie - Direktor und Commandanten des Ma¬

rine - Artillerie - Corps , und von Einem  U n te r - D  i r e c t 0 r,  Capitän - Lieutenant des
nähmlichen Corps , dirigier , denen zwey Lieutenants und zwey Unter - Lieute¬

nants  von dem nähmlichen Corps adjungirt werden , welche letzteren vier alle sechs Mo-
nathe gewechselt werden . Eben so werden auch vier Marine - Cadetten von jenen beygegeben,
welche den vorgeschriebenen Studien - Curs vollendet haben.

Zu dieser Geschäftsvenvalurng wird auch die Anzahl an Ofsi'cieren und Artilleristen,
Welche man als nöthig erachtet , gegeben werden , die hauptsächlich zu den vorkommenden
Artillerie - Arbeiten , welche der Artillerie - Direccor zu lehren hat , zu verwenden sind.

Jene , welche zu diesen Arbeiten verwendet werden , haben einer ihrer Geschicklichkeit

angemessene verhältmßmäßig höhere Bezahlung zu genießen.

H. 72,7.
Kein von den bey diesen verschiedenen Geschäfts - Details oder Direktionen zugetheil-

ter Officier hat eine Vermehrung seiner Gage anzusprechem , wenn es nicht besonders be¬
fohlen wird.

, §. 7218.

Alle jene Ofsiciere , welche bey solchen in Rede stehenden Direktionen zugetheilet sind,
sind von jeder anderen Dienstleistung zu Lande fre ŷ gesprochen.

7219-
Alle bey den oben stehenden Direcrionen zugetheilten Ofsiciere werden alle Jahre mit

erstem November abgelöset , und durch andere ersetze!-.

§. 7220.
Außer den zu besagten drey Direktionen im Arsenale bestimmten und jährlich zu ver¬

wechselnden Ofsicrcrcn weiden auch noch andere zu diesen Details cemmaudirt werden , je
nachdem es dem Dienste angemessen seyn wird.

L3t)

Arsenal - Director . Seins
Beschäftigung.
Hk'th . am - . März 8or.

Anzahl Lcr Qfficiere und an¬
deren angestellren Individuen
beym Baugrschäfte.
Hklh . aiii - . März So- . -

Anzahl der bey der Direk¬
tion über den Hafen zugetbeil-
ten Qfficiere.
Hkth. a,« r . März 602.

Qfficiere . welche bey dem
Artillerie -Geschäfte zugethei '.t
sind.
Hkth. am - . März S-, -,

Zahlungsvermchrung der bey
Directioneu zugethellccn Qffi¬
ciere findet im Allgemeinen
nicht Statt.
H-ch. aiii 2. März So- .

Zugctheilte Qfficiere sind von
anderen Diensten srcy.
Hklh. a.M2. Märzüo2.

Die zugetheilten Qfficiere
werden jährlich gewechselt»
Hkth. am 2. März 802.

Die Qfficixre werden nach
Erfordermfi des Dienstes zu-
getheilt.
Hkth. am - . März öor.



^Marine - Adjutant . Dessen
Dienste.
Hkth. am - . März So- .

Dem Arsena-' -Directer tbird
ein Marine - Cadett beygegc-
ben.
Hkth . am - . März So - .

Der Arsenal - Direktor su-
xlirt denMarine -E ommandan-
ten , wenn er abwesend ist.
Hkth . am - . März So- .

Der älteste Direktor suplirt
den abwesenden Arsenal - Di¬
rektor.
hkth . am - . März So- .

Der bcym Detail zugetheil-
te älteste Ojftcier suplirt den
abwesenden Details -Direktor.
Hkth . am - . März So - ,

Ueber das Geschäft der Aus¬
rüstung ist ein Marine - C om-
miffär gestellt.
Hkth. am - . März So- .

Was für Geschäfte die su-
pernumcrären Unter - Commis-
sare zu besorgen haben.
Hkth. am - . März So- .

XXII ! . Haupt  st ü ck. II . A b sch Ni r c.

Diese Offtciere haben die Aufsicht über die verschiedenen Arbeiten , werden aber alle

Monathe abgelöset.
h. -7221.

Der Marine - ) ldjutant,  welcher aus den Schiffs - Lieutenants oder

Fregatten - Lieutenants gewählt wird , hat die Befehle des Commandanten m Bezug auf
die Operationen und Arbeiten dieser drey Divectionen zu verfassen und zu überbringen.

Zu diesem Ende hat er ein eigenes Protocoll  zu führen , m welchem die Stun¬

de , der Tug und der N a h nN des Officiers,  von welchem die Befehle gegeben wur¬
den , ersichtlich zu machen sind . In dieses Protocoll iss auch der Inhalt der von dem Ma¬
rine - Commandanten erlassenen Befehle einzutragen.

H. 7222.

Dem Arsenal - Direktor wird ein Marine - Cadett,  der seinen Studien - Curs vol¬

lendet har , bewilliget . Dieser Cadett har den von dem Arsenal - Direktor abhängenden Di¬
rektionen dessen Befehle zu überbringen . Nach Einem Jahre wird er wieder abgelöset.

h. 7228.

In Abwesenheit oder in Ermangelung eines Marine - Commandanten hat der Arsenal-
Director anstatt seiner die Geschäfte provisorisch zu besorgen , und zwar so lange , bis über

diesen Gegenstand etwas Anderes besohlen werden wird.
tz. 7224 . / -

In Abwesenheit , Ermangelung oder im Erkrankungsfalle des Arsenal - Direktors hat

der älteste der drey Partikular - Direktoren dessen Stelle provisorisch zu versehen , bis hier¬
über etwas Anderes befohlen werden wird . —>

§. 7226.
Kein Direktor von was immer für einer Geschäftsverwaltung darf zugleich mit dem

ältesten Offtciere , welcher diesem Detail aus Ein Jahr zugetheilt ist , unter was immer für
einem Vorwände abwesend seyn.

Im Falle , daß einer dieser Details - Direktoren abwesend oder sonst verhindert wäre,

so hat der bey dieser Geschäftsabtheilung auf Ein Jahr adjungirte älteste Osficier seinen Platz
zu besetzen , und alle seine Verrichtungen zu besorgen . Wenn aber der Ingenieur - Bau-
Director abwesend ist , so ist dieser nicht mit dem seiner Direktion zugetheilten ältesten Of-

ficiere zu ersetzen , sondern es hat der nach dem Ingenieurs - Bau '- Direktor erste Schiffs-
Ingenieur dessen Platz provisorisch zu besetzen , und alle seine Functionen zu verrichten.

H. 722b.

Ueber das Geschäft der Ausrüstung , Lebensmittel unb das Haupt-

Magazin ist ein Marine - C 0 m m issär  als Vorsteher des Amtes gesetzt , und dem¬
selben ist ein Unter - Co mmissär  beygegeben.

Ueber das G e sch äs t d e r A u s h ebung und Enr 0 l i r ung , ü b e r d i e S ch i s fs-

werften,Werkstätten und über  d i e C 0 n d e m n i r t e n wird ein M ar t n e - C om¬

ni issär  gesetzt , welchem ebenfalls ein Unter - Commissär beygegeben wird.
h. 7227.

Wenn ein supernumerärer Unter - Commissär vorhanden wäre , so hat derselbe die

Geschäfte des M a r in e - S e c r et är s in dessen Erkrankung oder Ermangelung zu besor¬
gen . Außerdem ist er noch so , wie es der Dienst nüthig macht , zu verwenden ; entwe¬
der in einem der oben benannten Aemter oder zu irgend einem anderen besonderen Auf¬

träge zur Disposition des Ober - Commissärs.
Im Falle der Abwesenheit oder Erkrankung eines Marine - Commissärs oder Unter-

Commissärs kann er dessen Geschäfte provisorisch besorgen ; jedoch so , daß in Abwesenheit
oder im Erkrankungsfalle eines Marine - Commissärs , der zugleich Chef seines Amtes ist,
dieser nur durch den Unter - Commiffär , welcher bey diesem Detail angestellet ist , proviso¬

risch ersetzt werden darf , und mcht durch den supernumerären Unter - Commisiär.
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§. 7228 . .

Di - Schiffschr - ib - r und Un . erschiffschr . iter find »- » dem Ober - Sm-

missar in die drey Aemter auf die Art einzurheilen , wie er es für den Dienst nothwen-

dig finden wird.
Der Ober - Commissär hat durch das venetianische General - Commando demHofkriegs-

rathe alle drey Monathe den V erth eil u ng sau s w e is über die Schiffschreiber
und Unrer schiff sch reib er zu überreichen.

H. 722g.
Der O b e r m a u r e r m e i st e r über die zur Marine gehörigen ärarischen Gebäude steht

auch unter dem Marine - Commando.
§. 7280.

So sind auch die Magazins - Aufseher , die Aufseher über die Schiffs¬

werften , Werkstätten , Aemter im Arsenale , ärarischen Gebäude,

Portiere im Arsenale , Hausknechte , Bothen , und alle für den Spi¬
taldienst und bey den Condemnirten angestellten Individuen an das
Marine - Commando angewiesen.

-Obermaurermeister.
Hkth. um r . Mürz öo- . i

Derthcilung der Aufseher.
Hkth . am - . März 80- .

h. 7281.
Die D i r e c t 0 r e n ü b e r die drey Gosch äftsver waltungen des Ars e- Obliegenheiten der drey Par-

nals haben den Auftrag , von den Osftkleren , iVchlsss - Ingenieuren oder Vorstehern der ^ . §,„ 2. März 802.
Werkstätten und Laboratorien von ben Arbeiten , welche unter ihrer Aufsicht stehen , sich

die Plane , Zeichnungen und Modelle verfertigen zu lassen , und zwar den An¬
ordnungen gemäß , welche sie von dem Arsenal - Director erhalten werden . Sie haben genau

darauf zu sehen , und die Arbeiten so zu leiten , daß sie vollkommen nach den verfertigten

Zeichnungen und Modellen hergestellt werden.
H. 7282.

Die Directoren haben einen genauen und zergliederten Stand über

alle Modelle , Plane , Zeichnungen , Tariffe , Register,  Memoire und
andere Papiere, welche sich auf die unter ihren Direktionen hergestellten Arbeiten be¬

ziehen , verfassen zu lassen . Von diesem Stande oder Inventarium müssen sie dem Arsenal-
Director alle Jahre eine von ihnen unterfertigte Abschrift  übergeben , welche der Arsenal-
Director sodann dem Marine - Commandanten überreichen wird , nachdem er sein Vicki bey-

gesetzt hat>
Der Marine - Commandant wird dieses Inventarium  auch unterschreiben , um

es durch daS venetianische General - Commando an den Hofkrregsrath zu befördern . Alle

diese Plane , Modelle rc . sind bey den betreffenden Direktionen unter der Verantwortlich¬
keit der Directoren aufzubewahren , wovon immer ein Direktor dem anderen in vorkommenden

Fällen die förmliche Uebergabe zu machen hat.
Der Marine - Commandant Hac sich von den verschiedenen Jnventarien , welche jähr¬

lich überreicht werden , Abschriften  aufzubewahren.
h. 7288.

Jeder Director hat einen verläßlichen Ausweis über alle Arbeit en  zu erhalten,

welche auf den Werften und in den Werkstätten , die unter seiner Direktion stehen - vor¬

fallen ; nach den Planen und Modellen , welche von dem Marine -- Commando erlassen

und von dem Hoskriegsrathe gut geheißen werden.
Von diesen Arbeiten hat er von geschickten Arbeitern in seiner Gegenwart von jeder

Gattung ein Stück erzeugen zu lassen , und zwar Mit größter Aufmerksamkeit und Oekono-
mie , damit er durch diese zur Probe hergestellcen Stücke in den Stand gesebt werde , zu

beunheilen , wie viel Materiale die Herstellung einer jeden Gattung im Großen bedürfe;

welch. r Abfall - sich i. ey der Erzeugung ergibt , und welcher Preis auf die Arbeit zu berech¬
nen sey.

hr

Die Directoren müssen ei¬
nen Ausweis über die Model¬
le und Plane einreichen.
Hkth. am - . März 802. ,

Dis Directoren haben Pro-

tocolle über alle in ihren^Ge¬
schäftsführungen hergestellten
Arbeiten zu führen.
Hkth. am --. März 60- .

Band vn.



Ueber die Schisse ron jedem
Ranqe sind BekötrigungSaus-
tveise einzureichen.
Hkth . am - . Mäkj8o,.

Die Direktoren haben auf
die Wirthschuft der Materia¬
lien zu sehen.
Hkth. am r . Mäkj öo,.

Dem Arsenal - Direktor ist
über Alles Rechenschaft ju ge¬
ben.
Hkth. am 2. Märj Soi.

Eintheilung und Pflichten
derben den Directionen jähr¬
lich zugetheilten Officiere.
Hkth. am -. März 802.

Pflicht der monathlich Ley
den Directionen zugetheilten
Officiere.
Hkth. am 2. März 60- .

XXIII.  H au P r stück . II.  Abschnitt.

Wenn er sodann die Materialien und die auf die Arbeit verwendeten Tage mit einan¬

der vergleicht , so wird er bey jeder Gelegenheit zu entscheiden im Stande seyn , ob die in-

speckiomrenden Officiere über derlei) Arbeiten ihre aufhabenden Pflichten genau erfüllt , und
den Arbeitern fleißig bey der Erzeugung nachgesehen haben.

S. 7284.

Nachdem auf die vorbesagte Weise die Quantität der Materialien zur Erbauung , Aus¬

rüstung und übrigen Zugehör eines Kriegsschiffes jeden RangeS , und eines jeden Schiffes
anderer Gattung , anerkannt und berechnet seyn wird , so hat jeder Direktor seines unterste¬

henden Details in Gemeinschaft mir dem über die Ausrüstung , mit jenem über das Haupt-
Magazin , und mit dem über die Werfte angestellren Commissär die genaue Schätzung über¬
ein Schiff von jedem Range , dann eines jeden anderen Fahrzeuges zu entwerfen , und in
den Commi ssions - Protocollen , welche darüber aufzunehmen sind , für jeden Ar¬
tikel die Quantität , Qualität und den Preis der Materialien zergliedert auszuweisen , dann

welcher Abfall sich ergibt , und was der Arbeitslohn beträgt . Dieses Commissions - Proto¬
koll , welches von jedem Director in Rücksicht seines betreffenden Details und von den vor¬
benannten Commissären bestätiget , von dem Arsenal -- Director approbirt , und von dem
Marine - Ober - Commissär und von dem Marine - Commandanten vidimirt seyn muß , ist

nach voraus gegangener Prüfung in der Marine - Sitzung mit dem beygesebten Gutachten
Lurch das venetianische General - Commando dem Hofkriegsrathe einzureichen , da mit er in

die Kenntmß gelange , wie viel ein jedes Schiff von jedem Range und jeder Gattung koste,
und welche Geräthe jedes Schiff bedarf.

H. 7286.

Die Direktoren haben darauf zu sehen , daß die Officiere und Schiffs - Ingenieure
ihre Untergebenen verhalten , daß die unter ihrer Aufsicht stehenden Arbeiter ihre Arbeiten gut
Herstellen ; sie haben besonders auch darauf Obsorge zu tragen , daß die Arbeiten in Rücksicht i

auf die Tage und auf die Materialien nnt der möglichsten  O e k 0 n 0 m i e vollzogen
werden , jedoch mit aller erforderlichen Vollkommenheit und Dauer.

tz. 7286.

Die Direktoren haben dem Arsenal - Director über Alles Rechenschaft zu ge¬
ben,  was auf die ihnen anvertraute Direktion Bezug hat . Es haben daher alle Mor¬

gen nach Sperrung des Arsenales die drey Partikular - Direktoren und die ältesten Officiere,
welche jedem Detail in ' s Besondere adjungirt sind , sich bey dem Marine - Commandanten zu
versammeln , und sich über die verschiedenen Theile des Arsenal - Dienstes mit ihm einzuver¬

nehmen , und über Alles , was hergestellr worden ist, Auskunft zu geben . Sie haben von ihm die
Befehle über alles dasjenige abzuhohlen , was auf den folgenden Tag herzustellen seyn wird.

H. 72 ^ 7.

Der Arsenal - Direktor hat von dem Marine - Commandanten die Befehle einzuhohlen,
damit er die Vertheilung der Marine - Officiere und der Schiffs - Ingenieure auf die den
drey Directionen unterstehenden Werften und Werkstätten veranlassen kann.

Diese besagten zugetheilten Officiere und Schiffs - Ingenieure haben die Direktion über

die befohlenen Arbeiten zu besorgen , und genau darauf zu halten , daß sie gut und vorschriftmä¬
ßig vollzogen werden ; sie haben Ordnung und Reinlichkeit auf den Werften und in den

Werkstätten einzuführen und zu erhalten , und ihren betreffenden Direktoren über Alles ge¬
naue Rechenschaft zu g .ben , was auf ihre Inspektion Bezug nimmt.

h. 728O.

Die Direktoren hak en alle Monathe dem Commandanten ihre Erfordern ! ß a u f- '
saHe,  welche von dem Arsenal - Direktor vidimirt seyn müssen , einzureichen , und darin die
Anzahl der Officiere anzusetzen , welche ihren Directionen für den folgenden Monath verhalt-
nißmäßig auf dre herzustellenden Arbeiten zu adjungiren sind.
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Die Officiere , welche zu diesen Inspektionen bestimmt werden , haben bey allen Ver¬

lesungen ' der Leute gegenwärtig zu jeyn , und die Nichtigkeit in den Zahlungs - Listen , wel¬

che sie von den Direktoren erhalten haben , zu bestätigen.
Diese Listen haben die Nahmen , Eigenschaft und Bezahlung der

Arbeiter,  welche in den verschiedenen Werkstätten und Werften ihrer Inspektion

unterstehen , zu enthalten . Diese besagten Officiere sind keinesweges mit der Direktion der
Arbeiten beauftragt , sondern sie haben nur darauf zu sehen , daß die Leute mit Aufmerk¬

samkeit arbeiten , daß sie gute Materialien verwenden , und dieselben nicht unnütz ver¬

schwenden.
Wenn sie was immer für Gebrechen oder Nachlässigkeiten wahrnehmen , so haben

sie dem betreffenden Detail - Direktor auf der Stelle die Anzeige davon zu machen.

tz. ? 23y.

Zeder Direktor hat ein Protokoll  zu halten , wo er alle von dem Arsenal -Director

erhaltenen Verordnungen  einzutragen hat ; dann hat er in ein zweyteS Pro¬
tokoll die Nahmen der Officiere  oder Schiffs - Ingenieure,  welchenereine

Pa r ticul a r - Direktion  über irgend eine Werkstätte oder eine sonstige Arbeit anver¬
trauet hat , wie auch die Nahmen derjenigen Officier,e  einzutragen , welche sei¬
ner Direktion monathlich  zugetheilet sind . Er hat jene , welche sich entfernten , beson¬

ders anzugeben , und dem Arsenal - Direktor anzuzeigen . Er hat lerne besondere Aufmerksam¬
keit auf den Unterricht der Cadetren,  welche unter seiner Direktion angestellt sind,

zu tragen , und dem Marine - Commandanten durch den Weg des Arsenal - Direktors alle
Monathe einen Rapport über ihre Aufführung , Fortschritte , Lhätig-
keit und über ihren Eifer  einzureichen . Das Nähmliche hat er auch über die Ofsi¬

ciere zu beobachten , welche unter seiner Direktion angestellt sind.
Von den Commandanten und den Direktoren ist jährlich über die Officiere

und Cadetten,  welche ihren Details jährlich zugetheilt sind , eine H a u p t - C o n d. u i t-

Liste zu verfassen.
Diese von dem Arsenal - Director zu vidimirende Conduitc - Liste ist dem Mapine -Com-

mandanten zu übergeben , welcher sie , nut seiner Fertigung versehen , durch das venetrani-
sche General - Commando dem Hofkriegsrathe zur Beurtheilung der Kenntnisse und Zähigkei¬

ten der bey den Details zugetheilt gewesenen Offices zu überreichen har.

§ . 7240.

Die Officiere und Schiffs - Ingenieure , welche bey den verschiedenen Direktionen zuge-

theilt sind , haben die von den Direktoren erhaltenen Befehle und Aufträge pünktlich zu
vollziehen , und sie sind den Direktoren und unter sich selbst nach ihren Chargen und ihrem

Range subordinirt.
Die Direktoren haben genau darauf zu sehen , daß die besagten Officiere und Schiffs-

Ingenieure durch ihre Gegenwart und gute Aufsicht die befohlenen Arbeiten befördern,
und es ist ihre Pflicht , dem Arsenal - Director von ihrer Genauigkeit oder Nachlässigkeit im

Dienste , welche diese Officiere und Schiffs - Ingenieure bezeigen , oder wenn sie sich, in ih¬
ren sonstigen Pflichterfüllungen und Amtsverrichtungen , die ihnen vorgeschrieben sind , etwas

zu Schulden kommen ließen , die Anzeige zu erstatten.

§. 724 ».

Wenn der Arsenal - Direktor von dem Marine - Commandanten die Befehle zu Bau¬

führungen , zur Herstellung der Schiffe oder sonst im Arsenale vorzunehmenden Arbeiten er¬
hält , so hat er die Befehle an die Partikular - Direktoren , welche diese Arbeiten und Her¬
stellungen betreffen , zu erlassen , damit sie sogleich die Ausweise über die Quanti¬
tät und Qualität  der Arbeiter und Taglöhner , dann der Condemnirten aufnehmen

lassen , welche zur Ausführung dieser Arbeiten norhwendig sind.
Band . vn . ( >2

s .4 '4

Jeder Direktor hat über al¬
le Verordnungen ein Protokoll
zu führen , und monathlich den
Rapport über die Eonduite
der zugetheilren Officiere ein¬
zureichen.
H-th. am »- März s--- .

Die zugetheilten Officiere
haben die Befehle ihrer Di¬
rektoren pünctlich zu befolgen.

Hkth . am r . März L° 2.

Die Direktoren haben Aus¬
weise über die Arbeiten und
Arbeiter ihrer Details einzu-
reichen.

Hkth . am 27. März Sor.
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Ohn - Anweisungsjkttcl des
-Ober - Conmriffärs und des
Münne - Eommandante » darf
kein Arbeiter im Arsenale an¬
genommen werden.
Hkth . am i . Mär ^So,.

Jeder Director hat die bin-
tbeilunq der Arbeiten bey sei¬
nem Detail zu besorgen.
Hkrh. am r . MärzSor.

Wie sich Sey Verwechselung
der Arbeiter zu benehmen ist.
Hkth. am r . März 802.

Die Bezahlung der Arbei¬
ter wird am Ende des Mona-
thes nach Erkerintniß ihrer
Fähigkeiten bestimmt.
Hkth. am 2. März S02.

Die Zusammenberufung und
Verlesung der Arbeiter ist täg¬
lich verläßlich vorzunehmett.
Hkth. am2 . Märzü >22.

XXIII. Hauptstück . II. Abschnitt.

Em Duplicat dieses Ausweises , welches von dem betreffenden Particular-

Direckor unterfertiget , und von dem Arsenal - Director vidirt seyn muß , wird (nach voraus
gegangener Prüfung und Vergleichung in den Marine - Sitzungen ) dem Marine - Ober -Com-
miffar übergeben , um wegen Aushebung der nöthigen Arbeiter die erforderlichen Maßregeln
zu nehmen , wenn sich nicht im Arsenale die zur Ausführung der befohlenen Arbeiten erfor¬
derliche Anzahl derselben befinden sollte.

Eben so hat auch das Marine - Commando die betreffenden Weisungen hinsichtlich der
Condemnirren zu verfügen , welche zu diesen Arbeiten oder sonstigen Herstellungen zu verwen¬
den nothwendig sind.

H. 7242 . '

Kein Individuum darf im Arsenale angenommen , und zur Arbeit verwendet werden,

ohne einen Zettel  des über die Werfte angsstellten Marine - Commissars , welcher von
dem Marine - Ober - Commissär und dem Marine - Commandanten vidirt seyn muß , vorzu¬

zeigen . Mit diesem Ar be i ts z e tte l hat der Arbeiter zu dem Detail - Director , an wel¬

chen er angewiesen ist , zu gehen , wo sodann dessen Nähme in die Arb ei ts - und Zah¬
lung S - L i st e eingetragen werden wird.

H. 7243.

Jeder Detail - Director hat eine Pa rt i cul a r - Ei  n the ilu ng  der unter ihm ste¬

henden Arbeiter zu machen.
Er hat hauptsächlich darauf zu sehen , die Vertheilung nnt aller möglichen , den Um¬

standen und der Beschaffenheit der Arbeit angemessenen Oekonomie , und mit Rücksicht auf
die mehr oder weniger dringend nothwendige Herstellung derselben zu veranstalten.

Er hat dem Arsenal - Director eine von ihm .unterfertigte Eintheilungs - Tabelle
und eine ähnliche  dem über die Werften angsstellten Marine - Commissär über diese ver¬
wendeten Arbeiter zu übergeben.

H. 7244 . -

Im Falle es die Beschaffenheit der angeordneten Arberten erforderte , daß derArsenal-
Director die von den drey Particular - Direktoren eingereichren Reparationö - Arbeits - Ta¬

bellen abzuändern für nöthig erachtete , so ist jeder Particular - Director verpflichtet , dem
Marine - Commissär über die Werften einen schriftlichen Ausweis über die Ver¬

änderungen  zu übergeben , welche in der Reparation ihrer Arbeiter gemacht worden sind.
§. 7246.

Die Bezahlung der neu aufgenommenen Arbeiter  wird erst dann be¬
stimmt werden , wenn ihre Fähigkeit hinlänglich anerkannt seyn wird.

Diese Bezahlung geschieht am Ende des Monathes , und wird im Einvernehmen des
Marine - Commandanten mit dem Marine - Ober - Commissär , und nach dem Verhältnisse,

als dieselbe durch den Details - Director mit dem Werften - Commissär bestimmt ist, ausbezahlt.
Die Particular - Directoren und der Werften - Commissär müssen hauptsächlich trach¬

ten , sich selbst , und durch ihre untergeordneten Jnspections - und andere Offtcrere von den
guten und von den mittelmäßigen Arbeitern die Kenntnis ; zu verschaffen , damit sie nach dem Ver¬
hältnisse ihre Dienste , Fähigkeiten und gute Verfertigung ihrer Arbeiten die Bezahlung zu

beurtheilen und zu bestimmen in den Stand gesetzt werden.
H. 7246.

Der über die Werfte angestellte Marine - Commissär hat durch seine Untergebenen , wel¬

che jährlich bey diesem Geschäfte angestellt sind , immer pünktlich die Verlesung der
Arbeiter  vornehmen zu lassen , wenn sie in die Arbeit eintreten . Es ist hauptsächlich dar¬
auf zu sehen , daß nur jene Arbeiter in die Zahlungs - Listen eingetragen werden , welche
wirklich gegenwärtig sind.

Zu diesem Ende hat der Marine - Commissär selbst , so oft er eS nöthig erachten wird,
unvermuthet und außerordentlich die Arbeiter zusammen berufen und verlesen zu lassen , um
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sich zu überzeugen , ob die in der Zahlungs - Liste enthaltenen Arbeiter auch wirklich vorhan¬
den sind , und getreulich zum Arbeiten verwendet werden.

§. 724 ? -

Jeder Detail - Director hat die Zusammenöerufung und Verlesung der unter ihm stehen¬
den Arbeiter durch die seiner Direktion adjungirten Officiere vornehmen und bestätigen zu
taffen.

h. 7248.

Nach geschehener Verlesung , und wenn die Arbeiter in das Arsenal eikitreten , darf
sich niemand mehr aus der Werkstätte oder Werste entfernen / .

h. 7249.

Die Officiere , welche bey den Verlesungen der Arbeiter gegenwärtig seyn müssen , ha¬
ben ihrem Vorgesetzten Detail - Director alle Abende einen schriftlichen Rapport  dar¬

über emzureichen , in welchem jene Individuen , welche nicht gegenwärtig waren , aufzu¬
führen sind.

Die Direktoren haben diese Rapporte aufzubewahren , und dem Arsenal - Director
davon eine vidi mir Le Abschrift  zu übergeben , welcher dieselbe sodann alle Abende dem
Marine - Commandanten überreichen wird.

§. 7260.

Die Schreiber und Unterschreiber,  welche die Verlesungen über sich haben,
Müssen dem Marine - Commiffär jeden Abend einen schriftlichen Rapport über

diese Verlesungen  überreichen , worin jene Individuen , welche nicht gegenwärtig be¬
funden wurden , aufzuführen sind.

Von diesem Rapporte hat der Marine - Commiffär alle Abende eine von ihm vidirte
Abschrift  dem Marine - Ober - Commiffär zu geben.

In der Folge aber sind derley H a u p t z u sam m en b e r u s urrg en und Verlesun¬
gen  nicht mehr an dem Thore des Arsenals , sondern auf jeder Werste und in jeder Werk¬

stätte vorzunehmeN . Dadurch werden die Irrungen beseitiget , und die Bevortheilungen ver¬
hindert und unmöglich gemacht werden.

h. 725 ».

Die Direktoren haben sich alle Wochen von den bey den Verlesungen angestellten Offi-
cieren , und der Marine - Commiffär von den bey diesem Geschäfte angestellten Schreibern
und Unterschreibern die A r b e i t s z a h l u n g s - L i st e n der verschiedenen Werften und Werk¬

stätten übergeben zu lassen , um daraus die täglichen  und dann die wöchentlichen
Ha uptzahlungs - Liften  zu formiren . Diese sind sodann von den Particular - Direkto¬

ren , mit ihrer Unterschrift versehen , dem Arsenal - Director zu übergeben , welcher sie , nach
beygesetztem .Häi , dem Marine - Commandanten überreicht.

Der Werften - Commiffär hat die ihn betreffenden Zahlungs - Listen unter seiner Ferti¬
gung dem Marine - Ober - Commiffär zu übergeben.

In diesen wöchentlichen H a u p t - Z ah l u ng s - L ist e n sind die verschiedenen
Verrichtungen der Arbeiter zu sp ecific iren,  die ihnen ordentlich bestimmte
Bezahlung , die Stunden und Tage,  an welchen sie bey der Arbeit abwesend
waren rc. : c.

Dadurch wird der Marine - Ober - Commiffär in den Stand gesetzt , die Zahlung , wel¬

che einem jeden nach Recht und Billigkeit zukommt , anzuweisen . Bey der Bezahlung haben

dw Direktoren , und zwar jeder bey seinem eigenen Detail , und der über die Werste ange-
stelite Marine -Kommissär bey allen drey Details oder Direktionen gegenwärtig zu seyn.

Diese Auszahlungen haben immer am Sonntage zu geschehen , und der Betrag wird

stets in Gegenwart des Direktors den Schreibern übergeben , welche sodann in Gegenwart
der betretenden Jnspections - Officiere die Reparation des Geldes an die betreffenden unter¬
stehenden Meisterschaften gehörig zu machen haben.

Die Direktoren haben die
Verlesungen zu bestätigen.
Hkth. ain ». März8or.

Nach Verlesung darf kein
Arbeiter mehr seine Werkstät¬
te verlassen.
Hkth . am 2. März 802.

Die Officiere haben ihren
Direktoren Rechenschaft über
die Verlesung zu geben.
Hkth. am - . März 802.

Die Schreiber haben ihrem
Commiffär über die Verlesun¬
gen Rechenschaft zu geben.
Hkth. am r . März 802.

Alle Wochen ist der Haupt¬
ausweis über die Arbeiter ein¬
zureichen. -
Hkth. am 2. März 802.



Jede ? Dttecror hat etnen
Erfordernisiaufsatz einzurei-
chen, wenn ein Vau anbefoh-
ren N" rd.
Hkrh. am - . März 802.

Die zur Herstellung eines
Baues nothigcn Materialien
sind von den Schiffs - Inge¬
nieuren abzuverlangen.
Hkth. am -. März 8or.

Die Materialien zudenAr-
beiten sind von den betreffen¬
den Schiffs - Ingenieuren zu
verlangen , der die Aufsicht
über die Werkstätte hat.
Hkih. am - . März 802.

Jeder Directorbat ein Pro¬
tokoll über das erhaltene Ma¬
teriale zu führen.
Hkth. an: 2. März 802.

So auch der Werften-Eom-
rnissär,
Hkth. am 2. März 802.

und die Obermeister.
Hkth. am - ..März60,.

XXIiL . Hauptstück . II . Abschnitt.

h. 72Z2.

Wenn der Arsenal - Director von dem Marine - Comniandanten zu einer Bauherstel-

lung oder einer anderen Arbert den Befehl erhalt , so hat er den drey Particular - Directoren
aufzutragen , daß jeder von ihnen über den betreffenden Theil einen Haupt - Erforder-
nißaufsatz  über die zu dieser Herstellung erforderlichen Materialien verfassen lasse.

Ein Du plicar  dieser Erfordernißaufsäöe , welches von den betreffenden Particular-
Directoren unterfertiget , und von dem Arsenal - Director vidunirt seyn muß , wird sodann,

nachdem es vorher m den Marine - Sitzungen geprüft und mit den Planen und Modellen
verglichen worden ist , dem Marine - Ober - Commissär mit der Unterschrift des Ma¬
rine - Lommandanten übergeben werden . Dieser hat die Einleitung zu treffen , da¬

mit die erforderlichen Materialien beygeschafft , und auf die in den vorher gegangenen

Paragraphen vorgeschriebene Art verhältnißmäßig nach dem täglichen Bedarfe aus dem
Haupt - Magazine empfangen werden können.

H. -7253.

Der erforderliche Bedarf  sowohl an verarbeiteten , als unverarbeiteten Mate¬
rialien , Instrumenten , und Allem , was die Herstellung eines Schiffskörpers betrifft , die

Mastbaume , Mastkörbe , Hebel , Tauwerk , Kalfater - Wesen rc. rc. , sind von dem Schiffs-

Ingenieur , dem diese Arbeiten aufgetragen sind , schriftlich anzusuchen . Diese Erforderniß-
auffäbe , welche von dem Schiffsbau - Director und dem Werften - Commissär vidimirr seyn
müssen , sind von den Arbeitsaufsehern dem Marine - Comimffär des Haupt - Magazins zu
überbringen , welcher diesen Aufsätzen die Anweisung zur Erfolglassung der besagten Effecten
rc . rc. beysetzen wird.

Diese Aufsätze hat sodann der Magazins - Aufseher zu seiner Legitimation aufzubewahren.
Wenn die empfangenen Effecten auf die Werfte und Werkstatte gebracht sind , so stehen sie

unter der Aufsicht des Marine - Commissärs über die Werfte , welcher selbstund durch die ihm un¬
terstehenden Schreiber genau darauf zu sehen hat , daß diese Materialien mir Würhschaft
Verarbeitet werden , und daß nichts davon wegkomme , sondern Alles wirklich und getreu ver¬
wendet werde.

h. 7254.

In Betreff der Arbeiten , die in den verschiedenen Werkstätten , welche den drey
Directionen unterstehen , verfertiget werden , ist das E rf 0 r d e rniß der M a t e rial i e n,

Instrumente  rc . rc. von dein Offinere oder Schiffs - Ingenieur , der die Aufsicht über
diese Werkstatte hat , zu verlangen , und ist dasjenige dabey zu beobachten , was in den vor-

geschnebenen Artikeln bestimmt ist.
§. 7255.

Jeder Detail - Director hat ein tägliches Pro t oc oll über die Empfänge,

welche von den Officreren und Schiffs - Ingenieuren , die der Pavticular - Direction übe ^ die

Werste vorstehen , gemacht werden , zu führen.
h. 7266.

Der über die Werfre ' angestellte Marine - Commissär hat ebenfalls ein tägliches

Pr  o t oc oll  zu fuhren , in das alle Em pfänge,  welche von den verschiedenen
Werften und Werkstätten , die den drey Partrcular - Directionen unterstehen , gemacht wer¬
den , einzutragen sind.

In dieses Protokoll sind auch all e v er a rb e r t 0 t en und un verarbeiteten Ma¬

terialien und Instrumente  rc . , welche den verschiedenen Werkstätten übergeben

werden , aufzunehmen.
tz. 7267.

Die drey Particular - Direktoren des Arsenals und die unter ihnen stehenden Officiere

und Schiffs - Ingenieure , welche den verschiedenen Arbeitswerkstätten vorstehen , haben darauf

zu sehen , daß die Obermeister  in einem Journale,  welches man ihnen zu diesem End-
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zwecke übergeben wird / alle Materialien / welche täglich von ihren Gesellen verarbeitet wer¬

den , aufmerken / wobey die Quantität Qualität  und der sich allenfalls ergebende
Abfall  zu specificiren sind.

tz. 7258«

Jeder Officier und Schiffs - Ingenieur , welcher einer Werkstätte versteht , hat sich aus
diesem Protokolle alle Wochen einen Auszug  machen zu lassen , welchen er zu bestätigen,
und dann dem Direktor , dem er zugetheilt ist , zu übergeben hat . Der Schreiber oder Un¬
terschreibet , welcher die Aufsicht über die Materialien hat , und welchem die Obermeister einen

ebensolchen Ausweis  zu übergeben schuldig sind , hat denselben mit seiner Fertigung zu

versehen , und dem Marine - Commissär , der über die Werkführungen anaestellt ist , zu über¬
geben , welcher ihn sodann dem Marine -Ober -Commiffär Übermacht.

H. 726g.

Sobald die in den Werkstätten angeordneten Arbeiten fertig sind , hat sie der über

dieses Geschäft angestellte Marine - Commissär in das Haupt - Magazin abgeben zu lassen,
wo sie sodann in die Aufsicht und Verrechnung des Magazins - Aufsehers kommen . Der Ma¬

gazins - Aufseher hat sodann dem über die Werkführungen angestellten Marine - Commissär

eine von dem Commissär des Haupt - Magazins vidimirte Empfangsbestätigung  zu
übergeben , und in dem Journale des Haupt - Magazines  ist der Ort aufzuführen,
wo diese Arbeiten im Magazine depositirt worden sind . Eben so sind auch daS Gewicht,

das Maß und die Gattung  derselben , dann der Abgang , an Materialien , welcher sich
bey der Verarbeitung ergeben hat , anzumerken , damit man daraus die Quantität des Ma¬

terials , welches von den Magazinen übergeben worden ist , ersehen kann.
^ H. 7260.

Jeder Detail - Direktor hat über die Materialien , welche während des Monathes in die
unter seiner Direktion stehenden verschiedenen Werkführungen gebracht worden sind , eine

m onathliche Haupt - Tabelle  verfertigen zu lassen , in welcher die Benennung,
Menge , Gattung , das Gewicht und Ausmaß der Materialien  zu specifici¬
ren sind . In dieser Tabelle muß auch die Bestimmung  oder Verwendung des be¬

sagten Materials , die Quantität,  welche verarbeitet worden ist , und was noch
in den Werkstätten und Magazinen zur Verarbeitung bleibt , ausgewiesen werden . Eben so

ist auch die Qualität  der erzeugten Arbeiten und der Abfall,  der bey deren Herstellung
sich ergeben hat , dann der Tag,  an welchem die Arbeiten dem Haupt - Magazine überge¬
ben worden sind , auszuweisen.

§. 7261.

Der über die Werkführungen angestellte Marine -- Commissär har eben solche , für
fsde Partikular - Direktion separirte Tabellen  verfassen zu lassen.

H. 7262.

Jeder Direktor hat für sein betreffendes Detail , und der Marine - Commissär für alle
drey Direktionen diese Tabellen zu unterfertigen und zu bestätigen.

e der Direktoren sind von dem Arsenal - Direktor zu bestätigen , und von ihm dem
Marine - Commandanten zu übergeben , und der über die Werfce angestellte Marine - Com¬
missär übergibt die sernige dem Marine - Ober - Commissär.

H. 7263.

Wenn die Herstellung eines Schiffes vollendet , und das Partikular - Magazin des
Schiffer , mir dem ganzen Bedarfs desselben , sowohl in Betreff der Ausrüstung , als sonsti¬
gen Erfordernisse , vollkommen versehen ist , so hat jeder Direktor , soweit es sein Detail be¬

trifft , über alle verarbeiteten und nicht verarbeiteten Materialien , welche aus dem Haupt-
Magazine bezogen worden sind , eine Tabelle  zu verfassen , worinder Preis  derselben,

von welchem ihn der Armirungs - Commissär schriftlich in die Kenntnis ; zu setzen hat , und
das Tagelohn,  was die Herstellung derselben gekostet hat , enthalten seynmüssen . Jeder

Der Directsr hat alte Wa¬
chen einen Ausweis über die
verwendeten Materialien von
seiner Werkfübrung zu er-bal-
trn.
tzkth. amr , Marz 8-,,.

Die Hergestesstej, Arbeiten
sind an das Haupt - Magazin
abzuführen.
Htth . am - . März 3or.

Leder Directsr hat siber
die monathlich verarbeitete»
Materialien eine Hauptüber-
sichts- Tabelle zu entwerfen.
Hkth. aMü . März 8or.

Der Commissär über die
Werften hat solche Tabellen
verfassen zu lassen.
Hkth. am - . März 8or.

Diese Tabellen sind dem
Commandanten und demOder-
Commissär zu übergeben.
Hkth. am i . März 6or.

Die Direktoren haben über
die verwendeten Materialien
eine Haupt - Tabelle einzurei¬
chen.
Hkth. am2. M>wz 8or.
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lieber die Reparatur sind
Ausweise einzugeben.
Htth.anrr. Marzöor.

Der Marine - Eommissär
bat über die Werkführungen

Hauptausweise zu verfassen
und einzureichen.
Hkth . am 2. März 802.

2n den Marine-Sitzungen
werden die eingercichlen Aus¬

weise geprüft.
Hkth. an: r . März 6or.

Die Direktoren müssen bei¬
der Uebernahme der Materia¬

lien gegenwärtig seyn.
Hkth . am r . März 802.

Don den zu übernehmenden
Effecten sind Probcmuster ein¬
zureichen.
Hkth . am - . März 802^

Wenn sich bey der Ueber-
nah 'ne der Lieferungen An¬
stände ergeben , so entscheidet
das Marine - Eommando-

Hkth . am r . März Z° 2.

XXIII . Hauptstück . U . Abschnitt.

Partikular - Direclor hat diese Tabelle dem Arsenal - Direktor , welcher daraus eine Haupt-
Tabelle  formiren wird , zu übergeben . Dieser Hauptausweis,  der die ganze Bekö¬

stigung des Schiffes , sammt Anmrung und Versetzung mit allen Bedürfnissen , zergliedert
enthalten und darstellen muß , ist von allen Directoren zu unterschreiben , von dem Arsenal-
Director zu vidiren , und von demselben dem Manne - Commandanten zu übergeben.

h. 7264.

Um m d-rK -nn-niß zu styn , wie hoch sich di- Unkosten  belaufen , w. lchedkeWte-
d-rh °,st°llnng-n , Zurichtungen oder sonst beträchtlichen Reparationen der Kr, -g- sch,ft° oder
and« « F - h-i««S« s» smd darüber eben solch- Tabelle » , wie ° °rhe> bemerkt
worden lsr , zu verfassen und einzureichen.

- tz. 726S.

Der über die Werkführungen angestellte Marine - Commissär hat über alle beträchtlichen

Herstellungen eben , solche Hauptausweise verfassen zu lassen , und sse dem Manne - Obei-
Commissär zurKenntniß und weiteren Verfügung zu übergeben.

h. 7266.

Diese von den drey Partikular - Directoren und dem Marine - Com missär auf dre vcr-

beschriebene Art verfaßten Haupt - Tabellen  werden sodann in der Marine - Sitzung ge¬

prüft , und den Planen und gut geheißenen Entwürfen über diese Herstellungen entgegen ge¬
balten , wo sodann dessen Tutachten  folgt . . -

Mit diesen Haupt - Tabellen und mit dem Gutachten des Marine - Commando s wirb

sodann dasjenige veranlaßt , was nothwendig ist.
h. 72 (17.

J -d-o Director seines Details hat b-y der Uebernahme von allen Gattnchen Materialien
od- r Ef ' - ct-n , di - - r zur Verarbeitung und zun , Gebrauch - in den seiner D -r - rr -o» unterste¬
henden Werften oder Werkstätten von dem Marine - Commiffär des Haupt - Magazins em¬

pfängt , P-rsiinlich gegenwärtig zu seyn , oder - inen von den ihm adjnngir - -n Ofß -. - r -n dazu
zu beordern , und auch darauf zu sehen , das, l» e chm zugethetlren Cadetten b-y allen
Ueberuahmeu immer gegenwärtig sind , damit sie sich m d.esem Geschäfte untEch . em

U-b-r dieses sind zu diesen U-b-rn °hm-„ auch immer zwey Ofn -,- r- n„d En , e- ch. - ll' -r
als Zeugen zu bestimmen, welche jedoch in keiner Sach - zu -ntsch-.den oder dann zu sx. e-
chen haben.

H. 72 ^ 8.

Di - U-bernahnt . der Effecten und Artikel hat immer in Gemäßheit der bestehenden
Contra -t- und nach den von dem Marin - - Commando bestinnmen V .rhaltmffen und nach
eben dieser Anzahl zu geschehen , welche approbiert worden tst . „ e - „ „ „ N

Bevor zur U -b- rnahm - geschritten wird , sind di- Con . ra - t - immer erst vorzulesen , und
di - Materialien , G -räthschaft -n oder sonstigen Artikel mit den dem Marme - Commanro

eingereichten Probemnstern zu vergleichen , je nachdem - S in dem Conlracre bestimmt ch.
Diese Probenmster müssen Mit dem Siegel des Marine- Commandanten , des Mar,-

ne - Ober - Commissärs und des Contrahenten versehen werden.

Nach unterschriebenem Contracte darf in demselben weder etwas zugesetzt oder wegge¬
nommen , noch etwas geändert werden.

h. 726 c).

Im Falle die Direktoren in Bezug auf die Qualität des Materials , der Artikel oder
Arbeiten , welche von den Lieferanten abgegeben werden , mir dem Manne - Comnupar über

das Magazin nicht einverstanden wären , so wird die Uebernahme aufgeschoben , und der Ma¬
rine - Commandaut wird eme außerordentliche Sitzung zusammen rufen , wo jodann die Be¬

richte und Gutachten der gedachten Direktoren , des Marine - Comimssars und der beym
Detail anaestellren Qssiciere vorgetragen werden , und in diesem Falle hat dann weder der
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Direktor , noch der Marine - Commissär ein entscheidendes Votum . Je nachdem dann das
Marine - Commando hierüber entscheiden wird , werden die in Rede stehenden Effecten , Ma¬
terialien oder Arbeiten angenommen oder zurück gestoßen werden.

Sollte jedoch das Marine - Commando für gut finden , diese Artikel neuerdings unter¬
suchen zu lassen , so wird dasselbe eine kompetente Commission hierzu , ernennen , und deren

gutachtlichen Bericht erwarten.
Im Falle sodann dieser Bericht verschieden , und der Gegenstand von großer Wichtig¬

keit wäre , so werden die Meinungen der Direktoren , des Marine - Commissärs und der Com¬

mission , mit dem besonderen Gurachten des Marine - Commando 's , dem venetianischen Ge¬
neral - Commando überreicht , und es bleibt dre Uebernahme der in Rede stehenden Gegen¬

stände so lange aufgehoben , bis die höheren Befehle dem Marine - Commandanten hierüber

zugekommen seyn werden , welcher sodann dem Marine - Ober - Commissär die Mittheilung

davon zu machen hat.
H. 7270.

Die Polizey - Aufsicht über dieWerfte , W er k stätte n. u n d sonstigen
Arbeitsanftalten , wie auch über die im Hafen befindlichen unausge rü¬

steten Schiffe  liegt dem Marine - Commandanten , und unter seiner Aufsicht dem Ar¬
senal - Direktor und den Partikular - Direktoren ob.

§. 72 ? ' -

Die Polizey - Aufsicht über die Magazine und Aemter,  welche unter

den drey Marine - Commissären stehen , dann jene über die Aerarial - Gebäude,  welche

zur Marine gehören , über die Spitäler und Arreste  hat der Marine - Ober - Com¬
missär , und unter seiner Aufsicht die über diese Aemter und Marine - Verwaltungen angestell-

ten drey Marine - Commissäre.
§. 7272.

Die Obermeister über die Werkstätten , Arbeiten und Arbeiter , von welcher Gattung

sie immer seyn mögen , welche im Arsenale angestellt sind , und eben so auch die Aufseher
über die flottenden Schiffe und die zu ihrem Gebrauche gehörigen Maschinen stehen unter der
Aufsicht des Marine - Commandanten , des Arsenal - Direktors und des Direktors des De¬
tails , zu dem sie gehören , und sind auch allen betreffenden adjungirten Officieren und Schiffs-
Ingenieuren , welche die Partikular - Direktionen über die Werften und Werkstätten auf sich

haben , und die Inspektion über ihre Arbeiten besorgen , subordinirt.

§. 7273.

Die Aufseher über die Werften und Werkstätten , die Portiere , und andere bey der

Spitals - Dienstleistung oder bey den Condemnirten und zur Wache bey den de^ Marine ge¬
hörigen Aerarial -- Gebäuden angestellten Individuen sind gleichfalls an das Marine - Com¬
mando angewiesen.

tz. 7274.

Die Wachen an den Thoren und im Innern deS Arsenals  sind nach
Verhältnis ; der Lokalität und sonstigen Umstände den Marine - Truppen  anvertraut . Sie

haben auch die Wache und Aufsicht über die Pulver - Magazine und über den Artillerie - Park.

H. 727S.

Außer diesen Wachen von Marine - Truppen wird noch bey jedem Thore des Arsenals

ein bestimmter Portier  seyn , welcher den Schildwachen und dem Wache - Commandanten
die Arbeiter und anderen Individuen , die im Arsenale einen täglichen Dienst haben , und

aus - und eingehen dürfen , bekannt zu machen hat ; oder welche Zettel  zur Heraustragung
der Effecten haben , die außer dem Arsenale gearbeitet , oder an Bort der Schiffe gebracht
worden müssen rc. rc . Der Portier hat diese Zettel gleich dem wachehabcndeu Officiere mit-

zutheilen , um davon eine A b sch r ist zu nehmen , und bey der täglichen Ablösung dem Com-

Band. v« . 63

Der Marine - Eommandau
hat die Polizei) - Aufsichtüber
alle Werste;
Hkth. am - . März Sa,.

der Qber - Commiffär aber
über die ihm unterstehenden
Aemter und Aerarial - Ge¬
bäude.
Hkth. am - . März Sa,.

Alle Obermeister und Ar
beiter stehen unter dem Com¬
mandanten.
Hkth. am - . MärzSor.

So auch das Aufstchts - Per¬
sonal.
Hkth . am - . MärzSor.

Die Marine - Truppen hal¬
ten an den Thoren deS Ar¬
senals Wache.
Hkth. am - . März Sc.r.

An jedem Thore des Arse¬
nals steht ein Portier.
Hkth. am - . März So,.



Die Aus - und Eingehen¬
den im Arsenale sind genau
von den Wachen zu beobach¬
ten.
Hkih. am - . März 6«- .

Eröffnung der THore des
Arsenals.
Hkth. am 2. März 80,.

Bemannungsart der Thore
des Arsenals.
Hkth . am - . Marz Ü02.

Wie sich be» einem Allarme,
Hlth . am r . März 6»2.

oder bey einem Ucberfalle
zu benehmen ist.
Hkth. am - . Mar ; 802.

Keinem Fremden wird der
Eintritt in das Arsenal ohne
Erlaubnisi gestattet.
Hkth. «m 2. März Lor.

Die den Direclionen adjun-
qirtcn Officiere dürfen jene,
die eS verdienen, in Arrest neh¬
men lassen.
Hktb. am - . März 8or.

Wie die Verbrechen, welche
im Bezirke deS Arsenals be¬
gangen werden , zu bestrafen
sind.
Hkrh. am 2. März 8n- ,

Strafe für die Arsenals-
Meisterschaften bey Außeracht¬
lassung ihrer Arbeit.
Hkth. am iS. Aug . S02.

XXIII . Hauptstück . II . Abschnitt.

itiandanten den Rappoet  zu erstatten , welcher sodann dem Marine - Ober -- Co mm issär von
diesen Rapporten Abschriften  miczutheilen hat.

H. 7276.

Die Wache am Thore des Arsenals hat alle Individuen , welche ein - und ausgehen,
mit Aufmerksamkeit zu beobachten , und jene anzuhalten , welche Effecten heraus tragen
wollen , ohne mit einem vorschriftmäßigen , vom Haupt - Magazine oder den betreffenden
Werkführungen ausgestellten Zettel versehen zu seyn, und es ist in solchen Fällen den Comman-
bauten alsogleich der Rapport abzustarten.

Jedem Fremden oder Einwohner der Stadt , welcher nicht bey der Marine angestellt
ist , ist der Eintritt in das Arsenal verbothen , wenn er nicht mit einem schriftlichen
Erlaubnißscheine des Co m Mandanten  versehen ist.

tz. 7277-

Die Thore des Arsenals werden zu de» vorgeschriebenen Stunden geschlossen - und
die Schlüssel in die Hände des wachehabenden Officiers übergeben.

tz. 7278.
Die Wache am Thore des Arsenals , in Bezug auf den Portier , fängt an , so bald auf¬

geschlossen wird , und dauert , bis die Thore wieder geschlossen werden . Im Falle außeror«
deutliche Arbeiten es erforderten , daß dre Thore zur Nachtzeit offen behalten werden muß.

ten , so wird der Commandant hierzu Befehl errheilen , daß die Portiere auf ihren Posten
bleiben . Die Schildwachen bleiben Tag und Nacht auf ihren Posten.

H. 7279-

Im Falle eines Aufstandes oder anderer Vorfälle sind die Thore des Arsenals so lange,
bis es die äußerste Norhwendigkeit erfordert , und so lange , bis sich nicht der Arsenal - Di¬
rektor , oder einer der drey Partikular - Direktoren am Thore einfindet , welcher jenen , die
Zuflucht nöthig haben , den Eintritt gestattet , verschlossen zu halten.

h. 7280.
Zur Nachtzeit hat in der Nähe einer jeden Wache ein mir Rudern versehenes bewaff¬

netes Boot zu seyn , welches die Arbeiter , Aufseher und Soldaten im Falle eines Ueber-
falleS dahin bringen kann , wo es nothwendig wird.

H. 728 ».
Keinem Fremden oder Einwohner ist der Eintritt auf die im Hafen befindlichen unar-

mirten Kriegs - oder anderen Schiffe , ohne einen schriftlichen Erlaubniß-
schein des  C 0 m m a n d a n t e n , gestattet.

H. 7282.
Jeder Officier oder andere Inspections - Vorgesetzte über die Arbeiten darf jene Indi¬

viduen seiner unterstehenden Direktion oder auch andere zu dem Marine - Stande Gehörige
anhalten , und in Arrest bringen lassen, welche Unordnungen und Exceffe begehen . Der ans
diese Art angehaltene Straffällige darf aber nicht mehr von dem Officiere , der ihn arre-
tiren ließ , frey gegeben werden , sondern es ist sogleich hiervon dem Marine - Comman-
danten die Anzeige zu erstatten.

tz. 7288.
Jedes Verbrechen , welches im Bezirke des Arsenals , in den Magazinen , oder an

eine !» anderen Orte von Personen , welche zum Marine - Commands gehören , begangen

wird , muß von einer Militär - Commission nach den bestehenden Gesetzen abgeurtheilt werden.
§. 7264.

Die Arsenal - Meisterschaften sind bey jeder Außerachtlassung der ihnen vorschriftmäßig
zugewiesenen Arbeiten , so wie auch bey jedem kleinen Dlebstahle und bey leder Hintan¬
setzung der Subordination mit der uiurachsichtüchen Ausstreichung aus der Arbeits - Liste zu
bestrafen.
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tz. >7282.
Es ist bry Lebensstrafe jedermann verbothen , unter was immer für einem Vorwände

im Arsenale Feuer zu machen , außer an den eigens hierzu bestimmten Orten , wo mit Feuer

gearbeitet werden muß . Bey einem jeden solchen Feuer muß ein Kanonier die Wache halten.
h. 7286.

Jene würden nach Gestalt der Sache bestraft werden , welche Tabak rauchen , oder in

Pfannen , oder auf andere Art Feuer in das Arsenal bringen wollten , so auch jene , bey de¬
nen man Feuersteine , Stahl und Feuerschwamm finden würde.

h. 7287.
Es ist jedem im Arsenale wohnenden Individuum bey Verlust des O.uartters und der

Anstellung verbothen , in seinem Quartiere nach d Uhr Abends Feuer zu halten . Jene , welche

ein Licht halten , haben dasselbe in eine Laterne zu setzen»
-« , h. 7288.

Der Marine -- Commandant hat alle Befehle zu befolgen und vollziehen zu machen,

welche er von dem venetiamschen General - Commando und vom Hofkriegsrathe erhalt , und

er hat seine aufhabenden Verrichtungen nach dem Wirkungskreise der Vollmacht , welche

ihm vorgezeichnet ist , auszuüben.
tz. 728«).

Er hat darauf zu halten , daß alle Marine - Officiere , Schiffs - Ingenieure und an¬
dere ihm untergebene Individuen die ihnen anvertrauten Geschäfte mit Pünktlichkeit voll¬

ziehen , und die höchsten Befehle ausüben.

Er hat in allen von der Marine - Verwaltung abhangenden Geschäftszweigen die Ord¬
nung aufrecht zu erhalten , und in Vollziehung der Befehle , die er erhalten wird , genau
und pünktlich zu seyn , wofür er verantwortlich bleibt.

§. 7290.
Er hat alle im Hafen vorzunehmenden Bauführungen , Herstellungen , Ausrüstungen

und Entrüstungen der Schiffe und sonstigen Arbeiten und Veränderungen anzuordnen.

Er hat alle Kriegsschiffe und andere im Hafen befindliche ungerüstete Fahrzeuge un¬
ter seiner Aufsicht , wie auch alle Maschinen , welche sich auf ihren Gebrauch beziehen.

-Er hat die erforderlichen Befehle , welche sich auf dis Reinlichkeit der Schiffswerften

und Werkstätten , dann auf die unausgerüsteten Schiffe im Arsenale selbst beziehen , zu er¬
lassen.

tz. 729 ».
Er hat mit Vorsicht auf die Conservation und Erhaltung der im Hafen befindlichen

Kriegs - und anderen Schiffe zu wachen , und für ihre Sicherheit gegen die Zufälle deS Wet¬

ters und des Feuers , und gegen vorfallen könnende feindliche Unternehmungen zu sorgen.
Er hat die Aufseher über die Kriegsschiffe , andere Fahrzeuge und Schiffs - Maschinen

aus den Invaliden der Marine zu wählen , wenn sie im Stande sind, die dabey vorkommen¬
den Verrichtungen zu erfüllen.

tz. 7292.
Er hat die Eintheilung der Officiere und Schiffs - Ingenieure , welche in 's Besondere,

und jährlich den drey Particular - Direktionen zugecheilt werden , zu treffen.
Eben so hat er auch alle im Hafen zurück behaltenen und unter seinen Befehlen ste¬

henden Individuen zu verwenden , ohne auf den Rang oder die Anciennität Rücksicht zu
nehmen , sondern er hat nur jene zu wählen , welche in dem Detail , -wo sie zugetheilt wer¬

den , unterrichtet sind , und die andere Hälfte , um sich unter der Aufsicht der ersteren in den
Geschäften zu bilden.

Er hat die Officiere zu bestimmen , welche nicht einbarquirt werden , oder den Details
zu adjungiren sind , oder welche die Inspektion über die Arbeiten im Arsenale oder über die

Kriegs - und anderen im Hafen befindlichen Schiffe halten sollen . Alle die Eintheilungen sind
Band vn . b 4 *

2mArsenale darf kein Feuer
außer den dazu bestimmtenOr
ten gehalten werden.
Hkth. am 2. März Ü02.

Das Tabakrauchcn im Ar¬
senal ist verbothen.
Hkth. am 2. März 8ar.

Nach 9 Uhr Abends darf
kein Einwohner im Arsenale
Feuer halten.
Hkth. am 2. März 6or.

Wirkungskreis des Com Man¬
danten.
Hkth. am -. März So r.

Er hat auf die Befolg »«?
des Dienstes zu sehen.
Hkth. am ». März 802.

Auch bat er alle Arbeiten und
Operationen im Hafen uns
im Arsenale anzuordnen.
Hkrh. am 2. März8 »i.

Die Conservation der im
Hafen und im Arsenale befind¬
lichen Schiffe.
Hkth. am 2. März 802.

Eintheilung der zugetheil-
ten Officiere bey den drey Di-
rectionen.
Hkth. am 2. Märzöc >2.
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tocoll zu führen.
Hkth. anir . März 80,.

Einsendung der Conduite-
Listcn über alle Officiere-
HM), am 2. März 80- .

Vorschlag der Officiere -zur
CommanLirung der Schiffe.
Hkth. am 2. März 802.

auf die für den Duckst vortheilhafteste Art , jedoch so zu treffen , daß die betreffenden Offi¬
ciere nicht immer ' bey den nähmlichen Geschäftsverwalrungen bestimmt zugetheilt werden , son¬
dern tourweise , damit sie dadurch die Gelegenheit erhalten , sich in allen Geschäftszweigen , Ver¬

änderungen , Operationen und sonstigen Arbeiten , welche auf die Marine Bezug haben , zu bilden.
h. 729^

Der Adjutant hat über dir Zu diesem Ende hat er von dem Marine - Adjutanten  ein eigenes V 0 r m e r-

zugeiheilten Officiere ein Pro - xu N g s - P r 0 t 0 c 0 l l führen zu lassen , worin alle Officiere und Schiffs - Ingenieure aufzu¬

führen , und eines jeden besondere  B e st i m m u n g zu specificiren ist.
H. 7294 . '

Er hat alle Jahre im October über alle unter ihm stehenden Officiere und Schiffs-
Ingenieüre die Cond  u ite - Listen  einzureichen , damit die Hofstelle daraus ersehen kann,
welche sich durch ihren Eifer , durch ihre Talente oder Fähigkeiten ausgezeichnet haben , oder

welche nachlässig im Dienste sind , oder Mangel an Talenten haben , und welchen die nöti¬
gen Kenntnisse fehlen . Diese Conduite - Liste muß die Zusammenstellung der Particular-
C 011 d u i t e - L i st en  seyn , welche dem Marine - Commandanten von dem Arsenal - DirectX,

den Partikular - Direktoren und Schiffs - Commandanten über die unter ihnen stehenden
Officiere und Schiffs - Ingenieure übergeben werden . '

tz. 7295.

Er hat die Officiere vorzuschlagen , welche er für das Commando der Kriegs - oder an¬
deren Schiffe , die er auszurüsten Befehle hat , am tauglichsten findet , oder mit welchen er
die auf den bereits ausgerüsteten Schiffen abgängigen Commandanten zu ersetzen glaubt.

Die Ernennung der Schiffs - Commandanten selbst bleibt nur allein Seiner Majestät

Vorbehalten.
§. 7296.

Nachdem es Seiner Majestät höchster Wille ist , daß in Zukunft die Schiffs - Inge-
isitirung der nieure zur Bereisung und Untersuchung der Wälder zu bestimmen sind , damit sie die zur Ma¬

rine nöthigen Bäume auswählen , und das Ausmaß der verschiedenen Stücke und
deren Bestimmung aufnehmen , und dem Marine - Commando von allen ihren Aufträgen
und Operationen , die sie in diesen Wäldern haben und vornehmen werden , Rechenschaft
geben : so hat der Marine - Commandant auch den Vorschlag zu machen , welche Schiffs-
Ingenieure und Oberzimmermeister er zur Ausführung solcher Aufträge für die fähigsten
hält , und damit er sich bei) der Auswahl im Vorschläge zu benehmen wisse, so hat er

-die Meinung des Arsenal - Direktors zu vernehmen . Seine Majestät befehlen zugleich,
daß dieses wichtige Geschäft mit aller möglichen Pünktlichkeit vollzogen werde ; damit jedoch
mit aller Genauigkeit vorgegangen werde , so hat der Commandant zur Aufsicht über diese
Operationen der Ingenieure einen Officier aufzustellen , welcher dem Marine - Commando

genaue Rechenschaft darüber abzulegen hat , und verantwortlich bleibt.
h. 7297.

Die Bezahlungen für die Nach den Rapporten , welche ihm von dem Arsenals - Direktor oder von dem Particu-

A. l' eiter sind im Einverneh - sar - Direktor und von dem Schiffsbau - Ober - Direktor über die Thätigkeit und Fähigkeiten

der verschiedenen Obermeister und Arbeiter gemacht werden , hat der Commandant , im Ein¬
verständnisse mit dem Marine - Ober - Commiffär , deren Bezahlung , oder deren Vermeh¬
rungen oder Verminderungen , welche sie verdienen , zu bestimmen , jedoch immer mit der
Beobachtung , daß derley Zahlungsveränderungen zur Entscheidung in der Marine - Sitzung
vorgetragen werden müssen , und daß vor der zu erwartenden Entschließung an der Zah¬
lung nichts geändert werden darf . «-

H. 7 2 c,8.
der Er hat sehr oft die im Arsenale befindlichen unarmirten Schiffe , und jene , die im

Vorschlag der Schiffs - In¬
genieure zur
Wälder-
Hkth.-amr . März 802.

men mit dem Ober - Commis¬
lar zu bestimmen.
Hkth. am 2. MärzL »2.

-Leftere Untersuchung
Schiffe im Arsenale,
Hkth. am 2. März S02.

Baue oder in dor Herstellung sich befinden,
untersuchen.

wie auch die Schiffswerften und Werkstätten zu
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Er hat auch die auf der Rehde befindlichen armirten Schiffe öfter zu visitiren , um die
Gewißheit zu erlangen , daß der Dienst , so wie die fest gesetzte Ordnung in allen Theilen
genau und verläßlich vollzogen werde , und daß die Austheilung und Unterbringung der
Artikel in dem Schiffsräume gut geordnet sind. Er hat sich die Revisions - Listen der zum
Gefechte bestimmten Schiffs - Equipage , so wie auch die Ausweise über die Verpflegung und
die Consumtion geben zu lassen , mit einem Worte , seine Wachsamkeit und Aufsicht soll sich
über alle Gegenstände des Dienstes Seiner Majestät verbreiten.

H. 7299.

Er hat , so oft er es nothig findet , entweder selbst , oder durch den Arsenal - Director
und die Partikular - D irectoren die Magazine untersuchen zu lassen , welche der darüber an-
gestellte Commissär auf das erste Ansuchen eröffnen wird . Bey diesen Visitirungen muß der

Magazins - Aufseher immer gegenwärtig seyn.

tz. 7800.

Er hat darauf zu sehen , und durch den Arsenals - Director darauf sehen zu lassen , daß

der Schiffbau - Director und seine untergebenen Schiffs - Ingenieure häufige Visitirungen auf
den Kriegs - und anderen unausgerüsteten Schiffen im Arsenale vornehmen , und daß diese
Schiffe so oft kielgehohlet werden , als es in der gegenwärtigen Verwaltungsvorschrift ent¬

halten und angeordnet ist. Er muß die Schiffs - Ingenieure auf die Art vertheilen , daß jeder
von ihnen über eine gewisse Anzahl Schiffe die Aufsicht erhält , vorzüglich über jene , welche
er gebauet hat . Er muß sich damit beschäftigen , die Lage eines jeden Schiffes zu kennen,
und über die Anzeigen , welche ihm erstattet werden , hat er alsogleich die Reparationen
jener minderen Beschädigungen anzuordnen , welche bey Außerachtlassung weitere Fortschritte
zur Folge haben könnten.

Wenn .es sich aber nm beträchtliche Ausbesserungen und Herstellungen handelt , so ist
der Vorschlag in der Marine - Sitzung zu machen , das Gutachten über den Beschluß vorzu¬
legen , und dessen Befehl zur Vornahme dieser proponirten Herstellungen und Reparaturen
abzuwarten.

Der Marine - Commandant muß darauf Bedacht nehmen , daß der Hofkriegsrath im¬
mer von jeder nothwendigcn Herstellung der Schiffe in die Kenntnis ; gesetzt werde , damit

die unbewaffneten Schiffe immer auf den ersten erhaltenen Befehl so zur Ausrüstung sich in
dein Stande befinden , daß sie gleich auf der Stelle gerüstet werden können . Wenn die be¬

sagten Reparationen beträchtlich sind , so ist der Ausweis  darüber einzureichen.

H. 780 ».

Die Schiffsbeschädigungen müssen deutlich angegeben werden , so wie auch der ge¬
naue und probehaltige Werth der betreffenden Fahrzeuge ausgewiesen , und die Dauer der¬

selben zum ferneren Dienste auch jedes Mahl bestimmt werden muß . Es ist dabey sowohl
die Bestimmung der Zeit beyzurücken , in welcher die letzte Reparatur bewirkt wurde , als

auch , ob das zu reparirende oder reparirte Fahrzeug in dem Armirungs - Stande wirklich
begriffen ist.

Ueber diese Schiffsbeschädigungen muß jedoch in dem Vorausmaße  der
unbestimmte Ausdruck : ein Ruder , eine Seitenwand, ein Mast  u . s. w.
hinweg gelassen , und dagegen in den Rubriken jederzeit so viel möglich dasjenige zer¬
gliedert werden , was wirklich auszubsssern oder neu zu machen für nothig befunden wud.
Die hierzu erforderlichen Materialien , als : Holz , Eisen , Nägel , müssen specificirt und be-
llimmt , auch sonach in dem Kosten übe r schlage  sowohl die nöthigcn Materialien nach

rhrem wahren Ankaufspreise , als auch die zu den Reparaturen erforderlichen Tagewerke spe-

cifisch angesetzt und berechnet werden ; diesem Kostenüberschlage ist jedoch zum Beweise , daß

die Preise nach dem wirklichen Ankäufe angesetzt worden sind , in 's Besondere die commissa-
riatlsche Bestätigung beyzurücken.

und der verschiedene« Ma¬
gazine.
Hkth. aM -. Mäkj 3or.

Aufsicht auf die Conserva¬
tion der Schiffe.
Hkth. am 2. März So».

WaS bey der Angabe der
Schiffsbeschädizunge » - u be¬
obachten ist.
Hkth. am >y. 2 ct. 8>5. ük3668.

» » ro . 2 » >I. 817 . Al »784.
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WaS hiusichttich Ser Kano¬
nen bey ausgerüsteten Fahr¬
zeugen zu beobachten ist.
Hkth.am rg .Iun . 6-7. 21,9, - .

Reinlichkeit und Erhal¬

tung der im Hafen befindli¬
chen Schiffe.
Hkth. am - . März 8or.

Die Arbeiten sind nach Ver¬

hältnis der Eassa - Mittel ein¬
zuleiten.
Hkth . am --. März S02.

Die Magazine sind alle Mo-
nathe zu untersuchen.
Hkth. am - . Mürz 8or.

Bey den Uebergaben muß

der Commandant gegenwär¬
tig seyn.
Hkth . am »- März 802.

Er hat auch alle Tage Rap¬

port zu halten , und die Ge¬
schäfte für den folgenden Tag

zu bestimmen.
Hkth . am r . März 80, . ^

Alle Monathe ist dem Hof-

kriegsrarhc der Ausweis über
die verwendeten Materialien

Hkth . am - . März 80s.

XMI.  Hauptftück . H. Abschnitt.

h. 7802.

Bey d-» ausgerüsteten Fahrzeugen ist bey der Zahl der Kanonen auf den bewaffneten

Fahrzeugen nicht nur das Laliber , sondern auch die Gattung , ob jene von Esten oder
Metall sind , auszuweisen.

tz. 7808.

Er hat auch darauf zu sehen , und von dem Arsenal - Direktor darauf sehen zu lassen,

daß der Hafen - Direktor die Strickwerke , an welche die. ungerüsteten Schiffe gebunden

smd , öfters untersuche , und daß er s. r Lin Mahl im Jahre aufheben und genau - isitiren
lasse , und sie Stück für Glück v- rw -chs-le. Er hat di- Schi,Micken mit «mg «,offen « Lein¬
wand bedecken , und di - Schiff - kehren und reinigen zu lassen ; mit einem Worte , er muß

auf Alles genau sehen , wa « di - Reinlichkeit und Erhaltung der Schiff - , dann die Sünde,

rung d-S HafenS , de- R -Hd- und der Canäle b- triffr , und daß sie i» gutem Stande erhol-
ten werden.

§. 7804.

Es ist sich mit der größten Sorgfalt bey den angeordneten Arbeiten genau nach dem

Verhältnisse der Geldmittel , welche hierzu bestimmt sind , zu richten , wovon der Marine-
Ober - Commissär ihn alle Monathe schriftlich  in die Kenntniß setzen wird . Der Com¬

mandant hat sich mit dem Marine - Ober - Commissar immer einzuvernehmen , und die betref¬
fenden Arbeiten gemeinschaftttch so einzuleiten , daß die Auslagen der Arbeiten , jene der

Approvisionirungen , und die bestimmten Auslagen des Hafens und des Arsenals die dispo¬
niblen Geldmittel nicht übersteigen , und daß jede Auslage den Summen angemessen sey,

und mit ihnen im Verhältnisse stehe, welche auf jeden Gegenstand bestimmt und angewiesen
werden können.

§. 7805.

Der Commandant ist auch alle Monathe und außer dem , so oft er es verlangt , von

allen im Magazine befindlichen Artikeln und Lebensbedürfnissen , wie sie in den Inventars

ausgezeichnet sind , in die Kenntniß zu setzen , von welchen chm der Marine - Ober - Com-
missar eine von ihm vidimirte Abschrift  geben wird.

§. 7806.

Erhat allen Uebergaben von Materialien , Munitionen und sonstigen Artikeln von was im¬
mer für einer Gattung beyzuwohnen , und die U eb e rg a b s - Co m m i ssi 0 ns - P r y t 0-
colle  zu unterfertigen . Im Falle der Unmöglichkeit , z. B - der Erkrankung des Comman-
danten , müssen der Arsenal - Direktor und die Partikular - Direktoren diesen Uebergaben

beywohnen.
§. 7 ^° 7-

Er hat alle Tage in seiner Wohnung , wenn di - Arbeiten deS Morgens geendet seyn
werden , di - Rapport-  d -S Arsenal - DirertorS und der P - rti -nIar - Dirertoren über di - in
dem Zeitraum - von 24 Stunden h- rg - stellten Arbeiten zu empfangen , und eben so auch üd - r

Alles , was das Arsenal , die Werften , Werkstätten und sonst,ge » W -rkführung -n betrifft,
worüber - r sodann seine weiteren Befehle zu geben har . All - j -n- Offt - i-r -, welche Rapports

zu gebe» und Befehle zu erhallen haben , sind verpflichte -, sich - inznsinden.

tz. 7808.

Er hat alle Monathe einen Ausweis  einzureichen , worin die an den im Baue be¬

griffenen Schiffen und Fahrzeugen in jeder Schiffswerfte und Werkstätte , welche den drey Direk¬
tionen unterstehen , hergestellten Arbeiten ausgewiesen seyn müssen.

Eben so müssen auch in diesem Ausweise die Lage und die Matenalien , welche zu die¬

sen Arbeiten verwendet worden sind , ausgewiesen werden , damit von dem Fortgange des
Baues der Schiffe und von den anderen Arbeiten immer die genaue KenntnK erlangt werde.
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tz. 73o »).

Zu Anfänge eines jeden Monathcs ist über die Kriegsschiffe und anderen Fahrzeuge und über alle Schiffe ein-
eine Tabelle  zu entwerfen . zureichen.

In dieser Tabelle muß specificirt werden , ob das Schiff im Baue , in der Wiederher - «m ' - Mar, 8°- .
ftellung , oder in der Ausbesserung stehe, und wie die Beschaffenheit eines jeden dieser Schiffs¬
körper sey. Diese Tabelle ist von dem Schiffsbau -Direktor zu unterfertigen , und von dem Mari¬

ne - Ober -- Commissar zu vidimiren , dann von dem Marine - Commandanten , welcher sie
ebenfalls zu vidimiren hat , alle Monarhe einzureichen.

Ein Duplikat  von dieser Tabelle ist dem Ober - Commissär zu übergeben , und das
andere wird in dem Archive der Marine depositirt.

. H. 73 ,o.

Wenn Seine Majestät den Bau eines Kriegs - oder anderen Schiffes befehlen , und der uel.ee ven Da» de.- S -r.iff-
Schiffs -- Ingenieur , welcher von dem Marine - Commandanten zur Führung dieses Baues sind die Piane zu verfassen,
vorgeschlagen wurde , genehmiget worden ist, so hat der Arsenal - Direktor von dem Comman - Marz 6°,.

danten hierüber sogleich den Befehl zu erhalten , welcher sodann von dem Schiffs - Ingenieure

die gut geheißenen Plane und das Detail des Schiffes,  welches zu bauen angeordner
worden ist , verfassen zu lassen hat.

Diese Plane und Details sind vollkommen gleich und zweyfach zu »verfassen . Sie sind
von dem ersten Schiffs - Ingenieur und dem Schiffsbau - Direktor zu approbiren , und von

dem Arsenal - Direktor zu vidimiren , welcher sie sodann dem Marine - Commandanten zur
Prüfung in der Marine - Sitzung übergibt . Der Commandant hat sodann diese von ihm zu
vidimirenden Plane und Details oder Entwürfe , sammt dem Gutachten des Marine - Com
mando 's , einzubefördern.

tz. 73 >i.

Wenn sodann die besagten Plane und Details , von Seiner Majestät genehmiget , Einsendung eines Haupt-
Lem Marine - Commandanten zurück gesendet werden , um sie in Vollzug zu setzen , so hat über die Arbeiter

der Commandant eine Copie von diesen Planen und Details in dem Marine -Archive zu depo - ^ ^

sitiren , und das zwey t e Formular  dem Arsenal - Direktor zuzustellsn , welcher von dem Hkth. am - . März 9°,.
Schiffs - Ingenieur , unter der Aufsicht des Schiffsbau - Direktors , zwey separi rte Ta¬
bellen  verfertigen zu lassen hat : Ei n e üb e r d ie 'A n za h l und Qualität derAr-

be  r r en  und die and  e r e üb  e r d i e M a t e r i a l i en  von was immer für einer Gattung,
welche zu diesem Baue erforderlich sind.

Wenn sodann diese zwey Tabellen in der Marine - Sitzung geprüft und gut geheißen
worden sind, so hat sie das Marine - Commando zu überreichen.

Eine von dem ersten Schiffs - Ingenieur und dem Schiffsbau - Direktor unterschriebene,
und von dem Arsenal - Direktor und dem Marine - Commandanten vidimirte Abschrift

dreier beyden Tabellen ist dem Marine - Ober - Commissär zu übergeben , damit er die Aushe¬
bung und Vertheilung der Arbeiten einleiten könne.

. ^ H. 7 .812.

Bey allen Wiederherstellungen und Ausbesserungen , oder bey anderen beträchtlichen Arbei - Bey allen Herstellungen ist
ten , welche an den Schiffen und sonst vorgenommen werden , hat der Commandant das Nähm - ebenfalls ein Ausweis einzu-

uch ° zu D- - Dacht->>, was m De» vorhergehende » Paragraphen für di- neuen Herstellungen
vorgelchrreben rpurde . am 2, ^ rz ö°. .

tz. 7'3r3.
Ci har die nöchlgen Maßregeln zu nehmen , damit die befohlenen Arbeiten in dem Die Arbeiten müssen in der

hierzu vorgeschriebenen Zeiträume vollendet werden , und hat die Einleitung zu '"" geschriebenen Zeit herge-

n . ffen,  daß die Kriegsschiffe und andere Fahrzeuge , welche man auf die Schiffs - Hkth! mn 2? Mürz 8»- ,
werfre bringt , gebauer oder ausgebeffert werden , wie es vorgeschrieben wird.
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Wenn sich ein Schiff im Baue
befindet , so ist die Versetzung
desselben mit Allem einjulei-
ten.
Hkth. am - . März ^ 8or.

Die Artillerie - Geräth-
schaften sind eben so vorzube¬
reiten.
Hkth. am 2. März 3»,.

Die -u armirenden Schiffe
sind zu visitiren.
Hkth. am 2. März So,.

Kleinere Herstellungen sind
gleich vornehmen zu lassen;
dann wie der Vorschlag zur Er¬
nennung des Schiffs - Eom-
mandanten einzureichen ist.
Hkth. am - . März . 6° ,.

h. 7Z14.
Sobald sich ein Kriegs - oder anderes Schiff auf der Schiffswerfte im Bau befindet,

hat er gleich an den Arsenal - Direktor die nöthigen Befehle zu erlassen , daß er von dem
Direktor des Hafens einen Erfordernißaufsatz  über die Bemastung , das Lauwerk,

Segelwesen , die Leinwand und sonstige Utensilien von jeder Gattung , welche -zur gänzli¬
chen Ausrüstung und sonstigen Versetzung mit aller Zugehör für dieses im Baue stehende
Schiff erforderlich sind , verfassen lasse.

Dieser Erfordernißaufsatz , welcher von dem Hafen -- Direktor zu unterfertigen , von dem

Arsenal -- Direktor zu approbiren , und von dem Marine - Commandanten zu vidimiren ist,
wird — nachdem er vorher in der Marine - Sitzung geprüft worden ist , dem Marine -Ober-
Commissär übergeben , welcher sodann das Nöthige veranlassen wird , damit die in dem be¬

sagten Erfordernißaufsatzeverzeichneten Effecten , welche zur Formirung des Partikular - Ma¬
gazins des in Rede stehenden Schiffes nothwendig sind , von dem Haupt - Magazine an die
betreffenden Behörden nach Erforderniß der Empfänge , um welche sie ansuchen , abgegeben
und gehörig bestätiget werden.

h. 78,5.

Der Commandant hat gleichfalls seine Befehle an den Arsenal - Direktor zu erlassen,

damit ler von dem Artillerie - Direktor die Kanonen , die Laffetten derselben , die Waf¬
fen und alle anderen in die Dependenz der Arrillerie - Verwaltung einschlagenden Gegen¬
wände , welche zur Ausrüstung des im Baue stehenden Schiffes nöthig sind , Herstellen lasse,
und in Betreff dieser Effecten , welche zu bereiten sind , ist alles dasjenige zu beobachten,
was in dem vorher gehenden Artikel in Betreff der sonstigen Artikel und Versehung des

Schiffes vorgsschrieben worden ist.
tz. 78 »6.

Wenn Seine Majestät Ihre Befehle wegen der Ausrüstung irgend eines Schiffes an
den Marine - Commandanten herab geben , so hat sich der Marine - Commandant in Beglei¬

tung desjenigen Officiers , welchen Seine Majestät zum Commandanten dieses Schiffes er¬
nannt haben , und mit den zur Embarquirung auf dieses Schiff bestimmten anderen Offi-
cieren , dann des Arsenal - Direktors , des Ingenieur - Bau - Direktors und des ersten Schiffs-

Ingenieurs auf das in Rede stehende Kriegsschiff zu begeben , um es zu untersuchen , und
ein Commission s - Protoc oll  aufzunehmen , in welchem ersichtlich zu machen ist , ob

dieses Schiff eine Campagne auszuhalren im Stande sey , oder ob es einige Reparaturen
nöthig habe.

In dem Falle , als Herstellungen erforderlich sind , wären solche anzumerken , worüber

sodann ein zergliederter Rapport,  welcher von allen bey dieser Commission gegenwärtig
gewesenen Officieren und ' von dem Schiffs - Ingenieure zu unterschreiben ist , einzureichen
seyn wird , wovon dem Ober - Commissär eine Abschrift  zu geben ist.

§. 73 »? -

Wenn die erforderlichen Herstellungen nicht beträchtlich sind , so hat der Marine -Lom-

mandant deren Vollzug ' anzuordnen , und zu sorgen , damit der als Commandant auf das
in der Reparatur stehende Schiff ernannte Ofsicier und dre zur Einbarguirung auf dasselbe

bestimmten Ofsiciere auf die solide und geschwinde Herstellung der Arbeiten bedacht sehn.
So wie die Ernennung der Schiffs - Commandanten immer Seiner Majestät oder dem

Hvfkriegsrathe Vorbehalten bleibt , so hat doch der Commandant - der Marine , um im
verkommenden Falke für den allerhöchsten Dienst in der Auswahl eines Schiffs - Comman-

dantcn bey einer außerordentlichen Ausrüstung eines Schiffes nicht in Verlegenheit zu seyn,
rmmer zwey Ofsiciere vorläufig in Vorschlag zu bringen , und anzuzeigen , welche zum Com-
mando zu was immer für einer Gattung von Schiffen geeignet sind , damit der HofknegS-

rath auf diese Art in den Stand gesetzt werde , sobald es der allerhöchste Dienst erheischt,
hiernach denselben eine Bestimmung geben zu können.
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h. 7818.

Wenn die Zimmer , Vorratskammern , Depositorien und andere innere Ausheilun¬

gen des Schiffes nicht gemacht wären , so hat er die Befehle zu erlassen , daß daran so ge¬
schwind , als möglich ist , gearbeitet , und deren Herstellungen vollzogen werden.

Zu diesem Ende har derselbe von dem Ingenieur -- Bau - Director unter der Jnspection
des Arsenal - Direktors einen zergliederten Bericht erstatten zu lassen , aus welchem die An¬

zahl der Arbeiter und Materialien , die zur Beendigung dieser Arbeiten erforderlich sind , er¬
sichtlich seyn muß.

' Dieser Bericht , welcher vorschriftmäßig verfaßt seyn muß , ist dem Marine - Ober-

Kriegs - Commiffär zu übergeben , und die Materialien und Effecten werden nach dem Maße
der Erfordernisse erfolgt werden.

h. ? 3 ' 9 . ^

Seine Majestät verbicthen den Commandanten ihrer Schiffe jede Aenderung in den

Schiffen unter was immer für einem Vorwände . Es muß Alles nach dem fest gesetzten
Stande und approbieren Plane des Manne - Commando 's verbleiben , und darf weder an den

Abteilungen , Zimmern , Depositorien oder sonstigen Behältnissen das Mindeste abgeändert,
noch die Länge des Schiffsraumes vermindert , oder die Decken an den Maftbäumen , oder
die Segelstangen , bey schwerster Ahndung , abgenommen werden . Wenn sich die Comman¬
danten während der Campagne einige der oben bemerkten Veränderungen auf dem Schiffe

vorzunehmen die Freyheir nehmen , so wird bey Entwaffnung des Schiffes Alles wieder in
dem vorigen Stande auf ihre Unkosten herzustellen seyn ; es wäre denn , daß sie vo >.
dem Marine - Commando die unausweichliche Notwendigkeit der vorgenommenen Verän¬

derungen rechtfertigen konnten.
Seine Maicstät machen es dem Marine - Commandanten zur besonderen Pflicht , auf

den Vollzug genaue , Obsicht zu tragen , und machen ihn für die Nichtbefolgung oder Über¬
tretung persönlich strenge verantwortlich.

h. 7820.

Der Marine - Commandant hat die Visitirung des Particular - Magazins eines jeden

schiffes oder sonstigen Fahrzeuges , welches ausgerüstet wird , persönlich vorzunehmen , und
es haben ihn bey dieser Untersuchung der Arsenal - Direktor , der Direktor des Hafens und der
zum . Commandanten über das Schiff ernannte Officier zu begleiten.

Zu diesem En ^e hat ihm der Magazins - Aufseher einen von dem Comnnssär des Haupt-
Magazins vidimirten Ausweis  zu übergeben , in welchem alle Zubereitungen , Zubehör,
und Effecten jeder Art , welche immer in deiü Partikular - Magazine eines jeden Kriegs¬
schiffes vorhanden seyn müssen , zu shecificiren sind.

Dieser Ausweis ist in dem Magazine zu bestätigen , und der Marine - Commandant

hat sodann von dem Hafen - Direktor einen anderen Ausweis  über Alles , was zufällig
noch zum kompletten Verlage des Schiffes mangeln könnre , verfassen zu lassen.

In diesem Ausweise sind Tonnen , Anker und andere Gegenstände und Effecten aufzu¬

nehmen , welche keinen Theil des Partikular - Magazines ausmachen , aber dennoch in dem
Ausrüstung » - Inventarlum  stehen müssen ; wobey zu beobachten ist , daß sich in
Rücksicht der Qualität und Quantität jeder Gattung der Effecten genau nach dem von Sei¬
ner Majestät regulakyenrmäßig fest gesetzten Ausmaße zu benehmen ist.

Dieser Ausweis , welcher von dem Hafen - Direktor zu fertigen , und von dem Arsenal-
Direklvr zu approbiren ist , ist mit dem beygesetzten Vicki des .Marine - Commandanten dein
Marine - Ober - Commiffär zu übergeben , der die Einleitung zu treffen hat,  da >̂ die
Effekten , Materialien rc . rc. , welche in dem Erfordernißaufsatze ausgewieffn sind , nach

Verhältnis ; des Bedarfes und der erforderlichen Abgabe an das SchiffIn der nöthigen Zeit
vorhanden seyen.

Band vn . ()6
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Die inneren Herstellungen
eines Schiffes sind gleich vor-
zunehincn.
Hkth . am - . Marz Sor.

An der inneren Derlheikung
darf keine willkührliche Aen¬
derung geschehen.
Hkth. am - . März 6»r.

Die Particular - Magazine
der zu bewaffnenden Schiffe
sind zu untersuchen.
Hkth. am 2. März 8<>r.
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lieber die nothigen Artille»
ric - Geräthe ist ein Ausweis
zu verfassen.
Hkth. am ». März802.

Bey der Kiclhohlung eines
Schiffes haben alle Officiere
desselben gegenwärtig zu seyn.
Hkth. am r . März 8°- .

Wegen Aushebung der Leu¬
te -st sich mit dem Marine-
Ober - Commissär sinzuverneh-
nren.
Hkth . am - - Mär ; 3oi.

Beschleunigung der Ausrü¬
stung der Schiffe auf alle Art.
Hkth. am - . März So».

Was bey abgehenden und
rintreffenden Schiffen auf der
Nehde zu beobachten ist.
Hkth. am 2. Marz8oi.

Wegen Pachtung der Pri¬
vat - Schiffe ist sich mit dem
Ober - Kommissar einzuverneh¬
men.
Hkth. am ». März 802.

Es wird über dieses dem Commandanten zur besonderen Pflicht gemacht / zu jeder Zeit
aufmerksam darüber zu wachen/  daß die Particular - Magazins der Schiffe immer mit allen

zu ihrem vollständigen Verlage nothmendigen Effecten und Artikeln versehen seyen.
Ueber die Ergänzungen an derley Artikeln , welche nach und nach erforderlich werden,

ist der Ausweis  einzureichen , und wenn dessen Genehmigung erth .-ilt seyn wird , ist der Be¬

fehl immer gleich zu befolgen , damit die allenfalls unvorhergesehenen Befehle zur Ausrü¬

stung nicht verspätet werden.

A. 7821 . ^

Der Commandant hat von dem Artillerie - Direktor einen Ausweis  über die Kanonen,

Waffen , Kriegs - Munition und über alle zur Ausrüstung eines jeden Schiffes nach dem von
Seiner Majestät fest gesetzten Ausmaße erforderlichen Effecten verfassen zu lassen . Dieser von
dem Artillerie - Direktor gefertigte , von dem Arsenal - Direcror approbirte , und von dem

Marine - Commandanten vidirte Ausweis ist dem Marine - Ober - Commissär zu übergeben,

welcher sodann die Uebergabe dreser Effecten anordnen wird , damit sie verhältnißmäßig in den
bestimmten Zeit - Epochen von den betreffenden Behörden empfangen werden können . Der Ma¬
rine - Commandant muß darauf bedacht seyn, daß die Erforde rniß - und Ausrüstungs¬

ausweise  über die Schiffe von jedem Range vorläufig eingerercht werden , und daß diese , so

v.iel es immer möglich ist , zuverlässig und genau verfaßt sind , damit keine Verspätungen ein-
Lreten , wenn die Ausrüstungen anbefohlen werden.

h 7822.

Der Commandant hat darauf zu sehen , daß der Bau - Direktor , der Hafen -Direc-

Lor , die Officiere und Schiffs - Ingenieure , wie auch diezur Einbarquirungauf das Schiff,
welches ausgerüstet wird , bestimmten Officiere immer regelmäßig der Kielhohlung beywoh-

,nen , Hamik sie durch ihre Aufsicht die Arbeit selbst beschleunigen , und sich überzeugen , daß
sie dauerhaft hergestellt werden.

h. 7828.

Er hat sich mit dem Marine - Ober - Commissär einzuvernehmen , und mit ihm den

Zeitpuncr fest zu setzen , wenn die enrolirten Unter - Officiere und Marineurs einzutreffen

haben , und die nöthigen Befehle zu geben , damit dieselben versammelt werden.

H. 7824.

Er hat dafür zu sorgen , daß die Officiere durch ihre Gegenwart und Beharrlichkeit die
Ausrüstung des Schiffes beschleunigen , und daß einer von ihnen immer an Bort schlafe,

sobald die Ausrüstung und Approvisionirung angefangen hat . Er muß darauf sehen , daß das
Schiff mit allen nörhigen Kriegs - Munitionen und Mundvorrathen versehen , und die Aus¬
führung in keinem Stücke verspätet werde.

H. 7825.

Er muß den Tag bestimmen , an welchem das ausgerüstete Schiff auf die Nehde zu

gehen hat , und davon den Marine - Ober - Commissär schriftlich in die Kenntnis ; setzen. Das

Nähmliche ist auch zu beobachten , wenn die Schiffe in das Arsenal zurück zu kehren haben.

H. 7826.

Im Falle es nothwendig würde , zur Transportirung der Munition oder Approvisioni¬

rung von Privaten Schtffezu pachten , so hat sich der Commandant mit dem Marme - Ober-
Commissär deßwegen einzuvernehmen , und den Pachttsngspreis zu bestimmen.

Der Commandant muß die Schiffe untersuchen lassen , um die Gewißheit zu haben,

daß jene , welche wegen ihrer Größe zu dem vorhabenden Geschäfte taugen , auch in gutem
Stande sind.

Ueber einen solchen Pachtungsvertrag haben sodann der Commandant und der Marine-

Ober - Commissär jeder für sich selbst , und separirt , dem Hofkriegsrathe Rechenschaft abzulegen.
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Die Eigenthüiner solcher gepachteten Schiffe dürfen keinen Anspruch darauf machen,

daß ihre Schiffe bsy der Zurückkunft vom Aerarium hergestellt werden , weil dieses schon bei¬

der Pachtungsbezahlung mit in Anschlag gebracht ist.
Wenn der Marine -- Commandant die Reparirung solcher Privat - Schiffe gestattete , so

würde er dafür verantwortlich , und verpflichtet seyn , die Reparations - Kosten aus Eigenem

zu bezahlen.
h. 7 ^ 27 . ^ -

Wenn di - Schiff - entrüstet werden müssen , und in das Arsenal zurück gebracht wer - ^ Sch» - im
den , so hat der Commandanr den Platz zu bestimmen , welchen sie , solange ihre Entrüstung Hellen sind,
dauert , zu nehmen haben , und der Hafen -- Direktor wird sie unter der Aufsicht des Arsenal - Hkrh. am -. Marz 3°-.
Direktors an ihre Bestimmung führen.

§. 7826.

Sobald dre Schiffe auf dem ihnen bestimmten Platze angebunden sind , so hat der Ma - ^ Beschleunigungd» Erma¬
nne - Commandant dafür Sorge zu tragen , daß die Schiffs - Commandanten ohne Zeitver - Hkth. a>n, . März8«„ .
tust zur Entrüstung ihrer Schiffe schreiten , daß die Officiere die Arbeiten durch ihre Gegen¬
wart und Thätigkeit betreiben , und daß immer ein Officier Lag und Nacht Wache habe.

tz. 7 ^ 29.

Er hat an den Arsenal - Direktor die nöthigen Befehle zu erlassen , damit von dem Ha - Bestellung der zur Ent -.-u-

fen -- Direktor die kleinen Brücken , Boote rc. , welche zurAusschlffung erforderlich sind , bey- Brücke» und Boote,

gestellt werden , damit die Munition und andere Artikel geschwind transportirr und die Ent - Hkth. am -. MärjS --,.
rüstung befördert werde.

§. 7880«
Er bat von dem Steuermanne des Arsenals , dem Mastbaum - Obermeister , von einem Die Disinrung betrifft all .-

Ley dem Artillerie - Geschäfte adjungirten Ofsikiere , von dem Obersegelmeister , Waffenschmld - ^ «,m2. März-3°2.
Meister , Arsenal - Bindermeister , Oberschlossermeister und vondenUnter - Officieren des Schif¬

fes , von jedem für sein eigenes Geschäft , in Gegenwart des Arsenal - Direktors , der drey

Partikular - Direktoren , des Commandanten und der Officiere des Schiffes , die genaue Un¬
tersuchung über dre Masten , Kairschen , Boote , Tauwerke , Anker , Segel und andere Zugehör,
Zubereirungen , Effecten und Utensilien , Kanonen , Waffen und Kriegs - Munition vorneh¬
men zu lassen.

Bey dieser Untersuchung haben der Commissär über das Haupt - Magazin und der Ma¬

gazins - Aufseher gegenwärtig zu seyn.
Jeder Direktor , in so weit es sein Detail betrifft , wird nach dem Armirungs - Jnven-

tarium die Gegenstände bestimmen , welche noch zur Dienstleistung brauchbar sind , die einer

Reparatur bedürfen , und welche vollkommen unbrauchbar sind.
Die hierüber sep -arirt zu verfassenden Consig Nationen  sind von jedem

betreffenden Direktor zu unterschreiben , und auch von dem Schiffs - Commandanten und den -

Schiffs - Officieren , von dem Commissär des Haupt - Magazins und von dem Magazins-

Aufseher zu bestätigen.
Jeder betreffende Direktor hat dem Commandanten eine von dem Arsenal - Direktor

vidirte Abschrift dieser Ausweise,  und der Commissär über das Haupt - Magazin
dem Marine - Ober - Commissär eine solche C 0 p i e zu übergeben.

h. 788 ».

In Folge dieser oben besagten Untersuchung hat der Commandant an den Arsenals - Verfassung ein cs riusweiscs

Direktor den Befehl zu geben , damit jeder Partikular - Direktor einen Ausweis über  über die erforderliche» Nepa-

die rn seine Verwaltung gehörigen Effecten  verfassen lasse , m welche jene Mh . am -. März 3--,.
Sorten , die auf die Seite zu legen , und jene , welche in das Partikular - Magazin des ent¬
rüsteten Schiffes zu geben sind , zu specificiren kommen . Diese von den betreffenden Direkto¬

ren unterschriebenen Ausweise , welche von dem Arsenal - Direktor zu approbieren , und von ^

dem Commandanten zu vidiren sind , werden dem Marine - Ober - Commissär übergeben , wel-
Band vir . 66 *
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cher sodann die Einleitung zu treffen hat , daß diese Sorten übernommen , und der Ersatz
derselben für das Particular - Magazin des besagten Schiffes geleistet werde , damit es immer
complett sey.

Im Falle mehrere dieser Artikel im Haupt - Magazine nicht vorhanden waren , so sind
sie für die Particular - Magazine anzuschaffen.

H. 7882.

ALS Effecten der Schiffe, Der Commandant hat die Befehle zu erlassen , daß alle von den entrüsteten Schiffen

an̂ die be'treffcnd̂ MageMe bekommenden Effecten den verschiedenen betreffenden Magazinen übergeben werden , wohin
«bzugeben . sie von der Schiffs - Equipage zu bringen , und dort mit möglichster Ordnung an ihre Platze

Hkth . am 2. März 802. zu stellen sind , wo sie dann wieder unter der Aufsicht der Particular - Direktionen stehen.

§. 7333 .

Das entrüstete Schiff ist Wenn das Schiff ganz entwaffnet und die Schiffs - Equipage entlassen ist , so bat der

Marine - Commandant dem Officiere , der dieses Schiff commandirt hat , den Befehl zu ge-

Hktl) . am - . Märj8 °2. ben , damit er das Schiff dem Hafen - Direktor übergebe , welcher bis zu diesem Zeitpunkte
für das Schiff nicht verantwortlich ist.

H. 7884.

Die innere » Kammern rc. Der Commandant darf nicht zugeben , daß die Kammern , Magazins - oder andere

!c" t wEn " "^ " des Schiffes zerlegt und abgenommen werden , ausgenommen , wenn das ent-
Hkth. anr, ' März s ° 2. waffnere Schiff Herstellungen nöthig hatte , oder es wäre in der in dem vorher gehenden

Paragraphe enthaltenen Untersuchung entschieden worden , einige Kammern aufzulösen , da¬
mit allenfalls die Luft besser circuüren könne , oder die Untersuchungen des Inneren des

Schiffes dadurch erleichtert würden . In diesen , Falle werden dieselben nur zerlegt und bis
zur Wiederausrüstung des Schiffes aufbewahrt.

Es ist dem Hafen - Direktor der Befehl zu ertheilen , damit in Gegenwart des Com-
missars des Haupt - Magazines , des Magazins - Aufsehers und des Arsenal - Direcrors ein

Inventarium über alle Kammern und Magazine , Z » gehör , Bemastun¬
gen und andere Gegenstände,  welche am Bort des Schiffes bleiben , ausgenommen

werde , welche unrer der Aufsicht des Hafen -Directors stehen . Am Ende dieses Armirungs - Inven-

tanums ist die Bestätigung beyzusetzen , daß an den oben stehenden Gegenständen nichts geän¬

dert worden sey , und daß sie in dem nähmlichen Stande , wie sie zur Zeit , da das Schiff
im Armirungs - Stande war , sich befinden.

Verfassung des Ausweises
über die Reparationen deS
entrüsteten Schiffes.
Hkth. am 2. Marz 802.

S. 7335.
Nach der Entrüstung des Schrffes har der Commandant eine Untersuchung des Inne¬

ren und Aeußeren desselben vornehmen zu lassen , und dieses über dis Untersuchung auf¬
genommene C 0 m m issi 0 ns - P  r 0 t 0 c 0 ll  ist von dem Officiere , der es commandirte , bestä¬
tigen zu lassen . Bey dieser Untersuchung haben der Arsenal - Direktor , der Schiffs - Comman¬

dant , der beym Haupt - Detail des Schiffes angestellr gewesene Officier und der Schiffsbau-
Direktor oder der erste Schiffs - Ingenieur zu interveniren.

Wenn bey dieser Untersuchung Reparationen nöthig befunden würden , und das Com¬

missions - Prorocoll in der Marine - Sitzung geprüft und gut geheißen worden ist , so hat
der Commandant die Vornahme dieser Arbeiten gleich anzuordnen , ausgenommen es wären
diese Reparationen beträchtlich , in welchem Falle das Commissions - Protokoll und das Gut¬

achten des Marine - Commando 's einzubefördern sind, wo sodann die Entscheidung zur Herstel¬
lung derselben abgewarter werden muß.

H. 7336 .

Ergänzung des Pai -ticulak - Er hat ohne Zeitverlust das N örh ige zur Ergänzung der Zubehör und Utensilien , welche

der Campagne verbraucht worden , oder zu Grunde gegangen sind, oder welche zum

ferneren Dienste unbrauchbar anerkannt wurden ^ eurzuleiren , damit das Parucular - Maga¬
zin des Schiffes wieder ergänzt werde.
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erhalten.
Hkth. am - . März Jo,.

qmren.
Hkth. am 2. März 8»- .

§. 7337 .

Vey der Zürückkunft eines Schisses aus jeder Campagne sind alle während der Cam - Die Consumtions-Pcotacol-
pagne von demselben consumirten Artikel in der Marine - Sitzung zu prüfen , und der Com - ^ s-ndvonden-Marinc .-C-m-

mandänt der Marine muß darauf bedacht seyn , daß der Schiffs - Commandant , der über Hkrh. «m .̂ MärzJo,.
das Haupt - Detail angestellte Officrer und der Schiffschreiber ihre rückständigen Geldforde¬
rungen nicht eher erhalten , als bis die Consumtionen vom Marine - Commando approbrrt

sind , und richtig anerkannt wurden , wo sodann dem Schiffs - Commandanten und dem beym

Haupt - Detail angestellt gewesenen Officiere das ALsolutorium  ertheilet wird , welches
sie von aller ferneren Verantwortung und weiteren Untersuchung frey spricht.

tz. 7338 .

Wenn die Kriegsschiffe auf der Rehde sich befinden , so hat er dafür zu sorgen , daß der Di ^ auf der N.bLeb-fiudli-

(L?chutz des Hafens , welchen das Schiff allenfalls benöthigen könnte , immer in Bereitschaft ^en̂ Sch 'ch
sep ; die nähmliche Vorsicht ist auch zu gebrauchen , wenn das Schiff im Hafen einläuft.

tz. 733 y.

Wenn die Ausrüstung eines Schiffes anbefohlen wird , so hat der Marine - Comman - Die Officiere und Cadetten
dant zur Einbarguirung der Officiere nach der Tour des Dienstes den Vorschlag zu überrei - einzuvar-
chen, eben so auch über die Cadetten , welche zur Einschiffung geeignet sind.

Zu diesem Ende muß der Marine - Adjutant e>in Protocoll  führen , aus dem zu er¬
sehen ist , welche Officiere in Rücksicht ihrer längeren Anstellung auf den , festen Lande nun

die ersten an der Tour sind , einbarpuirt zu werden.
§. 7840 .

Der Arsenal - Director hat die Obliegenheit , unter der Aufsicht des Commandanten , Pflichten u,O Derrichtuuger.

auf alle Arbeiten , Veränderungen und Werkführungen im Arsenale aufmerksam zu seyn . Er
muß darauf sehen , daß die Arbeiten auf den Werften mit Ordnung und Oekonomie gesche¬
hen ; daß jeder Direcror bey seinem Geschäfte mit Geirauigkeit vorgehe , und seine Pflichten

erfülle , welche ihm vorgeschrieben sind ; daß alle vorgeschriebenen Protscolle in Ordnung und
ü jour seyen ; daß die Officiere und Schiffs - Ingenieurs , welche bey den verschiedenen De¬
tails zugetheilt sind , in ihrem Dienste fleißig seyen ; daß die Ordnung allenthalben bestehe ;

daß den Arbeitern fleißig nachgesehen werde , ob sie die Stunden zur Arbeit richtig halten,
ob sie die Materialien gut bearbeiten , und wie sie die anbefohlenen Arbeiten Herstellen ; mit
einem Worte : ob jedes Individuum seine ihm obliegenden Pflichten mit Eifer und Beharr¬

lichkeit erfülle , und Allem mit Genauigkeit Nachkomme , was zum Besten des allerhöchsten
Dienstes Seiner Majestät gereiche-

h. 7341.
Er hat dem Commandanten von Allem Rechenschaft zu geben , und über Alles , was

die Verwaltungen des Arsenals und den Dienst überhaupt betrifft , dessen Befehle einzuhoh-
len . In Abwesenheit des Commandanten genießt er alle Vorrechte desselben , sowohl in sen Abwesenheit

Ec hat dcniToinNiündaiitev
über Alles Rechenschaft zu ge¬
ben , und supplirt ihn in deft

Hkth. am 2. März Sc>2.

Dessen Verhaltung.
Hkth. «m -. Mäcz I ->2.

Airsehen , als in den Handlungen , die er statt seiner verrichtet.
H. 7342.

Er hat sich überhaupt sowohl in seinen persönlichen Verrichtungen , als in der Aufsicht
über die ihiri ^untergebenen Officiere , Schiffs - Ingenieure und andere Individuen genau nach
dein zu halten , was ihm in Betreff der Direction über die Arbeiten und Particular - In¬

structionen vorgeschrieben ist , und was ihm von dem Commandanten aufgetragen wird.
tz. 78 ^3 .

Der Marine - Ober '- Csmmiffär har auch darauf zu sehen , daß die Commiffäre , Maga¬
zins - Aufseher , Werkführerund andere Individuen lhre Pflichten erfüllen , und wenn jemand die

in Bezug auf den Dienst,vorgeschriebenen Pflichten nicht erfüllet , so hat das Marine - Commando
dus Recht , rhn von seinem Amte zu susvendiren , und durch das venetianische General Com-

memdo dem Hofkriegsrathe davon die Anzeige zu erstatten , welcher dem Marine - Commando

N-dann hierüber den Entschluß in solchen Fällen bekannt machen wird.

Worauf der Marine - Ober-



tzy:

tÄse -M '-g Platze reraö-

ganglgcn Aufseher.
Hkrh . am » . März s ° ».

Austheilunq der Befehle

nach geendeter Arbeit im Ar¬
senale.

Hkth . am r . März 60 ».

Jährliche Haupt - Revision
aüer Officiere ic.

Hkrh. am- . März So».

Dornabme der Revision der
Equipage beym Abgehen und
Eintreffen mit dem Schiffe.
Hkth . am ». März vor.

Einleitung der Approvisio-
nirungen und Einvernehmen
über die Aushebung der Ar¬
beiter mit dem . Eommandau-
ren.

Hkth . am ». MärzOvL.
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tz. 7344 .

Der Marine - Commandant hat im Einvernehmen mit dem Marine - Ober - Commissär

die Posten der abgängigen Aufseher über die Magazins - Werfte , Spitaler , Gebäude rc. zu

vergeben , und hierzu Marineurs oder Soldaten auszuwählen , in so weit sie die Fähigkeiten

haben , den Amtsverrichtungen , welche ihnen aufgetragen werden , zu entsprechen.

tz. 7345.

Alle Tage , wenn die Arbeiten im Arsenale geendet sind , sind die Befehle über alle

Theile des Dienstes zu erlassen . .
Die Marine - Commissäre müssen dabey gegenwärtig seyn , um dem Marine - Ober-

Commissär über das , was ihr Amt betrifft , Rechenschaft zu geben.

§. 7846.

Alle Jahre am iS . October ist von einem Marine - Commissär die Revision  aller
Marine -- und anderen Officiere , Schiffs - Ingenieure , Cadetten , Marine - Unter - Officlere

und der anderen zurück behaltenen Artillerie und Marine - Infanterie vorzunehmen . Das Marine-

Commando darf solche Haupt - und Partie ul ar - Revision en  öfter vornehmen las¬

sen , wenn es sie nöthig findet ; auch können derley Revisionen mit den Arbeitern rm Arsenale
unversehens , so oft es dem Dienste angemessen ist , vorgenommen werden . Wenn bey Re¬
visionen im Arsenale Officiere abgängig waren , verlieren sie eine emmonathliche Gage ; wenn
aber Arbeiter oder Gemeine abgängig wären , so sind die Osftciereund Commissäre , unter deren

Aufsicht sie stehen , schuldig , nach Beschaffenheit der Umstände , solche Leute , die bey den
Vorlesungen nicht gegenwärtig sind , zu strafen.

Dem Marine - Ober - Commissär ist bey persönlicher Verantwortung und Strafe ver¬

boten , ein Individuum , welches abwesend wäre , in den monatlich einzureichenden Stan-
desauswelsen als P r ä se n t zu führen.

tz. 7347 .

Er .hat durch den Armirungs - Commissär die Revision der Schiffs - Equipage

vornehmen zu lassen , in dem Augenblicke , wo sie auf die Rehde gehen ; und bey jenen

Schiffen , welche entrüstet werden , den Lag darnach , als das Schiff dem Hafen - Direktor
übergeben worden ist. Er hat sich einen Extra  c t aus dem Verzeichnisse der Schiffs - Equi¬

page geben zu lassen , welchen er dem Marine - Commando zu übergeben har.

h. 7848.

Wenn Bauführungen , Herstellungen , Ausrüstungen oder andere Arbeiten anbefohlen

werden , welche daS Arsenal betreffen , und der Marine - Cormnandant dem Ober - Marine-
Commissär das Verzeichnis ; der Materialien und der Anzahl Arbeiter,

die zur Ausführung dieser Arbeiten erforderlich sind , übergeben hat , so wie auch über oie

Anzahl der Unter - Offtcier .e von der Marine und Marineurs , welche zur Formrrung der

Schiffs - Equipage notwendig sind :, so hat der Ober - Commissär in Betreff der Apptovisio-
nirung des Schiffes mit Marerialien und Lebensmitteln die nöthigen Verkehrungen zu treffen,
und eine N e p a rtit  i on s - A u s h e b u ng s - L  a b e l l e der  A rb  e i t e r ^ entwerfen zu

lassen , im Falle eine solche Maßregel erforderlich würde.
Wenn sodann diese Tabelle von dem Marine - Commando approbirt ist , so hat der

Commandant die nöthigen Befehle an die zu dieser Aushebung bestimmten Officier , zu er¬

lassen , und jedem die betreffende Repartirion dieser zu besorgenden Aushebung bekannt zu

machen , wobey sie nach den zu erhaltenden Vorschriften sich genau zu benehmen haben.
Der Marine - Ober - Commissär w ;rd dann auf Ansuchen die Einteilung der Arbeiter,

Marine - Unter - Officiere und Marineurs auf diebetreffenden Werften , Werkstätten und

Magazine des Arsenals entwerfen , und die Materialien nach Verhältnis ; der Arbeiten und

Ausrüstungen , und des gemachten Ansuchens einleiten . .
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§.
Die Marine - Unter - Officiere und die Marineurs dürfen nicht gleich , sondern nach

Verhältniß des Fortganges der Ausrüstung am Borr des Schiffes eingetcheilt werden . Der

Marine - Ober - Commrssär hat die noch uneingetheilten dem Hafen - Direktor zuzusenden,
damit er ge indessen , bis zu ihrer erfolgenden Eintheilung am Bort , zu den im Hafen vor¬
kommenden Bewegungen und Operationen verwende . Der Hafen - Direktor hat dafür zu
sorgen , damit diese Leute so , wie die übrigen Arbeiter , im Hafen täglich zusammen beru¬
fen und verlesen werden.

§. 735o>
Er hat sich mit dem Commandanten einzuvernehmen , damit nach den von dem Ma¬

rine - Commifsar über d;e Werkführungen einlangenden Rapporten die Bezahlungen der

Obermeister und anderen Arbeiter im Arsenale und in dem Hafen bestimmt , und nach Ge¬
schicklichkeit und Fleiß vermehrt , oder bey Nachlässigen vermindert werde.

H. 785 ».

Er hat darauf zu sehen , daß der über die Werkführungen angestellte Marine - Com-
missär und die ihm untergeordneten Schreiber mit der größten Sorge auf die Verwendung

der Materialien , welche den Werkführungen übergeben werden , acht haben , damit Alles
von den Arbeitern getreu und richtig bearbeitet werde.

tz. 7353.

Er hat persönlich , so oft es immer möglich ist , von den an ihn gewiesenen Marine-

Commissären das Haupt - Magazin und die Partikular - Magazine der Schiffe und der Artil¬
lerie zu untersuchen , und untersuchen zu lassen.

Er hat auch den Befehl zu geben , daß die Magazine auf Verlangen des Commandan¬

ten oder der Direktoren immer gleich geöffnet werden , wenn sie dieselben visitiren wollen,
wöbe y immer der Aufseher des Magazins gegenwärtig zu seyn hat.

h. 73 3 .

Der Marine - Ober - Commissär hat alle Jahre mit Anfang des August - Monathes ei¬
nen approximativen Ausweis  über den Bedarf der für das künftige Jahr für

das Arsenal , den Hafen und die Schiffe erforderlichen Materialien und Munition verfassen

zu lassen , und einen anderen Ausweis über die Auslagen,  welche für die nöthigen
Arbeiten , die in Folge des erhaltenen höchsten Befehles Seiner Majestät und des Hofkriegsra-
thes herzustellen sind.

Dieser Erfordernißausweis ist vorläufig in der Marine - Sitzung zu prüfen , wie es vorge¬
schrieben und bereits gesagt worden ist ; sodann ist dieser Ausweis mit dem Gutachten des Marine-

Commando 's einzureichen . Der Ober -Commissär hat die Approvisionirungen nach den zu erhalten¬

den Befehlen , und wie es den im künftigen Jahre zu erhaltenden Geldmitteln angemessen seyn
wird , einzuleiten , wovon er immer in die Kenntniß gesetzet wird.

z. 7354.

Alle Approvisionirungs - und anderen Contracte  von was immer für

einer Gattung , welche die Summe von 200 fl. übersteigen , sind von dem Ober - Commissär
in Gegenwart des Marine - Commando ' s zu errichten und abzuschließen.

Die Mitglieder dieses Commando 's haben diese Contrakte , wenn sie vortheilhaft be¬
funden werden , gut zu heißen und zu unterschreiben.

§. 7355.
Alle Monathe sind dem Ober -Commissäre die A u swe i s e über  d i e A r b e i t en , welche

im künftigen Monathe herzustellen sind , unter Vidirung des Commandanten zu übergeben.
Dagegen hat der Ober - Commissär den Commandanten schriftlich von den Geld¬

mitteln  in die Kenntniß zu setzen , welche für die Arbeltsauslagen bestimmt sind , damit

sie sodann gemeinschaftlich ihre gegenseitigen Operationen combiniren und die Arbeiten darnach
michtett können.

Die uneingetheilten Unter-
Officiere und Marineurs sine
dem Hafen - Direktor einstwei¬
len zue Verwendung im Ha¬
fen zuzuweisen.
Hkth. am 2. MärzSor.

Die Bezahlung ist im Ein¬
vernehmen mit dem Comm .m-
danten für die Arbeiten zu
bestimmen.
Hkth. am 2. März 6<rj>.

Es ist darauf zu halten , daß
die Materialien richtig ver¬
wendet werden.
Hkth. am - . März 80r.

Die Magazin ' sind sehr oft
zu visitiren.
Hkth. am - . März 60,.

Einsendung eines Auswei¬
ses über die Approvisionirung
für das künftige 2ahr.
Hkth. am 2. März602.

Die Contracte sind in Ge¬
genwart des Marine - Com-
mando 's zu errichten.
Hkth. am 2. März 802.

Ausweis übeb die monath-
lich herzustellenden Arbeiten,
und Cassa - Stand-
Hkth. am 2. März 802.
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Unterbringung der Materia¬
lien.
Hkth. am 2. Marz d«,.

Verkeilung der Effecten.
Hkhh. am 2. März 802.

Verfassung eines jährlichen
Haupt - JnventariumS über
alle Effecten.
Hlth . am 2. März Oor.

Uebcr die Anzahl der Arbei¬
ter und Materialien ist alle

'Monathe der Ausweis einzu-
reictzen.
HAH. am 2. März 802.

Die zur Herstellung des
Baues erforderlichen Materia¬
lien sind ahne Verzug beyzu-
schaffen.
Hkth. am 2. MärzbvL.

Nie Protoeolle sind in den
Magazinen ordentlich zu füh¬
ren.
Hkth. am 2. März 602.

'Alle Monathe ist ein Aus¬
weis ül' r̂ die gemachten Aus¬
lagen cinzurerchen,
Hkh- am 2. März 802.

H,. ^356.
Auf die Conservation aller wie immer Nahmen habenden Materialien , Effecten und

Munitionen , welche den verschiedenen Magazins -- Aufsehern zu übergeben stad , hat der Ma¬
rine - Ober -- Commiffar mitzusehen , und die Einleitung zu treffen , in welche Orte und wie

sie gut unterzübringen sind.
Jedoch befehlen Seine Majestät , daß der Bau - Director und ' Schiffs ' Ingenieur be¬

stimmen sollen , in welcher Ordnung die Bauhölzer und die Bäume aus Eurem oder meh¬
reren Stücken in ihren Deposirorien untergebracht werden müssen.

Eben so hat der Hafen - Director die Zügehör und Effecten , welche in die Particular-
Magazine der Schiffe untergebrachr werden , zu ordnen , und so auch der Artillerie - Director
die in sein Fach gehörigen Gera 'thschaften und sonstigen Artikel unrerzubringen.

§. 7357.

Die Vertheilung der Lebensmittel , Munition und anderen Aerarial - Effecten ist von
dem Ober - Commiffar einzuleiten , und zwar an alle jene Orte , wo gebauet , ausgerüstet

oder sonstige Herstellungen gemacht werden.
h . 7358 .

Mit Ende des Militär - Jahres im Monathe October ist über alle Effecten , Kriegs¬

und Mundvorrathe und über andere im Arsenale befindliche Gegenstände ein Ha u p t - In¬

ventar iu  m zu verfassen , welches mit erstem November einzureichen ist . Der Marrne-
Commandant erhält davon eine Abschrift-

H. 7359.
Alle Monathe ist ein Ausweis  über alle den verschiedenen Werkführungen aus den

Magazinen gegebenen Materialien und sonstigen Effecten , welche sie zu verarberten haben,

zu überreichen , und dann dre Anzahl der Arbeiter jeder Gattung , welche im Ar >si»ale ein¬

gestellt find , aufzuführen.
H. 7860.

Wenn eins Bauherstellung anbefohlen ist , und der Commandant dem Ober - Com-

missäre einen von ihm vrdrmrrren Erf 0 r d e r n i ß a u f sa tz über alle zur Herstellung des
Schiffes erforderlichen Munitionen und Materialien rc. rc. übergeben haben wird , so hat der
Ober - Commiffar diesen Erfordernißaufsatz sodann dem Marine - Commiffär über das Haupt-

Magazin Mit dem Befehle zuzusenden , daß er den verschiedenen Werkführungen die
in diesem Ausweise specificirren Effecten und Materialien erfolgen lafie , und zwar nach und

nach , und verhältnißmäßrg , damit das Particular - Magazin mit Allein veriehsn werde , so¬
bald der Bau des Schiffes geendet ist . Das Nähmliche ist auch zu beobachten , wenn eine

Ausrüstung , Herstellung , oder wenn andere große Arbeiten angeordnet werden , mit einem
Worte , er hat unter ferner Verantwortung dafür zu sorgen , daß der Ausführung der Ar¬

beiten kein Hinderniß im Wege stehe.
h. 736 ».

Er hat dafür zu sorgen , daß die P r 0 t 0 c 0 l l e in den Magazinen und in der Ver-

pflegs - Kanzelley genau , verläßlich und getreu geführt werden . Zu diesem Ende hat er sie
zu . nummerrren und zu unterschreiben , und jenes des H a u p t - M a ga z i ne s alle
Wochen , das über die  V e r p s l e g s g e g e n st ä nd  e aber alle  Nr 0 na  r h e vcr läßlich

abzuschlreßen.
Es ist auch alle Jahre über alle empfangenen Gelder , dann Abgaben und Consumtro-

nen des Haript -Magazrnes die Bilance zu machen , damit die Ordnung aufrecht erhalten und
Mißbräuche vermieden werden.

§. 7862.
Mit Anfang eines jeden Monathes ist ein Ausweis über die gemach¬

ten Auslagen  ernzubefördern ^ wo in den Rubriken die Gattung der Auslagen
zu specrficiren sind. In diesen nähmüchen Ausweis sind auch . die Auslagen der in frü-
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Heren Monathen des currenten Jahres gemachten Auslagen ersichtlich zu machen , und auch
die ü ^ onto - Zahlungen und die außerordentlichen eingegangenen Betrage aufzuführen.

h. 7868.
Mit Anfang des Militär -- Jahres ( im Monathe Novembe, ) hat er einen Ausweis

einzureichen , worin alle Empfange und Ausgaben des vorigen Jahres  auf-
juführen sind.

Er hat die Rechnungen des Marine -- Cassiers und des Marine -- Haupt - Munitioneurs

zu reviduen , und alle Csntracte von erhaltenen und gelieferten Effecten von jeder Gattung
Arbeit zu unterschreiben.

tz. 7866.
Er hat sich mit Anfang eines jeden Monathes von dem Marine - Commiffäre überdas

Haupt - Magazin einen A u s weis in Form eines Jnventariums  geben zu lassen,
welcher in fünf Colonnen  zu bestehen hat ; die erste muß ersichtlich machen , m a s

mit Ende des vorigem Monathes an Effecten und Munition (mit Auf¬

führung des Gewichtes , Maßes und der Gattung ) im Reste geblieben ist ; die zw eyte,
was wahrend des Monathes in d a s M a g a z in e ing e g an ĝen  ist ; die d r it-

te  Colonne muß die Summe der zwey ersten enthalten ; die vierte , was

während des Monathes aus dem Magazine abgegeben worden ist ; und

die fünfte , was mit Ende des Monathes verbleibt.  Dieses Jnventarium , wel¬

ches von dem Magazins - Aufseher zu unterschreiben , und von dem Commissär des Haupt-

Magazins zu vidiren ist , wird sodann von dem Ober - Commissär nach seinem ebenfall s bey-'
zusetzenden Vicki einbefördert.

Dem Marine -Commandanten ist eine Abschrift  dieses Jnventariums mitzutheilen.
tz. 7366 .

Er hat auch alle Monathe einen Particular - Ausweis über die Lebens¬

mittel,  welche sich in den Magazinen der Munitioneure befinden , einzureichen , und dem
Marine - Commandanten eine Abschrift  davon mitzutheüen.

tz. 7867.
Er hat die Auslagen , Arbeiten und Reparationen der Ufer des Arsenals und der Aera-

riale - Gebäude , welche zur Marine gehören , zu berechnen ; jedoch befehlen Seine Majestät,

daß die Plane und Entwürfe zu besagten Arbeiten  immerin Folge seiner Be¬
fehle von den Vorstehern der Gebäude gemacht werden , welche sodann in den Marine-
Sitzun .gen zu prüfen sind.

tz. 7368.
Der I n g e n ie u r - O b er - B au - Dir ec L0 r hat unter seiner directen

Aufsicht  die Schiffs - Ingenieure , die Oberzimmermeister , die Obermeister über die Mast¬

bäume , ^ ie Kalfater - , die Schlosser - , die Tischler - , Bildhauer - , Mahler - und alle im

Arsenale angestellten Meisterschaften , welche unter dre Bau -- Direktion gehören.
ö- 7 ^ by.

Er hat dem Arsenal - Direktor täglich über Alles , was auf die ihm anvertraute Direk¬
tion Bezug hat , den Rapport  zu erstatten.

tz. 7870.
Er hat selbst oft,  und auch durch seine untergeordneten Schiffs - Ingenieure die Kriegs¬

und anderen im Arsenale befindlichen unarmirten Schlffe und Fahrzeuge , und sowie die zu

ihrem Gebrauche bestimmten Maschinen , Mastwerke rc. , zu untersuchen , und untersuchen
zu lassen.

tz. 787 r-.
Er hat während der Arbeitsstunden die Werften , Werkstuben rc. , welche zu seiner Di¬

rektion gehören , sehr oft zu besuchen , um sich zu überzeugen , ob die Befehle , die er gege-
Vand vu . 67

und alte Jahre eine Bilan-
ce über Empfang und Ver¬
wendung.
Hkth. am 2. März 802.

Die Rechnungen des Cassiers
und des Haupc - MunitioneurS
sind zu revidiren.
Hkth. am r . März 802.

Der Ausweis über das Haupt-
Magazin
Hkrh. am r . März 602.

und über die^Lebensmittel
ist alle Monarde einzureichen.
Hkth. am - . März 802.

Die Auslagen für die Re¬
paratur der Aerarial - Gebäu¬
de sind anzuorvnen.
Hkth. am 2. März 802.

Uebcr welche Individuen der
Lber - Lau -Director die Ober¬
aufsicht hat.
Hkth. am 2. März 802.

Dem Arsenal - Director ist
täglich Rapport abznstatten.
Hkth. am 2. März 802.

Die Schiffe sind oft zu. vö-
sitiren.
Hkth. am 2. März 8»,.

Die Werkführtmgen ssiner
Direction sind sehr oft zu !>s--
suchen.
Hkrh. am 2. März 8or.
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Alle Monarde ist der» Ar¬
senal - Direcroe ein Leucht
über vie Beschaffenheit der
Schiffskörper zu erstatten.
Hkth. am - . Marz 602.

Die Plane und Modelle sind
zu untersuchen und zu sie-
stattqcn.
Hkth. am -. März 802.

Neber die zum Baue erfor¬
derlichen Materialien und Ar¬
beiten ist ein Ausweis zu ver¬
gaffen-
Hkrh. am - . März 802.

Der Vau - Director hat die
Modelle entwerfen zu lassen.
Hkth. am - . März 602.

2» dem Plane darf keine
Acnberung vorgenominen wer¬
den.
Hkth. am 2. März 8u2.

Der Vau - Director hat bey
Derwendung des HolzeS auf
Wirtschaft zu seben.
Hkrh. am 2. März 6»r.

XXUl . Haupt stück, n . Abschnitt.

ben hat , auch pünktlich vollzogen , ob die Arbeiten gut geführt und dirigirt werden , und ob
die adjungirten Officiere und Schiffs - Ingenieure zugegen sind , und die Arbeiter beobachten.

h. 7872.

Er hat dem Arsenals - Director alle Monathe einen Bericht über die Beschaf¬

fenheit aller Schiffskörper,  ihre Bemastung rc. , zu geben . In diesem Berichte

ist anzuführen , 0 b und welche Reparationen  die Schiffe nöthig haben . Dieser Be¬

richt , welcher von dem Schiffs - Ingenieure , der die Aufsicht über die Conservation der
Schiffe har , und von den Ofsiciercn , welche bey der Untersuchung zugegen waren , mitgefer-
tiget seyn muß , ist von dem Arsenal - Director zu vidiren , der ihn dem Commandanten zur

Einbeförderung zu übergeben hat.
H. 7878.

Wenn Seine Majestät den Bau eures Schiffes befohlen haben , und der Schiffs - Comman-

dant in dieser Hinsicht die Befehle von dem Arsenal - Director erhalten haben wird , so hat der
Bau - Director von dein Schiffs - Ingenieur , welchen Seine Majestät zur Direktion dieses

Baues ernannt haben , den Plan zum Baue dieses Kriegsschiffes  machen zu

lassen . Dieser Plan , welcher vollkommen gleich , zweyfach verfaßt seyn muß , ist mit den
Calcüls und auch mit zw e y Ausweisen  zu belegen ; einem über das Holz-
und Eisenwerk,  welche zu diesem Baue erforderlich sind rc. , und dem anderen über

die Austheilnng d er K a m m er n und Depositorien  rc . im Schiffe . Der Bau-
Director und der erste Schiffs - Ingenieur haben diese Plane zu untersuchen , zu approbiren,

und zu bestätigen . Diese Plane hat sodann der Arsenal - Director zu vidiren , und sie dem
Lommandanter - zur Prüfung in den Marine - Sitzungen zu übergeben.

tz. 7374.

Wenn sodann diese Plane und Details von Seiner Majestät genehmiget sind, so chat
der Bau - Director eine Ha up rüb ersieh  t über die Materialien und die Arbeiter , welche

zur Ausführung des Baues erforderlich sind, Herstellen zu lassen , und es ist Alles in Vollzug

zu selren , wie es der Arsenal - Director anordnen wird.
§ . 7876.

Er hat dem Schiffs - Ingenieur , dem die Ausführung des Baues anvertraut ist , auf¬

zutragen , daß er unrerseiner Aufsicht , oder unter der Aufsicht des ersten Schiffs - Ingenieurs
die Modelle zu diesem Baue verfertige , und er hat ihm zu diesem Ende einen Unter - Schiffs-

Ingenieur zuzutheilen , welcher ihm bey seinen Arbeiten helfen , und unter seiner Aufsicht
die Arbeiten dieses BaueS inspectioniren wird.

Er hat genau darauf zu sehen , daß die bey seiner Direttion zugetheilten Cadetten oder
die adjungirten Schiffs - Ingenieure immer bey allen Arbeiten gegenwärtig sind , damit sie

sich in ihren Geschäften immer mehr und mehr bilden.
H. 7876.

Er hat selbst darauf zu sehen , und auch vou dem ersten Schiffs - Ingenieure und von

den zur Inspection bey dem Baue zugetheilten Officieren die genaue Aufsicht darauf tragen

zu lassen , damit der approbirte Plan mir der größten Richtigkeit von dem Schiffs - Inge¬
nieur beobachtet werde , der unter keinerlei ) Vorwand das Mindeste daran ändern dar^ .

h. 7377 .

Der Bau - Director und der erste Schlffs - Ingenieur haben mit der größten Aufmerk¬

samkeit darüber zu wachen , daß der mit der Herstellung eines BaueS beauftragte SchiffS-
Ingenieur das Holz mit Wirthschaft verwende , und sich die Gewißheit zu verschaffen , daß
das Holz , welches' verwendet wird , von guter Qualität sey. Sie dürfen nicht zugeben , daß
Stücke von größerem Maße in kleinere reducirt werden.

Auch ist sich von der Gattung der Herstellungen von Eisen ebenfalls die Ueberzevgung

zu verschaffen , daß die im Plane angefttzte Anzahl von Klammern , Schrauben , Nageln re.
wirklich verwendet werde . Mit einem Worte , die zwey Direktoren , der Ingenieur und die
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zugetheilten Ittspectlotts - Officiere haben mit der gewissenhaftesten Aufmerksamkeit auf Alles

zu sehen , was zur Wirthschaft und zur guten vorteilhaften Verwendung der Materialien,

so wie zur Beförderung und geschwinden und guten Herstellung der Arbeiten beytragen kann.

tz. 7878.
Der Bau - Director und die Schiffs - Ingenieure haben regelmäßig die Besuche bey den ^ Mt übcr die Kiclhsh-

in der Herstellung befindlichen Schiffen vorzunehmen , und überall mit der größten Auf - 802
merksamkeit und Genauigkeit nachzusehen , damit über diese Arbeiten die gute Inspektion und
Leitung derselben nach den bestehenden Bauvorschriften gehörig bewirkt werde.

h. 7879.
Wenn .das Schiff in 's Wasser gesetzt wird , so hat der Schiffsbau - Director dem

Schiffs - Ingenieur , der eS hergestellt har , mit allem zu diesem Geschäfte Röthigen an Hm . am 7 . Mär^ 8°^ ' ^
die Hand zu gehen.

h.- 7860.

Der Schiffsbau - Director hat die Aufsicht über Alles , was die Kielhohlung des Schif - „ .ng'des Sch-̂ / '^
fes,  das Feuer , die Kalfaterung und Verpechung betrifft , mit Ausnahme der Bemastung Hkih. am -. März s°-.
und anderen Operationen , welche zur Direction des Hafens gehören . Er hat darauf auf¬

merksam zu seyn , daß die Feuerbewahrer fest angebunden , und die Pumpen gut gestellt
seyen , mit einem Worte,  daß Alles gut verwahrt und vor Feuer gesichert werde.

Er hat darauf zu sehen , daß die Inspections - Officiere und Schiffs - Ingenieure,
welchen er die Leitung über dieses Geschäft aufgetragen hat , immer zugegen sind , und mit

der größten Sorge darüber wachen,  daß alles Holzwerk solid , Alles sehr fest gearbeitet,

und , im Falle es nörhig wäre,  Klammern oder Schließen zu andern , oder auszutauschen,
alsogleich dafür Mittel geschafft werde.

Er hat auch darauf zu sehen , daß das zum Stopfen bey der Kalfaterung verwendete '
Werk gut getrocknet , und in hinlänglicher Menge hinein gegeben werde.

tz. 788,.
Die Schiffe , welche in , Hafen bleiben , sind alle drey Jahre kielzuhohlen , und alle ^ Kielhohlung de-

^ahre haben sie die halbe Kielhohlung zu erhalten . Es ist em Protokoll  zu führen , füh^ n.
wann jedes Schiff die ganz oder halbe Kielhohlung erhalten hat . Hkth. am r . März 8°-.

Wenn die Schiffe in das Arsenal zurück kehren , um entrüstet zu werden , so sind sie,
-je nachdem sie es nörhig haben , kielzuhohlen.

H. 7882.
Er hat die Kriegsschiffe und andere Fahrzeuge iin Jahre zwey Mahl überkalfatern zu las - Kalfaterung, Derpechung

ssn , näbmlich : zu Anfänge des Wintersund im Frühjahre . Im Aprill sind die Schiffe aus - ""d Einlassung der Schiffe,
wendig zu verpechen , und im September mit Theer emzulassen ; alle zwey Jahre im Au - ^

gust sind die Einschnitte des Vordertheileö und des Hinterrheiles Ein Mahl anzustrelchen.

tz. 7888.
Es ist darauf aufmerksam zu seyn , daß auf den entwaffneten Schiffen keine Sache von l?s ist nichts von schwerem

schwerem Gewichte gelüsten werde , damit das Schiff dadurch keinen Schaden leide . Gewichte auf den «ngerüstr-
^ ten Schiffe zu lassen.

§. 7864 . Hkth. am - . März 802.

Wenn die Schiffe nach ihrer Zuruckkunft aus der Campagne entmastet sind , so ist da - Vorsichtenzur Erhaltung
s" i zu sorgen , daß die Mastbäume und Segelstangen , welche aus mehreren Stücken beste¬

hen , gehörig deposirirt , und in den vorgeschriebenen Zwischenräumen nach ihrer ganzen

i-änge gelegt werden ; vorher aber sind sie abzuraspeln und mit Theer einzulassen . Was die

Mastbäume und Segelstangen aus Einem Stücke betrifft , so sind sie mir aller Vorsicht,
damit sie sich nicht biegen können , oder sonst Schaden leiden , gehörig unterzubringen , und

daraus zu sehen , daß die Luft streichen könne , je nachdem Ls der Commandant gut finden
und anordnen wird-

Bqird VII. HZ *
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und Untersuchung der Mast¬
bäume.
H/th . am - . Marz 602.

Die Deckel sind zu unter¬
stützen.
Hkth. am 2. März So,.

Conservation der kleineren
Fahrzeuge.
Hkth. am - . März 602.

Cs ist dafür zu sorgen, dasi
daS Regenwaffer nicht in die
Schiffe dringe.
Hkth. am - . März 602.

Es sind überall hölzerne
Rinnen anzubringen.
Hkch. am 2. März 802.

Die Vertiefungen der Bat¬
terien sind mit Brcrern zu ver¬
schlagen.
Hkth. am 2. März 802.

Der Schiffsbau - Direktor
hat die Vertheilung des Ge¬
wichtes zu besorgen.
Hkth. am 2. März 802.

Er hat den Schiffs - Com-
manbanten von den Eigen¬
schaften des Schiffes in die
Kenntnisi zu setzen.
Hkth . am 2. Marz 602.

Zur Uebernahme der Schiffs¬
bauhölzer sind Schiffs - Inge¬
nieure zu beordern.
Hkth. am 2. März S02.

h. 7885.

Wenn die Schiffe nach ihrer Entrüstung entmastet seyn werden , so ist darauf zu hal¬
ten , daß der Obermeister übex das Mastwesen die Baume zwey oder drey Mahl im Jahre

genau untersuche , rvobey zu beobachten ist , daß der Kopf der Mastbäume gedeckt sey , und
ein Theil der Kiele weggenommen werde , um die Circulation der Luft zwischen den Mast-
bä'umen allenthalben zu befördern.

H. 7886.

Es ist dafür zu sorgen , daß die Deckel in verhaltnißmaßigen Entfernungen gehö¬
rig unterstützt werden.

§. 7887.
Es ist auf die Conservation und Erhaltung der Boote , Kaitschen und anderen kleinen

Barken zu sehen , wo sie auch immer imtergebracht sind. Der Bau - Director hat auch die
Aufsicht über alle zum Gebrauche für das Arsenal gehörigen kleinen Fahrzeuge.

§. 7886.

Es ist darauf zu sehen , daß die Schiffsaufsehcr das Regenwaffer nicht mehrere Tage
stehen lassen , und wenn es allenfalls durch die Decke in den Schiffsraum eingedrungen
wäre , so ist gleich dafür zu sorgen , daß die Löcher , durch welche es eingedrungen ist , ver¬
pecht und kalfatert werden.

h. 786g.

Es sind auf den Dachungen des Schiffes überall , wo es nöthig ist , hölzerne Rinnen
anzubringen , damit das Wasser von allen Seiten gleich seinen Ablauf nehmen könne , und
das Schiff durch das Regenwaffer nicht beschädiget werde-

§. 7890.

Er hat die Vertiefungen der Batterien , wo die Kanonen stehen , mit Bretern ver¬

schlagen zu lassen , damit das , Regenwasser auch nicht dahin dringen und Schaden verur¬
sachen könne.

§. 7891.

Damit sich die unausgerüsteten Schiffe wegen ihrer Leichtigkeit nicht hin und her
schaukeln , so haben der Schiffsbau - Director und der Ingenieur , welcher das Schiff ge-
bauet hat , über die Vertheilung des Gewichtes und über tue Schwere , welche darauf ge¬
legt werder » muß , ihre Meinungen zu geben.

tz. 7 ^ ) 2.

Wenn ein Kriegs - und anderes Schiff das erste Mahl ausgerüstet wird , so haben
der Schiffsbau - Director und der Ingenieur , welcher das Schiff gebauet hat , dem Officiere,
welcher das Schiff commandiren wird , über die Vertheilung der Schwere , deren Approvi-

sionirungen , Lage der Bemastung rc. mit einem Worte , rhn von den Eigenschaften des
Schiffes in die Kenntniß zu setzen.

!§. ?3y3.
Der Schiffsbau - Director hat einen Officier oder einen unter seiner Direction stehen¬

den Schiffs - Ingenieur zur Uebernahme der Hölzer , welche zur Herstellung des Baues und

zur Bemastung eines Schiffes gehören , zu bestimmen . Dieser hat über die gute oder schlechte
Beschaffenheit eines jeden Stückes seine Meinung zu sagen , und zu untersuchen , ob diese

Hölzer die vorgeschriebenen Ausmaße haben . Er hat die Art vorzuschreiben , auf welche die
Hölzer in den Depositorien gelegt werden sollen , Gattung für Gattung , und nach dem

Range der Schiffe , zu deren Bau sie bestimmt sind , damit hierdurch unnöthige Hin - und
Herraumungen beseitiget werden.

Es muß genau darauf geachtet werden , daß die Hölzer auf die Art untergebracht und

geordnet werden , damit immer die älteren am ersten verwendet , und mir Leichtigkeit aus
den Depots behoben werden können . Der Schiffsbau - Director und der erste Schiffs-
Ingemeur , die bey den Uebergaben stets gegenwärtig seyn müssen , werden im Erforderniß-
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falle , so wie auch die Inspections - Ossiciere und die Schiffs - Ingenieure , welche dabey wa¬
ren , die C o m m issi  o n s - P r o t oc  oll e,  welche etwa ausgenommen werden , zu unter¬

schreiben haben . Die Ley der Bau - Direction zugetheilten Cadetten muffen bey allen Holz¬
übergaben und Uebernahmen gegenwärtig seyn , damit sie sich in diesem Fache Kenntnis ; er¬
werben.

H. 7394.
Der Schiffsbau - Director hat immer einen Schiffs - Ingenieur zu bestimmen , wenn

zu den verschiedenen Bau - Herstellungen , Reparationen , Bemastungen oder anderen Arbei¬
ten Hölzer auSgewählet werden , damit er darauf sehe , daß auS den Depositorien keine an¬

deren Hölzer genommen und auf die Werfte geschafft werden , als nur die Gattungen,
Formen und Ausmaße , welche zu der herzustellenden Arbeit nöthig und bestimmt sind.

h. 7895.
Im Uebrigen ist sich genau nach dem zu richten , was in Bezug auf die Direction der

Werften , Magazine und Werkstätten vorgeschrieben ist.

§ > 7396.
Wenn ein SchiffS - Jngenieur irgend einen besonderen Plan entwerfen , oderein Pro¬

jekt machen sollte , welches neue Ideen in sich faßt , so hat er diese dem Schiffsbau - Direk¬
tor zu übergeben , der sie sodann dem Arsenal - Director und dem Marine - Commandan-

ten zur gehörigen Würdigung zustellen wird.

Der Marine - Commandant wird diese Projekte sodann in der Marine - Sitzung zur
Prüfung verlegen.

tz. ? 3 y7 .
Alle Morgen nach der Sperrung des Arsenals hat er dem Arsenal - Direktor einen

schriftlichen N a p p 0 r t über den Fortgang der Arbeiten und über die Fehler und Gebrechen,
welche er wahrgenommen hat,  zu übergeben , worüber er auch dem Marine - Commandan-

ten bey der Parola u, Bezug auf diesen Gegenstand die Vorstellungen zu machen hat , da¬
mit der Commandant und der Arsenal - Director über Alles , was dem höchsten Dienste ent¬
gegen wäre , Abhülfe treffen können.

tz. 7^98.
Der Bau - Director hat am Ende eines jeden Monathes die Listen der Arbeiter , welche

in den Werften , Magazinen und Werkstätten bey semer Direktion angestellc waren , zu be¬
stäugen , wobey ihm die Partikular - Listen , welche ihm von den Officieren und Schiffs - In¬
genieuren übergeben werden , zur Richtschnur zu dienen haben.

tz- 7399.
Der Hafen - Director hat die Aufsicht über den Steuermann des Arsenals , . über die

sonstigen Steuermänner und Marine - Unter - Officiere , wie auch über die Zurüekbehalcenen,
dann über die zu den Operationen und vorkommenden Bewegungen im Hafen und außer
der Aäullerie und bey den Bau - Direktionen Angestellten , ferner über alle Obermeister , Mei¬
ster und Arbeiter , welche unter die Hafen - Direction gehören , über die Werkführungen im
Hafen , und über die im Hafen arbeitenden Condemnirten.

H. 7400.
Der Direktor des Hafens hat dem Arsenal - Director täglich Rechenschaft über Alles,

was das ihm zur Direction anvertraure Geschäft betrifft , zu geben.

§. 7stoi.
Er hat die Bestimmung der Steuermänner und der ihm untergebenen Marine - Unter-

Officiere zu veranstalten , und sie in die zu seiner Direction gehörigen Werkstätten , und zu

den Operationen und Bewegungen im Hafen und Arsenale nach Erfordernrß und auf Ver¬
langen der anderen Direktoren zu vertheilen.

Zur Auswahl des Hohes ist
ein Schiffs - Ingenieur zu be¬
stimmen.
Hkth. am -. März 802.

Der Schiffsbau - Director
hat sich nach der bestehende*
Vorschrift zu richten.
Hkth. am r . März 602.

Wenn Projecte und Plane ge¬
macht werden , so sind sie in
der Marine -Sitzung zu prüfen.
Hkth. am - - März 8or.

Der Schiffsbau - Director
hat dem Arsenal - Director
über die Fortschritte der Ar¬
beiten täglich Rapport ab ;u-
stattcn.

*

und die Zablungs - Listen
der Arbeiter alle Monachezu
bestätigen.
Hkth. am - . März 802.

Wirkungskreis des Hasen-
Direktors.
Hkth. am -. März 802.

Er hat Sem Arsenal - Di¬
rector täglich Rapport abzu«
statten,

und die Bestimmung der
Steuermänner zu veranstal¬
ten.

Hkth . am r. März 8» ».
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h. 7402.

Wenn die Marine - Unter - Officiere und Schiffsaufseher nicht zum Dienste der Kriegs¬

schiffe und kleineren Fahrzeuge verwendet werden , s.» hat er sie zu anderen Geschäften , wie

es für nothwendig erachtet wird , zu vertheilen , und ihnen die Posten zu bestimmen , auf

welche sie sich zu begeben haben.
tz. 7403.

Die im Arsenale arbeitenden Soldaten und die Condemnirten , welche eben daselbst ver¬
wendet werden , stehen unter dem Hafen -Director , und er hat sie so, wie es der Dienst erfordert,

und nach Ansuchen der Partikular -- Directoren an die verschiedenen Details zu vertheüen.
tz. 7Ü04.

Die uileingetheilttn Man- Nachdem die Marine - Unter - Officiere und Marineurs , welche für die zur Armirung

bestimml -n Schiff- -Molin w -rd- » , nicht -h-r - m Bort d-s Schiff - - jU s-nd-n sind , als
ken.

Er hgt die Marine - Unter-
Officiere rc.

und die Condemnirten auf
die Arbeiten zu verchcilen.
Hkth. am r . M̂ärz 802.

Hkth am 2. März 80 -.

Der Ober - Commissär bat
die Densiellung der Arbeiter
einzuleitcn.
Hkth am 2. März 602.

Ihm sind die nöthiqen Fahr¬
zeuge zu den Transportirun-
gen zu erfolgen.
Hkth. am 2. März 802.

Cr hat die Particular - Ma¬
gazine der Schiffe öfters zu
visitiren.
Hkth. am 2. März gor . ^

nach Verhältnis ; der Fortschrsitung der Ausrüstung , so hat der Direktor des Hafens jene
Leute , die noch nicht eingetheilt worden sind, ebenfalls zu seiner Disposition , und kann sie zu den

verschiedenen Arbeiten im Arsenale verwenden , bis sie ihre Bestimmung auf die Schiffe erhalten.
tz. 7405.

Der Marine - Ober - Commissar hat auf die Verfügung des Commandanten die Arbeft

ter und Taglöhner , welche zur TranSportirung der Effecten und zu ihrer Vertheilung in den

Magazinen nothwendig sind , beyzustellen , und darüber zu wachen , damit diese Arbeiten mit
aller möglichen Vorsicht , welche nothwendig .ist , bewirket und vollendet werde.

H. 7406.
Wenn Ausrüstungen oder Entrüstungen vorgenommen werden , so sind die zu diesen

Arbeiten erforderlichen kleinen Brücken , Boote und andere Barken immer in Bereitschaft

zu halten , damit die verschiedenen Effecten , Geräthe und Approvisionirungen nach Erfor¬
derniß transportier werden können . Zu diesem Ende sind dem Ober - Commissäre die hierzu

nöthigen Barken auf Befehl deS Commandanten beyzustellen.
tz. 7407.

Er hat dis Befehle des Arsenal - Directow einzuhohlen , um entweder persönlich oder
durch die ihm zugetheilcen Jnspections - Officiere die Visitirung der Partikular - Magazine
der Schiffe vorirehmen zu lassen , wo die Segel und Strickwerke depositirt sind, um die Ver¬

sicherung zu erhalten , daß diese Effecten sich nicht erhitzen und zu Grunde gehen ; er hat das¬
jenige anzumerken , was allenfalls einer Reparatur bedarf , und in die Partikular - Magazine
neu ersetzt werden muß . So oft in den besagten Partikular - Magazinen Veränderungen vor¬

genommen werden , hat er die Ordnung und die Dispositionen vorzuschrelben , nach welchen
die Effecten vertheilt werden müssen , und derMagazinö - Aufjeher muß entweder immer selbst,
oder es muß einer seiner Schreiber gegenwärtig seyn.

tz. 7408.
Wenn ein Schiff vom Sta - Wenn ein Schiff vom Stapel gelassen wird , so hat der Hafen - Direktor hierzu alle

forderlichen Stricke -c. herzu- erforderlichen Dispositionen zu treffen , und d!S nothrge Zugehor an Stricken rc . rc . bcyzu-

;eben. stellen , der Bau - Direktor und der Schiffs - Ingenieur , welcher das Schiff gebauet hat,

.ssth. a,.1 2. Mm, 3k>2. hghen die übrigen Dispositionell bey diesen Arbeiten über sich.
H. 7409.

Alle Monathe ist dem Ar - Er h,rt dem Arsenal - Direktor alle  M 0 N a t l) e einen Ausweis  zu übergeben , in

enal - Director - in Ausweis welchem Alles specificrrt seyn muß , was IN den Partikular - Magazinen , in den Schiffen an

illlar - Magazine zu überge- Complettirung der Zugehör abgängig ist , und ob dle Utensilien , welche unter der Aufsicht

der verschiedenen Unter - Officiere stehen , in gutem Stande sind , auch ob Alles in der vor-

geschriebenen Anzahl , iin Falle einer Wiederausrüstung des Schiffes , vorhanden fty.
Dieser besagte Ausweis , welcher von dem Direktor zu bestätigen ist, wird sodann dem

Commandanten übergeben , der dafür sorgen wird , damit das Abgängige ersetzt werde , weil

die Partikular - Magazine immer mir allem Röthigen c 0 m p l e t r versehen erhallen werden

müssen , damit im Falle eines Befehles zu einer Ausrüstung dieses nicht verspätet werde.

ben.
Hkth. am 2. März 802.
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h. 7410 .

Sobald sich ein Schiff auf der Werste im Baue befindet , so ist ein Ausweis  über

die zur Versehung des im Baue stehenden Schiffes erforderlichen Strickwerke , Segel , Lein¬
wand und andere Zugehör zum Verlage desselben einzureichen . Dieser Ausweis , welcher
von dem Arsenals - Dwector zu bestätigen ist , wird von ihm dem Marine - Commandanten

übergeben . In Betreff der Längen und Ausmaße , der Arbeiten und der Schnitte ist sich
üach den höchsten Vorschriften Seiner Majestät zu benehmen.

§. ?4n-
/ Alle groben Schnittgattungen , Strickwerke und sonstige Zugehör , welche zu den Ar¬
beiten der Kielhohlung gehören , stehen unter der Aufsicht deS Hafen - Direktors , der auch
über dasjenige Inventar - u m die Empfangsbestätigung auszustellen hat , welches in Ge¬

genwart des CommissärS über daS Haupt - Magazin und des Haupt - Magazins ' - Aufsehers
ausgenommen werden wird . '

Dieses Inventarium haben der Arsenals - Direktor und der Marine - Commandant zu
vidimiren.

§' ? 4 i 2 .

Er hat die zur Kielhohlung der Schiffe nöthige Zugehör und Vorbereitungen verrichten zu
lassen , wobey er hauptsächlichzu sehen hat , daß sowohl daS Holzwerk als andere Vorrichtungen,
welche zu dieser Arbeit erforderlich sind , auf die Art geschehen , daß weder die Mastbäume,
noch sonstige Gegenstände deS Schiffes auf keine Art beschädiget werden , und die Brücken
NM dem Nöthigen versehen seyen.

§. 74 ^3.

ES ist darauf genau acht zu haben , daß die Schwere gut vercheilt und in dem Depo-

sicorium zurück behalten werde , damit daS Schiff auf die Seite gelegt werden kann , ohne
daß hierbei) traurige Vorfälle sich ereignen , oder zu befürchten sind.

§. 74 ' 4-

Er hat die nöthigen Maßregeln zu nehmen , damit der Kiel deS Schiffes ganz außer

dem Wasser und paralell auf die Oberfläche deS Wassers zu stehen komme , damit daS Schiff
während der Zeit , als eS die Zimmerleute und Kalfater zu ihren Arbeiten nöthig haben,
immer auf die Seite gelegt bleibe.

tz. 74 »5.

Wenn ein Schiff ausgerüstet und in den Stand gesetzt ist , daß e§ aöfahren kann , und

wenn von dem Arsenals -Direktor der Befehl ergangen äst , eS auf die Rehde zu bringen , so

hat eS der Hafen - Direktor , wenn es ein Linienschiff oder eine Fregatte ist , selbst zu füh¬
ren , oder von dem Hafen - Lapitän unter seinen Augen führen zu lassen ; sind es aber

kleinere Fahrzeuge , so kann sie einer der ihm adjungirten Officiere führen . Diese Schiffe
dürfen nicht eher verlassen werden , alS bis sie an ihrer Bestimmung sind , unter Verant¬

wortung aller unangenehmen Vorfälle , die sich ergeben könnten . DaS Rühmliche ist auch zu
beobachten , wenn Schiffe im Hafen oder im Arsenale Anlaufen.

§ . 74 »6 . .

Er erhält die Linien - oder andere Kriegsschiffe und Fahrzeuge erst dann in seine Auf¬
sicht , wenn sie ganz entrüstet sind. Er hat die Pulverkammer und die Pulver - Depositorien,

bevor das Schiff in das Arsenal gebracht wird , zu untersuchen , ob sie gut gereiniget sind.
Er hat darauf bedacht zu seyn, es gut zu stellen ; den Aufseher darüber zu bestimmen , und über¬

haupt die nöthigen Vorsichtsmaßregeln zur Sicherheit desselben zu nehmen.
H. 74 *7-

Wenn ihm das Schiff von dem Officiere , welcher dasselbe commandirte , übergeben

wird , so ist von dem Magazins - Aufseherin Gegenwart des CommissärS über daS Haupt-
Magazin ein Inventarium über alle Zimmer , Depositorien , Verkeilungen und sonstigen
v" lchlosserren Behältnisse , wie auch Ankertaue , Strickwerke , Mastbäume , Kanonen , Bet-

Eben so auch übe» die Er¬
fordernisse der im Vau stehen¬
den Schiffe.
Hkth. am 2. März 802.

Asse zur Kielhohlung erfor¬
derlichen Artikel stehen unter
seiner Aufsicht.
Hkth. am 2. März 802.

Veranlassung der zur Kiel¬
hohlung erforderlichen Vorbe¬
reitung.
Hkth. am 2. März 802.

Bey Vornahme der Kiel¬
hohlung sind die nöthigen Vor¬
sichten anzuwenden.
Hkrh. am -. März 602»

Eben so auch bey Umlegung
des Schiffes-
Hkth. am - . März 8oi.

Aer die Schiffe auf die
Rehde zu führen hat.
Hkth. am 2. Mürz S02.

Erhaltung der Schiffe nach
ihrer Entrüstung unter feiner
Aufsicht.
Hkth. anr 2. März 802..

Ueber die am Bort bleiben¬
den Effecten ist ein 3 >wcnta-
rium zu verfassen.
Hkth. am r . März 80- .
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Nach der Entrüstung des
Schiffes ist die Zugehör des¬
selben zu untersuchen.
Hkrh. am «. Mürz So,.

Die ausgestvßenen Effecten
sind scparirt zu legen.
Hkth. am r . Mürz So,.

Die Effecten find in die
hierzu bestimmten Magazine
zu bringen.
Hkth. am D^ürL So?.

ten und über alle anderen am Bort gebliebenen Effecten zu verfassen . Diese Effecten,

welche als Bestandtheile des Schiffes zu betrachten sind , haben unter der Aufsicht des Ha¬
fen -- Directors zu verbleiben ; der Hafen - Direktor har sodann dem Magazins - Aufseher auf
dieses Jnventarium die Bestätigung der richtigen Übernahme beyzusetzen , und der Arsenal-
Director dasselbe zu vidinnren . ^

h. 7418.

Sobald die Entrüstung eines Schiffes vollendet seyn wird , so hat es der Hafen - Di¬

rektor selbst zu untersuchen , und auch von dem Steuermanns des Arsenals , so wie von den

auf dem Schiffe einbarquirt gewesenen Unter - Officieren untersuchen zu lassen , ob an der
Zugehör , den Ankertauen , Segeln , Ankern und anderen Bestandrheilen nichts fehle.

Z. 741Y.
Er hat darauf aufmerksam zu seyn , das; in die Particular - Magazine nur jene Estec-

ten zur Aufbewahrung kommen , welche vollkommen zum Dienste brauchbar sind , und daß
die zur Ausrüstung nicht mehr anwendbaren Sorten zur Verwendung für die Schiffe im
Arsenale aufbewahret , oder zu sonstigen Manipulationen für die vorkommenden Arbeiten im

Dafen oder des Arsenals verbraucht werden . Jene Zugehör und Utensilien , welche durch
Reparaturen wieder diensttauglich hergestellt werden können , sind zu diesem Ende an die oe->
treffenden Werkstätten abzugeben.

tz. 7420.
Wenn die Reparation der zum Dienste brauchbaren , zu reparirenden und ganz

unbrauchbaren Geruthschaften und anderen Sorten geschehen ist , so ist darauf zu sehen,
damit die in die Particular - Magazine der Schiffe gehörigen Effecten glerch dahin gebracht

werden , und daß die Segel , Fässer , Anker und andere Geräthe , welche nicht in den
Stand der Particular - Magazine gehören , in die für dieselben zur Aufbewahrung bestimmten

Magazine oder anderen hierzu vorgeschriebenen Orte gebracht werden . Die Transportüung
dieser Effecten ist mit den Leuten der Schiffs - Equipage des entrüsteten Schiffes zu be¬

wirken , und zwar unter der Aufsicht der betreffenden einbarquirt gewesenen Offwiere.
§. 7421.

mrrr. Die zum Dienste auf dem Meere untauglich anerkannten Ankertaue sind zur Herern-
zur Hereinbnngung der Schis - brmaunq der Schiffe in den Hafen oder in das Arsenal zu verwenden.

fe in Sen Hafen zu verwenden . , ^

Es ist, so viel möglich , darauf obachtsam zu seyn, daß die Befestigung der in den Hafen

zu bringenden unausgerüsteten Schiffe , so viel es thunlich ist, durch die zweyten Schiffslucken
des Vorder - und Hmtertheiles geschieht , und 'nicht durch jene der Pulverkammer ; damit
die äußersten Puncte des Schiffes geschonet werden . Es ist darauf zu sehen , damit die
Aufseher alle Lage die Befestigungshaken visitiren.

h. 7423.

D «, A-dimsms -» - m D -r Hofe » . Direa «r hat all - Jahr - Ein Wahl di - Untersuchung und Festmachung
dem Hafen sind jährlich zu UN- ^r Taue , womit die Schiffe , angehängr und geankert sind , vornehmen zu lassen , und die

tcrsuchen. ^ ^ obersten Enden derselben , wenn es nöchlg ist , zu verchechseltt,auch andere Ankertaue einzu-

' legen ; sobald , er sich überzeugt hat , daß die alten ihrer Bestimmung nicht mehr entsprechen.
§. 7424.

Er hat die Kriegsschiffe bey ihreüZurückkunft aus der Campagne entmasten zu lassen,
wenn es der Commandant angemessen findet . Wenn sie aber bemastet in dem Arsenale ver¬

bleiben sollten , so hat er dafür zu sorgen , die Köpfe der Mastbäüme mit leeren Schmeerfäß-

chen bedecken zu lassen.
§. 7426.

Er hat alle Tage selbst oder durch seine zugetheilten Jnspections - Officiere die im Ar¬

senale befindlichen unarmirten Schiffe untersuchen zu kaffen , um zu sehen , ob sie rein sind ,
und ob sich ihre Ankerungshaken in gutem Stande befinden . Obwohl der Hafen -Direcror

Die alten Ankertaue sind

Hkth. am 2. März Sv?.
Wie die Schiffe in den Ha¬

fen zu bringen sind.
Hkth. am 2. März So,.

Vorsichten zur Erhaltung
der Mastbäum «.
Hkth. am - . März S°r.

> Die Schiffe ', ffnd alle Tage
zu untersuchen.
Hkth. am 2. März Sv2.
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nicht über die Erhaltung dieser Schiffe die Aufsicht hat , so ist es doch Seiner Majestät

höchster Wille , daß er, im Falle er vorsehe , daß diese Schiffe dringend einer Reparatur nörhig
hätten , er alsogleich dem Arsenal - Dnector die Anzeige davon zu erstatten habe , der so¬
dann die Befehle des Commandanten erhalten wird , damit ohne Zeitverlust Hand an die er¬

forderlichen Herstellungen gelegt werde.

§. 7426 .

Er hat die Verkeilung des Gewichtes , welches während der Campagne auf den

Schiffen war , heraus ziehen zu lassen , um neues darein zu grberi . Zu diesem Ende hat er
sich mit dem Schiffsbau - Direktor in das Einvernehmen zu setzen , und über die vortheilhaf-
teste Art zu berarhschlagen , wie dieses Gewicht auf dem Schiffe zu vertheilen ftp , um die

Schaukelung des Schiffes zu verhindern.
§. 7427.

Wenn das Schiff kielgehohlet wird , so hat er die Schwerung desselben untersuchen zu

lassen , und sie , im Falle er sie unrein fände , heraus nehmen , die Böden des Schiffes recht
waschen,  wenn Alles rechterem  und trocken ist , frische Schwere in das Schiff hinein

legen zu lassen , und dazu sehr reine Steine zu nehmen . Er muß dafür sorgen , daß diese
Arbeiten so geschwind , als nur immer möglich ist , zu Stande gebracht werden , damit

sich das Schiff nicht schaukele , wenn es lange Zeit ohne Schwere und entladen bleibt.
§ 7428.

Er darf nicht gestatten , daß die Schiffsbau - Aufseher in den für die Officiere bestimm¬
ten Zimmern wohnen , sondern sie sind in der Constabel - Kammer oder in den Zwischendecken

unterzubringen.

§. 7429 « ^

Er hat darauf zu sehen , daß die besagten Aufseher nichts zerlegen , und daß von den

zum Schiffe gehörigen Effecten nichts weggetragen werde , als : Truhen , Schränke , Tische,
Schlösser u . d. gl . , oder daß einige Zugehör des Schiffes unter was für einem Vorwände
weggenommen werde und abhanden komme ; daher ist jedem Ausiehereine Abschrift des
Iuvenbariums  derjenigen Effecten , welche amBort unter seiner Verantwortlichkeit blei¬
ben , zu übergeben.

tz. <7480.

Es ist den Aufsehern zu verbiethen , auf dem Schiffe Feuer zu machen , wobey ihnen

auch aufzutragen ist , daß , wenn sie zu den im Schiffe vornehmenden Untersuchungen Licht
nöthig jhabcn , es in einer Laterne zu halten , und diese Untersuchungen immer bey Tage und
in Begleitung eines Artilleristen vorzunehmen ftyen , welcher die ganze Zeit , als das Licht

angezündet ist , gegenwärtig bleiben muß.

§. 7481.

So oft er es nöthig findet , hat er die Wachsleinwand mit Theer neu einzulassen , und

die inwendigen Communicationen des Schiffes mit Bretern belegen , und sie hernach mit
getränkter Leinwand fest decken uüd rund herum gut vernageln zu lassen . Das Nähmliche
hat er auch bey den Oeffnungen und Schiffsluken zu veranlassen , damrt die Leinwand von

dem Winde nicht weggetragen werden kann . Den Aufsehern ist aufzutragen , täglich überall
zu visitiren.

§. 7482.
Er hat darauf aufmerksam zu seyn , daß die Aufseher täglich die Pumpen untersuchen,

und das Wasser und den Schlamm im Schiffsboden aufrrocknen.

tz. 7433.

Wenigstens alle zwey Tage haben die Aufseher die Zimmer , Schanzen , Verdecke,

Zwischenschiffsräume rc. rc. zu kehren und das Schiff rein zu halten.
Band vn.

Veränderung der Beschwe¬
rung der Schiffe.
Hkth. am - . März gor.

Wenn das Schiff kielgehoh¬
let wird , so ist die Beschwe¬
rung desselben zu untersuchen.
Hkth . am r . März gor.

Die Aufseher dürfen auf
dem Schiffe nicht die Offi-
ciers - Zimmer bewohnen.

Hkth . am 2. März gor.

Sie dürfen nichts vom
Schiffe wegtragen.

Hkth . am 2. März Sor.

Auf den Schiffen darf kein
Feuer gemacht werden.
Hkth. am 2. März So- .

Einlassung der Wachslein¬
wand.

Hkth. am 2. März So».

An den Pumpen ist täglich
nachzusehen.
Hkth . am - . März Sor.

Erhaltung der Reinlichkeit
des Schiffes.
Hkth . am 2. März So ».



Vorsichten zur Vermeidung
der Reibung desselben.
Hkth. am r . März 802.

Bey schönem Wetter sind
die Schiffsluckkn zu öffnen.
Hkth. a>:> ». März L02.

Die Stellung der Schiffe
ist zu verändern.
Hkth . am r. März 602.

Die Schiffe sind mit Feuer¬
spritzen zu versehen.
Hkth. am r. März .802.

Es ist darauf zu sehen, daß
die nöthige Tiefe im Arsenale
und Hafen erhalten werde.
Hkth. am r . Mäbz L02.

Die Klippen und andere
gefährliche Orte sind durch
Balken zu bezeichnen-
Htch . am r . März Uor.

Der Hafen-Directorhat die
Werkstätte seiner Direktion
cfcer zu besuchen.
Hkth. am - . März N»- .

Benehmen bey seiner Di¬
rektion.
Hkth- am r . März 802.

Bey Erzeugung des Tau-
werkeS ist alle Aufmerksam¬
keit zu .verwenden.
Hkth. am - . März S->2.

Vorsichten bey Verfertigung
der Schnitte !zeugniffe.
Hkth. am 2. Mäkj So-.

XXIII . Hauptstück . II . Abschnitt,

tz. 7434.
Er hat durch die Thürchen des Schiffes Stücke Ankertau herab , hangen zu lassen , da¬

mit die Schiffe gesichert und durch die Reibung der im Hafen hin und her fahrenden Boote
nicht beschädiget werden.

§. 7435.

Er hat den Schiffsaufsehern aufzutragen , daß sie bey schönem Wetter alle kleinen
Thüren , Schiffslucken und anderen Oeffnungen aufmachen , und in der Hohe Windpumpen
anbinden , damit die rrockene und »reine Luft in den Schiffsraum eindrmgen könne.

H. 7 ^ 36.

Zwey Mahl im Jahre ist die Stellung der Schiffe zu verändern , damit nicht immer

die nähmliche Seite derselben der Sonne und Feuchtigkeit ausgesetzt bleibe.
§. 7437.

Es ist dafür zu sorgen , daß die ungerüsteten Schiffe mit Handhaken , Feuerhaken und
Waffereimern versehen werden , um bey einer ausbrechenden FeuerSgefahr gleich Gebrauch ma¬

chen zu können , und daß die Feuerspritze , welche jedes Schiff erhalt , immer in gutem
Stande sey.

tz. 7438-

Es ist hauptsächlich darauf zu sehen , daß die nöthige Tiefe des Arsenals , des Hafens,
der Canäle und der Rehde immer erhalten werde , und daß die festen Körper , um die Schiffe

anzubinden , immer untersucht und in gutem Stande sich befinden.
§, 743 <).

Die Klippen , trockene oder andere seichte Böden , sowohl im Hafen , als auch im Arse¬
nale und auf der Rehde , sind durch leicht zu erkennende Gegenstände zu , bezeichnen . Eben
so sind auch auf der Rehde die Orte zu bestimmen , oder in der Nähe derselben , wo der durch
die Reinigung des HafenS sich ergebende Schlamm hingebracht werden muß.

- - ' §. 7440. . ä
Er hat die zu ferner Direction .gehörigen Werkstätten und Arbeits - Magazine sehr oft

zu besuchen , und eben so auch jene Orre , wo Operationen oder Veränderungen , welche auf
sein Derail Bezug haben , vorgenommen werden , damit er sich überzeuge , daß die Arbeiter

gut geleitet und beobachtet werden , und die Inspektion !, - Officiere und andere Individuen
immer zugegen sind , und ihre Pflichten thun.

§. 744 ' . -

In Allem , was die Direction der unter seiner Dependenz stehenden Werkführungsn
und Arbeiten betrifft , hat er sich genau nach dem Vorausgesetzten zu halten , besonders aber
darauf aufmerksam zu seyn , was zur Vervollkommnung der Erzeugung der Stückwerke bey-

tragen kann.
§. 7442.

Er muß darauf sehen , daß der Hanf gut gehechelt , gekämmt und durchgezogen , auch

daß der Faden klein , fest und gleich gespannt , und nicht zu viel gedreht sey. Wenn derFa-
den mit Theer geschmiert und eingelassen wird , so muß beobachtet werden , daß der Theer

nicht zu warm sey , und nachdem er sehr schnell den Kessel passiert ist , daß er auf die Art
ausgedrückt werde , damit nur die nöthige Menge Theer daran bleibe.

Es muß gesorgt werden , daß die Stricke nicht zu locker , noch zu fest gedreht werden.
Nachdem cs Seiner Majestät Wille ist , daß die Stricke , welche im Arsenale oder anderswo für
den Dienst ihrer Schiffe erzeugt werden , ein unterscheidendes Kennzeichen haben sollen , so ist
darauf zu sehen , daß in jedes weiße Seil ein in Theer getränkter Faden,
und in jedes getränkte Seil ein weißer Faden  gelegt werde.

§. 7443.

Bey der Verfertigung der Schnitterzeugnisse muß er so viel möglich trachren , daß
Alles , was zur Erleichterung der Manoeuvres und zur Verlängerung der Alt in Betreff
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Vorsichten ke» Erzeugung
der Erfordernisse zur Verse-

der Strickwerke Leytragen kann , angewender werde . Er hat den Schnitterzeugmffen alle
mögliche Leichtigkeit und Glatte geben zu lassen , jedoch immer auf eine Art , daß sie von ihrer
Solidität nichts verlieren.

Z. 7444 .

Es ist dabey Acht zu haben , daß die Erzeugung des Segetwerkes und der Taue mit

der nöthigen Sorgfalt , die sie erfordert , vorgenommen , und zum Gebrauche der Schiffe bung der Schiss-
kein Tauwerk verwendet werde , welches etwas gelitten hat . Hkth. am -. Marz 3°-.

In dem Saale , wo die Segel und andere derley Erzeugnisse geschnitten werden , muß

immer ein Ofsicier gegenwärtig seyn , um darauf zu sehen , daß die Arbeiten in der gehörigen

Lange zugeschnitten , nichts unnützer Weise verschnitten , und die Stricke überall gut ange¬
bunden , und arr jenen Orten gesichert werden , wie es ihre Conservation erfordert.

H. 7445.

Es ist darauf zu achten , daß die Segel in den verhaltnißmäßigen Ausmaßen auf die Aufsicht über die Segel.

Höhe der Bäume und Lange der Segelstangen geschnitten werden , und zwar nach den Pro - ""--
Portionen der Bemastung , welche demselben von dem Schiffsbau - Director werden eingetheilt
werden . Er hat sich zu überzeugen , daß der Spagat und die Rebschnüre , welche zum Nä¬
hen verwendet werden , von guter Gattung - seyen.

H. 7446.
Die nähmliche Aufmerksamkeit ist auch auf alle anderen Arbeiten , die in den Werk - Derselbe soll auch auf alle

stätten , welche seiner Direktion unterstehen , zu tragen , damit Alles mit der größten Genauig - seiner Dieeeuon au.f-
keit und Wirtschaft hergestellt werde.

H. 7447'

DerHafen -Director hat bey allen Uebergaben der Leinwand , des Hanfes , Peches , Schmse-
res , Theeres und Holzes zur Verfertigung der Bedungen und jeder anderen Gattung Ma - dn-
terials - oder der Artikel , welchem  den seiner Direktion unterstehenden verschiedenen Werk - "

statten verarbeitet werden , selbst gegenwärtig zu seyn , oder einen unter seinen Befehlen ste¬

henden Officier anstatt seiner dazu zu beordern . Es muß auch darauf gesehen werden , daß
die unter ihm stehenden Cadetten zu ihrem Unterrichte immer gegenwärtig seyn. Er hat alle

Uebernahins - Commiffions - Prorocolle zu umerschreiben , und sich nach dem , was m Betreff
der Uebergaben vorgeschriebsn ist , zu benehmen.

H. 7448 .
Der Artillerie - Director hat die Aufsicht über das Marine - Artillerie - Bataillon und Aufsicht- es Artillerie- Di-

uber alle Obermeister und Arbeiter m den Werkstätten , über die Lasteten , Wägen , Stück - ^ecn-rs.

gießereyen , Waffensäle , und über Alles , was zur Direktion der Artillerie gehört.

H. 7449-
Er hat dem Arsenal - Direktor und dem Marine - Commandanten täglich über Alles , DcmArsenas- Diregtor -und

was seine Direktion betrifft , den Rapport abzustatten . Während der Arbeitsstunden muß er ---arme - Commandancenm

ore 2L>erkstatteri und *L>ale , welche unter seiner Direktion stehen , sehr oft besuchen , und Huy. «m -. März s°-.
überhaupt überall Nachsehen , wo für sein Detail etwas gearbeitet oder die sonst von ihm ange-
ordneten Veränderungen vorgenommen werden , damit er sich überzeuge , ob die Inspections-

Officiere fleißig ihre Pflichten erfüllen , und die Artilleristen und Arbeiten gut geleitet und
erstere in ihren Geschäften beobachtet werden.

merksam sepn.
Hkth. am 1. März S02

Gegenwart bei, UcberttahMe

Hkth. am - . März V02.

tz. 7450.

Er muß darauf sehen , daß die Artilleristen geübt und unterrichtet werden , und daß
immerein Artillerie - Officier bey den Artillerie - Schulen und Uebungen gegenwärtig sey,
welche sowohl für die Artilleristen , als für die Soldaten der Marine , gehalten werden , da¬

mit die zum Dienste bey der Artillerie zugetheilten Gemeinen des Marine - Bataillons den
Dienst und die Manoeuvres erlernen.

Band vn . *70 *

Auf die Schale und Ueöun-
gen der Artili .rie ist zu sehen.
Hkth. am -. März S»,.

70



XXIII . Hauptstück . 11. Abschnitt.2 7 K

scnale zu verwenden
Hkth. am 2. März 802

Führung eines Protokolls
über alle Geschütze.
Hkth. am ». März 802.

Conservation , aller Artille¬
rie - Effecten.
Hkth. am 2. März 802.

H. 745 ».

Die Artillerie - Unter - Ossi- Er hat die Unter - Officiere der Artillerie zu den vorkommenden Geschäften und Arbeiten

ciere sind nach seinem Gut - nach seinem Gutbesinden zu vertheilen . Die Artilleristen sind auch zur Reinigung der Kanonen

achten zu rel-wenven. und allen übrigen vorkommenden Artillerie - Arbeiten zu verwenden.

H. 7452 .

Die Artilleristen sind auch Außer den Tagen , wenn Schule ist , oder exerciert wird , sind die Artilleristen zu allen

zu Artillerie-Arbeiten im Ar- vorkommenden Artillerie - Arbeiten , wie es der Dienst nach den ihm von dem Arsenal - Di-

rector zukommenden Befehlen erheischet , und zu den Artillerie - Arbeiten im Hafen nach den

Anordnungen des Hafen - Direktors zu verwenden . Die Artilleristen , welche zu diesen Ar¬
beiten beordert werden , sind immer von ihren betreffenden Unter - Officieren an ihre Bestim¬
mung zu führen.

tz. 7462.
Er muß ein verläßliches Protokoll über alle im Arsenale befindlichen Ka¬

nonen  halten . Zn diesem Protokolle sind die Fabriken , wo die Kanonen verfertiget wor¬

den sind , ihr Caliber und Gewicht , ihre Länge und Anzahl , auch die Gebrechen und Fehler
derselben , wenn sie deren haben , aufzuführen . Es ist auch ein Ausweis über alle großen und
kleinen Waffen zu führen , und sowohl darüber , als über die zum Gebrauche für die Ar¬
tillerie gehörigen Effecten und Instrumente ein Jnventarium zu verfassen.

Von diesen Protokollen hat er alle Monathe dem Arsenal - Direktor einen Extrakt
zu geben , welcher ihn sodann dem Marine - Commandanten überreichen wird , nachdem er

vorher sein Vicki beygesetzt hat.
tz. 7454.

Er hat sein Augenmerk darauf zu richten , damit die Kanonen und andere Feuerschlün-
de an den für sie bestimmten Orten untergebracht werden , wenn er hierzu die Befehle des

Arsenal - Direktors erhalten wird ; daß die> metallenen Kanonen von den eisernen separirt
und nach ihrem Caliber gelegtdaß  die Laffetten , nachdem sie vorher anzustreichen sind , in
ihren Depositoren untergebracht .; daß stets alle Kanonen , welche für ein Schiff gehören,

gleich gezeichnet ; daß die Kugeln gehörig gelegt und calibermäßig aufgeschlichtet ; dann daß
die Bomben , die geladenen Granaten und alle übrige Zugehör , wenn befohlen werden wird,
sie in fertigem Stande zu halten , in sicheren Orten verwahret und gut vor Feuchtigkeit ge¬
schützt werden . Die Waffen sind nach ihrer Caliber - Anzahl und Gattung in den Waffen¬

sälen zu ordnen , wie es von dem Marine - Commando befohlen werden wird.
ES ist sowohl in den Barken , als in den Artillerie - Magazinen darauf zu sehen , daß

die dort befindlichen verschiedenen Gattungen und Gegenstände auf eine ihrer Conservation
angemessene Art , und wie es dem Besten des höchsten Dienstes am zuträglichsten ist , geord¬
net und geftellet werden.

§. 746S.

Die Artillerie -LNagazine sind sowohl von ihm selbst, als auch von dem unter seinem

Befehle stehenden Officiere sehr oft zu untersuchen , um sich von der Beschaffenheit und dem
Zustande der dorr befindlichen Gegenstände zu überzeugen , und hiernach zur nörhigen Re¬

paration oder zum Ersätze der abgängigen Effecten das Ansuchen machen zu können.

§. 7456 .

Es ist die genaueste Aufmerksamkeit auf die Wachen und auf die Sicherheit der Pul¬
ver - Magazine zu tragen . Das Pulver und die Patronen sind nach seinen Anordnungen von
den Unter - Officieren und Artilleristen in den Pulver - Magazinen unter zu bringen . Er muß

die Schlüssel zu diesen Magazinen immer in seiner Verwahrung haben . Diese Magazine dür¬
fen unter keinem Vorwände geöffnet werden , als in Gegenwart des hierzu von dem Artille¬
rie - Direktor bestimmten Artillerie - Officiers , welchem er den Schlüssel übergeben wird.

Bey Oeffnung des Pulver - Magazins muß auch der Magazins - Aufseher gegenwärtig seyn,

Die Artillerie - Magazine
find zu untersuchen.
Hkth. am -. März 802.

Aufsicht und Sperre der
Pulver - Magazine.
Hkth. am - . März 802.
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welcher den zweyten Schlüssel zum Magazine hat , und zwar auf die Art , daß das Pulver-

Magazin nie anders , als in Gegenwart der oben besagten zwey Individuen , geöffnet wer¬
den kann.

h. 7457.

Er hat die Kanollen , das Pulver und die Waffen zu probieren , welche für den Dienst Die Kanonen unv Gewey-

der Schiffe bestimmt sind. Er hat jede Kanone in Rücksicht auf das Metall genau , zu unter - ĝ .
suchen , ob es etwa Pores hat , und dadurch in der Kanone Höhlungen entstanden sind ; ob
das Caliber richtig ; ob die Kanone in Rücksicht ihres Baues auch ganz zu ihrem abgesehe-
nen Gebrauche geeignet , und ob sie gut gebohrt und inwendig rein ist . Im Falle er eini¬
ge Gebrechen wahrninnnt , so hat er diese Kanone bey Seite legen 'zu lasten , indem es Sei¬
ner Majestät höchster Wille ist , daß keine Kanone für den Dienst , Ihrer Marine angenom¬
men werde , welche nicht vorher genau untersucht und mit der größten Aufmerksamkeit ge¬
prüft worden ist . Eben so muß auch die Probe mit dem P̂ulver und mit den Feuergewehren

vorgenommen werden , wobey sich nach der gewöhnlichen vorgeschriebenen Art zu benehmen ist. -
h. 7466.

Wenn Seine Majestät im Arsenale Ausrüstungen anzubefehlen geruhen , so hat der Abgabe eines Ausweises

Artillerie - Direktor von dem Arsenal - Direktor die Befehle zu empfangen , um die Anzahl ^ elfolveMchen Effec,
und Gattung der Kanonen zu bestimmen , die aufjedes Schiff , welches ausgerüstet wird , ein - Hkey. «m -. März »or.
Larquirt werden müssen.

Der Artillerie - Direktor hat dem Arsenal - Direktor einen von ihm unterschriebenen Aus¬

weis über die Waffen , Utensilien und nöthigen Kriegs - Munitionen , welche zurAusrüstung

eines jeden Schiffes erforderlich sind , zu übergeben.
§. 7469.

Gleich nach vollendeter Kielhohlung des Schiffes hat er die Untersuchung der Pulver-

kammer und ihrer Vertheilungen und Depositorien vorzunehmen , wo die Vorraths - Effecten März 8°,.
der Artillerie , die Pulverkästen und alle sonstigen zum Artillerie - Fache gehörigen Gegenstän¬

de unterzubringen sind . Er hat dem Arsenal - Direktor über den Stand und Zustand , in wel¬

chem alle unter die Artillerie - Direktion gehörigen obigen Sorten sich befinden , den Bericht
zu erstatten . Der Arsenal - Direktor wird sodann den Marine - Commandanten davon in die

,Kenntniß setzen, der zu den erforderlichen Herstellungen die nöthigen Befehle ertheilen wird.
§. 7460.

Er hat den betreffenden Aufsehern , welche aufdas Schiff einbarquirt werden , die für das Unterricht der Aufseher de«
^ - -- Schiffes über Ke Kanonen.

Schiff , welches ausgerüstet wird , bestimmten Kanonen kennen lernen zu lassen , damit Ne Hkth. März s-,-.
sodann die Kanonen selbst visitiren können . Der Artillerie - Direktor muß aufmerksam seyn,

daß die Kanonen nicht verwechselt , und nicht mehr , als die befohlene Anzahl , eingeschif-
fet werde . , , .

S- 7461.
Er hat einen Artillerie - Officier zu bestimmen , welcher der Untersuchung der Kanonen , Bestimmungeines AEe

. ^ ^ ^ < rie-Officiers zur Untersuchung
dw embarqmrt werden , beyzuwohnen hat ; und eben so auch bey Uebergabe der Heuergewehre , Kanonen.
Waffen und übrigen Artillerie - Geräthe . HM . am 2. März s°2.

Er hat genau darauf zu sehen , daß so wohl alle Geschütze , als auch alle wie immer Nah¬
men habende Zugehör und Artillerie - Geräthe in vollkommen gutem Stande , calibermäßig,
überhaupt Alles so beschaffen sey , daß es dem abgesehenen Gebrauche für den Dienst voll¬

kommen entspreche , und daß die im Armirungs - Inventarium enthaltene Anzahl auch wirk¬
lich vorhanden sey.

h. 7462.
Wenn an die auf der Rehde befindlichen Schiffe Pulver übergeben wird , so hat er die

Officiere zu bestimmen , welche diesen Uebergaben beyzuwohnen haben ; wobey hauptsächlich gegenwärtig seyn.
darauf zu sehen rst , damit das neue Pulver von jenem , welches schon eine Campagne aufdem HM . am - . März 80-

Schiffe war , separirt werde , um das alte am ersten verbrauchen zu können.
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Bey Zurückkunft der Schif¬
fe aus der Campagne sind die
Pulver - Magazine zu visitiren.
Hkth. um --- Marz ön.

Die Stücke von zersprun¬
genen Kanonen sind vorzu¬
zeigen.
Hkrh. am -. Mürz Uor.

Die Kanonen sind in ihre
Magazine zu stellen.
Hkrh. am -. März Lo- .

Die Waffen sind zu reini¬
gen und in das Zeughaus zu
übergeben.
Hkrh. am - . Mstrz öor.

Was bey Darleihung der
Kanonen an österreichische
Kausfahrer zu beobachten ist.
Hkth. aM ri . Lkt . älb . Ll-M ^.

XXIII. Hauptstück. II. Abschnitt.

Z. 74 3̂.
Wenn die von dem Meere zurück kehrenden Schiffe entrüstet sind , sochat er durch einer;

Artillerie - Unter - Officier alle Pulver - Depositorien und Pulverkästen visitiren zu lassen , um

überzeugt zu seyn , ob der Aufseher des Schiffes Alles fegen und reinigen ließ.
H. 7464.

Wenn während der Campagne etwa eiserne Kanonen oder Feuergewehre zersprungen
waren , so sind die übrig gebliebenen Stücke vorzuzeigen , und es ist mit Genauigkeit die Un¬

tersuchung vorzunehmen , in welcher Fabrik diese Kanonen erzeugt worden sind , und die Feh¬
ler anzumerken , dannt man in Zukunft gegen derley unangenehme Vorfälle die zweckmäßigen
Gegenanstalten treffen und sie vermeiden könne.

h. 7466.

Nach der Entrüstung des Schiffes sind die Kanonen , wenn sie vorher untersucht wor¬
den sind , in ihre Behältnisse zu bringen , und gut zu verwahren.

Eben so sind auch die Laffetten derselben in die Depositorien unterzubringen ; cs wäre

denn , daß der Marine - Commandant anzubefehlen für nöthig fände , daß dieselben auf

den Schiffen , zu welchen sie gehören , deposirirt bleiben sollen . Alle diese Arbeiten sind durch
die Artilleristen des entrüsteten Schiffes zu vollziehen.

§. 746b.
Es ist mit aller Aufmerksamkeit dafür zu sorgen , daß die betreffenden Büchsenschmiede

die Waffen eines jeden Schiffes , ehe sie übergeben werden , gut reinigen und putzen . Jene,
welche in gutem Stande sind , werden sodann im Zeughause an ihre gehörigen Platze ge^
stellt , und die übrigen sind den Büchsenschmieden zur Reparatur zu übergeben , und nach ihrer

Herstellung ebenfalls in den Waffensälen an ihre Plätze zu stellen . Er hat dem Arsenal - Di¬
rektor einen von ihm unterferrigten Ausweis  über alle in das Zeughaus gebrachten und

über die in die Reparatur gegebenen Waffen zu übergeben . Diesen Ausweis hat derArsenalS-

Director zu vidimiren , und ihn sodann dem Marine - Commandanten zu überreichen.
tz. 7467.

Wenn österreichische Kauffahrer in dem Falle sind , Kanonen und Munitions - Sorten

zur Bewaffnung ihrer Merkantil - Schiffe zu benöchigen , und deren Vorleihung aus dem
Arsenale verlangen , hat der Artillerie - Direktor dieselben mit ihren dießfallsigen Gesuchen
an das Marine - Commando anzuweisen , und sie müssen ein von der betreffenden Orts¬

obrigkeit bestätigtes Z e ug n iß beybringen , daß sie wirklich eigenthümliche Merkantil - Schif¬

fe besitzen, und zur Bewaffnung derselben die verlangten Armaturs - Sorten selbst benöthigen.
Diese Kanonen und Munitions - Sorten , welche sie hiernach für ihre eigenthümlichen Mer¬

kantil - Schiffe benöthigen , müssen in Huanw et ĉ uaii bestimmt und specisisch angegeben werden.
Vor der Uebernahme derselben ist sich mittelst eines in gesetzlicher Form auszustellenden,

bey dem Marine - Commando einzulegenden Reverses  zu verpflichten , die erhaltenen Ka¬
nonen und die Munitron in yuanto et ĉ usli binnen eines fest zu setzenden Zeitraumes
entweder wieder in natui -a zurück zu stellen , oder , falls dieses erweislich nicht thunlich wäre,

das Abgängige nach dem gleich bey der Vorleihung ihnen bekannt gegebenen und m dem Re¬

verse ausdrücklich einzuschaltenden Schätzungsbetrage zü ersetzen.
In diesem Reverse haben sich dieselben ferner ausdrücklich verbindlich zu machen , diesen

Ersatz jedenfalls und ohne Unterschied leisten zu wollen , ob der Abgang durch Verbrauch,
durch etwannige Schuld , oder durch wie immer geartete Zufälle entstanden ist , endlich auch
für jede Abnützung und Deteriorirung nach der ihnen bekannt gegebenen gerichtlichen Ab¬

schätzung volle Vergütung zu leisten . Zur Sicherstellung des Aerariums ist für den gan¬

zen Schätzungsbetrag entweder durch die bare Depositirung Irer ausgesprochenen Geld - Sum¬
men oder mittelst auf Realitäten vorschriftmäßig hypothecirtek Bürgschafts - Instrumente

die volle Pragmatical - Sicherheit zu leisten und einzulegen ; daher bey der Uebergabe der

Arrillerie - Direktor hinsichtlich der abgängigen Sorten genau darauf sehen zu lassen hat.
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tz. 7468.
Ueberhaupt hat sich der Artillerie - Direktor in allen Gegenständen , welche Bezug auf Der Artillerie - Direktor

die ihm anvertraute Direktion haben , ganz der Vorschrift nach zu benehmen , und seine j'«^ em zû cnehmen"^ ^ " ^
volle Aufmerksamkeit auf die dauerhafte Herstellung der Arbeiten und auf die wirthschaftli - Hkth. am -. März s°,.
che Verwendung der Materialien zu tragen.

§.

Bey allen Uebergaben der Kanonen , Feuergewehre , Waffen , des Pulvers , Salniters , ^ "iuß bey allen ueber-

überhaupt aller Munition , Materialien und Effecten , welche zum Gebrauche für die Artille - qegê ärti^ seyn^
rie gehören , und die in den Werkstätten verwendet werden , welche unter seiner Direktion Hkth. amMärz s°-.

stehen , hat er entweder selbst gegenwärtig zu seyn , oder hierzu den ältesten von den seiner

Direktion zugetheilten Officieren zu beordern . Die ihm untergebenen Marine -- Cadetten sind
ebenfalls zu diesen Uebernahmen und Uebergaben zu verwenden , von welchen der Artillerie-
Direktor die Uebergabs - Commrssions - Protokolle zu unterschreiben hat.

Z. 7470.

Sobald die commandirten Marineurs in dem Hafen anlängen , hat sie der Ar - Der über vie Ausrüstungen,

mirungs - Commlssar aufzunehmen , und dem Marine -- Ober - Eommrssär und Comman- Eommif-
danten einen S t a n d e s a u sw e i s zuzusenden, ' und die Marineurs für die ausgerüsteten sär hat die Aufsicht über Alles,

Schiffe zu verzeichnen und zu vertheilen , und zwar nach Verhältmß des Bedarfes für jedes ^ vseAusrustungderSchM
Schiff bis zur gänzlichen Lomplettirung der betreffenden Equipage . Der Commissär hat Hkth. am -. März g°-. .
dieses Standesverzeichniß zwe yfach zu verfassen ; eines davon behält er für sich, und das
andere übergibt er dem das Haupt - Detail führenden Officiere eines jeden Schiffes , damit
sie dre Veränderungen und Verwechselungen , welche sich durch Lodtenfälle , Desertion , Ue-

bergebung der Kranken in die Spitäler , Ersetzungen oder andere Ereignisse ergeben , beysetzen
können . Dieses von dem Commissär nummerirte und Unterzeichnete ksrs des Standesaus¬

weises , welches die das Haupt - Detail führenden Officiere erhalten haben , wird bey der Ent¬
rüstung der Schiffe mit jenem verglichen , welches in der Ausrüstungs - Kanzelley von dem
Commissär zurück behalten , und von dem Marine - Ober - Commissär bestätiget wor¬
den ist , um die Richtigkeit der bey der Schiffs - Equipage sich nach und nach ergebenen Ver¬
änderungen des Standes zu bestätigen.

Er hat den Auftrag , die Schiffs - Equipagen nach ihrem Abgänge aus dem Arsenale

am Bort des Schiffes , wo sie einbarquitt werden , sowohl in Rücksicht des Standes als

ihrer Bezahlung , genau zu revidiren . Bey der Zurückkunft M nach Entrüstung des

Schiffes werden die rückständigen Förderungen in der Ausrüstungs - Kanzelley ausgeglichen
werden.

- - Z- 74?>- .. ,
Er hat em genaues und verläßliches V e r z e i chniß über alle Effecten , Materialien , Unterhaltung eines 2 nve»r-

MunirioN rmd Lebensmittel, . welche an die ausgerüsteten Schiffe , abgegeheu worden sind , "ber - " e einbarquir-

zu führen , . worin die vom H^ fkriegsrathe gestimmte .Md von Seiner Majestät approbier - Httĥ am -" ' märz s°,.
re Qualität und Quantität zu specificiren ist.

Eine Abschrift von diesem Inventarium,  welche der Armirungs - Commis¬
sär und der. Marme -.Ober - Lommiffärzu unterschreiben hat , ist dem Schiffschreiber , der un¬

ter den . Befehlen des Schiffs - Commandanten und des ^das Haupt - Detail führenden Offi-
cwrs einbarquirt wird , zu übergeben , und die andereLopie , welche in der Commissariars-

Ansrüstungs - Kanzelley zurück bleibt , ist von dem besagten S .chifffchreiber, dem das Haupt-
Detail führenden Officiere und von dem .Schiffs - Commandanten zu. unterschreiben , dann von
dem Marine - Commandanten , dem Arsenal - Direktor und dem Marine - Ober - Commissär

zu vidimiren . Diese Inventanen sind von dem Ober - Commissär zu nummeriren und zu be¬
zeichnen.

X
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Jedek Unter - Sfficier hüt
einen Ertract über die in sei¬

ner . Verrechnung stehenden
Effecten zu erhalten.
Hkth am 2. März 6or.

Jedem Schiffsschreiber ist ein
nummerirtesJnventarium mit¬

zugeben.
Hkth . am - . März So/,.

Dertheilung der Prisen.
Hkth . am 2. März v«,.

Untersuchung der Beschaf¬
fenheit der Lebensmittel.

Hkth . am 2. März So,.

Kostung der Weine und son¬

stigen Artikel.
Hkth . am - . März 8° - .

Untersuchung des Mehles.

Hkth . am - . März Sori ^

h.

Jeder Unter - Officier , welcher die Aufsicht über ein Geschäft am Bort des Schiffes

hat , wird von dem Haupt - Magazins - Aufscher einen Extract des Jnventariums
über alle Effecten , welche unter seiner Verrechnung und Verantwortung stehen , erhalten.

h. 7473.

Er hat dem Schiffsschreiber eines jeden Schiffes ein nummerirtes Buch  zu über¬

geben , welches auch von dem Marine - Ober - Commissär bezeichnet seyn muß , um alle  Mo¬
tt a t h e unter der Inspektion des das Haupt - Detail führenden Officiers und unter der
Direction des Schiffs - Commandanten alle Consumtionen  einzutragen , welche wah¬

rend des ganzen Monathes gemacht worden sind . Die C 0 ns u m t i 0 ns - Ä u swe i s e sind
von den Unter - Officieren , jeder für sein betreffendes Detail , zu unterschreiben , und von den

betreffenden Details - Jnspections - Officieren ebenfalls zu bestätigen . Der das Haupt - Detail

führende Officier hat sie zu vidimiren , und der Schiffs - Commandant zu bestätigen.
h. 7474 .

Er ist auch beauftragt, ' über die zum Vortheile der Schiffs - Equipage und der daran

Lheil habenden Officiere des Schiffes für verkaufte Prisen eingegangenen Geldbeträge die

Nepartition zu machen , und zwar auf die Art , wie es von Seiner Majestät fest gesetzt wer¬
den wird , und mit der größten Genauigkeit und strengsten Beobachtung der gemachten Ver¬

keilung.
§. 7475.

Er hat die Lebensmittel , welche von dem Marine - Munitioneur in die Magazine

eingeliefert werden , mit der größten Aufmerksamkeit zu untersuchen , und darauf zu se¬

hen , daß weder mehr noch weniger , als die vorgeschriebene Anzahl derselben , für die
Schiffs - Equipage einbarquirt werde , und daß sie von vollkommen guter Beschaffenheit

seyen.
, §. 747b.

Er hat die Weine zu kosten , und kosten zu lassen , welche der Contrahent oder Mu¬
nitioneur einschiffen wird . Er muß sich durch die Erfahrung überzeugen , das) die Hülsen¬

früchte von der letzten Fechsung feyen , und sich leicht kochen lassen . Er hat den Stockfisch
und die gesalzenen Fische , Käse und die anderen Lebensmittel zu untersuchen . Er

hat gegenwärtig zu seyn , odereinen seinerUntergebenenanstatt seiner zu beordern , wenn das
Fleisch eingebökelt wird , und nicht zuzugeben , daß mageres Fleisch oder von ungesundem

Schlachtviehs dazu verwendet werde . Er darf unter keinerlei ) Vorwand gestatten , das- in
die Magazine Kuh - oder Schweinfleisch eingeliefert werde . Wenn das Fleisch in die

Fässer eingelegt wird , um embarquirt zu werden , so ist auf jedem Fasse zu bemerken,
wie viel es an Gewicht halte.

So lange die Lebensmittel nicht an Bort des Schiffes gebracht sind , bleiben sie
immer unter der Verantwortlichkeit und Aufsicht des Munitioneurs oder Lieferanten , sie

werden aber in die kaiserlichen Magazine depositirt werden , und sind dort Unter doppelter

Sperre zu halten . Einen Schlüssel dazu behalt der Munitioneur , und den anderen der
Commissär.

Der Munitionär darf das Magazin und die Lebensmittel , so oft er es für gut und

nöthig erachten wird , untersuchen , aber immer in Gegenwart eines hierzu vov dem Com¬
missär über die Lebensmittel eigens bestimmten Individuums , und es darf ohne eine be¬

sondere Anordnung des oben besagten Commissars , welche , einverständllch mit dein Ma¬
rine - Commandanten , von dem Marine - Ober - Commissär gut geheißen seyn muß , von

den im Magazine befindlichen Lebensmitteln nicht das Mindeste weggebrachr werden-
§. 7477-

Er hat das Mehl , aus welchem der Zwieback erzeugt werden soll, - zu untersuchen,

und besonders darauf zu sehen , daß es von reinem Weitzen sey , wie es in dem Contracte
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mit dem Lieferanten fest gesetzt seyn wird . Er hat darauf zu sehen , daß der Zwieback leicht,

trocken , gut gebacken und von der Beschaffenheit sey , daß er sich aus dem Meere erhalte,
daß er in runden Scheiben gebacken werde , damit dabey nicht so vieler Abgang sich ergebe,
und der Zwieback durch die runde Form sich weniger abstoße.

tz.
Man muß besonders darauf aufmerksam seyn , daß die Lebensmittel , welche der Liefe¬

rant geliefert hat , mit aller möglichen Vorsicht gut conservrrt werden . Wenn der Comnns-
sär gewahr würde , daß einige Artikel schlecht zu werden anfangen , so har er den Marine-
Ober - Commissar gleich hiervon in die Kenntnis ; zu setzen , daß , im Falle er diese Artikel

nicht auf der Stelle nöthig hätte , der Verkauf derselben eingelötet uno vorgenommen wer¬

den , und zur Ersatzleistung der verkauften Lebensmittel durch andere alsogletch die nörhigen
Einleitungen getroffen werden mögen.

h. 7479-
Er darf nicht gestatten , daß irgend eine Gattung Lebensmittel in den Magazinen an¬

genommen , oder von einem Magazine in das andere transpornrt werde , ohne vorher von
dem Lieferanten in die Kenntniß gesetzt zu seyn , und hierzu von dem Marine - Ober - Com-

Missär die schriftliche Anweisung eingehohlt zu haben.
tz. 7480.

Er hat nummerirte und von dem Marine - Ober - Commissar gefertigte Protokolle zu

führen , in welche alle m die Magazine Angegangenen Lebensmittel , und jene , welche- von

da für die Vertheilzmg an die Schiffs - Equipagen heraus gegeben werden , mit Genauigkeit
einzutragen sind , und es ist der Tag anzumerken , an welchem im Hafen und auf der Rehde

am Bort derSchiffe Brot zu backen angefangen wird ; eben so ist auch der Tag zu bemerken,

an welchem die für die Campagne bestimmte Vertheilung der Lebensmittel angefangen hat.
§ . 7481.

Er hat dem Marine - Ober - Commissar über die Anzahl und Menge der Lebensmittel,

welche sich m den Magazinen befinden , Rechenschaft zu geben , und ihm alle Monathe einen

Srandesausweis darüber einzureichen . Wenn Seine Majestät die Ausrüstung eines Schif¬
fes anzubefehlen geruhen werden , und der Commissar über die Lebensmittel von dem Ma¬

rine - Ober - Commissar die Verordnungen in Betreff der Anzahl der Schiffs - Equipage , und
der Zeit , in welcher die Ausrüstung vollendet seyn muß , erhalten haben wird , so hat er
gleich die Erfordernißaufsatze über die Menge einer jeden Gattung von Victuaüen und Le¬
bensmitteln , welche einbarquirt werden müssen , zu verfassen , damit sodann der Marins-

Ober - Commissar an dem Munirioneur das Nöthige in Bezug auf die Herbeyschaffung und
Einschiffung derselben veranlassen kann.

h. 7482.

Während » der Dauer der Ausrüstung der Schiffe haben die Marine - Unter - Officiere

und Marineurs , welche dabey angestellt sind, die Ration zu erhalten . Er hat sich alle Tage
von dem Schreiber eines jeden Schiffes einen von lhm unterschriebenen Au s w e is geben zu

lassen , welchen der über das Haupt - Derail angestellte Officier auch mit zu bestätigen .hat,
worin Alles enthalten seyn muß , was für die Schiffe beygestellt worden ist . Von der Rich¬

tigkeit dieses Ausweises hat er sich durch fleißiges Nachsehen selbst zu überzeugen . Wenn
die Schiffs im Arsenale sind , und die Schiffs - Equipage die für die Campagne bestimmten

Lebensmittel erhalten wird , so hat er die Listen der im Hafen oderauf der Rehde vertheilten
Rationen des täglichen Bedarfes zu bestätigen und abzuschließen . Diese Listen sind von dem

betreffenden Schiffschreiber , dem das Haupt - Detail führenden Officiere und dem Schiffs-
Commandanten zu unterschreiben.

tz. 7483.
Wenn die Schiffe ihre Lebensmittel einzubarquiren haben , so sind sie von dem das

Haupt - Detail führenden Officiere in Begleitung des Schiffschreibers und zweyer Unter - Öf-
Vans vn,
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Für die Conservation der
Levensmittel ist besonders zu
sorgen.
Hkth. am -. März 8»?.

ES darf ohne fein Wissen
aus dem Magazine nichts her¬
aus genommen werden.
Hkth. «m 2. März 602.

Führung des Protocolls über
Empfang und Ausgabe.
Hkth . am - . März 8or.

Er hat über den Stand des
Magazins einen Ausweis riro-
nathlich einzureichen.
Hkth. am 2. März 802.

Wahrend der Dauer der
Ausrüstung sind die Nationen
an die Unter -Officiere zu er¬
folgen.
Hkth. am - . März 80 r.

Die Lebensmittel sind beh
ihrer Einschiffung zu unter¬
suchen-
Hkth. am 2. März 8-, - . -
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Verkeilung Ser Urensilien.
Hkth. am - . März 802.

Den Schreibern sind ge-
stämpelte Wagen und Gewich¬

ste zu übergeben.
Hkth. am r . März 6»r.

Verfassung zweyer gleich¬
lautender Ausweise über die
Lebensmittel von dem Com-
mandanten.
Hkth. am - . März 802.

Dev Zurückkunft deS Schif¬
fes ist sich von der Beschaffen¬
heit der Lebensmittel zu über¬
zeugen.
Hkth- am 2. März 802.

Controffirung der Proto-
colle von den Magazinen.
Hkth. am 2. Marz 602.

Täglicher Abschluß der Pro-
tocolle-

Hkth, am - . März 602.

Anwesenheit bcy Uebcrga-
be aller Effecten.
Hkth. am 2. März 802.

XXIII. Hauptstück . II . Abschnitt.

ficiere genau zu untersuchen , und sowohl der Wein , als die übrigen Artikel und Lebensmit¬
tel , zu kosten . Wenn sie alle von guter Gattung befunden werden , so sind sie so geschwind,
als möglich ist , einzubarquiren , und nie langer außer den Magazinen zu lassen , als es die

Zeit der höchsten Nothwendigkeit erfordert , um sie zu transportiren.

H. 7464.

Er hat für die Schiffe die erforderlichen Teller , Schüsseln , Gläser und andete noth-
wendige Utensilien zur Vertheilung der Lebensmittel in der vorgeschriebenen Größe bestel¬

len zu lassen , und sich dabey , wie es fest gesetzt ist , zu benehmen.

§. 7485 .
Er hat den Schiffschreibern zimentirte und gestämpelte kaiserliche Gewichter und Wa¬

gen , entweder von Metall oder von Eisen , zu übergeben , woran aber kein Bley zur Her¬
stellung des Gleichgewichtes angebracht seyn darf . Eben so haben sie auch richtige Maße zu

erhalten , um von Zeit zu Zeit das Maß und die Gewichte der Ausgeber zu controlliren , und
deren Richtigkeit zu bestätigen , um zu verhindern , daß die von Seiner Majestät anbefohle¬
nen Gaben an Victualien und Getränken nicht vermindert werden können.

§ . 748b.

Wenn die Lebensmittel , Erfrischungen und Utensilien einbarguirt werden , so sind zwei)

gleichlautende Ausweisezu  verfassen , welche der Schiffschreiber zu unterfertigen , der das

Haupt - Detail führende Officier zu . vidimiren , und der Schiffs - Commandant zu approbieren
hat . Ein Ausweis  ist in seiner Kanzelley aufzubewahren , und der andere dem Munitio-
neur zu übergeben . - ' '

H. 7487.

Bey Zurückkunft der Schiffe hat er sich zu erkundigen , ob die Lebensmittel sich gut

erhalten haben , und die Quantität und Qualität von jenen zu untersuchen , welche wieder
ausbarguirt werden . Er hat dem Marine - Ober - Commissär darüber die Anzeige zu erstatten,
und im Falle , daß sich verdorbene Lebensmittel darunter befanden , darf er nicht gestatten,

daß sie der Munitioneur in die Magazine bringen lasse , sondern er hat ein Commissions-

Protoccll darüber aufnehmen zu lassen , und aufmerksam zu seyn , daß der Munirioneur die
Lebensmittel ausscheide , die nicht mehr geeignet sind , eine Campagne zu machen , oder zur

Consumtion im Hafen zu verwenden sind.

§. 7488.

Er hat sein Amt im Haupt - Magazine zu halten , und ' während der Stunden , wo das¬

selbe geöffnet ist , so viel immer möglich gegenwärtig zu seyn. Er hat die Protocolle der
Magazins - Aufseher zu untersuchen , ob sie vorschriftmäßig geführt werden , ob die . Quanti¬
tät und Qualität der Victualien , dann der tägliche Empfang und die Abgabe derselben rich¬

tig specificirt werde . Eben so sind auch die Wagen , Gewichte und Maße zu untersuchen , ob

sie richtig gestä'mpelt und zimmentirt sind.
§. 7489.

Alle Abende hat er das Protokoll des Magazins - Aufsehers über den täglichen Empfang
unb die Ausgabe am Ende einer jeden Seite zu unterschreiben , und am Ende einer jeden

Woche das Protocoll mit dein Marine - Ober - Commissäre abzuschließen , und den Empfang
und die Ausgabe im Hauptbuchs alle Monathe zu bestätigen . Am Ende des Jahres ist der

Hauptabschluß zu machen , damit der wahre bleibende Rest ersichtlich gemacht werde . Bey
dieser Gelegenheit sind auch die Ueberjchüsse oder Abgänge , und die Ursachen , woher sie rüh¬

ren , anzuführen . ^
§. ? 4 yo.

Er hat bey der Uebernahms der Materialien , Munitionen , Erzeugungen und Artikel

jeder Gattung gegenwärtig zu seyn , und genau darauf zu sehen , daimt Alles , was an die

Magazine abgegeben wird , von guter Gattung und nach den bestimmten Verhältnissen sey»
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Die Artikel find gut unter-
zubringcn.
Hkth. am - . März 602.

Anwesenheit bcym Abschlüs¬
se der Rechnungen mit den
Arbeitern.
Hkth. am - . März 602.

' ! H- 7 --9 ' .
Er hat darauf zu sehen , das; die  Artikl ordentlich in den Magazinen unrergebracht

werden , und dafi der Magazins - Aufseher ohne Verzögerung die von ihm und den Betreffen¬
den gehörig bestätigten Empfänge übernehme.

h. 7494.

Er hat Ley dem monarhlichen Abschlüsse der Rechnungen , welche über die Materialien,
die zur Verarbeitung außer das Arsenal gegeben werden , gegenwärtig zu seyn , und das Ab¬
schluß - Protocoll zu unterfertigen.

tz. 74y3.
Wenn eine Ausrüstung der Schiffe anbefchlen wird , und der Hafen - Director den Zusammenstellung der Er-

Ausweis über alle Gegenstände , welche zum vollständigen Verlage eines jeden Schiffes nöthig März^ I ^ ' ^'
und in die Partikular - Magazine derselben zu verschaffen sind , eingereicht hat , so hat er,

sobald dieser Ausweis von dem Marine - Ober - Commissär dem Haupt - Magazine zur Her-
beyschaffung der nörhigen Effecten übergeben worden ist, die betreffenden Artikel , Geratherc.

gleich zusammen zu stellen , damit die Ausrüstung nicht verspätet werde . Das Nähmliche ist
auch bey den Ansuchen , welche in dieser Gelegenheit von dem Bau und Arrillerie -Director
gemacht werden , zu beobachten.

H. 7494 .
Bey Entrüstung der Schiffe , wenn die Consumtions - Protocolle durchgegangen und Die Particular -Magazin-

von dem Marine - Cc mmando approbiert an das Haupt - Magazin gelangt seyn werden , so der Schiffe sind zu complmi-

har der über das Haupt - Magazin angestellte Commissär , in Folge der Untersuchung , welche Hkth. am 2. Mär» 8°,.
über Effekten , die an das Haupt -- Magazin zurück gegeben werden , gemacht wird , sich so
zu benehmen , wie es vorgescheiebrn ist , und nach den Aufträgen , welche er von dem Ma¬

rine - Ob <r - Commisiär erhalten wird , wornach sodann der nöthige Bedarf zur Complettirung

der Pa >ticular - Magazine beyzuschaffen ist . Eben so sind auch alle Materialien , welche zur
Herstellung der Artillerie - Arbeiten nothwendig sind , und womit jene Effecten , die während
der Campagne verbraucht , oder b-y der Zurückkunft als ganz dienstuntauglich anerkannt
worden sind , versetzt werden müssen , beyzuschaffen , damit alle Gegenstände , welche die
Parcicular - Magazine formiren , immer vollzählig erhalten werden , und bey einem Aus .rü-
stungsfalle in Ordnung sind . ^

' ö. 7496 . " /

Er hat alle untauglichen und zu einer künftigen Ausrüstung nicht zum Dienste als an - Die unbrauchbarenEffec-
wendbar anerkannten Effecten und Gerärhe in einem abgesonderten Magazine unterzubrin - ^ abgesondertes

gen . Diese Essecten sind da aufzubewahren , und zum Gebrauche im Hafen zu verwenden . Hk:h. am -. Mär , 802.
tz- 749 b.

Er hat nichts aus den Magazinen auf die Erfordernißaufsätze der Officiere oder Schiffs - Ohne daß die Erforderniß-
Zngenieure , welche bey den verschiedenen Bauherstellungen , bey der Bemastung , beym Se - Aufsätze gehörig vidunirt und,

gelwerke , oder bey anderen Werkführungen und Zugehör der Schiffe , oder bey anderen Ar - erfolgt werdm."^ "'"" '
beiten , die in den Werkstätten geschehen , angestellet sind , erfolgen zu lasten , wenn die hkth. am 2. März So,.

Aufsätze nicht von den betreffenden Direktoren und dein Commissär über die Werften vidirt . -
sind.

h. 7407.
. Der über die Schiffswerften

Der über die SaMswerften und Werkführungen angestellte Commissär hat sich bey und Werkfüknmgen ange,
einer Aushebung von Marineurs , wie es Seine Majestät jeweilig verschreiben , zu benehmen , stellte Eommissär hat sich nach

- - .-,O der Vorschrift zu benehmen.
. . 8- 7 !̂ - ' hkth. am 2. März 802.

Er hat Mit der größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen , daß die Schreiber , welche ^ ^
O, . . ,,.  LAe Angestellten Schreiber

er zur Inspektion über die verschiedenen Werkführungen und Werften beordert hat , ihren haben ihre Schuldigkeit, zu
Pflichten fleißig Nachkommen , daß sie zugleich mit den Arbeitern in das Arsenal eincreren,

und auch nicht früher , als diese, sich daraus entfernen ; daß sie bey der Zusammenberufung 8°^
und Verlesung der Arbeiter genau seyen ; daß sie darauf sehen , damir die Marineurs - Auf-

Band vn. 72
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Ohne Arbcitszettcl darf kein
Arbeiter angenommen werden.
Hkkh . am r . M '.Ng 8o - ,

x'
Es dürfen auch Jünglinge

zu Arbeitern aufzen -mmien
werden-

Hkth . am ». Marz 802.

seher über die Schiffe , Werften und Werkstätten ihre Pflichten erfüllen , und auf die gute
Verwendung der Materialien in der möglichst kürzesten Zelt ihr Augenmerk richten.

H. 7499'
Er hat den Arbeitern die Zettel zu geben , damit sie von den Partikular - Direktoren

der verschiedenen Werften und Werkführungen angenommen und im Arsenale verwendet
werden.

h. 7500.
Nachdem es Seiner Majestät Willensmeinung zum Besten des Dienstes ist , daß sich

ein Nachwachs an Arbeitern bilde , so ist der Commissar über die Werkführungen bevollmäch¬
tiget , daß der zehnte Theil von Arbeitern bey jeder Gattung von Werkführungen und Er¬

zeugungen aus Knaben oder Zungen bestehe . Jedoch müssen sie das hinlängliche Alter und
Kräfte besitzen , die Arbeiten , denen sie sich widmen , zu erlernen , und ihre Löhnung wird

nach dem Verhältnisse ihrer Fähigkeiten und Fortschritte bemessen werden.
Seine Majestät verbrechen den Obermeistern / unter welchen sie arbeiten , unter kei-

nerley Vorwand von ihnen Geschenke oder sonst etwas anzunehmen.

H. 7601.
Wenn diese Arsenal - Arbeitsjungen von Classe zu Classe steigen , so sind sie, wie auch

vor ihrem Uebertritte als Meister , von den Stabsärzten zu untersuchen , und es ist genau
darauf zu sehen , daß keine gebrechlichen Leute zum Nachrheile des Aerariums ausgenommen
werden.

tz. 7Z02.

Er hat die Erfordernißaufsätze über die Materialien , Munitionen und Effecten,
welche ihm von den über die Direktionen der Werften und Werkstätten angestellren Offi¬
zieren überreicht werden , zu vidimiren , jedoch müssen diese Erfordernißaufsätze von den Par-
ticular - Direetoren vorher approbirt seyn.

H. 7Z03.
Er har über die Materialien und Effecten , welche er aus dem Haupt - Magazine er¬

halten Hac, ' eine Empfangsbestätigung auszustellen , und diese Materialien auf die zu erhal¬
tenden Erfordernißaufsätze an die betreffenden Werkstätten zu ihrer Bestimmung und Verar - ,
beitung zu übergeben.

Die aus den Werkstätten zurück kommenden fertigen Arbeiten sind dem Haupt - Maga¬

zins - Aufseher in seine Verrechnung zu übergeben . Wenn diese Arbeiten aber bestimmt sind,
an dem Schiffskörper fest gemacht zu werden , und dort zu verbleiben haben , so hat er deren

Bestimmung und Verwendung in seinem eigenen Protocolle auszuweisen.

h. 7604.
Die durch Zerlegung der Er muß darauf bedacht seyn , daß das Holzwerk , Eisenwerk und anderes Materiale,

Schiffe sich ergebenden Mate - welches sich durch Zerlegung oder Niederreißurgen ergibt , an angemessene Orte gebracht

werde , und daß die unbrauchbaren Theile von jenen , welche noch verwendet werden können,
unterschieden werden . Eben so sind auch die Meubeln , Schlösser und Utensilien von was im¬
mer für einer Gattung m das Haupt - Magazin zu bringen , und wenn er wahrnehme , daß
einige Sachen abgangrg wären , so hat er den Marine - Ober - Commissar davon in Kenntnis;

zu setzen , damit der Preis der abgängigen Effecten bestimmt , und der Betrag von der Gage
des hieran Schuldtragenden herein gebracht werde.

Was zu beobachten ist, wenn
die Arbeitsjungen von Classe
zu Chasse steigen.
Hkth . am - . März 80 - .

Didirung aller Erforderniß-
aufsätze.
Hkth. am r . März 80,.

Ausstellung einer Empfangs¬

bestätigung über die aus dem
Haupt - Magazine erhaltenen
Materialien.

Hkth. am 2. März 802.

rialien siÄ >besonders -zu legen.
Hkth . am 2. März 602.

Auf die Wi .rll - schaft der
Materialien soll gesehen wer¬
den.

Hkth. am -. März 8or.

H. 7605.

Bey den Bauführungen , Wiederherstellungen und anderen Arbeiten hat er genau dar¬

auf zu sehen , daß bey Verwendung der Materialien die möglichste Wirthschaft beobachtet
werde , und seine Schreiber müssen stets auf die wirkliche Nothwendigkeit der Materialien,

welche verlangt werden , aufmerksam seyn.
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§. 7606.

Er hat darauf sehen zu lassen , daß das Holz ' vorschriftmäßig und nach seiner Form,
und immer dasjenige zuerst verwendet werde , welches schon längere Zeit zu Bretern oder

sonst geschnitten ist ; daß die Nagel , Klammern und andere Eisenarbeiten nach den erforder¬
lichen Verhältnissen und nach den Mustern und Modellen , welche den Obermeistern der
Werkstätten zur Darnachachtung hinaus gegeben worden sind, gearbeitet werden.

§. 7607.

Er Hac ein genaues Protokoll zu halten , in welchem alle Proportionen und Verhält¬

nisse der Mastbäume und Segelstangen eines jeden Schiffes , welche sich im Hafen befinden,
zu specificiren sind , damit man darin Nachsehen kann , wenn für irgend einen Mast oder
eine Segelstange ein Ersatz zu machen ist.

H. 7608.

Von den Schreibern , welche er bey den verschiedenen Arbeiten zur Verlesung und Zu¬
sammenberufung -der Arbeiter , zur Inspektion angestellt hat,  hat er sich alle Monathe die

Listen , in welchen die Orte , wo die Leute arbeiten , angemerkt seyn müssen , übergeben zu
lassen . In .diesen Listen müssen auch ihre Verrichtungen , die Zahlung , welche ihnen bestimmt

ist , und die Tage und Stunden , wenn sie bey den Arbeiten ausgeblieben sinh , angesetzt
werden , damit sodann der Ober - Commissär aus diesen Listen ersehen und mit Grund und

Gerechtigkeit die Zahlung anordnen kann , die jedem zukommt . Bey dieser Zahlung hat der
Commissä 'r gegenwärtig zu seyn.

H. 750g.

Er hat den Untersuchungen beyzuwohnen , die an Schiffen , welche einer Wiederher¬
stellung bedürfen , gemacht werden , um sich von den 'Arbeiten , die daran vorgenommen
werden müssen , in die Kenntniß zu setzen. Zu diesem Endzwecke hat er von der Bau - Di¬

rektion einen Ez'tract der Details , welche approbirt und zur Vollziehung geeignet anerkannt
sind , zu erhalten , und auf den vorschriftmäßigen Befolg genau zu sehen.

H. 7610 . - '
Alle Abende hat er dem Marine - 'Ober - Eöm' missär einen Extrakt  über die während

des Tages an den im Baue und in der Ausbesserung befindlichen Schiffe vorgenommenen Ar¬
beiten zu übergeben . In diesem Auszüge sind die Werkstätten , in welchen gearbeitet wor¬

ben ist , dann die Anzahl und Gattung der Arbeiter , welche dabey angestellt waren , zu

specificiren . Alle Wochen ist ein Ausweis  sauf die nähmliche Art ) über Alles , was wäh¬
rend der Woche gearbeitet wurde , zu übergeben.

^ -h. ,
Er wird den Marine - Sitzungen beywohnen,und hat ein votmn ckellderativum . Im

klebrigen hat er sich genau nach der Vorschrift zu benehmen.
tz. 7612.

Der Magazins - Aufseher über das Haupt - Magazin  hat die Aufsicht
über alle Gattungen Waaren , Geräthe und Effecten , welche in dem Haupt - Magazine oder
in den Partikular - Magazinen sich,befinden und dem Aerarium gehören.

H. 7 §l 3 .

Er hat sich hauptsächlich alle im Haupt - und in den Partikular - Magazinen unterge¬
brachten Artikel und ihre gute Conservation angelegen seyn zu lassen , und sie an solche Orte
zu legen , wie er es der Natur der Gegenstände und ihrer besseren Erhaltung am angemessen¬

sten finden wird . Bey Ordnung der Gegenstände hat er immer so viel möglich zu trachten,

sie so zu legen , daß man sie leicht wegbringen kann , ohne Wegräumung der übrigen Effecten.

h. 7614.

Er hat bey allen Uebergaben und Vertheilungen der Waaren und Effecten jeder Gat¬

tung zugegen zu seyn , und darauf zu sehen , damit die ihm zugetheilten Schreiber mit Ge¬

nauigkeit und Treue in den ihnen aufgetragsnen Verrichtungen ihre Pflichten beobachten,

Das Holz soll Vorschrift!««-
big verwendet werden.

Hkth . am 2. Marz 802.

Ueber die MastväuMe und

ihre Proportionen ist ein Pro,
tocoll zu führen.

Hkth . am 2. März S02.

Monaths - Zaktungs - Listen
über die Arbeiter.

Hkth . am 2. März 802.

!Vey Untersuchungen der her
zustellenden Schiffs muß er
gegenwärrig seyn.
Hkth . am 2. Marz 802.

Dem Ober - Commissär soll

täglich ein Rapport über die
in der Arbeit befindlichen Schif¬

fe gegeben werden.
Hkth . am 2. März 802.

Er muß den Marine -Sitzun -

genbeywohnen.
Hkth . am 2. März 802.

Älagazins - Aufseher über
das Haupt - Magazin.
Hkth . am 2. März 802.

Aufsicht über die Ordnung
und Conservation der Effec¬
ten.

Hkth > am 2. März 602.

Anwesenheit bey allen Ueber¬

gaben.
Hkth. am 2. März 802.
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Unterhaltutig der Protocol-
le über alle Effecten , die in
das Magazin kommen,
Hkth. am - . März 802»

rmd au -; demselben gehen.
Hkth . am 2. Marz 802.

Lhne schriftlichen Befehl
darf nichts erfolgt werden.
Hkth. am 2. März ,802.

Die Prctocolle sind täglich
von dem Kommissär bestätigen
zu lassen.
Htkh. am 2. März 802.

Alle Jahre ist ein Haupt-
Invenrarium zu verfassen.^
Hkthi am 2. März 802.

DaS Abschluß- Protscoll iff
mir 'ocmInventarium zu con-
trollircn.
Hkth. am 2. März 602..

Ueber alle Effecten sind Par»
ticular - Journals - Jnventari-
en zu führen.
Hkth. am 2-, März 60- . ^

wofür derselbe verantwortlich bleibt . Er hat über alle Gegenstände , die in das Magazin

gebracht werden , seine Meinung zu sagen , und hauptsächlich darauf zu sehen , daß Maß und
Gewicht richtig seyen.

h. 76,5. - -
Er hat ein Journal  zu führen , welches er sodann immer in sein großes Pro¬

tokoll  zu übertragen hat . In dieses Handbuch hat er alle Gegenstände , welche in das

Magazin kommen , einzutragen ; Anzahl , Maß und Gewicht , Nahmen desjenigen , der es
geliefert hat , Anzahl aller der Arbeiten , welche aus den verschiedenen Werkstätten in dem

Arsenale an das Haupt - Magazin abgegeben wurden , mit Aufführung des Oslo oder Ab¬
falles , welcher sich an dem hierzu verwendeten Materiale ergeben hat , während sich dasselbe
in der Verarbeitung befand , mit einem Worte , in diesem Journale  ist Alles genau zu

specificiren , auch die Effecten , welche von Demolirungen oder Zerlegungen und Entrüstun¬
gen der Schiffe Herkommen , sind mit dem Nahmen des Schiffes , auf welchem sie waren,

einzutragen . .

tz. 7516.
Der nähmliche Vorgang ist auch bey allen Materialien , welche auS dem Haupt - Ma¬

gazine an die Schiffe , Arbeitsführungen in und auch außer dem Arsenale abgegeben wer-den,

genau zu beobachtend

h. 7517.
Er darf an niemand , wer es auch sey , Materialien oder Effecten abgeben , ohne von

dem Commissar , der über die Ausrüstungen und über das Haupt - Magazin angestellt ist,

eine schriftliche Verordnung zu haben.

Die E m p fangs - un d Au sg abs - Pr0 t oc olle  sind alle Abende zu unterschrei¬
ben , und am Ende jeder Seite von dem Commissar zu bestätigen . Der Marine - Ober - Lom-
mifsär hat diese Protokolle alle Monathe abzuschließen . Er wird in der Rubrik Anmer¬
kung en  bep jedem Artikel , wo er einen Fehler findet , oder wo etwas ausgelassen , oder
ein Abgang oder Gewinn sich ergibt , es mit der Bemerkung beysetzen, woher diese Dif¬

ferenzen ko  m m e n. Sodann wird er das Protokoll schließen , und unterschreiben , und
wird es von dem Commissar und dem Haupt - Magazins - Aufseher ebenfalls unterfertigen
lassen.

' - - ,

Das Haupt - Z nv ent ariu m,  welches mit Ende Oktober vor Ausgang des Mili¬

tär - Jahres immer über alle in den Magazinen befindlichen Gegenstände zu verfassen ist,
ist ebenfalls abzuschließen und zu unterfertigen . ,

h. 7L20.
Zm November ( mit Anfang eines jeden Militär - Jahves ) hat der Marine - Ober-

Commissar die Bestätigung zu geben , daß sich alle Waaren und Effecten , welche vermöge

des Abschlusses in nätui -a sich im Magazine befinden sollen , auch wirklich vorhanden sind.
Zu diesem Ende hat der Marine - Ober - Commissar diesen Abschluß mit dem Haupt - Jnven-

tarium zu vergleichen , und im Falle er einen Abgang oder sonstigen Fehler entdeckte , hat er

sich von der Ursache derselben zu überzeugen , um sodann dem Hofkriegsrathe darüber Aus¬
kunft geben zu können ..

h. 7Z2'.
Der Haupt - Magazins - Aufseher hat auch mittelst Partikular .- Jnventariums alle Meu-

bel'n , Utensilien , und überhaupt alle Effecten , welche nicht in dem Empfangs - und Ausgabs-

Protocolle des Hmupr .- Magazins begriffen sind , oder welche sich außer dem Arsenale in den

Spitälern , Behältnissen der Condemnirren oder sonst wo befinden , in seine Verantwortung
und Verrechnung zu nehmen ..
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Er hat ein Verzeichniß (aber nur zu seiner Wissenschaft ) über alle Kriegs -- Schiff¬
rind Linien - Schiff - Körper , welche sich entrüstet im Arsenale befinden , zu führen , und über
die zum Gebrauche der Schiffe dienenden Maschinen , ob die Schiffe im Arsenale gebaut wer¬
den , oder und von wem gekauft ; oder vom Feinde und von wem erbeutet worden sind. Er

hat ihren Verkauf anzumerken , wenn es Seine Majestät für gut befunden haben , die
Schiffe an Private zu überlassen , oder deren Zerlegung anzuordnen , wenn sie in undienst¬
baren Stand und außer Dienst zu seyn anerkannt worden sind.

Er hat weiters ein Pro tocoll,  ebenfalls nur für seinen Gebrauch , zu führen . : über

die verschiedenen Effecten zum Gebrauche der Manoeuvres und Operationen im Hafen , über
die am Bort depositirten Brücken , .und über jene , welche an Bort der entrüsteten Schiffe
unter der Verrechnung und Aufsicht des Hafen - Directors blieben , und worüber er eine von

dem Arsenal - Direktor und dem Marine - Commandanten vidimirte Empfangsbestätigung zu
geben hat.

H. 7622.

Bey Ausrüstung der Schiffe hat er den verschiedenen betreffenden Unter - Officieren in Die Effecten zur Ausrü
Gegenwart eines Officiers eines jeden Schiffes die Zubereitungen , Utensilien und Zugehör , ^

welche in dem Ausrüstungs - Jnventarium beschrieben sind , zu übergeben . Dieses Jnvenk » - übergeben,
num muß jenem , welches Seine Majestät genehmiget haben , vollkommen gleich seyn . Hkth. am 2. März n»r.

Von diesem Jnventarium hat jeder betreffende Unter - Officier einen separirt e n

Auszug  für das ihm anvertraute Detail zu erhalten , worin sonach alle während der Aus¬

rüstung des Schiffes auf Anweisung des das Haupt - Detail führenden Officiers gemachte
ü - 6onio - Empfänge auf den kompletten Bedarf des Schiffes ausgeglichen werden.

Was die übrigen Bestellungen , Schränke , Kästen und andere Effecten betrifft , die

zum Körper des Schiffes gehören , welche der Hafen - Direktor auf den ungerüsteten Schif¬

fen , die sich im Arsenale befinden , in seiner Verrechnung hat , und über welche der Ma¬
gazins - Aufseher die Empfangsbestätigung des Hafen - Direktors in Händen hat , so sind diese
gleichfalls in das Jnventarium des in der Ausrüstung stehenden Schiffes aufzunehmen , und
es ist dem Direktor des Hafens die oben besagte Empfangsbestätigung zurückzu stellen . Wenn

sodann die Existenz der besagten zum Körper des Schiffes gehörigen Effecten bestätiget ist,
so hat der Aufseher auf die nähmliche Empfangsbestätigung dieUebergabsbestätigung
beysetzen zu lassen. Dieses von dem Magazins - Commissär vidimirte W i e d e r ü b e rg a b s-
C e r t ifi c a t ist dem Hafen - Direktor zu seiner Legitimation zu übergeben.

H. 7628.

Sobald alle in dem Armirungs - Jnventarium enthaltenen Effecten dem ausgerüsteten Was zu beobachten ist. wenn
Schiffe übergeben worden sind , so hat der auf diesem das Haupt - Detail führende Officier
dem Magazins - Aufseher eine Abschrift von diesem Jnventarium  zu übergeben , ten dem ausgerüstetenSchif-

Diese Copie muß von den Unter - Officieren ( jeder für sein betreffendes Detail ) von den te übergeben worden sind.

Officieren der verschiedenen Details , von dem Schiffschreiber und von dem das Haupt - De-

tail führenden Officiers unterschrieben , und von dem Schiffs - Commandanten vidimirt seyn.
Sie diener zur Legitimation des Magazins - Aufsehers , und die Partikular - Empfangsscheine
des das Haupt - Detail führenden Officiers sind ihm zurück zu geben und zu annulliren.

§. 7624.

Wenn sodann die Schiffe wieder entrüstet werden , so hat der besagte Magazins - Auf - Bey Entrüstung der Sehrf-

feher alle jene Effecten in das Haupt - Magazin zu übernehmen , welche dahin gehören . In ^
die Particular - Magazine der Schisse sind jene Effecten , welche dahin gehören , ebenfalls Hkrh. am 2. März 8°-.

zu übernehmen , wenn sie nach vorher gegangener Untersuchung noch für eine künftige Cam¬
pagne diensttauglich befunden worden sind. Jene Effecten , welche ausgeschieden und für eine

künftige Ausrüstung nicht mehr anwendbar erkannt wurden , sind in ein separirtes Magazin

M legen , und zum vorkommenden Gebrauche für den Hafen zu verwenden.



-Ois Armirungs - InSenla-
rien sind gut aufzubewahrkir.
Hkth. am r . Marz 8o,.

Aufbewahrung der Schlüs¬
sel der Magazine.
Hkth. am ». März Sor«

Ohne schriftliche Verord¬
nung darf nichts aus den Ma¬
gazinen gegeben , noch ange¬
nommen werden.
Hkth . am 2. März 8«- .

ESI dürfen keine Effecten
«erkauft oder ausgeliehen wer¬
den.
Hkth. am - . März 60,.

Ueber die Effecten sind drey
Protocolle zu halten.
Hkth. am - . März 802.

XXIII . Hauprstück . II . Abschnitt.

Am Ende der Entrüstung des Schiffes hat er die Schränke , Kästen , Schlösser und

andere Effecten , welche auf dem Schiffskörper zu verbleiben haben , in Verrechnung zu
übernehmen . Er hat sodann dem Schiffs - Commandanten , dem das Haupt - Detail füh¬
renden Officiere , und den über die verschiedenen Details auf dem Schiffe angestellr gewese¬

nen Officieren und Unter - Officieren die gehörigen Bestätigungen der Zurückgabe ihrer auf

Verrechnung gehabten Effecten zu übergeben , welche von dem Magazins - Commissär zu
vidilmren sind . Der Magazins - Aufseher hat sich vom Hafen - Direcsor eine von dem Arsenals-
Director und von dem Schiffs - Commandanren vidimirte Empfangsbestätigung geben zu

lassen , worin alle Effecten , welche am Bort eines jeden Schiffes auf Verrechnung des Ha¬

sen - Directors bleiben , enthalten ftyn müssen , und der Haupt - Magazins - Aufseher hat alle
übrigen neuen , gebrauchten , oder zurück gestoßenen Effecten , welche in die Partieular - Magazine
der Schiffe oder in ein anderes Magazin gebracht werden , in seine Verrechnung zu nehmen.

tz. 7625.

Er muß darauf bedacht seyn, daß die Ausrüstungs - und Entrüstungs - InventarieN , in

welchen die Consumtionen und Ersatzleistungen , welche während der Campagne gemacht wor¬
den sind , specifieirt seyen, wie auch, daß die Protocolle , welche die Details darstetten , gut auf¬

bewahret werden.
§. 7626.

Er hat mit der größten Aufmerksamkeit die Schlüssel der seiner Aufsicht anvertrauten
Magazine zu verwahren , und niemand den Eingang , als nur den Officieren , die ihrer Ge¬

schäfte wegen dahin müssen , zu gestatten , und dieses nur in den Arbeitsstunden . Im Falle es
die Nothwendigkeit des Dienstes erforderte , zu anderen , als den vorgeschriebenen Stunden , in

das Magazin zu gehen , so ist hierzu die schriftliche Erlaubniß von dein über das Magazin
angestellten Commissär einzuhohlen , welcher sie von dem Ober - Marine - Commissär anzu-

suchen hat.
§. 7627.

Es ist dem Magazins - Aufseher verbothen , weder Effecten zu übernehmen , noch an

jemand zu übergeben , und zwar bey Strafe des Beköstigungsbetrages derselben , wenn nicht

hierzu ein schriftlicher Befehl des über das Haupt - Magazin angestellten Commissärs , der
von dem Marine - Ober - Commissär vidimirt seyn muß , vorhanden ist , mit welchem sich der

Magazins - Aufseher legitimsten kann.
H. 7628.

Eben so ist es auch strenge verbothen , an jemand , wer es auch immer seyn mag , ära¬

rische Effecten zu vermiethen , zu leihen , oder zu verkaufen , es müsse denn hierzu ein aus¬

drücklicher Befehl des Marine - Ober - Commissärs gegeben worden seyn . Die Uebertretung

dieser Vorschrift würde den Ersatz im Gelbe für die geliehenen oder verkauften Effecten und

den Verlust der Charge zur Folge haben.
h. 7629.

Er hat drey Particular - Pro tocolle,  welche eben so , wie die anderen , zu

nummeriren und zu unterzeichnen sind , zu halten : In das erste dieser Protocolle sind alle

Maaren , welche zur Bearbeitung außer dem Arsenale , und die Maare n,

welche im Arsenale zur Verarbeitung überg e be n w e rd en ; in das zwey-
te  jene Materialien,  welche an Private verkauft wurden , oder zu solchen Dien¬

sten hergegeben werden , von welchen die Marine die Auslagen nicht

zu tragen hat , und wofür die Bezahlung herein gebracht werden
muß,  und endlich in das dritte  Protocoll die an Privaten mit dem Beding-
nisse der Wiedererstattung  oder Ersatzleistung , oder Bezahlung

des Abnutzungs - Gebrauches , geliehenen Effecten  zu protocolliren.
Er hat für derley verkaufte oder ausgeliehene Effecten keine Interims - Scheine zu er¬
halten , sondern im Protocolle bey dem betreffenden Artikel es anzumerken , und bey der
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Zurückgabe oder Bezahlung derselben das Protokoll gehörig zu berichtigen . Diese .Procoeokia

sind alle drey Monathe von dem Marine - Ober -- Commissä 'r , oder von dem über das Haupt-
Magazin angestellten Commiffa 'r abzuschließen , welcher mit dem Marine - Ober - Commissär
darauf zu sehen hat , damit die oben besagten ärarischen Effecten , oder die Bezahlung dafür

herein gebracht werde . Der Magazins - Aufseher hat dafür zu sorgen , damit die in den oben
besagten ersten zwey Protocollen beschriebenen Effecten in das Ausgabs - Prorocoll auch rich¬
tig übertragen werden.

h. 753o.
Er hat ein eben solches nummerirtes und bezeichntes P a r t icu l a r -- P r 0 t 0 c 0 l l zu

halten , um Tag für Tag die Certificate einzutragen,  was er an Private ab¬

gibt , um die Irrungen zu vermeiden , welche sich leicht ergeben können , wenn verschiedene
Certificate über die ähnliche Sache ausgestellt werden.

753 «^

Wenn er seine Anstellung verläßt , so hat er seinem Nachfolger alle P̂rotocolle in Gegen¬

wart des Haupt - Magazins - Commiffars zu übergeben , und über Alles , was er unter sei¬
ner Verantwortung und Verrechnung gehabt hat , eine genaue Rechnung zu legen . Im Falle

er bey der Uebergabe und Rechnungslegung als Schuldner des Aerariums befunden würde,
so hat der Ober - Commissär , nachdem er vorher die für das Aerarium nöthigen Sicherhsirs-
maßregeln gegen ihn genommen haben wird , dem Hofkriegsrathe die Anzeige zu erstatten,
und die Entschließung abzuwarten.

h. 753s.
Der A r t i l l e r i e - M a g a z ins - A u fs e h e r hat sich in Allem , was die Munitionen,

Materialien und Effecten der Artillerie betrifft , so zu benehmen , wie es oben bey dem Auf¬

seher über das Haupt - Magazin vorgsschrieben ist. Er steht unter der Aufsicht des Commiffärs
über das Haupt - Magazin.

Für den Magazins - Aufseher stbsr das Holzwerk  gilt das Rühmliche.
§.. 7533.

Die Schreiber,  welche zur Inspektion auf den Schiffswerften , Werkführungen und
in den Werkstätten angestellt sind , haben ein genaues Verzeichniß über die Ar¬

beiter  zu führen , in welchem die ihnen angewiesene Bezahlung zu specificiren ist . Sie
dürfen außer jenen Individuen , welche ihnen durch den Commifsär über die Werkführungen

zugeschickt werden , niemand zu was immer für eurer Werkführung oder Werkstätte annehmen.
§. 7534 .

Sie haben die Z u sa mm e n b eru fu ng und Verlesung,  so oft zur Arbeit ge¬

gangen wird , vorzunehmen , wofür sie dem Commifsär verantwortlich bleiben.
h. 7535.

Sie haben mit Genauigkeit die Stunden anzumerken , an welchen die Arbeiter bey den
Verlesungen zur Arbeit nicht gegenwärtig waren , um sie zurück zu weisen . Sie haben dar¬

auf zu sehen , daß nur jene Arbeiter in dis Zahlungs - Listen eingetragen werden , welche

wirklich gegenwärtig waren . Die Nichterfüllung dieser Pflicht würde den Verlust ihres Dien¬
stes zur Folge haben.

H. - 536 .

Sie haben alle Abende dem über die Werkführungen angestellten Commissär einen
Rapport über die während des T a g e s v 0 l l z 0 g enen Arbeiten  zu über¬
reichen, in welchem die Anzahl der angestellt gewesenen Arbeiter ersichtlich zu machen ist. Alle

Wochen haben sie einen ähnlichen Au s wer s über die durch die ganze Woche hin¬

durch verrichteten Arbeiten  zu überreichen.
tz. 7537.

Sie haben ein nummerirtes und von dem Commissär bezeichnetes Protocoll  zu

führen , in welches- sie täglich die Materialien  einzutragen haben , welche auf den Bau-
Band vu . . . 7^

Alle Certificate sind täglich
z» protocolliren.

Hkth . am 2. März 802.

Bey dem Austritte der An¬
stellung sind dem Nachfolger
alle Protocolle ordnungsmä-
fiig zu übergeben.
Hkth. am - . März 802.

Benehmuugäarc für den Ar¬
tillerie - Magauuö - Aufseher.
Hkth . am 2. März 802.

Was die bey den Werk,

statten angestellten Schreiber
zu beobachten haben.
Hkth . am 2. März So,.

Zusammenberufung der Ar¬
beiter.

Hkth . am 2. März So,.

Nur die gegenwärtigen Ar¬
beiter sind in die Zahlungs-
Listen Mfzunehmen.
Hkth . am 2. März 80 - .

Ueber die täglich vorzenom-
Menen Arbeiten ist dem CoM»

nnssär alle Abende der Rap¬
port zu übergeben.
Hkth . am - . März 8or.

Ueber die Materialien ist

ein Protocoll zu führen.
Hkth. am 2. Mär^ Lor.
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Die Obermeister haben über
die Materialien ein Iournal
zu führen.
Hkth. am - . März Sor.

Sie haben die Protocolle
van dem Comnilffar alle Mo-
nathe abschlicsien zu lassen.
Hkth. am - - Marz 802.

Was die bey den Geschäf¬
ten im Hafen angestellten
Schreiber zu beobachten ha¬
ben.
Hkth. am 2. März 80-.

Die fertigen Tauwcrke sind
abzuwägcn-
Hkth. am 2. März 602.

Die Rechnungen mit dem
Haupt - Magazine sind alle
Monathe zu berichtigen.
Hkth. am r . März L«. .

Die Schreiber haben die
nähmlichen Pflichten wie iene
der übrigen Werkführungen
zu beobachten.
Hkth. am 2. März 8or.

Porizey des Hafens und des
Arsenals.
Hkth. am 2. März 602.

XXIII. Hauptstück . 11. Abschnitt.

führungen , Werkstätten und Werften , über welche ste die Inspektion haben , verwendet

worden sind. Sw müssen darauf sehen , daß die Materialien früher beygestellt werden , als

man sie nöthig hat , um mit der Arbeit nicht aufgehalten zu seyn . Sie haben genau aufmerk¬
sam darauf zu .seyn , daß von den Arbeitern nichts weggetragen , und daß Alles , was über¬
geben worden ist , auch wirklich verwendet werde.

H. 7688.

Sie haben Acht zu geben , daß die Obermeister und Werkmeister  in
einem Journale,  welches sie ihnen zu diesem Endzwecke zu übergeben haben , alle Mate¬

rialien , Holzwerke , Eisenwerke oder andere Artikel , welche auf den Bauherstellungen in

den Werkstätten und Arbeits - Magazinen verwendet werhen , genau anmerken , in welchem
die verschiedenen Gattungen , Qualitäten , Ausmaße und Benennungen zu speclficiren sind.

Diese Journale sind zu Anfang des Monathes von den Obermeistern und Meistern den

Schreibern zu übergeben , welche von ihrem Inhalte eine Tabelle  zusammen zu setzen
haben , die der Commissär über die Werkführungen ihnen , nach befundener Richtigkeit , oidi-

miren wird . Diese Tabelle haben sie sodann den betreffenden Magazins - Aufsehern zu über¬
geben , welche den Auftrag haben , diese Tabellen zu bestätigen , und den Hauptausweis
über die während des ganzen MonatheS bey den unterstehenden Werk¬

stätten und Bau führ ungen verwendeten Effecten  zusammen zu stellen.
h. 7539.

Am Ende eines jeden Monathes haben sie ihre Protocolle dem über die Werkführun¬
gen angestellten Commiffär zu überreichen , damit er diese Bücher bey jeder Particular - Re¬

kapitulation der verschiedenen Artikel und Materialien abschließe , und ihnen diese Protocolle
zu ihrer Legitimation bestätige.

H. 7640.

Der bey der Tauwerks - Erzeugungs - Verwaltung eingestellte Schreiber hat ein genaues
P r 0 t 0 c 0 l l über den Theer , das Schmeer,  dann über die Quantität und

O. u a l itat d e s Hanfes,  welche ihm in Gegenwart des beynu Tauwesen zur Inspektion
angestellten Ossiciers werden übergeben werden , zu führen , und eben so auch über die Anker¬

taue und alle anderen Gattungen Stricke und Seilwerke , welche zu diesem Detail gehören,
und verarbeitet werden.

tz. 7641.

Er hat die L trickwerke , welche zu verfertigen anbefohlen worden sind , so wie sie
fertig werden , in Gegenwart des beym Detail über die Seilerwerkstätte angestellten Jn-
spections - Officiers abwregen zu lassen , und an das Haupt - Magazin abzuliefern.

§. 7642.

Alle Monathe wird die Anzahl der Tauwerke und anderen Sorten bestätiget werden ,

welche an das Haupt - Magazin in Conto des von demselben erhaltenen Hanfes erzeugt und
übergeben worden sind , und die Schwenkung oder der Abfall wird nach den gemachten Be¬

stätigungen in die Rechnung gebracht werden . Das Nähmliche wrrd auch bey dem verbrauch¬
ten ^chee^ beobachtet und ihm über die Verwendung derMarerialien eine Bestätigung ertheilet
werden.

tz. 7643.

Die Schreiber haben in diesen ihnen anvertrauten Details die nähmliche Obliegenheit,
wie jene , welche bey den Bauführungen , Werften und Werkführungen angestellt sind . Sie

haben sich nach den wähmlichen Förmlichkeiten und nach den Anordnungen des ihnen Vorgesetz¬
ten Ober - Commissärs und des über ihre Details gesetzten Eommissärs zu achten.

H. 7644.

Auf die Linien - Schiffe , welche mehr als So Kanonen haben , sind d re y Aufseher,

und auf jene von niederem Range bis auf 20 Kanonen herab zwey Aufseher  be¬

stimmt , und für die Briggs , Galeoten und andere kleine Fahrzeuge wird der Hafen --
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Direktor , wie er es für gut erachten wird , die Einleitung treffen , daß Ein Aufseher

mehrere Schiffe unter seiner Aufsicht zu bekommen hat.

§. 7545.
Die Beschäftigung , welche der Hafen - Director den Aufsehern aufzutragen findet , muß

stets von der Beschaffenheit seyn , daß immer Ein Aufseher wahrend des ganzen

Tages  am Bort des Schiffes bleiben muß . Zur Nachtszeit  aber müssen immer zwey
Aufseher  am Bort bleiben , und dürfen unter keinem Vorwände davon los gesprochen
werden . Diese zwey Schiffswächter haben sich zur Nachtszeit abzulösen , und der , welcher die

Wache har , hat sich auf der kleinen Schanze aufzuhalten , um den Ronden zu antworten,

welche von den Officieren gemacht werden . Er hat die Stunde nachzurufen , welche die Uhr
im Arsenale wird geschlagen haben.

§. 7646.
Die Pulver - Magazine  find mit einer Umgebungsmauerzu versehen , und nie zu

besuchen , auß . r wenn Pulver übernommen oder übergeben wird , oder wenn die Fenster ge¬
öffnet werden , um bey trockenem Wetter Luft hinein zu lassen . In jedem Falle muß immer
ein Officier mit einem Aufseher gegenwärtig seyn , und zwar durch die ganze Zeit , als das
Magazin geöffnet bleibt . Die Thür des Pulver - Magazines wird von auswendig von einem

Feldwebel , einem Corporale und zwey Gemeinen von dem Marine - Artillerie - Bataillon

bewacht.
h. 7547.

In die Pulver - Magazine und in die Orte , wo die fertigen Munitronen und Feuer-

werkskörper aufbewahrt werden , darf niemand mit einem Lichte hinein gehen , und die Ar¬
tilleristen , welche da zu arbeiten haben , müssen aus ihren Taschen und Säcken Alles heraus

nehmen , was Feuer geben könnte . Sie müssen ohne Schuhe , bloß in Strümpfen , arbeiten.

h. 76/48.
Das Pulver wird erst dann auf die Schiffe einbarquirt , wenn sie schon auf der Nehde

am Anker liegen , damit hierdurch allen Vorfällen , welche sich bey Einschiffung des Pulvers

im Arsenale ergeben könnten , vorgebeugt werde.

§. 7549 .
Die nähmlichen Vorsichten sind auch bey der Ausschiffung des Pulvers und der Feuer¬

werkskörper zu beobachten , und es muß die Debarquirung des Pulvers eher geschehen , alS
die Schiffe in das Arsenal gebracht werden . Die Schiffs - Commandanten , welche diesen
Befehl übertreten , würden mit dem Tode bestraft werden.

h. -7660.

Der Hafen - Director hat die angemessenen und nothwendigen Schiffs beyzustellen,
welche das Pulver auf die Rehde zu führen oder die es vom Bort der Schiffe auf der Reh-
de in das Arsenal zurück zu bringen haben . Sobald die Pulver - Magazine untersucht worden

sind , und es sich bestätiget hat , daß sie leer sind , so ist dem Commandanten die Anzeige

davon zu erstatten.
§. 7661.

Die Kauffahrdeyschiffe dürfen nicht in das Arsenal einlaufen , oder sich im Hafen am
Lande fest machen , wenn sie nicht vorher ihr Pulver ausgeschifft haben , welches man auf

ihre Unkosten in die kaiserlichen Magazine zur Aufbewahrung transportiren und übergeben

wird , und wofür sie eine Empfangsbestätigung erhalten werden.
Wenn diese Schiffe dann wieder auf die Rehde zurück gehen , so wird ihnen ihr Pul¬

ver auch wieder zurück gegeben werden . Diese in der Rehde stehenden Schiffe haben sich vor¬

her der Untersuchung zu unterziehen , und den zur Sicherheit des Hafens vorgeschriebenen

Polizey - Anordnungen zu unterwerfen.

Bey Tag muß immer Ein
Aufseher, und vey Nacht zwey
am Hort des Schiffes bleiben.
Hkth. am - . März So,.

Die Pulver - Magazine sind
nur bey Uebergabe oderUeber-
nahme des Pulvers zu öffnen.
Hkth. am - . März s«- .

Vorsichten bey Vesuchung
des Pulver - Magazines.
Hkth . am -. März 802.

Das Pulver wird erst auf
der Rehde eingeschM . '
Hkth. am 2. März 8o,r.

Das Pulver wird auf der
Rehde ausgeschifft.
Hkth. am 2. Mürz 802-

Der Hafen - Director hat
die nöthigen Fahrzeuge zur
Transportirung des Pulvers
herzugebcn.
Hkth. am 2. März 802.

Die Mercantik - Schiffe müs¬
sen ihr Pulver bepositiren,
wenn sie in den Hafen ein¬
laufen.
Hkth. am - - März 602.

Band vil.
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Die mit feuerfangenden
Materien beladenen Schiffe
sind entfernt «u stellen.
Hkth. am r . März öo^

Die im Hastn einlaufenden
Mercantil - Schiffe müssen Pi¬
loten aufnehmcn.
Hkth. am r. März 9or.

Vorsichtsmaßregeln gegen
Heuersbrünste.
Hkch. am 2. März 8or.

Im Arsenale dürfen weder
Lebensmittel , noch Brannt¬
wein verkauft werden.
HUH. am - . März 6»?.

Strafen gegen die Unrein-
lichkeiten im Arsenale.
Hkth. am - . Mürz S02.

XXIII . Haupt stück . ! I . Abschnitt.

Venn sich solche Mercantil - Schiffe nicht am Lande fest machen wollen , oder ihr Pul¬

ver beybehalten möchten , so hat ihnen der Hafen - Capitan den vom Ufer so viel möglich am
weitester ! entfernten Posten anzuweisen.

tz. 7662.
Wenn sich rm Hafen Schiffe befinden , welche mit ungelöschtem Kalke , Heu , Stroh

oder anderen leicht feuerfangenden Materien geladen sind , so sind deren Schiffs - Capitäne
oder Schiffs - Patronen zu verhalten , ihre Schiffe an einem besonders hierzu bestimmten

Orte im Hafen und ganz abgesondert von den anderen Schiffen , fest zu binden . Der Ha¬
fen - Capitan wird ihnen diesen Ort für ihre Schiffe anweisen , und bleibt persönlich für die
Befolgung dieses für die allgemeine Sicherheit bestehenden Hauptgesetzes verantwortlich.

Der Hafen - Capitan hat solche Schiffe unaufhörlich zu beobachten , und wenn sich eines
derselben erlaubte , an einem anderen , als dem ihm von dem Hafen - Capitan angewiesenen

Orte airzubinden , so wird das Schiff confiscirt , und der .Schiffs - Capitan oder Patron nach
Beschaffenheit der Umstande körperlich bestraft werden.

H. 7553.

Wenn ein Mercantil - Schiff mit einer Ladung von 1000  Centnern in den Hafen zu

Venedig , Malamoceo oder Lido einlauft , so ist dasselbe verpflichtet , einen Piloten aufzu-
nchmen , im Uebertretungsfalle bey Strafe von s5fl . , welche zum Besten der Jnvaliden-

Caffa erleget werden muffen.

z. 7554.
Die Seilerwerkstättsn und andere Arbeits - Magazine und Depositorien , welche leicht

feuerfangende Artikel verarbeiten , sind mit Feuerhaken , Leitern , Feuereimern , Bedungen,
Spritzen und allen anderen Feuerlösch - Requisiten zu versehen , um den Feuerzufallen gleich

begegnen zu können . Es sind auch an den äußersten Puncten und an dem Centruin des Ar¬
senals schwimmende und tragbare Feuerspritzen aufzustellen , damit man sie zur geschwinden

Hülfe überall hinbringen kann.
H. 75,55.

Es ist niemanden , wer es auch immer sey , erlaubt , im Inneren des Arsenals Wein,

Branntwein , Liqueurs , oder was immer für eine Gattung Eßwaaren zu verkaufen . Eben
so ist auch der Verkauf des Tabaks und jeder anderer Gattung Waaren verbothen.

Dem dagegen Handelnden werden die Maaren weggenommen , und es wird ihm noch
überdies ; eine Strafe von 25 fl. auferlegt werden , welche zum Besten des Invaliden - Fondes

abzuführen sind.
tz. 766b.

Diejenigen , welche im Arsenale außer den hierzu bestimmten Orten Unreinlichkeit be¬

gehen würden , haben r fl. Strafe zu bezahlen , welcher zum Besten des Invaliden - Fondes
abgeführt wird.

Die Zugänge in die Magar Die Ufeb,

tz. 7667.

Stiegen und Thürme , welche in die Magazine führen , sind immer rein

Me sind immer rem und frey zu hatten , und von Allem zu entledigen , was die Transportirung oder Ausschiffung der

^ März Lor. Munition und anderen Erfordernisse verhindern könnte . Der Direktor 'des Hafens hat auf

diesen Polizey - Gegenstand seine besondere Aufmerksamkeit zu verwenden.

H. 7558.

Wie die abfallenden Holz- Alle abfallenden Holzspänne , welche sich durch die Zurechthackung der Bauhölzer oder

spane für das Aerarium zu andere Zimmermanns - Arbeiten ergeben , sind täglich durch die Condemnirten zu sam¬

meln , in Haufen zu legen , und an den bestimmten Ort zu bringen , wo dieselben entweder
verkauft oder sonst zum Besten des Aerariums , zum Unterheitzen der Pechpfannen , Oefen,
oder in den Wachstuben oder sonst zum Dienste nach Erforderniß der Umstände zu verwen¬
den sind.

Hkth. am - . März Sor.
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§. 7559.

Die Arbeiter oder andere Individuen , welche Stücke Holz oder Späne aus dem Ar - Strafen Mr diejenige», wel-

ftnale wegtragen wollten , werden an den Thüren des Arsenals angehalten , und zahlen S fl. ^ aus dem Ärftnare;
Strafe zum Besten der Portiere oder Schildwachen , welche sie angehalren haben . Diejeni¬
gen aber , welche Nägel , Klammern oder andere Aerarial - Effecten wegtragen , und ertappt
werden , werden auf die unterste Bezahlung für die Arbeit ihrer Profession gesetzt, wenn eS

Arbeiter sind ; wären es aber Soldaten , so bekommen sie das erste Mahl ?.S , und zum
zweyten Mahle 5 c> Stockstreiche ; werden sie aber zum dritten Mahle ertappt , so müssen sie
Gassenlaufen . Sollten aber die Betretenen Aufseher oder Portiere seyn , so werden sie ent¬

lassen , nachdem man sie vorher , nach Verhältnis ; der Umstände und des Verbrechens , einer
körperlichen Strafe unterziehen wird.

tz. 7660.

Die Schiffsaufseher der im Arsenale befindlichen ungerüsteten Schiffe , wenn sie dann für die Aufseher, die

Meubeln oder andere Zugehör der Schiffe unter was immer für einem Vorwände wegtragen , " " as von den Schiffen
werden fünf Jahre zur Galeeren - Strafe verurtheilt . Dieses Urtheil ist ohne weiteren Rechts¬

spruch an ihnen zu vollziehen , sobald sie der Uebertretung dieses gegenwärtigen Paragraphes
überwiesen sind.

§. 7 Z6 ».

Die Magazins - Aufseher , welche ärarische Effecten oder Munition aus den Magazinen oder aus den Magazinen rnt-
entwenden , werden nach aller Strenge der Gesetze bestraft . fremden.

Die Schreiber , welche bey den Werkführungen und Werkstätten angestellt sind , und ^ «m -. Marz h >-.
ähnlicher Diebereyen überwiesen würden , haben die nahmliche Strafe zu erwarten.

h. 7662.

W -nn , wider all - Erwart .mg , - in Offi - i- r üb - ,wiesen würde , daß - r in Ausübung Sn -s«, kür
seiner eigenen Anstellung im Arsenale etwas entfremdet hätte , oder einen Diebstahl ärarischer ^ Entfremdung überwiesen

Effecten , welche unter seiner Aufsicht ' stehen , gestattet , und daran Theil genommen hätte , -m-
s° wird - r zur La,latwus >Strafe bey der Wach - Parade var d- r Truppe und dem L ° rp « , - M« ,
zu welchem - r gehört , verurtheift . Außerdem wird er hernach auf Lebenszeit in ein Gesang-
niß gebracht.

tz. 7663.

Es ist verbothen , jedem , wer es auch immer sey, von den Marineurs , Arbeitern und Derborh, ärarische Effecten
Aufsehern , weder Stricke , Eisenwerk und Holz , noch Meubeln oder was immer für andere t« verkaufen.
Effecten zu kaufen , und zwar bey Strafe der Confiscation und sonstiger für die Ueberrreter ' - ^ s°-.
fest gesetzten Züchtigungen.

H. 7664-

Die auf den Schiffen und in den verschiedenen Werkführungen und Werkstätten im Affe Arbeiter müssen durck

Arsenale - angestellten Arbeiter dürfen weder zu Wasser , noch durch eine Seitenthür aus dem Hauptthor des Arsenals
Arsenale heraus gehen , sondern durch das Hauptthor , durch welches allein aus - und ein-
gegangen werden darf.

tz. 7666.

Allen Officieren , von was immer für einem Range und Charakter , ist ausdrücklich ver- Es darf niemand «um Ge-
bothen , weder in den Häfen noch im Arsenale oder am Bort des Schiffes , auf welchem sie brauche eigene Fahrzeuge hal-
emgeschiffet sind , Boote oder andere kleine Fahrzeuge als ihr besonderes Eigenthum und rumrrv. , ^r. , r ^ >-- 70 Vkty. am 2. Marj Hrr,
Privat - Gebrauche zu halten.

tz. 7666.
Die Stunden , in welchen die Meisterschaften und andere zum Dienste im Arsenale an - Arbeitsstunden im Arsenale,

gestellte Individuen .zur Arbeit und zu ihren Geschäften erscheinen müssen , sind in der am ^ am -. Mar, 8<>,.
Ende dieser Vorschrift angehängten Tabelle  bestimmt und enthalten.
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RuheshmVen.
Hkth . am 2. März 802.

Die Stunde zur Arbeit
wird durch Lautung der Arse¬
nals - Glocke bekannt gemacht.
Htth . am 2. März 802.

Die inspectionirenden Indi¬
viduen dürfen sich nicht aus
dem Arsenale entfernen , wenn
gearbeitet wird.

Hkrh . am 2. März S02.

Keine fremden Auslagen
dürfen unter der Rubrik A r-
l-eitslohn bedeckt werden.

Hkth , am 2. März 602.

Niemand darf sich ärarischer
Effecten zum Privat - Gebrau¬
che,

noch der Leute aus dem Ma¬
rine - Stande bedienen.

Hkrh . am 2. März 802.

Die aus der Dienstleistung
tretenden Individuen haben

ihre Protokolle mit Ordnung
zu übergeben.

Hkrh . am 2. März 6c>r.

XXIII. Hauptstück . U. Abschnitt,

tz. 7667-
Den Arbeitern ist Morgens eine halbe Stunde zum Frühstücken bewilliget , und zwey

Stunden zum Mittagmahle , nähmlich von 12 Uhr Mittags bis zwey Uhr Nachmittags . Die
zum Frühstücken bewilligte halbe Stunde hat in den Winrermonathen , und zwar vom Sep¬
tember bis May aufzuhören . Das Frühstück ist auf den Werkstätten und Magazinen zu hal¬

ten , ohne daß die Arbeiter aus dem Arsenale heraus gehen dürfen . Den Schildwachen und
Thorstehern ist der Befehl zu ertheilen,daß sie zum Frühstücken keine Arbeiter aus dem Arsena¬
le heraus gehen lassen dürfen.

§. 7Z68.
Die Stunden zur Arbeit und zur Ruhe werden durch die Lautung der Arsenals-

Glocke angekündiget werden , und es darf kein Arbeiter ehe seine Arbeit verlassen , bis man

nicht aufgshort hat , die Glocke zu läuten . Wer sein Geschäft früher verläßt , wird mit Ab¬

zug des Viertels einer täglichen Löhnung bestraft , welche zum Vortheile des Invaliden-
Fondes verwendet wird.

H. 766,) .

Die Officiere , Unter -- Commissäre , Schlffs - Ingenieure , Cadetten , Schreiber und

werkführenden Obermeister , welche im Arsenale angestellt sind , dürfen die ihnen zur Jn-
spection anvertrauten Arbeiter unter keinftley Vorwand verlassen , als nur in den Stun¬
den , in welcher die Arbeiter ruhen . Die dagegen Handelnden werden das erste Mahl mit dem

Abzüge einer halbmonathlichen Gage , und das zweyte Mahl mit dem Verluste einer Mo-
naths - Gage , zum Vortheile des Invaliden - Fondes , bestrafet . Wer aber zum dritten Mahle

Legen diese Vorschrift handelt , wird bey der nächsten Beförderung zurück gesetzt und über¬
gangen werden . Die Vorgesetzten müssen daher ihre Schuldigkeit beobachten , und unauf¬
hörlich darauf sehen , damit die Arbeiter ihre Pflichten erfüllen.

§. 7670.
Es ist verbothen , irgend eine Auslage unter dem Vorwände des an Taglöhner be¬

zahlten Arbeitslohnes zu decken. Der Marine - Commandant und der Marine - Ober - Com-
missär haben besonders und unrer ihrer Verantwortung auf die Befolgung dieses gegenwär¬

tigen Paragraphes aufmerksam zu seyn.
h. 757,.

Desgleichen ist jedem Officiere, Administrations - Beamten , überhaupt jedem in kaiser¬
lichen Dienste stehenden Individuum verbothen , zum Privat - Gebrauche Meubeln oder an¬
dere ärarische Effecten aus den kaiserlichen Magazinen oder aus ' dem Arsenale zu nehmen.

Den im Arsenale angestellten Arbeitern hingegen ist verbothen , Meubeln oder son¬

stige Geräthschaften , während der Arbeitsstunden weder im Vezu -ke des Arsenals , noch an¬
derswo , für Private zu arbeiten . Die gegen diesen Befehl Handelnden werden mit dem

Verluste einer sechsmonathlichen Gage zum Besten des Invaliden - Fondes bestrafet werden.
h. 7672.

Auch ist allen Officieren und Administrations - Beamten rc. verbothen , zu ihren Privat-
Diensten Unter - Officiere , Marineurs , Aufseher , Arbeiter rc. zu verwenden , bey der im

vorigen Artikel enthaltenen Strafe für den Invaliden - Fond.
h- 7673.

Die Commissäre , Magazins - Aufseher und andere Individuen , welche unter dem Ma¬
rine - Ober - Commissär bey verschiedenen Details angestellt sind , haben , bevor sie aus ihrer

Drenstl 'erstung austreten , die Protokolle , Inventarien und Journale , welche sie geführt ha¬
ben , ihren Nachfolgern zu übergeben , und ihnen über ihre Verwaltung Auskunft zu errhei-
len , welche Alles mittelst der Inventarien in ihre Verrechnung zu nehmen haben.

Nur die höchsten Verordnungen , welche sie erhalten , und die sie vollzogen haben ,

dürfen sie für sich aufbewahren . Sie haben jedoch vom Marine - Ober - Eonnuissär vidimrrte

Abschriften  dieserVerordnungen rhren Nachfolgern zu übergeben . »
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Der Marine - Ober - Commissär hat bey solchen Uebergaben immer persönlich gegenwär¬
tig zu seyn , oder sich durch einen Marine - Commissär im Verhinderungsfälle substituiren
zu lassen.

§ . 7S74.

- Kein Ausseher darf seinen Diensi verlassen , ohne seinen Abschied erhalten zu haben , -2hve Abschied darf kein Auf-

und ohne eine Bestätigung aufweisen zu können , daß er von der Verwaltung der unter H? h am7
seiner Aufsicht gehabten Effecten und anderen Gegenstände los gesprochen ist ; widrigen Falles " ' "
würde er als Deserteur anzusehen seyn , und auch als ein solcher behandelt werden.

tz. 7S75.

Allen Marine - Officieren und den von der Marine abhangenden Individuen ist verbothen , 2hne Dew.'lliguäz und

sich zu verehelichen , bevor sie nicht dazu die Erlaubnis , angesucht und erhalten haben . Diese ĥ thcn"" '°"
Hcnathc -bewilligungen werden aber immer erst dann zu ertheilen seyn , wenn sie die in dem Hkth. am - . März 6°r.
Militär - Systeme vorgefchriebene Heiraths - Caution sicher gestellt oder erlegt haben . Dieje¬

nigen Officiere , welche gegen diesen Befehl zu handeln sich beygehen ließen , würden ohne
Weiteres ihrer Aemter entsetzt werden.

§ . 7L76.

Kein Ossicier darf sich von dem Hafen , von welchem er abhängt , ohne Hofkriegsrath - Weder Officiere,
che Bewilligung entfernen , bey Suspension des Dienstes und der Gage auf drey Monathe,
welche zum Besten des Invaliden - Fondes abgeführt wird . Der Marine - Commandant darf

nur einen Urlaub auf 1S Tage bewilligen . Es darf sich kein Ossicier eine Nacht ohne Er¬
laubnis des besagten Commandanten entfernen.

§ - 7577 .

Die Administrations - Beamten , Schreiber und andere unter den Anordnungen des Ma - noch Beamte dürfen sich ohne
rine - Ober - Commissärs stehende Jndiduen dürfen sich auch nicht auf eine Nacht von dem ^ laubn.si aus dem Hafen ene-

Hafen w -gb -g -b-n, ohne hierzu di - Erlaubniß des Marine - Ober - CommWrS - ,halten zu hoben . -. W«
A- 7 ^ 0.

Der Commandant und der Marine - Ober - Commissär haben darauf aufmerksam zu seyn, Es dürfen keine verbothenen
und zu verhindern , daß die Officiere und andere untergebene Individuen keine ^ azard - Spiele Spiele gespielt werden.- ° ^ HNH. am 2. Marz 802.

§. 7679.
Der Marine - Ober - Commissär , und in seiner ' Abwesenheit der älteste Marine - Com - Der Ober- Commissär legt

missar im Range , hat an die Effecten der Marine - Officiere und Marine - Administrations - ^ ktĥ am^ März 8°,.
Beamten und anderer angestellten Individuen , welche im Hafen sterben , die Sperre anzule¬
gen , und so auch die Effecten der Commiffäre , Munitionäre und anderer bey einer Verrech¬
nung angestellten Individuen . Er hat auch die Jnventarien über ihre Habseligkeiten aufneh¬
men zu lassen. Bey Anlegung der Sperre und Aufnahme der Jnventarien von Marine - Offi¬

cieren und anderen von dem Marine - Commandanren abhangenden Individuen hat der Ma¬
rin e - Adjutant gegenwärtig zu seyn.

§. 7560.

Was die Sperre - Anlegung der Officiere von jenen Truppen , welche zum Dienste im Sperre -Anlegung bey de»

Hafen verwendet werden , betrifft , so ist sich dabey ganz nach dem bey den Linien - Truppen off.cieren jener Truppen, E-

« « geschriebenen Förmlichkeiten zu benehmen ; ober der Adjutant der Marine hat dabey ge- "" « » "n.
genwärtig zu seyn. Es darf auch durchaus mit keinen Effecten der Verstorbenen disponirt Hkth. am 2. März 80-.
werden , bis nicht erwiesen ist , daß er dem Aerarium nichts schuldig sey.

H. 753 ».

Die Mauthbeamten dürfen weder im Inneren des Arsenals , noch in den Magazinen
und a,n Bort der Schiffe vhne Erlaubniß des Marine - Commandanten und des Marine-
Ober - Commissärs Untersuchungen vornehmen.

Wenn aber von den Mauthbehörden angesucht wird , Untersuchungen vornehmen zu

dürfen , so darf ihnen diese keineSweges verweigert werden . Im Gegentheile ist ihnen bey ihren
Geschäften aller Vorschub zu leisten.

Ohne Crlauknisi des Ma-
rine - Commandanten dcwfvon
den Mauthbeamten nicht vi-
sitirt Weeden
Htth . am 2. März 6or.
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Die Marine - Officiere rür>
fcn ihre Gattinnen nicht mit
einschiffen.
Hkth. am 2. März 8»,.

Schaltung des Hafens und
der Nehde.
Hkth. am r . März 80- .

Die Häfen sind öfter mit
dem Senkbleye zu untersuchen.
Hkth. am 2. März 802.

Der Hafen - Capitän hat
die Näuniung des Hafens über
sich-
Hkth. am 2.. März . 802.

Die Anker sind mit Zeichen-
hölzern zu versehen.
Hkch.. am 2. März 802.

Deym Eintritte in dem Ha¬
fen sind die gefährlichen Or¬
te zu bezeichnen.
Hkth. am 2. März 6or.

XXIII . Haupkstück . II . Abschnitt.

§. 7562.
Es ist ausdrücklich verbothen , daß weder die Schiffs - Commandanten , noch die Ma¬

rine - Offuüere unter was immer für einem Vorwände ihre Gattinnen am Bort der Schiffe

einbarguiren dürfen , auf welchen sie commandirt sind.
Die Uebertreter werden mit einer sechsmonathlichen Suspension des Dienstes und der Gage,

welche dem Invaliden - Fonds zu gute kommt , bestrafet werden . Der Marine - Comman-
dant blerbt für jede Uebertretung dieses Befehles strenge verantwortlich.

§. 7583.
Der Marine - Commandant , der ) lrsenals - Duector und auch die Capitäne der äußeren

Hafen von Venedig haben darauf zu wachen , daß die Tiefen der Hafen , Oeffnungen , deren
Aus - und Einflüsse und Wasserbecken im Arsenale , wie auch jene auf der Nehde und der Ca¬

näle , welche dahin führen , gut erhalten werden . Eben so haben sie auch darauf sehr auf¬
merksam zu seyn , daß die Hafen , Ufer und festen Körper auf den Ankerungöplätzsn immer
in gutem Stande erhalten werden.

§ . 7684.
Der Marine - Commandant muß über die Häfen , Rehden und Canäle genaue Plane

haben , in welchen die Tiefen und niederen Orte des Wassers verläßlich gezeichnet seyn
müssen . Er hat von Zeit zu Zeit , zum wenigsten zwey Mahl im Jahre , die Hafen und Reh¬
den durch die Officiere des Hafens und durch zurück behaltene practische Piloten , und auch
durch eigene hierzu benannte Marine - Officiere mit dem Senkblsye untersuchen zu lassen , um
in der Kenntniß zu seyn , ob sich die vorgeschriebene Tiefe überall erhalten , oder ob sie sich
vermindert habe , oder ob sich nicht trockener Grund bilde , um in diesem Halle ihn gleich

bey seiner Entstehung zu vernichten . Er hat auf die Conservation der Tiefe de." Canäle und
Ankerplätze zu sehen , und auch die verlornen Anker ausheben zu lassen.

h. 7585 .

In Hinkunft wird die Reinigung und Räumung der Häfen , Canäle und Nehden nicht
mehr auf mündliche Uebereinkunft oder durch Versteigerung in Pacht gegeben , sondern den

Hafen - Capitänen aufgetragen werden . Zu diesem Ende werden sie die erforderlichen Koth-
fässer und die zu dieser Arbeit nöthigen Condemnirten erhallen , um sie unaufhörlich arbei¬
ten zu machen.

Die besagten Häfen - Capitane bleiben für die Erhaltung der Vorgeschriebenen oüefe

verantwortlich ; es müßten sich nur außerordentliche Zufälle ereignen , wovon sie jedoch gleich auf
der Stelle die Anzeige zu machen haben , um die Wirklichkeit erheben , bestätigen , und die

nöthigen Abhülfsmittel anwenden zu können.
h. 7686^

Die Officiere , welche Schiffe zu commandiren haben , müssen dafür sorgen , daß ihre

Anker mit zwey großen hölzernen Balken , welche mit guten Stricken fest gebunden sind,
versehen seyen , damit man , falls daß ihnen die Ankertaue rissen , oder sie sich in der Noth-

wendigkeit befänden , sie abzuschnerden , die Anker finden und sie heraus heben könne , ^ .n
Falle , daß sich der Zeichenbalken verloren hätte , oder daß sie sonst den Anker nicht los

machen könnten , haben sie gleich die Anzeige zu machen , und die Position anzugsoen , wo
er sich befindet , weil es die Pflicht des Commandanten ist , bey jeder Ankerung die Pognon
und Stelle des Ankers aufnehmen zu lassen . Die Capitäne und Patrone von Mercanttl-

Schiffen , welche auf der Nehde oder im Hafen ankern , haben besonders darauf zu sehen,
daß ihre Anker mit Zeichenhölzern versehen sind , um die Stelle desselben anzudeuröm Die
gegen diesen Befehl handelnden Schiffs - Capitäne oder Patrons werden mit einer Strafe von
L5 Gulden belegt , welche dem Invaliden - Fonde zu gure kommk

ö. 7687.

Die Hafen - Capitäne haben die Klippen und Klüfte unter dem Wasser , die sich beym

Ausgange und Eingänge des Hafens befinden , durch von weiten schon leicht wahrnehmenoe
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Zeichenhölzer anzudeuten . Sie haben auch sowohl auf der Rehde , als im Hafen die Orte zu
bestimmen , wohin der Schlamm und der Sand , welcher durch die Räumungen sich ergibt,
hingebracht werden muß . Diese Orte müssen von der Beschaffenheit seyn , daß dadurch keine
Trockne entstehen , oder daß der Schlamm durch den Lauf des Wassers auf die Ankerplätze
der Schiffe hingebracht werde.

§ . 7589 .
Es ist ausdrücklich verbothen , daß von den Bewohnern der Stadt , oder von wem es Es darf kein unrath in die

immer sey , Unrath oder andere Materien und Korper in die Canäle , Hafen oder Wasser - geworfen werden,
decken geworfen werden . Die gegen diesen Befehl Handelnden haben im Betretungsfalle 25 Mar» ö-,,.

Gulden zu erlegen , welche Strafe der Invaliden - Cassa zu gute kommt . Diesen Betrag
müssen die Herren für ihre Dienstbothen , und die Aeltern für ihre Kinder erlegen.

tz. 7689.

Es wird allen Officianten und Administrations - Vorstehern der politischen Behörden Die Einflusiorte der Canq-
der Stadt ernstgemessen eingebunden , darauf zu sehen , daß die AusstußLffnungen aus ^ ^ Häusern sind mit

den Häusern in die Canäle mit eisernen Gittern versehen werden , damit nur das Wasser Hkth" am^ ^ Mürz'ü»-.
allein durchfließen könne , dann , daß diese Larrinnen immer leer erhalten , auch die Canäle und

Ausflüsse , so oft es nöthig ist , von Unrath gereiniget werden , und zwar unter persönlicher
Verantwortlichkeit und Ersatzleistung des Schadens von dem Betreffenden.

Der Marine - Ober - Commiffär ist hauptsächlich beauftragt , über diesen Gegenstand zu
wachen . ^

tz. 7690,
Die Maurer und Arbeitsleute , welche zu Ausbesserungen der Mauern , Ufer , Brücken Die durch Arbeiten an den

an den Hausthüren rc. verwendet werden , haben die Materialien , welche sich durch diese Häusern sich ergebenden Mq-
^ ^ terialien sind wegzuschaffen.

Reparationen oder Demolirungen ergeben , ohne Unkosten deS Aerarrums wegzuschaffen , und Hkeh. «m 2. März 8°-.
diese Orte gleich nach vollendeter Arbeit wieder zu reinigen . Wer dagegen handelt , zahlt
So Gulden Strafe zum Besten des Invaliden - Fondes , über dieses würde er auch noch die

Unkosten zu tragen haben , welche sich bey der Wegtransportirung der Materialien und bey
Reinigung der besagten Orte ergeben.

§ . 7691.

Die Privaten , welche alte Schiffe haben , die nicht mehr zur Schiff - Fahrt anwend - Der Schiffs-Capitän hat

bar sind , sind verpflichtet , diese Schiffe zerlegen zu lassen . Sie dürfen aber nicht eher zu ^ ^rte anzuweisen, wo die
di -s-r Zerlegung ihr -r Schiff - schreiten , als bis ihnen der C - mm - nd- nt des Hafen - den Ort
angewiesen hat , wo sie zerlegt werden können . sen.

Das Nähmliche ist auch bey jenen Schiffen zu beobachten , welche auszubessern oder wie- ^ ' - März s°2.
der herzustellen sind / " ' - ,

Der Haren - Capitän hat darauf aufmerksam zu seyn , und zu verhindern , daß das

Holz werk , welches sich durch die oben erwähnten Zerlegungen und Herstellungen ergibt , nicht

an solche Orte gebracht werde , welche die Passage und das Einlaufen der Schiffe im Hafen
unbequem machen , wofür er persönlich verantwortlich bleibt.

H. 7592.

Das Arsenal der Marine ist mit Holz , Munition und allen zum Baue , dann zur Approvisionirunzund so,n

Ausrüstung und Ausstattung der Schiffe nöthigen Waaren und Vorrathsgeräthen , kurz : st'ae Vorrarhe.

mit Allem , was zur Au r̂echterhaltung derselben gehört , zu verfehen , damit diese Schiffe , ^ ^ - - lär»
welche Seine Majestät zu halten entschlossen haben , und welche sich immer im Stande be¬

finden müssen , schiffen und sich schlagen zu können , auf jeden Befehl gleich gerüstet , oder,

nenn sie dmch eine Schlacht , oder durch Sturm , oder auf sonst eine Art gelitten habe/i , gleich
wieder hergestellt , und mit allen Erfordernissen neuerdings versehen werden können . Außer

dem Holze , welches zu den gewöhnlichen Wiederherstellungen der Schiffe im Arsenale noth-

wendig zu jeyn erachtet wird , wird dasselbe auch noch mit der hinlänglichen Menge zum
Band vn.



2y8

Weher dieApprovisisnirungS-
ProSucte zu beziehen sinS.
Hkeh. am 2. Marz 8o- >

Der Ober - Eommiffär hat
sich in Kennenisi der Preise
uns oerOrte , woher dieWaaren
zu beziehen sind, zu setzen.

sich auch die Kenn?nisi von
der Qualität der Maaren zu
verschaffen.
Hkth . am - . März 8s- .

Ueber die zu benöthigendüu
Artikel sind Kundmachungen
im öffentlichen Drucke heraus
zu geben.

auch an die Kaufleute und
Negotianten zu schicken.
Hkth. am r. März 8s-.

XXIII , Hauptstück . II . Abschnitt.

vollkommenen Baue der Schiffe , deren Anzahl Seine Majestät immer bestimmen werden,
versehen seyn.

tz. 7698.

So viel immer möglich ist , wird der Hoskriegsrath bey de» anzuschaffenden Maaren
und Munitionen trachten , stets nur solche Products zu kaufen , welche in kaiserlichen Staa¬

ten erzeuget werden . Im Falle man sich aber in der Nothwendigkeit befände , Maaren aus

fremden Ländern zu kaufen , so wird inan mit kaiserlichen Kaufleuten contrahiren , daß sie
dis betreffenden Artikel in das Arsenal einliefern ; falls sich nicht bey diesen Artikeln , wenn
sie mit den fremden Kaufleuten direkte Contracte übschließen würden , bey diesen Approvisto-
nirungen ein bedeutender Vortheil für das Aerarium ergebe . In diesem Falle würden die
Bewegungsgründe darzustellen und in dem Berichte zu zergliedern seyn , welchen man in
Betreff dieser zu contrahirenden Approvisionirurigs - Artikel dem Hofkriegsrathe zu unterle¬

gen hätte.
7^94'

Der Marine - Ober - Commissär hät sich ununterbrochen zu erkundigen , woher dis Maa¬

ren und erforderlichen Artikel zu beziehen wären , und wo sie von besserer Gattung und in
größerer Anzahl vorhanden sind. Er hat in dieser Absicht an solche Orte zu schreiben , und
Correspondenzen zu führen , um von den currenten Preisen dieser Artikel in die Kenntniß zu
gelangen.

Er hat sich auch in Rücksicht der Transports - Auslagen bis in das Arsenal in die Kennt¬

niß zu setzen , um den wahren Preis zu wissen , wenn man in den Fall kommt , deßwegen
Contracte zu errichten.

H. 7695.
Er hat sich besonders darauf zu verwenden , die verschiedenen Gattungen und Quali¬

täten der Maaren zu erkennen , weil in den zu entrichtenden Contracten beobachtet werden
muß , jede Gattung der Maaren und Munitionen zu unterscheiden , und von jeder Maare

nicht nur allein das Maß , Gewicht und Verhältniß , sondern auch die Orte und Provinzen,
woher sie gebracht werden , und wo sie erzeuget worden sind , zu specificiren ; mit einem

Worte , damit bey den Versteigerungen und Errichtungen der Contracte genau vorgegangen
werde.

H. 7696.
Sobald der von Seiner Majestäöi genehmigte Stand über die Maaren , Munitionen

und anderen für das Arsenal , die Häfen und Schiffe erforderlichen verschiedenen Artikel,
welche dieselben für das folgende Jahr zu ihren Arbeiten erforderlich haben , herab gelangt ist,
(welcher Standesausweis,  so wie es vorgeschrieben ist , immer schon im August an
den Hofkriegsrath gesendet werden muß ) , so wird derselbe dem Marine - Ober - Commiffar
übergeben . Sodann werden die Muster und Modelle entworfen und zur Publication im

Drucke gegeben . Die Kundmachung hat alle Gattungen von Artikeln und ihre erforderliche
Anzahlzu enthalten , ausgenommen die groben Munitionen , welche unmittelbar aus den
kaiserlichen Fabriken übernommen werden^

h. 7S97.
Diese gedruckten  K und  m achung en  sind auf allen öffentlichen Plätzen der Stadt

anzuschlagen , und auch in den benachbarten Vorstädten des Arsenals . Sie sind an die Kauf¬
leute uno Negotianten der Stadt und des Landes zu senden , und hauptsächlich an jene Orte,
wo die Gattungen , welche verlangt werden , im größeren Ueberstusse zu finden sind , und zwar
auf die Art , daß man Zeit gewinne , die Anerbiethungen , welche gemacht werden , zu em¬

pfangen unH zu prüfen , bevor der bestimmte Tag zur Feilbiethung und öffentlichen Verstei¬
gerung kommt . Diese .Versteigerungen sind jedes Jahr im Oktober von dem Marine - Com-
mando , mit Zuziehung der die verschiedenen Gegenstände betreffenden Marine - Individuen,
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vorzunehmen . Die Licitations - Commissions - Glieder haben das aufgenommsne Licita-

rions - Protocoll  mitzufertigen , und solches ist sodann zur Ratification einzuschicken.
tz.

Wenn schriftliche Anbot  h e vor dem bestimmten Tage gemacht werden , so sind

diese Preise als erster Anboth auszurufen , und . sofort zu licitiren , wo der Bestbiethende so¬
nach als Ersteher des Contractes verbleibt . Bey der Kundmachung jedoch sind die Contracts-

Bedingungen kurz -aufzuführen , in welcher auch zu erklären ist , daß kein nachträgliches
Offert angenommen wird.

§-' 7699.
Der über das Haupt - Magazin angestellte Commissär hat dafür zu sorgen , daß er die

mit dem Siegel des Co-mmandanten und des Marine - Ober Commissärs gesiegelten Muster
und Modelle der einzuliefernden Gattungen von Waaren und Artikel in dem Magazine

gut aufbewahre , um sich bey der Einlleferung die Ueberzeugung zu verschaffen , daß diese

Gattungen mit den bey der Versteigerung vorgezeigten von gleicher Beschaffenheit seyen.
^ h. 7600.

Der Marine - Commandant muß ^mit aller möglichen Sorgfalt zu verhindern trachten,
damit bey den Versteigerungen nicht etwa einem Kaufmanns oder Arbeitsmanne ein parteyi-

scher Vorzug gegeben werde , sondern daß nur die wirklich für das Aerarium vortheilhafte-
sten Bedingmffe den Vorzug erhalten , und daß alle jene , welche beweisen können , daß sie

im Falle der Nichterfüllung des Contractes zahlhaft sind , und die Caution leisten , zu An¬
trägen zugelaffen werden.

- h. 7601.

Die Contracte , in der vorgeschriebenen Form nach eingelangter Ratification ' errichtet,
müssen auch bestimmt erfüllet werden , ohne daß hierin die mindeste Aenderung Statt findet;
es müßte denn der Fall eunreten , daß das Resultat eines solchen Contractes für das Aera-
xium von äußerst beträchtlichem Nachtheils wäre.

tz. 7602.

Wenn der Holzschlag bewirket wird , so wird eine Commission und ein Oberzimmer¬

meister bestimmt , damit die Bäume in der gehörigen Jahreszeit gefallt , rmd dabey beob¬
achcerwerde,  daß sie nicht von schlechter Beschaffenheit und m dem erforderlichen Alter
seyen . L)ie müssen dann ohne Zeitverlust rransporrirt werden , damit sie nicht zu lange in
dem Walde liegen bleiben , und dem süßen Wasser ausgefetzet sind. Wenigstens sechs Mo-
nathe , nachdem sie gefatter worden sind , müssen sie in das Arsenal eingelleferr werden.

tz. 7608.

Alles dasjenige , was für die Marine angekauft und bezogen wird , die Artikel mögen
aus den kaiserlichen oder aus fremden Staaten seyn , sie mögen zu Lande oder zu Wasser
transporrirt werden , es mögen Waaren , Munitionen , Effecten und Gerathe zur Ausrü¬

stung der Schiffe , Bauholz oder andere Gattungen seyn , ist wahrend des Transportes

von allen Mauthen oder anderen Lasten frey , und zwar nach dein Paßport , der von höch¬
sten Orten hierzu wird erfolget werden . Die Mißhalligkeiten , welche sich allenfalls in

dieser Rücksicht während der Transportirung ergeben , oder wenn sich ein Mauthgefall da¬
durch beeinträchtiget finden sollte , werden den betreffenden Behörden der Länder , wo die-
Streitigkeiten vorgefallen sind , zur Entscheidung zr̂ gewiesen werden . ^

tz. 7604.

Die Eigenthümer oder Schiffs - Patrone , oder die Fuhrleute , welche solche Trans¬
porte von Waaren , Waffen und Munitionen rc. geladen haben , sind verpflichtet , bey dem
ersten Mauthamte , welches sie passieren , ihren von dem Gubernium und von dem Marine-

Ober - Commissär bestätigten Paßpott oder Lieferschein vorzuweisen , und die Waaren anzu¬
geben , welche sie für das Aerarium transportiren , und welche in den von dein Marine - Ober-

Commissär vidimirten Certificaten des Magazins - Aufsehers enthalten sind . Für jene Arti-
Band VN. *

299

Annahme der Offerte.
Hkth. am - . März . 802.

Die Muster .nid Modelle
über die Waaren sind aufzü-
bewahren.
Hkth. am r . März 802.

Es darf niemanden bey der
Versteigerung ein Vorzug ge¬
geben werden.
Hkth. am - . März 602.

An den abgeschlossenenCon-

tracten dHrf uichrs geändert
werden.
Hkth. am -. März 802.

. Wie sich Ley Schlagung des
Holzes zu benehmen ist.
Hkth. am r . März L->- .

Die Waaren - Transporte für
die Marine sind niaulhfrcy.
Hkth. am 2. März 8or.

Die Dccturanten haben die
Pässe und Lieferscheine vorzu
zeigen.
Hkth. am - . März 6°- .
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Ukbeniahme der Waaren
und Arbeiten.
Hkrh. am r . Marz 8,12.

Die Maaren werden nach
Wiener Mast und Gewicht
berechnet und angenommen;

Eben so sind die Holzwer¬
ke zu berechnen.
Hkth. ain 2. März 60- .

Bestätigung des Masies und
Gewichtes-
Hkrh. am - . März »0- .

Fehlerhaftes Holz darf nicht
engenommen werden.
Hkth. am 2. Mär ; 802.

Das zu Masten zu verwen,
dcnde Holz ist genau zu prü¬
fen.
Hkth. am - . März 8o».

Die Brcter sind nach ihren
Proportionen zu übernehmen.
Hkth. am - . März 8,2.

XXIII. Hauptstück . 11. Abschnitt.

kel hingegen , welche in den Lieferscheinen nicht enthalten sind , haben die Fuhrleute ohne
Weiters die Mauthgebühren , welche von den Pachtern oder Mautheinnehmern gefordert
werden , zu entrichten.

H. 7606.

Die Uebernahme der Waaren oder Arbeiten wird nach den von Seiner Majestät ge¬
nehmigten Standesausweisen und nach den errichteten Csntracten vor sich gehen . Ehe man

zur wirklichen Uebernahme schreitet , werden diese vorgelesen werden ; dann werden die Waa¬
ren und Arbeiten mit den Mustern und Modellen , welche bey dem Abschlüsse des Contractes

vorgezeiget worden sind , genau verglichen , ohne daß hierbei) das Mindeste abgeändert wird.
Das Marine - Commando wird einige Individuen ernennen , welche bey dieser Prü¬

fung und Uebernahme der Waaren und Arbeiten gegenwärtig zu seyn haben . Auch die be¬

treffenden Officiere , Obermeister und andere Individuen , welche die Uebernahme dieser
Waare betrifft , haben dabey gegenwärtig zu seyn , und dieselbe zu untersuchen ; und es dür¬

fen überhaupt keine anderen Waaren oder Arbeiten übernommen werden - als jene , welche
die ganze gegenwärtig befindliche Commission gut befindet.

H. 760b.
Die Waaren , welche nach dem Gewichte übernommen werden , sind nach Wiener

Pfunden , und jene , die nach der Dicke und Länge übernommen werden , nach Wiener
Klaftern zu berechnen.

Die Leinwand und andere Stoffe sind nach Wiener Ellen zu messen.

h . 7607.

Das Holzwerk , die Steine und Materialien , welche nach dem Kubik - Fuße reducirt
werden können , sind auf gleiche Art zu messen.

tz. 7606.

Der über das Haupt - Magazin angestellte Commissär und ein von dem Marine - Coin-
»nando hierzu benannter Officier haben alle Monathe die Maße und Gewichte zu untersu¬

chen und zu bestätigen , um Mißbräuche zu verhindern.

tz. 7609.
Fehlerhafte oder erhitzte Holzgattungen dürfen nicht angenommen werden . Der Ma¬

gazins - Aufseher über das Holzwerk und ein eigens hierzu bestellter Schiffs - Ingenieur wer¬
den bey den Holzübergabcn gegenwärtig seyn , welche aber von den übrigen bey dieser Holz-
übernahme befindlichen Individuen auf jeden Fall ganz independent seyn müssen , um ihre

Pflicht genau zu erfüllen.
h. 7610.

Das Holz , welches zur Verfertigung der Mastbäume genommen wird , muß mit der
größten Aufmerksamkeit geprüft werden , und die Officiere haben sich hauptsächlich darauf

zu verwenden , die verschiedenen Gattungen genau kennen zu lernen . Zur Verfertigung der
Mastbäüme darf kein von Fäulnis ; angegriffenes , wurmstichiges oder sonst verletztes , oder

fehlerhaftes Holz genommen werden.
Ohne d:e Gegenwart der Commission , welche von dem Marine - Commando zur Aus¬

wahl des Holzes und zur Fällung desselben bestimmt ist, und ohne des Schiffs - Ingenieurs
und des Obermeisters über die Bemastungen , darf kem Holz zur Herstellung der Mrst-
bäume in die Arbeit genommen werden . Die erstbesagten Individuen haben auch das alle

Mahl hierüber aufzunehmende Comnnssions - Prorocott mit zu fertigen.

H. 7611.

Die in Breter zerschnittenen Holzgattungen sind nach ihrer Lange , Breite und Dicke

zu übernehmen , und zu unterscheiden , auch ist hauptsächlich darauf zu sehen , daß die
Breter rein und ohne Spalten geschnitten sind , keine Knöpfe oder Aestc oder sonst eine Be¬
schädigung haben.
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§. 7612.

Die Erzeugung und der Verschleiß des Hanfes haben von Seite der Marine keinem

Zwange zu unterliegen , dieselbe hat vielmehr so , wße jeder Privat , ohne dießf -rlls ein

Vorrecht zu genießen , den erforderlichen Hanf durch fremden Ankauf sich beyzuschassen , wie
dieses mit allen übrigen Erfordernissen geschieht.

tz. 7613.
Jeder Callo oder Pack Hanf muß geöffnet und untersucht werden , ehe er für das

Magazin übernommen wird , damit man die Ueberzeugung erhalte , ob die inwendige Qua¬
lität der äußeren gleich komme , und der Hanf mustermäßig sey. Wenn es sich aber zeigete,
daß dieser Ballen Hanf schlecht und nur mit guter Waare gemischt wäre , so ist es der

höchste Wille , daß die Handelsleute und Provistonärs zur Strafe des versuchten Betruges
einer Strafe von 10 fl. für jeden Ballen unterworfen werden , welche gleich auf der Stelle
erlegt werden muß ; außerdem , daß sie auch die Waare verlieren.

H. 7614.

Der Theer muß fein und flüssig seyn ; er darf weder verbrannt scyn , noch viel Was¬
ser in sich haben ; er darf auch keine anderen unangemessenen Theile in sich enthalten.

DaS Pech muß gereiniget seyn . Sowohl das Pech , als der Theer sind vorzüglich aus

den kaiserlichen Staaten zu beziehen , und im Falle , daß die Nothwendigkeit einträte , doch
einen Theil dieser beyden Artikel aus dem Auslände beziehen zu müssen , so ist sich hierbey
einzig und allein nur auf die unausweichlich nothwendige Anzahl des Bedarfes sowohl des
einen als des anderen Artikels zu beschranken.

h. 7615.

Das Kupfer muß in Blättern und in allen Lheilen von der besten Gattung und ohne
PoroS genommen werden.

§. 761b.

Das Eisen ist aus den Fabriken der kaiserlichen Staaten zu beziehen , und eS darf kein

anderes angenommen werden , als solches , welches von vollkommen guterQ .ualitat und ganz
nach den im Contraete bestimmten und gut geheißenen Mustern befunden wird.

§. 7^ 7.
D '.e Leinwand , der Zwilch und andere Gattungen müssen von bestem Hanfe erzeugt,

auch gut und fest geschlagen , die Ränder fest gearbeitet und ohne Leim zusammen gefügt

seyn . Jede Leimend muß zwölf oder fünfzehn Striche vom Nande weg einen rothen Faden
eingearbeitet haben . Es ist allen Privat - Fabrikanten verbothen / Leinwand und Zwilch mit
diesen Zeichen einzuarbeiten , oder Leinwand , mit diesen Zeichen versehen , zu kaufen , und

zwar bey Strafe von 100 fl. und Wegnahme der Waare . Die Hälfte des als Strafe erleg¬
ten Betrages erhält der Angeber , und die andere Hälfte der Invaliden - Fond.

h. 7616.

Den Magazins - Aufsehern ist verbothen , den Lieferanten und Approvisionärs ehe eine
Empfangsbestätigung zu geben , bis die Uebernahme nicht wirklich und in der vorgeschriebenen

Horm geschehen ist. Eben so ist dem Cassier verborhen , Zahlungen für Approvistonirungen
zu leisten , wenn die Empfangsbestätigungen nicht von den betreffenden Individuen gehörig
unterfertiget und vidimirt sind.

h . 7619.
Sobald d:e Waaren angenommen sind , so sind sie auf die Art zu vcrtheilen , wie es

von den. Marine - Ober - Commissär bestimmt werden wird . Sie sind auf die angemessenste

Aät , und zwar so unterzubringeü , und zu ordnen , daß sie von ihrem Orte mit Leichtigkeit

weggenommen und wieder dahin gestellt werden können , je nachdem es die Umstände erfor¬
derlich machen.

3 c>»

Was hinsichtlich dei- Erzeu¬
gung und des Verschleißes
des Hanfes bey der Marine
zu beobachten ist.
Hkth. am So. Apr . 3 .6. 2t 170,.

Jeder PackHanf ist bey der
Uebernahme zu öffnen.
Hkth . am r . März 80- .

Der Thee-r und das Pech
muffen fein und gereiniget
seyn.
Hkth. am 2. Mär « So- .

.' l- , .ff 7^
Das Kupfer und

daS Eisen müssen von der
besten Gattung seyn.
Hkth. am 2. März 80- .

Die Zwilch - und Leinwand-
gattungen sind mit einen, rs-
thcn Faden zu zeichnen.
Hkth. am 2. März 802.

Empfangsscheine dürfen vor
wirklicher Uebernahme der
Maaren nicht ausgestellt wer¬
den.
Hkth. am 2. März Lo- .

Einrichtung der Magazine
mit den Waaren.
Hkth. am 2. März 802.



Die Maaren sind im Ma¬

gazine nach ihren Gattungen
zu stellen.
Hkth . am 2. März 802.

Die der Zerfließung unter¬

liegenden Artikel sind sehr oft
zu untersuchen.
Hkth . am - . März 802.

Jedes Fahrzeug nmsi sein

Parlicular - Magazin haben.
Hkth . am 2. März 8 »,.

Sin solches Magazin kann
auch für mehrere kleine Schif¬

fe verwendet werden.

Hkth - am - . März 802»

-Lrdnung des Holzes und
Beschaffenheit der Wersten.

Hkth . am 2. März 802.

Das Holz ist nach seinen

Gattungen abgetheilt zu stel¬
len.

Hkth . am r . März 802.

Kleine Holzgattungen wer¬
den in verschlossene Magazi¬
ne gelegt.
Hkth . am - . März vor.

Das Holz ist so zü stellen,
daß die Luft durchziehen kann.

Hkth . am 2. März 802.

Was bey der Quittirung der
aus den Forsten zu beziehenden

Stämme zu beobachten ist.
Hkth. aiNÄo. Apr. 6 -6. ül 170- -
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§. 7620.

Die in dem Haupt - Magazine untergebrachten Waaren sind nach ihren verschiedenen

Gattungen zu separiren , damit sie hernach , wenn es der Raum gestatten wird , in dis Par¬
tikular - Magazine der Schiffe und anderen Orte untergebracht und . übergeben werden können,

wo sie sodann zu ihren weiteren Bestimmungen verbraucht oder verarbeitet werden.

H. 7621.

Diejenigen Artikel , welche einer Zurichrung mit Leim unterworfen sind , sind mit vie¬

ler Vorsicht aufzubewahren , und sehr oft zu untersuchen , um den Zufallen zuvor zu kommen,

welche vorfallen könnten , wenn die Farben weich werden und abtropfen.

H. 7622.

Jedes Linien - Schiff oder andere Fahrzeug muß sein Particular - Magazin haben,

welches alle Zugehör und Utensilien desselben , hauptsächlich alles dasjenige enthalten muß,
was zu dessen Ausrüstung gehört . Alle betreffenden Gattungen müssen so geordnet seyn , um

sie bequem wegnehmen zu können ; daS Mastwesen , die Anker und sonstige in diese Zweige
der Verwaltung gehörige Gegenstände aber sind davon ausgenommen . Das Pulver , Geschütz

und sonstige Waffen sind in den hierzu bestimmten Magazinen und Orten aufzubewahren,

und stehen mit aller ihrer Zugehör unter der Aufsicht des Artillerie - Direktors.

h. 7623.

Es können auch in ein Magazin für zwey,  und nach Verhälsnip der Localitat für meh¬

rere kleinere Fahrzeuge die Gerätschaften untergebracht werden , nur ist darauf Bedacht zu

nehmen , daß die Effecten für jedes Schiff separirt bleiben , und auf die Art ihr Unterkom¬
men finden , daß man sie leicht wegbringen könne , ohne dadurch dre anderen im Parti¬

cular - Magazine zurück bleibenden Geräthe in Unordnung zu bringen.

h. 7624.

Die Bauwerfte der Schiffe sind so herzustellen , daß man das Holzwerk auf eine

leichte Art dahin schaffen kann , und daß auch em geräumiger Platz sich dorr befinde , um
alle bearbeiteten großen Stücke zusammen stellen zu können . Diese Plätze mäßen unmer

sehr nahe bey den Schiffswerften seyn.
H. 7626.

Das Holz , welches zum Baue , oder zur Ausbesserung der Schiffe bestimmt ist, muß
in den. Niederlags - Schupfen abgetheilt gestellt werden , und zwar nach den Gattungen

der Hölzer , ihrer Benennungen , Gestalten , Formen und Proportionen.
Diese Ordnung har auf die Art in den Holz - Deposltorisn zu bestehen , da ',; MvUi

das Holz immer leicht wegnehmen , und leicht in das Magazin hinein bringen kann.
Es ist hauptsächlich darauf zu sehen, daß das Holz , welches langer geschlagen ist,

auch immer am ersten zu den verkommenden Arbeiten verwendet werde.

h. 7626.

Die Breter , das zum Breterschnerden bestimmte Holz , und jenes , welches zum
Baue der kleineren Schiffe , Kaitschen u. dgl . bestimmt ist , ist in verschlossenen Nieder¬

lagswerften unter den nothigen Vorsichten unterzubringen.

H. 7627.

Die Hölzer sind so unterzubringen , daß dre Luft überall durchziehen kann , daß sich
die Stücke nicht reiben können , oder dumpfig werden . Sie sind, wenn sie übergeben wer¬
den, nach ihren Formen von dem Schiffs - Ingenieure und dem Schiffsschreiber zu bezeichnen.

Bey der Quittirung der aus den Forsten zu beziehenden Stämme muß die Manne
jeden Baum nach seinem Maße in der Länge , in dem Durchschnitte , nach dem hierauf be¬

rechneten Kubik - Inhalte und entfallenden Geldbeträge quittiren ; in der Quittung auch den
Wald und die Waldstrecken , worin der Baum geschlagen ist , und nebstbey die Claße

bemerken , in welche der Baum nach seinen Dimensionen und nach seiner Qualität gehört.
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§. 7628.

ÄLenn der über das Haupt - Magazin angestellte Commissä 'r von dem Ober - Commissär Wie sich be»m Beehre der

den Erfordsrnißaufsatz über das Segelwerk , Tauwesen , Eisenwerk und andere Gegenstände , Maaren und bey umwände-
mit welchen die betreffenden Magazine versehen werden müssen , erhalten hat , so hat er 6» beneh-

dem über die Werkführungen angeftellten Commissär und den drey Particular - Directoren , HM . am , . März 8°-.
in so weit es das jedem untergeordnete Detail betrifft , Auszüge davon zu geben.

H. 762g.

Er hat dem Obermeister über das Segelwesen in Gegenwart des über die Werkführun - Aufsicht über die Werkfüh-
gen ' angeftellten Commissärs , des beym Segelgeschäfte zur Jnspection angeftellten Ofsiciers

und des Schreibers die Leinwand , welche zu den betreffenden Segelherftellungen der Schiffe März s--r.
nach ihrem Range gehört , zu übergeben , um daraus die nöthigen Segel zu erzeugen . Eben
so sind auch dem Obermeister über das Tauwerk in Gegenwart des betreffenden Jnspections-

Ofsiciers und Schreibers der Hanf und was sonst auch zur Erzeugung des Tau wertes gehört,
zu übergeben . Auf gleiche Art ist sich auch mit allen Uebergaben der Artikel für jedes Detail

zu benehmen.

Tue Particular - Directoren , der Commissär über die Werkführungen , die Officiere

und Vorgesetzten Schreiber haben darauf aufmerksam zu seyn , daß Alles auf das zuträglichste
und Mit möglichstem Vorrheüe für den höchsten Dienst verwendet werde.

H. 7680.

Alle diese in Rede stehenden Waaren sind nach Gewicht , Maß und Verhältnis zur Die Materialien sind nach
Verarbeitung zu übergeben , und die Arbeiten , welche in den verschiedenen Werkstätten dar - Gewicht und Masi zu über¬

aus erzeugt werden , sind ebenfalls wieder auf die nähmliche Art an das Haupt - Magazm Mh .' E -. März
abzugeben . Bey Uebergabe der Arbeiten ist der sich bey der Verarbeitung ergebene Abfall des
Eisens , Hanfes und der anderen Materialien genau zu untersuchen , um hiervon in den

Empfangs - und Ausgabs - Protocellen der Magazins - Aufseher , Key dem monathlichen Ab - ,
schlusse die gehörige Erwähnung zu machen . ,

H. 7681.

Das Marine - Commando muß , so viel nur immer möglich ist , trachten , keine Die Arbeiten sind nach Mog-
Arbeiten an die Stadtmeister und außer das Arsenal zu geben . Zm Falle dieses aber unum - Renale zu erzcu

gänglich nothwendig und für den höchsten Dienst vorteilhaft ' erachtet würde , so sind die März s°- .
an die Meister , welche Contracte abgeschlossen haben , abzugebenden Waarengattungen von

dem Magazins - Aufseher in ein besonderes Protokoll einzutragen , welches die Bestimmung
hat , um mit jedem betreffenden Meister abrechnen zu können.

In dieses Buch hat der Meister zu unterschreiben , was ihm zur Arbeit übergeben wor¬

den ist , und es sind auch die Arbeiten in dem nähmlichen Buche anzumerken , welche er wie¬

der an das Magazin abgeliefert hat , damit man sodann , wenn er die ganze Arbeit , welche
in seinem Contracte enthalten ist , verfertiget und übergeben hat , gehörig mit ihm abrech¬
nen kann . Es ist verbothen , dergleichen Arbeiten , welche contractmäßig vergeben worden

sind - von den betreffenden Meistern in dem Arsenale selbst arbeiten oder Herstellen zu lassen.
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